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L Vernunft und Optimismus

915.000 Menschen haben im Jahr 2001 in 144 Ländern Asylanträge gestellt, davon 595.700 in Industrieländern. Asylbe-
rechtigt anerkannt wurden 168.000. Schleswig-Holstein zahlte 2002 pro Kopf der Gesamtbevölkerung an Unterstützung 
für Flüchtlinge nur noch 12,60 Euro. 19,8 Millionen Flüchtlinge, davon 48% Frauen und 35% Kinder und Jugendliche, 
zählt das UNHCR zu Beginn des Jahres 2002. IOM und Internationales Rotes Kreuz zählen gar 150 Millionen, weil 
die Organisationen sich nicht auf die Beschränkung des Flüchtlingsbegriffs der Genfer Flüchtlingskonvention einlassen. 
Sie berücksichtigen alle Menschen, die prekäre Situationen oder die nackte Not in die Migration treiben. An solchen 
Fluchtgründen halten nicht nur Waffenträger, sondern auch Geld-, Öl- und Pharmahändler sowie Globalisierungsstrate-
gen aller Herrenländer ihre Anteilscheine. 

500.000 Menschen kommen weltweit jährlich durch Kleinwaffen ums Leben, 90% der Opfer sind Frauen und Kinder. Als 
„Massenvernichtungswaffen der heutigen Kriege“ brandmarkt UNICEF-Vertreter Dieter Garlichs insbesondere das welt-
weit verbreitete deutsche Sturmgewehr G3. Derartige Waffen machten den Missbrauch von Kindern als Soldaten erst 
möglich. Aber auch „Armut und Hunger sind Massenvernichtungsmittel!“ klagt Entwicklungshilfeministerin Wieczorek-
Zeul. „Absolut arm“ ist laut UN, wer mit weniger als 1 $ täglich auskommen muss. In 59 von 159 Ländern trieben in 
den 90ern Korruption, der Verfall der Weltmarktpreise oder die Subventionspolitik der Industrieländer den Entwicklungs-
index, der Einkommen, Bildung und Lebenserwartung bewertet, nach unten. Zu den größten, von AIDS, Totalverschul-
dung und bewaffneten Konfl ikten gleichermaßen gebeutelten Hungerhaken gehören 14 Länder in Afrika und 7 in der 
ehemaligen Sowjetunion.

Die aktuell auf europäischer Ebene diskutierten politischen Konzepte zur Flüchtlingsaufnahme bestechen derweil 
durch Schlichtheit. Italienische Regierungsmitglieder plädieren dafür, im Mittelmehr kreuzende Flüchtlingsschiffe einfach 
abzuschießen. Tony Blair würde die Flüchtlinge gerne schon zuhause einsperren, bevor sie sich überhaupt auf den Weg 
in sicherere Gefi lde machen können. Und der UNHCR-Chef Rud Lubbers irritiert die eigene Organisation und sonstige 
Fachwelt mit dem Vorschlag, die Flüchtlinge innerhalb Europas in Lagern zu internieren.

„Meine Vernunft macht mich zum Pessimisten, mein Wille zum Optimisten“ erklärt Antonio Gramsci und hat damit die Widersprüche der 
regierungsunabhängigen Flüchtlingssolidarität auf den Punkt gebracht. Das vorliegende Sonderheft unserer Zeitschrift Der Schlepper be-
richtet über Herkunft und Fluchtgründe der Schutz und Perspektiven suchenden Menschen. Dieses Heft hat eine Vielzahl von Müttern 
und Vätern, ohne deren Zuarbeit, Recherchen, Interviewbereitschaft und Textbeiträge das nun vorliegende Ergebnis nicht möglich gewe-
sen wäre. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Der Schlepper verschafft einen Überblick über die rechtlichen und sozialen 
Bedingungen des Flüchtlingslebens in Schleswig-Holstein. Interessierte erhalten beim Blättern in dieser Ausgabe einen fast vollständigen 
Überblick über die lebendige schleswig-holsteinische Unterstützerszene und die in diesem Bundesland herrschenden politischen Rah-
menbedingungen. Über die übliche Quartalsaktualität hinaus benennt Der Schlepper migrationspolitische Handlungsbedarfe und lässt die 
in erster Linie vom Verwaltungshandeln Betroffenen ausführlich zu Wort kommen. 

Der Sonderschlepper ist ein Angebot an Interessierte, sich kundig und Aufforderung an Verantwortliche, es besser zu machen. In erster 
Linie ist das Heft allerdings Einladung an alle Leserinnen und Leser, dabei (weiterhin) mitzumachen, mit Vernunft und Optimismus den 
Menschenrechten und dem Respekt zwischen den Völkern Geltung zu verschaffen.

Martin Link, 20. Juli 2003
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Flüchtlinge und Heimatvertriebene in 
Schleswig-Holstein

Die Genfer Flüchtlingskonvention 1951 

folgt auf das Jahrzehnt der quantitativ 

größten und qualitativ furchtbarsten 

Bevölkerungsverschie bungen der Welt-

geschichte, die unmittelbar eingesetzt 

hatten mit der Entfesselung des II. 

Weltkriegs im September 1939. Am En-

de betroffen: auch zahllose deutsche 

Flüchtlinge und Vertriebene, die in die 

beiden entstehenden deutschen Staaten 

und Gesellschaften zu integrieren wa-

ren. (...)

1948 schlägt Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Hermann Lüdemann (SPD) in ei-
ner Regie rungs erklärung Alarm: „In dem 
Flüchtlings problem fi ndet die deutsche Not 
der Gegenwart ihren sichtbarsten und 
erschütterndsten Ausdruck. Dieses Pro-
blem wiegt in keinem anderen Lande 
so schwer wie in Schleswig-Holstein. ... 
Schleswig-Holstein, das kleinste der neuge-
bildeten deutschen Länder der Bizone, ist 
nicht in der Lage, diese Flüchtlingsmassen 
menschenwürdig unterzubringen, sie nach-
haltig in die heimische Wirtschaft einzuglie-
dern oder ihnen Dauerarbeitsplätze zu si-
chern.‘‘ Und Lüdemann hatte Recht:

Zahlen

Selten sprechen Zahlen eine so deutliche 
Sprache! Im Mai 1939 noch hatte man 
fast 1,6 Millionen Einwohner der Provinz 
Schleswig-Holstein gezählt, im Oktober 
1946 bei der ersten Volkszählung nach dem 

Krieg waren es 2,6 Millionen Menschen im 
Land Schleswig-Holstein, 1948 2,7 Millio-
nen. Das war ein Bevölkerungsanstieg um 
70 Prozent! Die Kriegstoten berücksichtigt, 
hieß das, dass auf vier Einheimische drei 
neu Hinzugezogene kamen. Kein Land in 
den drei westlichen Zonen hatte einen auch 
nur annähernd vergleichbar hohen Zuzug 
zu verzeichnen: Niedersachsen etwa die 
Hälfte, Bayern ein Drittel, Nordrhein-West-
falen nicht einmal ein Zehntel dessen, was 
das nördlichste Land aufwies.

Schleswig-Holstein zahlte also auf eigene 
Weise für den Zweiten Weltkrieg: Seit 
1943 hatte man aus bombengefährdeten 
Großstädten, insbesondere aus Hamburg, 
Menschen hierher evakuiert; schließlich 
waren es mehr als 200.000, von denen vie-
le nach 1945 zunächst nicht zurückkehren 
konnten. Die Mehrheit der Zugezogenen 
jedoch stellten die Flüchtlinge, die in den 
letzten Kriegsmonaten vor der Roten Ar-
mee gefl üchtet waren. Im Sommer 1944 
zunächst aus dem Memelgebiet, aus dem 
Baltikum, aus Ost- und Westpreußen, aus 
Danzig und Posen, aus Pommern, Schlesi-
en, dem Sudetenland und weiteren Gebie-
ten, die ostdeutsch waren oder die man als 
‚ostdeutsch‘ defi niert hatte, bewegten sich 
noch während des Krieges Millionen gen 
Westen.

Überrollte die Rote Armee sie, dann erlitten 
sie Vergewaltigungen, Morde und andere 
Gewalt. Verbrechen sowjetischer Soldaten, 
die zwar eine oft noch furchtbarere Vor-
geschichte kannten, wohl mit Rache und 
Vergeltung zu tun hatten, auch mit erbar-
mungsloser Wut nach hunderten Kilome-
tern Fahrt durch von Deutschen verbrannte 
russische und polnische Erde, aber im Kern 
eben doch nichts anderes darstellten als 
Verbrechen – und ein Stück Bestätigung je-
ner Angstpropaganda, mit der die NS-Spit-
ze die letzten Durchhalteparolen speiste. 
Viele Flüchtende, insgesamt mehr als zwei 

Millionen, evakuierte die Wehrmachtsmari-
ne in den letzten vier Kriegsmonaten bei ih-
rer einzigen sinnvollen Aktion auf ca. 700 
militärischen und zivilen Schiffen allein über 
die Ostsee. Die Zielhäfen lagen an der 
schleswig-holsteinischen und südjütischen 
Ostseeküste, und die Mehrheit blieb hier: 
weiter konnte und musste man nicht fl ie-
hen.

Und schließlich kamen noch Heimatvertrie-
bene, Menschen die in ihrer Heimat im 
Osten geblieben waren. Durch Annexio-
nen wie jene Ostpreußens oder durch 
die Westverschiebung Polens, als Minder-
heiten in Ungarn und der Tschechoslowa-
kei wurden sie zum Problem, das die alli-
ierten Siegermächte während der Potsda-
mer Konferenz im Sommer 1945 wie folgt 
lösten: Man sei einig, „dass die Überführung 
der deutschen Bevölkerungsteile ... nach 
Deutschland durchgeführt werden muss“. 
So heißt es im Protokoll, das auch festhielt, 
„dass jede derartige Überführung, die statt-
fi nden wird, in ordnungsgemäßer und hu-
maner Weise erfolgen soll“. Die damit 
verabredete Aktion »Schwalbe« verschob 
1946 215.000 Vertriebene aus polnisch be-
setzten Gebieten nach Schleswig-Holstein. 
Und schließlich brachte der zwischen der 
britischen und russischen Besatzungszo-
ne vereinbarte Bevölkerungsaustausch im 
Rahmen des Projektes »Infl ux« in der 
Bilanz mehr als 150.000 Menschen ins 
Land.

Von Humanität bei Flucht und Vertreibung 
konnte keine Rede sein: Diese Menschen 
hatten Furchtbares erlebt oder miterlebt, 
sie waren gezeichnet, oft fürs Leben. Zwei 
Millionen überstanden Gewalt und Strapa-
zen der Flucht nicht, insgesamt zwölf Milli-
onen Deutsche kamen im Westen an, jeder 
Zehnte von ihnen in Schleswig-Holstein! 
Und eine schmerzhafte Erfahrung stand ih-
nen noch bevor: die des endgültigen Ver-
lustes der Heimat; viele von ihnen würden 
Jahrzehnte brauchen, um diese Wirklichkeit 

Prof. Dr. Uwe Danker, Schleswig-Holstei-
nisches Institut für Zeitgeschichte, hielt die-
sen Vortrag am 17. Juli 2001 in Kiel aus 
Anlass des 50. Jahrestages der »Genfer 
Flüchlingskonvention«. Wir danken für die 
Erlaubnis zum Abdruck.
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anzunehmen. Je ein knappes Drittel aller 
Flüchtlinge und Vertriebenen in Schleswig-
Holstein stammte aus Ostpreußen und aus 
Pommern. Weil der Bombenkrieg Wohn-
raum zerstört hatte und die Ernährung auf 
dem Lande leichter schien, kamen über 80 
Prozent der Flüchtlinge in Landkreisen un-
ter, die Bevölkerungen Lübecks und Flens-
burgs stiegen bis 1950 um ‚nur‘ 56 und 49 
Prozent, die Neumünsters um 35 Prozent, 
die von Kiel, wo zwei Drittel aller Woh-
nungen zerstört waren, sank sogar um 
neun Prozent. In manchen Landgebieten 
aber stieg die Bevölkerung auf mehr als 
das Doppelte, lebten 1950 also mehr 
Flüchtlinge als Einheimische, so in den 
Kreisen Eckernförde, Eutin, Lauenburg, 
Segeberg, Steinburg und Stormarn; an-
derswo, etwa in Pinneberg, Rendsburg 
oder Eiderstedt war der Anstieg geringer, 
aber mit ca. 65 Prozent der Bevölkerung 
immer noch erheblich. Die kleine Gemein-
de Großhansdorf in Stormarn erzielte den 
Rekord: Neben 1502 Einheimischen lebten 
3502 Flüchtlinge!

Zum Zahlenspiel gehört schließlich noch 
die Abwanderung eines Teils der Flüchtlinge 
in andere Länder der jungen Bundesrepu-
blik. Schon 1948 hatte die damalige Lan-
desregierung als Ziel formuliert, für etwa 
eine halbe Million Flüchtlinge „in anderen 
Ländern Arbeit und Brot zu suchen“, aber 
die verbleibende Mehrheit wirtschaftlich zu 
integrieren, denn es gebe durchaus einen 
Bedarf an spezialisierten Arbeitskräften. 
Das war eine präzise Prognose: Begin-
nend mit den ersten Umgesiedelten im 
Jahr 1948, vor allem aber in den 50er 
Jahren verließen nach Verabredungen mit 
anderen Bundesländern bis 1960 400.000 
Flüchtlinge und Vertriebene das Land. Hin-
zu kamen statistisch kaum erfasste Freiwil-
lige, die unorganisiert wanderten. Seither 
gilt, was eine Zählung 1969 ergab: Ein Drit-
tel der Bevölkerung ist den ehemals Ver-
triebenen und Flüchtlingen zuzurechnen. 
(...)

Vorurteile

Der Lehrer der Norderschule auf Pellworm, 
Johannes Nissen, notierte 1945 in seiner 
Schulchronik: „Die Zahl der Flüchtlinge 
nimmt dann nach den Ereignissen im Os-
ten auch auf der Insel stark zu, dement-
sprechend auch die Zahl der Kinder unse-
rer Schule. Das Einvernehmen mit der ein-
heimischen Bevölkerung ist im allgemei-
nen ordentlich und normal, trotzdem die 

Wesensart dieser östlichen Menschen uns 
doch ziemlich fremdartig anmutet.“ Da le-
sen wir eine unbedarfte, selbstverständliche 
Formulierung eines schleswig-holsteini-
schen Deutschen über die auch auf Pell-
worm überwiegenden ostpreußischen und 
pommerschen Deutschen, eine Formulie-
rung, die jetzt, unmittelbar nach dem verlo-
renen Krieg um Lebensraum für das deut-
sche Volk und nach dem verlorenen Kampf 
der »germanischen Rasse« gegen »Ju-
den«, »Slawen«, gegen »Ostvölker«, doch 
sehr befremdlich anmutet: Sie kündigt auch 
die Volksgemeinschaft, die vergangenen 
zwölf Jahre vor allem, erstaunlich abrupt 
auf.

Es gibt viele weitere Belege für diesen son-
derbaren Prozess und für diese Fremd-
heit, die viele Schleswig-Holsteiner den 
Neuankömmlingen gegenüber empfanden. 
Als Landesminister Walter Damm eine 
nordfriesische Insel besuchte, rief ihm ein 
Bewohner zu: „Herr Minister, machen Sie 
die Insel frei von Flüchtlingen, das Friesen-
tum geht unter!“ Der Anwalt und Landeshis-
toriker Otto Kähler schrieb dem ebenfalls 
bekannten und geschätzten Landesbiblio-
thekar Volquart Pauls 1946: „Die Flüchtlinge 
gehören nicht in unser Land hinein. Dass 
wir Preußen los sein sollen, die Preußen 
aber bekommen haben, ist eine schauerli-
che Ironie der Weltgeschichte. In allem wi-
derstrebt uns dieses Volk.“

In diese Absetzbewegung aus der 
verhängnisvollen, aber gemeinsam zu ver-
antwortenden deutschen Geschichte pass-
te die in der nördlichen Landeshälfte in 
den Jahren ab 1945 verzeichnete massen-
hafte Hinwendung zur dänischen Minder-
heit, die von 2.700 organisierten Mitglie-
dern am Ende der diskriminierenden NS-
Zeit auf 62.000 Ende 1946 förmlich ex-
plodierte. Bei allen unterstellten weiteren 
Motiven dominierten bei jenen, die, der 
dänischen Sprache kaum mächtig und in 
der dänischen Kultur fremd, sich jetzt der 
Minderheit zuwandten, vor allem zwei Zie-
le: verwaltungs- und staatsrechtliche Ab-
trennung Südschleswigs vom zukünftigen 
Deutschland sowie Ausweisung der 
Flüchtlinge aus der Region! So schrieb Wil-
helm Höhnck, ein Bauer aus Eiderstedt 
und frischer Angehöriger der Minderheit 
an einen Freund: „Zwischen 90 und 140 
Prozent liegen die Flüchtlingszahlen in 
den einzelnen Kreisen von Schleswig und 
führen bereits durch zahlreiche Heiraten zur 

Aufl ösung unseres Volkstums. Nicht von 
unserer Art, sondern deutsch sprechende 
Slawen, denen wir nicht einen Fußbreit un-
seres Bodens freiwillig hergeben. Wir sind 
nicht gesonnen, auch nur einen ansässig 
werden zu lassen, von einem Volk, das uns 
seit 1864 dauernd entrechtet hat.“ Diese 
antipreußische Note fand sich auch in Pe-
titionen, die dänisch Gesinnte an die bri-
tische Besatzungsmacht richteten, so im 
September 1945 in Flensburg: „Wir fordern, 
dass unser Grenzland Süd-Schleswig so 
schnell wie möglich von Flüchtlingen be-
freit wird. ... Wenn Süd-Schleswig nicht von 
der Massen-Einwanderung der Flüchtlinge 
befreit wird, so bedeutet dies, dass unsere 
ruhige nordische Bevölkerung entfremdet 
wird und außerdem von Elementen regiert, 
die aus dem Unruheherd Europas kommen 
(Danzig, Ostpreußen, Polnischer Korridor, 
Sudetenland etc.).“

Es lässt sich heute noch schwer ab-
schätzen, wie verbreitet und massiv diese 
zum Teil ins Rassistische reichenden Vorur-
teile vor allem gegenüber den Ostpreußen 
und Pommern tatsächlich waren. Aber 
un be kannt waren diese Ansichten im Lan-
de nicht, und sie wurden als ernst ein-
geschätzt. So mahnte Schleswig-Holsteins 
erster Nachkriegsministerpräsident, der 
Widerstandsangehörige Theodor Steltzer 
(CDU) in einer Rundfunkrede am 16.3.1946, 
es solle „jeder einzelne von uns gegenüber 
den Flüchtlingen, entlassenen Soldaten und 
Evakuierten eine Einstellung einnehmen, 
die erkennen lässt, dass er deren Schicksal 
als einen Teil seines eigenen begreift und 
wertet, ... so schwer es zunächst scheint 
und so unüberwindlich die Gegensätze 
auch anfangs dastehen“. Und der Abge-
ordnete Günther (CDU) brachte die Rah-
menbedingungen im Landtag am 12. Juni 
1946 auf den Punkt: „Das Schicksal un-
seres Landes Schleswig-Holstein wird da-
von abhängen, wie wir hier in Schleswig-
Holstein mit dem Flüchtlingsproblem fertig 
werden und wie weit es gelingen wird, 
die Ureinwohner zu überzeugen, dass 
sie die Flüchtlinge nicht für Menschen zwei-
ter Klasse halten. Der erhaltene Besitz 
verpfl ichtet gegenüber den wirtschaftlich 
Schwächerern. Den ausgewiesenen Deut-
schen aber wird klarzumachen sein, wo 
die Grenzen der tragbaren Belastung für 
die Ureinwohnerschaft liegen und dass 
die Forderungen und Wünsche unserer 
Flüchtlinge auf ein vertretbares Maß zu 
beschränken sein müssen.“

———————  Flucht & Asyl ———————5
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Wohnerlebnisse

In den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als die Versorgung mit Wohn-
raum, Heizmaterial und Lebensmitteln für 
(fast) alle ein Problem darstellte, fi elen das 
Teilen und Zusammenrücken schwer. Der 
nüchterne Satz in einer Regierungsbilanz 
1948 „Es wohnen bei uns in jeder Woh-
nung z. Zt. etwa 2,2 Haushaltungen“ spie-
gelt hunderttausende oft dramatische Ein-
zelschicksale der Enge. Gertrud und Paul 
Bruhn, die früher schon einmal in Kiel 
gelebt hatten, kamen mit ihren zwei Kin-
dern im November 1945 als Flüchtlinge in 
Kuddewörde bei Segeberg an: „Der Bau-
er, der uns aufnehmen sollte, hatte etwa 
sechs Kühe im Stall, dazu Schweine und 
Federvieh. Er war gleichzeitig Schneider-
meister. Unser Zimmer lag im ersten Stock. 
Wir durften aber nicht die Treppe von der 
Haustür aus benutzen, das war uns streng 
verboten. Wir mussten über den Hof ge-
hen, durch den Kuhstall, dann eine enge 
steile Treppe hochsteigen und durch eine 
kleine Kammer, die mit Sensen und Har-
ken vollgestellt war. Dann kamen wir auf 
den Flur, von dem unser Zimmer abging. 
Genauso mussten wir die Toilette im 
Kuhstall aufsuchen. ... Wir baten die Haus-
frau, uns doch etwas Milch für Antje zu 
geben. Sie gab uns keine Milch... Auf mei-
ne Vorhaltungen und den Bescheid des 
Bürgermeisters holte die Frau Brot aus 
dem Schrank, als ich ihr sagte, dass sie 
es von uns wiederbekäme, wenn wir die 
Lebensmittelkarten hätten, schnitt sie eini-
ge Scheiben Brot ab und legte sie auf die 
Waage. Es fehlte etwa eine Scheibe am 
vollen Pfundgewicht. Sie gab mir das Brot 
mit dem Bemerken, dass wir es nicht so 
genau nehmen wollten.“

Über die Enge, Unwürdigkeit und Kälte in 
vielen dieser notdürftigen Wohnquartiere 
gibt es viele Erinnerungsberichte. Beson-
ders konfl iktträchtig im unfreiwilligen, von 
den lokalen Ämtern organisierten Zusam-
menleben der Einquartierten mit den Zim-
mergebern gestaltete sich die gemeinsa-
me Nutzung von Toilette und Küche: Auf 
engstem Raum ständig ungebetene Frem-
de im intimen Wohnbereich, das war oft 
die Sicht der Einheimischen; immer unfrei-
williger Bittsteller sowie Gast in fremder 
Küche und auf dem Klo, das die peinliche 
Erfahrung der Einquartierten. Wie diese 
konfl iktträchtige Enge zwischen sich frem-
den und oft auch sehr verschiedenen Men-
schen im Einzelfall ausgelebt wurde, hing 
von den Beteiligten ab. Es gab gute wie 
schlechte Erfahrungen: Man konnte sich 
gegenseitig die Hölle auf Erden bereiten, 

sich grenzenlos schikanieren, man konnte 
einigermaßen korrekt und distanziert mit-
einander umgehen, man konnte aber auch 
– bei Sympathie und Achtung – sogar 
Wärme und Solidarität entwickeln. Für alle 
Varianten gibt es überlieferte Beispiele, und 
es lässt sich nicht allgemeingültig sagen, 
was typisch war, und was die Ausnahme 
darstellte. Aber tendenziell überwogen wohl 
die Probleme im Miteinander, die Gemein-
heiten und Konfl ikte, die Distanzen und 
Missverständnisse. Alles andere ist eine 
schönfärberische Legende, die erst nach 
der gelungenen Integration im Wirtschafts-
wunder die Erinnerung sortieren half.

Helga Eggert erlebte im nordfriesischen 
Risum-Lindholm gleich beides bei ihrer Auf-
nahme im Frühsommer 1946. An ihre erste 
»Gastfamilie« hat sie schlechte Erinnerun-
gen: „Sie besaßen einen Bauernhof, hat-
ten also keine Not zu leiden. Auf die Idee, 
mir als Kind einen Becher Milch abzugeben 
oder sonstige Lebensmittel, die auf dem 
Hof vorhanden waren, kamen sie nicht. Es 
tat weh, wenn wir an dem vollgedeckten 
Tisch vorbeigehen mussten.“ Mit Glück fan-
den Mutter und Tochter eine andere Unter-
kunft: „Wir konnten es nicht fassen, welch 
ein Unterschied zwischen diesen beiden 
Familien war. Wieder waren wir auf einem 
Bauernhof untergebracht, auf dem schon 
vier Familien einquartiert waren. Trotzdem 
wurden wir herzlich empfangen. Wir wur-
den nicht als Menschen zweiter Klasse be-
handelt. Alles wurde geteilt und jeder half 
jedem.“ Etwas gänzlich Untypisches, ein 
in die Zukunft weisendes Friedensidyll in 
Süderbrarup ist Gerhard Nötzel in Erin-
nerung geblieben, in das er als damals 
Zwölfjähriger nach der Flucht über die Ost-
see noch während des Krieges kam: Bei 
Bauer Julius M. in Ekenis waren schon 
drei Flüchtlingsfamilien einquartiert. „Fer-
ner lebten dort noch eine Zwangsarbeiter-
familie aus Polen mit vier Personen und ein 
Kriegsgefangener. Da wir alle weder eine 
eigene Kochgelegenheit noch Nahrungs-
mittel hatten, wurden wir von der Familie M. 
versorgt. Wir durften alle gemeinsam am 
Tisch mitessen, so dass wir immer zwanzig 
Personen am Mittagstisch waren.“

Ein erheblicher Teil der Flüchtlinge und Ver-
triebenen musste, und zwar oft jahrelang, 
in Lagern leben, in denen Enge und Iso-
lation noch bedrückender wirkten. Eine Er-
hebung im Dezember 1948 ergab, dass 
im Land 184.000 Zugereiste in Notquar-
tieren, das heißt in Wohnbaracken und 
Massenunterkünften lebten. Aus ehemali-
gen Arbeitsdienst- und Zwangsarbeiterla-
gern der NS-Zeit und eigens angelegten 

Notunterkünften hatte man die »Kriegs-
folgenhilfelager« gebildet, wie sie amtlich 
hießen. 1950 wurden in Schleswig-Holstein 
728 dieser Lager mit noch knapp 130.000 
Bewohnern gezählt, 1955, zehn Jahre 
nach Kriegsende, immerhin noch 513 La-
ger mit 68.000 Insassen. Als klassisch gilt 
uns heute die damals eher untypische, 
aber neuartige und schnell zu errichtende 
»Nissenhütte«, eine aus zum Halbkreis 
gebogenen Wellblech mit festen Wänden 
an den Stirnseiten konstruierte Behelfs-
baracke ohne Isolation. Das Kieler Woh-
nungsamt notierte im August 1946: „In 
den Nissenhütten auf dem Prof. Peters-
Platz sind in einem Raum von ca. 20 
qm (halbe Hütte) 10 Personen, in den 
meisten Fällen mehr, untergebracht. Diese 
Personen gehören nicht einer Familie an, 
sondern sind bunt zusammengewürfelt, 
Männer, Frauen, Kinder, Kranke usw.“ (...) 
Auch hier, im Lager, gibt es die volle Band-
breite der sozialen Reaktion auf Not: Ge-
meinsame Feiern, Hilfen und Solidarität, 
aber auch Querulantentum, Konfl ikte und 
Egoismen; langjähriger Lageraufenthalt ließ 
manchen völlig resignieren, auch im Wirt-
schaftswunder den Weg in »normales Woh-
nen« nicht mehr fi nden.

Neuanfänge

Bei aller Not und aller Fremdheit im Wes-
ten: Die Ankunft würde hier in Schleswig-
Holstein oder einem anderen Bundesland 
endgültig sein. Schon 1948 und 1949 be-
trug der Anteil der Heiraten zwischen Zuge-
reisten und Einheimischen der Insel Pell-
worm etwa 50 Prozent, ein ganz deutliches 
Zeichen für Schritte in die Integration! Und 
bei aller Hoffnung, bald wieder in die Hei-
mat im Osten zurückzukehren, entwickel-
ten Flüchtlinge und Vertriebene Phantasie 
und Kraft, wieder wirtschaftlich auf eige-
nen Füßen zu stehen. Auf Bauerngehöften 
Pellworms arbeiteten eine Strohschuh- und 
eine Gummischuhfabrik, insgesamt stieg 
die Anzahl angemeldeter Handwerksbetrie-
be in Schleswig-Holstein von 30.000 auf 
zunächst 135.000. Zugereiste gründeten 
Textilbetriebe, Glasbläsereien, Keramik- 
und Holzunternehmen. Die existierten oft 
nicht lange; aber sie bedeuteten einen Ein-
stieg, und sie trugen zum Wirtschaftsauf-
bau des Landes bei. Manch eine Familie 
profi tierte auch von der, eine gesetzliche 
Bodenreform abwehrenden, Abgabe von 
insgesamt 30.000 Hektar landwirtschaftli-
cher Flächen aus dem Großgrundbesitz, 
die an Neusiedler vergeben wurden. Und 
schließlich drängten Flüchtlinge und Ver-
triebene auch in die freien Berufe sowie 
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den öffentlichen Dienst: Schon 1948 be-
trug ihr Anteil bei Arbeitern und Ange-
stellten der Städte und Gemeinden ca. 
70 Prozent, entsprach also genau ihrem 
Bevölkerungsanteil, bei den Polizeibeam-
ten überwogen sie sogar mit auffälligen 
2910 zu nur 912 Einheimischen. Das hatte 
auch damit zu tun, dass Zugereiste leich-
ter durch die Maschen der massenhaften 
Entnazifi zierung schlüpfen konnten als je-
ne, die in Stadt und Dorf bekannt waren.

Das vom ersten gewählten Landtag 1947 
verabschiedete »Flüchtlingsnotgesetz« ziel-
te schon auf eine Eingliederung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen, um ihnen ei-
ne dauerhafte Existenz zu verschaffen. Es 
bevorzugte sie unter bestimmten Voraus-
setzungen bei der Wohnungsversorgung, 
Existenzgründung und Arbeitsplatzsuche. 
Insgesamt blieb der Arbeitsmarkt in Schles-
wig-Holstein im westdeutschen Vergleich 
sehr angespannt: Im März 1950 lag hier 
die Arbeitslosenquote beim negativen Spit-
zenergebnis von 28,2 Prozent, bundesweit 
betrug sie 12,2 Prozent. Genau ein Jahr 
später waren noch 135.000 Flüchtlinge und 
Vertriebene arbeitslos, sie stellten 53 Pro-
zent aller Arbeitsuchenden im Land, im 
März 1957 aber waren es nur noch 22.000 
oder, wie ihr Bevölkerungsanteil, ein Drit-
tel der Arbeitslosen im Land. Die Lage hat-
te sich völlig normalisiert, und es herrschte 
Vollbeschäftigung in Westdeutschland; es 
wirkten auch das Bundeslastenausgleichs-
gesetz 1952 und das Bundesvertriebe-
nengesetz 1953, die Flüchtlingen und 
Vertriebenen für den Verlust der Heimat 
Entschädigungszahlungen und gewisse 
Vorteile zubilligten.

BHE, SHG und CDU

Ab 1960 galten die Flüchtlinge und Vertrie-
benen schließlich als voll integriert. Dafür 
gab es auch ein weiteres deutliches Zei-
chen: den Untergang der eigenen politi-
schen Partei, des »Blockes der Heimat-
vertriebenen und Entrechteten«, des BHE. 
Diese Partei war 1950, vorher hatten die 
Alliierten eine Flüchtlingspartei nicht er-
laubt, in Schleswig-Holstein gegründet wor-
den – und hatte auf Anhieb 23,4 Prozent 
der Stimmen bei der Landtagswahl erzielt! 
Ein Wahlanalytiker prognostizierte sogar 
die Überfremdung, Schleswig-Holstein wer-
de „dereinst ausschließlich von Vertriebe-
nen und Flüchtlingen regiert werden“. Der 
BHE hatte jedoch folgenden Slogan ge-
nutzt: „Wir wollen keinen ostpreußischen 
Ministerpräsidenten, aber soziale Gerech-
tigkeit!“ Das bezeichnende Hauptziel der 

Flüchtlingspartei lautete, das »Gastdasein« 
im Land zu verbessern: Gäste gehen wie-
der nach Hause – und genau das blieb 
das eigene Ziel. Mit 5,9 Prozent zog der 
BHE 1953 in den Bundestag ein, noch 
während der Legislaturperiode kündigte 
sich das bundespolitische Ende an: Für ei-
ne Flüchtlingspartei war kein Platz. Paral-
lel zur allgemeinen Integration arbeiteten 
Flüchtlinge innerhalb der großen Parteien 
mit.

So erübrigte sich auch bald eine schles-
wig-holsteinische Besonderheit, die Tage 
nach dem Wahlerfolg des BHE gegründete 
»Schleswig-Holsteinische Gemeinschaft«, 
unter anderem mit dem ehemals sozialdemo-
kratischen Grenzkämpfer, Finanzminister 
und zeitweisen Heimatbundgeschäftsführer 
Richard Schenck sowie dem Landvolkführer 
aus den 20er Jahren, Wilhelm Hamkens, an 
der Spitze. Drei Hauptziele formulierte die 
SHG: den Kampf gegen die neudänische 
Bewegung, die Zurückdrängung des Ein-
fl usses von Vertriebenen und schließlich 
die fi nanzielle Förderung ihrer Umsied-
lung. Auch die SHG war zunächst erfolg-
reich, erzielte als »Schleswig-Holsteinische 
Wählervereinigung« beachtliche Kommu-
nalwahlergebnisse, zog als SHB 1954 mit 
5,1 Prozent sogar in den Landtag ein, mit 
vier Mandaten gegen zehn, die der BHE 
bei dieser Wahl gewann. Schließlich aber 
gingen BHE und SHB den im Kern glei-
chen Weg: Sie wurden aufgesogen von der 
integrationsstarken CDU des Landes, die 
seit 1962 bürgerliche Konkurrenz allenfalls 
noch in der FDP fand.

Für Flüchtlinge und Vertriebene blieb bei al-
ler Integration die Trauer um den Verlust der 

eigentlichen Heimat. Zwar hatten die Lands-
mannschaften und Vertriebenenverbände 
bereits 1950 in ihrer »Charta der Heimat-
vertriebenen« den feierlichen Verzicht auf 
eine gewaltsame Rückkehr erklärt – damit 
ein beachtliches völkerrechtliches und frie-
denspolitisches Dokument geschaffen –, 
aber die Träume blieben. In ihrer lands-
mannschaftlichen Kulturarbeit pfl egten sie 
die oft verklärte Erinnerung an die Vergan-
genheit. Als ab 1970 in den Ostverträgen der 
sozialliberalen Koalition die völkerrechtliche 
Wirklichkeit der Oder-Neiße-Grenze und 
der Gebietsverluste – eingeschränkt – ak-
zeptiert wurde, äußerten sich Schmerz, 
Trauer und Wut vieler Vertriebener und 
Flüchtlinge noch einmal unüberhörbar.

Ja, sie hatten die Hauptzeche einer deut-
schen Schuld und Verantwortung zu beglei-
chen gehabt, unter den (West)Deutschen 
das schwerere Los getragen. Und der Zeit-
geist verbot ihnen jetzt oft, die erlittenen 
Verbrechen Verbrechen zu nennen; das 
auch deshalb, weil die zuvor begangenen 
(deutschen) Verbrechen ebenfalls gemein-
sam beschwiegen und verdrängt wurden.

Jeder Einquartierte hatte in den 40ern 
eben nicht nur einen verlorenen Krieg sym-
bolisiert, sondern auch körperlich für die 
ständige Erinnerung an das Unrecht des 
Ostkrieges gesorgt. So bleibt es denn eine 
erstaunliche Integrationsleistung, dass die 
Vertriebenen und Flüchtlinge schließlich 
doch neue Heimat und Gesellschaft fan-
den. Auch wenn das weniger auf mora-
lische Kraft als auf eine Nebenfolge des 
Wirtschaftswunders zurückzuführen war.

———————  Flucht & Asyl ———————7

Flüchtlingsbaracken in Heide (Meldorfer Straße) 1959. (Stadtarchiv Heide)
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Wer bekommt Asyl?

„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“, 

hieß es bis zum 30. Juni 1993 schlicht 

und einfach im Grundgesetz. Gemeint 

waren damit von staatlicher politischer 

Verfolgung Betroffene. Das wurde mit 

der Grundgesetzänderung noch drasti-

scher eingeschränkt. Danach können al-

le diejenigen nicht mehr Asyl beantra-

gen, die aus einem „sicheren Herkunfts-

land“ kommen oder über ein „sicheres 

Drittland“ eingereist sind. Sichere Dritt-

staaten sind Polen, die Slowakei, die 

Tschechische Republik, Österreich, die 

Schweiz, Frankreich, Belgien, die Nie-

derlande, Dänemark... Wer Asyl bean-

tragen will, muss auf dem teuren Luft-

weg kommen oder heimlich, illegal ein-

reisen.

Wo beantragt man Asyl?

Asyl kann ein Flüchtling bei jeder deutschen 
Behörde beantragen. Wer es an der Gren-
ze macht, wird allerdings nach der „Dritt-
staaten-Regelung“ sofort zurückgeschickt 
und darf gar nicht erst einreisen. Wer sich 
im Landesinnern meldet, wird zur nächsten 
Außenstelle des „Bundesamtes für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge“ (Haupt-
sitz: Nürnberg) geschickt. Jedes Bundes-
land hat mindestens eine Aufnahmestelle 
für Flüchtlinge, in der eine Außenstelle des 
Bundesamtes sitzt. Für Schleswig-Holstein 
ist dies eine ehemalige Kaserne des Bun-
desgrenzschutzes in Lübeck. Die Aufnah-
mestellen sind miteinander über ein Com-
puternetz verbunden. In jeder Aufnahme-
stelle werden die Anträge von Flüchtlingen 
aus zwanzig bis dreißig Herkunftsländern 
bearbeitet, und jedes Bundesland muss ei-
ne festgelegte Quote neu ankommender 
Flüchtlinge aufnehmen.

Wenn sich ein Flüchtling in der Aufnahme-
stelle meldet, wird zunächst festgestellt, ob 
sein Asylantrag dort auch bearbeitet wer-
den kann, d.h. ob sein Herkunftsland dort 
bearbeitet wird und ob das Bundesland 
am gleichen Tag schon mehr oder weniger 
Flüchtlinge, als es der Quote entspricht, 
aufgenommen hat. Dann wird entschie-
den, ob der Flüchtling in dieser Einrichtung 
aufgenommen wird oder in ein anderes, 
möglichst benachbartes Bundesland wei-
tergeschickt wird.

Schleswig-Holstein nimmt jedes Jahr rund 
2000 Flüchtlinge auf. Allerdings melden sich 
hier jährlich mehr als 3000 Flüchtlinge, vie-
le von ihnen, nachdem sie vergeblich ver-
sucht haben, die Grenze nach Dänemark 
oder Schweden (Fähranleger Puttgarden) 
zu überschreiten.

Der Asylantrag wird formlos gestellt. Das 
Bundesamt lädt dann meistens innerhalb 
einer Woche zu einer mündlichen Anhörung 
ein.

Die Anhörung

Bei der Anhörung sitzt der Flüchtlinge ei-
nem „Einzelentscheider“ oder einer „Ein-
zelentscheiderin“ gegenüber, der/die das 
Gespräch mit Hilfe einer Dolmetscherin 
oder eines Dolmetschers führt. Dabei geht 
das Bundesamt nach einem Katalog von 
25 Fragen vor, die die Personalien und den 
Fluchtweg feststellen sollen. Erst nachdem 
diese 25 Fragen beantwortet sind, wird der 
Flüchtling aufgefordert, die Verfolgung und 
die Gründe für die Flucht zu schildern.

Dabei soll die Anhörerin / der Anhörer fest-
stellen, ob eine politisch motivierte, individu-
elle Verfolgung vorliegt, die den Flüchtling 
in eine ausweglose Situation gebracht hat, 
aus der er dann direkt nach Deutschland 
gefl ohen ist. Allgemeine Gefahren, auch 

wenn sie lebensgefährlich sind, führen nicht 
zu einer Anerkennung des Asylantrages. 
Auch z.B. Folter oder Vergewaltigung sind 
kein Grund für eine Anerkennung, wenn 
beispielsweise im Herkunftsland allgemein 
gefoltert oder nach Einschätzung des Bun-
desamtes häufi g vergewaltigt wird.

Bei dieser Anhörung, die normalerweise 
45 Minuten bis 3 Stunden dauert, muss al-
les angegeben werden, was den Asylan-
trag begründen soll. Später Vorgetragenes 
kann nach dem Asylverfahrensgesetz igno-
riert werden.

Die Entscheidung

Die Entscheidung über den Asylantrag be-
steht aus drei Teilen:

Zunächst wird geprüft, ob der Asylantrag 
anerkannt wird. Haupthindernis ist immer 
die Flucht auf dem Landweg. Auch wenn 
es nicht gelingt, die genaue Fluchtroute zu 
rekonstruieren, wird die Durchquerung ei-
nes „sicheren Drittstaates“ angenommen 
und der Asylantrag abgelehnt. Einzige Aus-
nahme ist: Wenn der Flüchtling ein Visum 
für Deutschland hat, ist Deutschland für die 
Bearbeitung des Asylantrages unabhängig 
von der Reiseroute zuständig. Aber nur we-
nige Asylanträge werden anerkannt.

Wird der Asylantrag abgelehnt, wird trotz-
dem geprüft, ob eine politische Verfolgung 
vorliegt. Denn unabhängig von der Aner-
kennung des Asylantrages verbietet die 
Genfer Flüchtlingskonvention eine Abschie-
bung in einen Verfolgerstaat. Wird die politi-
sche Verfolgung geglaubt, wird die Abschie-
bung nach § 51 des Ausländergesetzes 
(drohende politische Verfolgung) verboten. 
Diese Kombination aus Ablehnung des 
Asylantrages bei Abschiebeverbot nennt 
man „kleines Asyl“, denn diese Flüchtlinge 
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durften bisher meistens auf Dauer hier blei-
ben.

Wenn nach Meinung des Bundesamtes 
keine politische Verfolgung droht, werden 
sonstige Abschiebehindernisse (§ 53 des 
Ausländergesetzes) geprüft. Das wäre 
zum Beispiel eine drohende Todesstrafe, 
drohende Misshandlung und Folter, eine 
schwere Erkrankung, die im Herkunftsland 
nicht behandelt werden kann – das führt 
dann auch zu einem Abschiebeverbot, al-
lerdings nur für drei Monate. Danach muss 
die örtlich zuständige Ausländerbehörde 
entscheiden, ob die Abschiebung weiter-
hin nicht in Frage kommt. Für die Betroffe-
nen kann das nach zwei oder drei Jahren 
ebenfalls zu einem Bleiberecht führen, es 
kann aber auch der Beginn einer jahrelan-
gen Ungewissheit sein.

Familienangehörige bekommen normaler-
weise einen „abhängigen“ Aufenthaltssta-
tus, d.h. die Familie bleibt zusammen. Das 
gilt aber nur für Paare und minderjährige 
Kinder – Eltern mit einer 19-jährigen Toch-
ter werden vom Bundesamt wie zwei Fa-
milien behandelt. Auch bei einem Bleibe-
recht für die Eltern kann die Tochter alleine 
abgeschoben werden. Ebenso gilt: Wenn 
Vater oder Mutter wegen einer Erkrankung 
nicht abgeschoben werden, dürfen die Kin-
der und der Partner ebenfalls bleiben. Wird 
der oder die Kranke gesund, müssen alle 
das Land verlassen.

Zwei Drittel aller Asylanträge werden abge-
lehnt. Wenn keine politische Verfolgung ge-
schildert wurde, wird der Asylantrag als „of-
fensichtlich unbegründet“ abgelehnt. Dann 
hat der Flüchtling eine Woche Zeit, dage-
gen zu klagen, kann aber trotzdem sofort 
abgeschoben werden. Wird eine politische 
Verfolgung geschildert, aber nicht geglaubt 
oder für nicht so schwerwiegend gehalten, 
wird der Asylantrag als „unbegründet“ ab-
gelehnt. Dann hat der Flüchtling zwei Wo-
chen Zeit, dagegen zu klagen. Wenn die 
Klage pünktlich beim Verwaltungsgericht 
eingeht, bekommt der Flüchtling ein Auf-
enthaltsrecht bis zur endgültigen Entschei-
dung.

Die Klage vor dem 
Verwaltungsgericht

Für die Klage gegen eine Entscheidung 
des Bundesamtes ist das Verwaltungs-

gericht (VG) des je-
weiligen Bun-
deslandes zuständig, 
für Schleswig-Holstein 
ist dies das Verwal-
tungsgericht Schles-
wig. Die verschiede-
nen Kammern haben 
die Herkunftsgebiete 
unter sich aufgeteilt. 
Die Wartezeiten bis 
zu einem Prozesster-
min sind sehr un-
terschiedlich. In der 
Regel werden ver-
schiedene Asylverfah-
ren von Angehörigen 
einer Familie in einer 
mündlichen Verhand-
lung zusammenge-
fasst. Dabei ist es so, 
dass minderjährige 
Kinder ab 16 Jahren 
als „asylmündig“ gel-
ten und damit ein eige-
nes Verfahren betrei-
ben, ebenso betreiben 
Ehepaare immer zwei 
Verfahren.

Das Verfahren wird 
von der Kammer meis-
tens auf eine Einzel-
richterin / einen Ein-
zelrichter als „Bericht-
erstatter“ übertragen, 
die übrigen unterzeichnen lediglich die Ent-
scheidung mit. Das Bundesamt als Pro-
zessgegner tritt meistens nicht in Erschei-
nung.

Der Bundesbeauftragte

Theoretisch sind die Einzelentscheider 
des Bundesamtes nicht weisungsgebun-
den, le dig lich die Fest stel lung, dass ein 
Abschiebehindernis aus gesundheitlichen 
oder ähnlichen Grün den vorliegt, muss vom 
Behördenleiter mit unterzeichnet werden. 
Durch diese unabhängigen Entscheidun-
gen der Einzelentscheider können deshalb 
Asylanträge unterschiedlich beurteilt wer-
den. Zum Ausgleich hat der Gesetzgeber 
den „Bundesbeauftragten für Asylangele-
genheiten“ geschaffen, eine Behörde des 
Bundesinnenministeriums, die ebenfalls ih-
ren Sitz in Nürnberg hat. Faktisch hat die-
ser Bundesbeauftragte seit Jahren nur An-

erkennungen überprüft und häufi g dagegen 
geklagt. In diesem Falle sind das Bundes-
amt (Anerkennung) und der Bundesbeauf-
tragte (Ablehnung) die Kontrahenten vor 
Gericht, der Flüchtling ist nur „Beigelade-
ner“, also Zeuge in eigener Sache. Da in 
der Regel weder Bundesamt noch Bundes-
beauftragter vor Gericht erscheinen, sind 
diese Verfahren für Flüchtlinge oft schwer 
verständlich.

Die 2. Gerichtsinstanz

Nur Fälle von „grundsätzlicher Bedeutung“ 
können vor dem Oberverwaltungsgericht 
nochmals verhandelt werden. Für die meis-
ten Flüchtlinge ist das Verfahren daher 
nach der 1. Instanz bereits zu Ende. Eine 
Revision ist nur möglich, wenn klare Fehler 
im Verfahren nachgewiesen werden. Dann 
weist das Oberverwaltungsgericht das Ver-

3. April 1999: Seit wenigen Tagen bombardiert die 

NATO Jugoslawien, die Grenzen zum Kosovo wur-

den geschlossen. Demonstration in Kiel gegen 

den Krieg und für Offene Grenzen für Flüchtlinge



Der Schlepper Nr. 22/23 www.frsh.de Sommer 2003

10 —————  Flucht & Asyl ———————

waltungsgericht an, das Verfahren vor ei-
ner anderen Kammer zu wiederholen.

Die Anerkennung

Flüchtlinge, deren Asylantrag anerkannt 
wurde, erhalten ein unbefristetes Aufent-
haltsrecht in Deutschland. Flüchtlinge, de-
nen Abschiebeschutz wegen drohender po-
litischer Verfolgung („kleines Asyl“) zuer-
kannt wurden, bekommen zunächst einen 
befristeten Aufenthalt, der sich nach und 
nach „verfestigt“ und in der Regel nach ei-
nigen Jahren in einen unbefristeten Aufent-
halt umgewandelt wird – dazu müssen sie 
von der eigenen Erwerbstätigkeit leben, al-
so weder Sozialhilfe noch Wohngeld bezie-
hen.

Wurde ein Abschiebehindernis wegen ei-
ner Erkrankung festgestellt, das ist häufi g 
eine psychische Erkrankung aufgrund er-
littener Folter und Verfolgung, wird nur 
ein befristetes Aufenthaltsrecht gegeben, 
zunächst für drei Monate. Dieses wird von 
der Ausländerbehörde bei Bedarf, wenn al-

so die Erkrankung noch besteht, verlängert. 
Hier ist es regional sehr unterschiedlich, 
nach welcher Zeit der Aufenthalt „verfes-
tigt“ werden kann.

Die Ablehnung

Auf die Ablehnung eines Asylantrages 
folgt immer die Aufforderung, Deutschland 
zu verlassen. Meistens wird dafür eine 
Frist von vier Wochen gesetzt. Nur wenn 
„Abschiebehindernisse“ festgestellt worden 
sind, darf man trotz der Abschiebeandro-
hung bleiben.

Die Ausreise aus Deutschland darf, wenn 
es nach den deutschen Behörden geht, in 
jedes beliebige Land erfolgen. Problem für 
die meisten Flüchtlinge ist allerdings, dass 
sie ein Visum benötigen, das sie als abge-
lehnter Asylbewerber nur in Ausnahmefällen 
bekommen können.

Viele abgelehnte Asylbewerber reisen 
tatsächlich nach der Aufforderung aus. 
Denn eine selbstorganisierte Rückkehr 
in ihr Herkunftsland ist eine gute 

Möglichkeit, nicht die Aufmerksamkeit der 
Heimatbehörden zu erregen und gleich ei-
ne neue Verfolgung auszulösen. In vielen 
Ländern sind Grenzübergänge für Busse 
und Autos nicht mit Computern ausgerüstet, 
so dass eigene Staatsangehörige mit 
gültigen Papieren dort unauffällig einreisen 
können.

Eine Abschiebung wird erst eingeleitet, 
wenn die gesetzte Frist zur freiwilligen Aus-
reise abgelaufen ist. Die Abschiebung setzt 
voraus, dass eine Reiseverbindung besteht 
und gültige Papiere vorliegen. Wenn das 
der Fall ist, kann die Ausländerbehörde zur 
Sicherung der Abschiebung Abschiebungs-
haft beantragen. Das wird sie tun, wenn be-
reits mehrere Abschiebeversuche geschei-
tert sind bzw. der abgelehnte Asylbewerber 
(zeitweise) „untergetaucht“ war.

Eine Abschiebung bedeutet immer, dass 
auch eine „Wiedereinreisesperre“ verhängt 
wird, die europaweit gilt. Wenn der/die Ab-
geschobene irgendwann wieder ein Visum 
zur Einreise in ein europäisches Land be-
antragen will, muss sie/er erst eine „Befris-
tung“ der Wiedereinreisesperre beantragen 
und bekommt dann eine Rechnung für die 
Kosten der Abschiebung ggf. zuzüglich der 
Kosten für die erlittene Abschiebungshaft. 
Da die Ausländerbehörden für Abschiebun-
gen meistens Linienfl üge buchen, sind die-
se Rechnungen sehr hoch. Nur wer diese 
Rechnung bezahlen kann, hat die Chan-
ce, irgendwann später legal wieder einzu-
reisen.

Ist eine Abschiebung angeordnet, kann sie 
aber zum Beispiel wegen fehlender Pa-
piere nicht durchgeführt werden, bekom-
men die Betroffenen eine „Duldung“. Die-
ses Papier zeigt an, dass kein Aufent-
haltsrecht besteht, eine Abschiebung aber 
im Moment nicht möglich ist. Wenn die 
Hinderungsgründe wegfallen, kann die Ab-
schiebung sofort stattfi nden, unabhängig 
davon, für welchen Zeitraum die Duldung 
ausgestellt wurde – sie kann nämlich je-
derzeit widerrufen werden. Hier wird – 
durch ein zusätzliches Schreiben – unter-
schieden, ob der abgelehnte Asylbewerber 
für die Abschiebehindernisse verantwort-
lich ist oder objektive Umstände. Wird der 
Flüchtling selbst verantwortlich gemacht, 
weil er z.B. falsche Angaben zu seiner Per-
son macht, darf er nicht arbeiten und die So-
zialleistungen können auf ein Mindestmaß 
gekürzt werden. Herrscht im Herkunftsland 
aber Krieg, so dass der Flugverkehr einge-
stellt wurde, kann während der Laufzeit der 
Duldung eine Arbeitserlaubnis erteilt wer-
den.

Asyl im Entwurf für ein Zuwanderungsbegrenzungsgesetz

Während diese Ausgabe des »Schlepper« entsteht, wird zwischen Bundestag und 
Bundesrat über das neue Zuwanderungsgesetz verhandelt. Es ist noch nicht klar, ob 
es überhaupt zustande kommt. Im neuen Zuwanderungsgesetz sind mehrere Ver-
schlechterungen für Flüchtlinge enthalten:

 • Anerkennungen von Asylanträge, aber auch Abschiebeschutz wegen drohender 
politischer Verfolgung sollen nur noch für drei Jahre ausgesprochen und dann 
überprüft werden. Auch anerkannte Flüchtlinge leben so länger in Unsicherheit 
über die Zukunft.

• Abgelehnte Flüchtlinge, die nicht abgeschoben werden können, sollen keine 
Duldung, sondern nur noch eine „Bescheinigung“ erhalten. Damit können sie 
grundsätzlich nicht mehr arbeiten.

Im Gesetzentwurf sind auch Verbesserungen erhalten:

• Drohende Verfolgung wegen des Geschlechtes oder Verfolgung von nicht-staatli-
chen Stellen (z.B. Milizen) kann auch zur Anerkennung führen.

• Geht drei Jahre nach einer Anerkennung das zweite Verfahren auch positiv aus, 
erhalten die Betroffenen sofort einen endgültigen Aufenthalt, die unbefristete 
„Niederlassungserlaubnis“.

• Für abgelehnte Asylbewerber soll es eine „Härtefall-Regelung“ geben, so dass 
sie in seltenen Fällen trotz der Ablehnung eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis 
bekommen können. Darüber soll eine „Härtefallkommission“ entscheiden.
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Zwischen 10 und 20 Prozent aller Asyl-

anträge werden anerkannt. „Anerkannt“ 

heißt in diesem Zusammenhang, dass 

der Asylantrag nach Artikel 16a des 

Grundgesetzes anerkannt wurde oder 

dass „drohende politische Verfolgung“ 

nach § 51 des Ausländergesetzes als 

Abschiebehindernis festgestellt wurde.

Wer anerkannt wurde, glaubt sich und 

die Familieangehörigen, also Ehepart-

ner und Kinder, in Sicherheit. Im Ge-

gensatz zur Zeit der Bearbeitung des 

Asylantrages fängt die Familie an, das 

Leben zu planen. Jugendliche können 

eine Ausbildung anfangen, jüngere Kin-

der werden auch mal zu einer höheren 

Schule angemeldet, es wird endlich 

die deutsche Sprache systematisch 

gelernt, eine bessere Wohnung ge-

sucht... Und dann wird manch eine 

Flüchtlingsfamilie – vielleicht Jahre 

später – durch einen neuen Brief des 

Bundesamtes überrascht: Man beab-

sichtige, die Anerkennung zu widerru-

fen.

§ 73 Widerruf

Im Asylverfahrensgesetz wird das Bun-
desamt aufgefordert, eine Entscheidung 
unverzüglich zu widerrufen, wenn die Vo-
raussetzungen entfallen sind. Die Absicht 
muss schriftlich angekündigt werden, es 
soll ein Monat Frist zu einer schriftlichen 
Stellungnahme gegeben werden. Die Vor-
aussetzungen entfallen sind nach Meinung 
des Bundesamtes, wenn die Regierung, 
die verfolgt hat, abgesetzt wurde: im Koso-
vo, in Afghanistan, im Irak...

Das Problem von Flüchtlingen, deren Asyl-
antrag anerkannt wurde, besteht meistens 
darin, dass die Begründung für die An-
erkennung sehr knapp gehalten ist. Bei 
Rückkehr drohe politische Verfolgung, so 

das Bundesamt, und im Weiteren wird auf 
das Anhörungsprotokoll verwiesen. Für ein 
beabsichtigtes Widerrufsverfahren, dass 
z.B. nach einem Regierungswechsel im 
Herkunftsland dann innerhalb des Bundes-
amtes erwogen wird, ist das zu wenig. 
Deshalb entwickelt das Bundesamt jetzt 
einen Fragenkatalog, der allen Betroffe-
nen mit der Bitte um Beantwortung zuge-
schickt wird. Hier haben sie dann Gelegen-
heit darzulegen, warum aus ihrer Sicht im-
mer noch genügend Voraussetzungen für 
ein Abschiebeverbot übriggeblieben sind.

Wie sollen anerkannte Flüchtlinge 
reagieren?

Viele Flüchtlinge machen den Fehler, auf 
diese Ankündigung eines Widerrufsverfah-
rens nicht zu reagieren. Das ist falsch: Der 
Brief, meistens mit einem Fragenkatalog, 
muss sofort zum Anwalt, der eine Stel-
lungnahme ausarbeitet. Hier können Bera-
tungsstellen helfen und mit dem Flüchtling 
gemeinsam Antworten vorbereiten, das er-
leichtert dem Anwalt die Arbeit und macht 
die Rechnung niedriger. 

Nach Ablauf der Monatsfrist wird das Wi-
derrufsverfahren im Bundesamt nach Ak-
tenlage entschieden. Gegen die Entschei-
dung haben Betroffene zwei Wochen Frist, 
um eine Klage vor dem Verwaltungsgericht 
einzulegen. Das ganze Verfahren läuft hier 
ähnlich ab wie das Asylverfahren selbst. 
Das Bundesamt begründet den Widerruf 
damit, bei einer Rückkehr bestünde nicht 
die Gefahr einer politischen Verfolgung. 
Wenn die Betroffenen diese Verfolgung 
befürchten, müssen sie vor Gericht ihre 
Gründe darlegen.

Wichtig: Die Rechtsstellung der aner-
kannten Asylbewerber bleibt während des 
gesamten Verfahrens erhalten, also der 
Aufenthaltsstatus bleibt, die Betroffenen 

können weiter arbeiten, sie können die deut-
sche Staatsbürgerschaft beantragen, hei-
raten etc. Ebenso kann der Flüchtlingspass 
weiterhin als Reisepass genutzt werden.

Aufenthaltsstatus: Bundesamt und 
Ausländerbehörde entscheiden 
getrennt!

Wenn das Verfahren vor Gericht rechts-
kräftig abgeschlossen ist, wird im schlech-
testen Fall die Anerkennung widerrufen. 
Jetzt beginnt die Ausländerbehörde mit ih-
rer Arbeit. Denn der Aufenthaltstitel ist nicht 
automatisch in Gefahr.

Wer inzwischen die deutsche Staats ange-
hörigkeit hat, behält sie, der Widerruf hat 
überhaupt keine Auswirkungen auf das Le-
ben. Ähnlich geht es Flüchtlingen, die in-
zwischen mit Deutschen verheiratet sind 
– auch wer mit einer Ausländerin oder ei-
nen Ausländer verheiratet ist, behält den 
Aufenthaltsstatus.

Wer eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
hat, bekommt vielleicht jetzt nur eine be-
fristete. Hier ist es wichtig, ob die Betroffe-
nen aus eigener Arbeit (oder Vermögen) le-
ben oder Sozialhilfe, Wohngeld o.ä. bezie-
hen. Wer von eigener Arbeit lebt, hat die 
besten Chancen, auch ein negativ verlau-
fendes Widerrufsverfahren ohne Nachteile 
zu überstehen.

Probleme bekommen alle Flüchtlinge, die 
von Sozialhilfe leben und die, die nur eine 
Aufenthaltsbefugnis haben – vielleicht des-
halb, weil die Anerkennung von Abschiebe-
hindernissen kürzer als zwei Jahre zurück 
liegt. Die Aufenthaltsbefugnis läuft aus, 
und wenn es keine sonstigen Abschie-
bungshindernisse gibt, wird sie von der 
Ausländerbehörde nicht verlängert. Die Be-
troffenen müssen jetzt zurück.

———————  Flucht & Asyl —————— 11
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„Niemand fl ieht freiwillig! Niemand 

verlässt ohne Grund seine Heimat!“ pre-

digt der Landesfl üchtlingsbeauftragte 

Helmut Frenz in der ihm eigenen 

Nachdrücklichkeit seit Jahren immer 

wieder bei öffentlichen Gelegenheiten 

oder im nichtöffentlichen Gespräch mit 

Politikern, Regierungsstellen und Ver-

waltungen.

Tatsächlich sind die Gründe, die Men-

schen heute veranlassen, ihr Heil in 

fremden Ländern zu suchen, denkbar 

vielfältig - und doch in einem gleich: 

Fast immer sind es Überlebensnöte, 

die sie buchstäblich in die Flucht schla-

gen. Hier angekommen treffen sie auf 

eine gesellschaftliche Debatte, die die 

Vielschichtigkeit weltweit eskalierender 

Fluchtgründe weitgehend ausblendet 

und den Motiven der Schutzsuchenden 

misstraut.

Der Asylanerkennung ausschließlich wegen 
individueller politischer Verfolgung können 
die wenigsten modernen Flüchtlinge mit ih-
rer Leidensgeschichte längst nicht mehr 
entsprechen. Dessen unbeschadet hat sich 
im Schatten mikroskopischer Asylanerken-
nungsquoten eine regelrechte Industrie eta-
bliert, die selbst aus dem Exil der kaum 
geduldeten und schließlich in ihr heimatli-
ches Elend zurückverwiesenen Flüchtlinge 
noch Kapital zu schlagen vermag: Erbauer 
und Betreiber von Behelfsunterkünften, Ca-
teringfi rmen, private Wachdienste, Flugge-
sellschaften und nicht zuletzt Ämter und 
Kommunen, die Flüchtlinge für 1 € pro 
Stunde gemeinnützige Arbeit verrichten las-
sen.

Entgegen üblicher Stammtischparolen und 
wider die Behauptungen wahlkämpfender 
PolitikerInnen sind es nicht die 
europäischen Länder oder gar Deutsch-
land, die das Gros der weltweiten 
Flüchtlingsaufnahme leisten. Dies tun 

Länder wie Thailand, Pakistan, der Iran, 
Tansania oder Hungerleider wie Äthiopien, 
der Sudan und Somalia. Insgesamt bezif-
ferten die Vereinten Nationen die Zahl der 
Menschen, die sich auf der Flucht befi nden 
und Sicherheit und neue Lebensperspek-
tiven suchen, Mitte der 1990er Jahre auf 
ca. 100 Millionen. Das internationale Rote 
Kreuz schätzt gar, dass die Zahl der Mi-
granten aus Not weltweit um die Jahr-
tausendwende bei über 500 Millionen lag. 
Als einen Indikator für die schnelle Zu-
nahme kann die UNHCR-Statistik der vor 
Krieg, Bürgerkrieg und Verfolgung Gefl o-
henen herbeiziehen. Registrierte der UN-
HCR 1970 weltweit „nur“ 2,4 Millionen 
Flüchtlinge, so war ihre Zahl ein Jahrzehnt 
später schon auf 5,7 Millionen gestiegen. 
1990, hatte sich ihre Zahl bereits auf 14,9 
Millionen erhöht. 2002 werden vom UNH-
CR knapp 20 Millionen Flüchtlinge gezählt.

‚Armutsfl üchtlinge’ werden nicht statistisch 
erfasst, sondern ihre Zahl kann lediglich 
geschätzt werden. Es sind Menschen, die 
so arm sind, dass das Minimum einer 
menschenwürdigen Existenz unterschritten 
ist und sie sich der Lebensbedrohung nur 
durch Flucht in erhofft bessere Bedingun-
gen entziehen können. 

Und schließlich spricht das UN-Umweltpro-
gramm seit Beginn der 80er Jahre vom 
Phänomen der ‚Umweltfl üchtlinge’. Ge-
meint sind Menschen „die gezwungen sind, 
ihre traditionelle Umgebung vorübergehend 
oder gar dauerhaft zu verlassen, da 
Umweltschäden (natürlicher Art oder von 
Menschen ausgelöst) ihre Existenz in Ge-
fahr brachten oder ihre Lebensqualität 
schwerwiegend beeinträchtigen“. Das In-
ternationale Rote Kreuz schätzt ihren An-
teil auf ca. 58% der weltweiten Flüchtlinge. 

Anstatt nun auf diese Entwicklungen durch 
eine konzertierte Bekämpfung von Flucht-
ursachen aus existentieller und wirtschaft-

licher Not zu reagieren, oder ihr mit dem 
Ausbau von politischen Instrumenten nach-
haltiger Konfl iktprävention und effektiver 
Friedensförderung zu begegnen, betätigt 
sich die internationale Völkergemeinschaft 
offenbar lieber als Brandstifter denn als 
Feuerwehr. 

Politische und ökonomische Interessens-
gegensätze führen in vielen Ländern der 
Welt seit Jahrzehnten zu inneren 
Widersprüchen. Mit zunehmender Globa-
lisierung gehen in solchen Konfl ikten na-
tionale Eliten mit wirtschaftlichen Inter-
essen militärisch potenter Nachbar- oder 
Industrieländer eine unheilige Allianz ein, 
bringen Verelendung und Unzufriedenhei-
ten gleichermaßen. Ethnisch oder religiös 
verbrämte Unterdrückung politischer Oppo-
sition oder ganzer gesellschaftlicher Grup-
pen, Menschenrechtsverbrechen und inner-
staatliche Gewalt bis hin zum Bürgerkrieg 
sind die Folge. Gewalttätige, kleptokrati-
sche und der eigenen Bevölkerung gerech-
te gesellschaftliche Teilhabe verweigernde 
undemokratische Regime verhökern billige 
Rohstoffl izenzen oder strategische Vortei-
le an die auf dem Weltmarkt Meistbie-
tenden. Und sollten sie sich weigern und 
ihren „Schutzmächten“ aus dem Ruder 
laufen, werden eben solche Regime, auf 
Grundlage von weitgehendem Konsens der 
Weltmächte, mit abenteuerlich begründeter 
und roher, das ökologische Gleichgewicht 
der Region wie die Lebensgrundlagen der 
breiten Masse gleichermaßen zerstörender 
Kriegsgewalt gefügig gemacht oder ggf. 
beseitigt.

Und die Beispiele Afghanistan und Irak zei-
gen, dass nach der Zerstörung selbst der 
Wiederaufbau nur in soweit erfolgt, wie er 
den Geberländern nützt. Sie üben dabei ei-
ne Macht aus, die weder demokratisch le-
gitimiert, noch kontrolliert wird. Dies wie-
derum führt langfristig zu illegalen Mafi a- 
und Gewaltökonomien in sogenannten ge-

12 ————— Flucht & Asyl ———————
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scheiterten Staaten (Failing States). Zu 
solchen zählen beispielsweise auch Ango-
la, Burundi, DR Kongo, Sudan und Somalia. 
Failing States sind ohnmächtig, Sicherheit 
für ihre Einwohner zu gewährleisten und 
unfähig zur Bereitstellung öffentlicher Güter. 
Nahezu chancenlos ist dort die Durch-
setzung des Rechts. Gesundheitsfürsorge, 
Bildungsangebote und wirtschaftliche Ent-
wicklung sind gleich Null.

In diesem Konglomerat von Ursachen 
und Wechselwirkungen ist eine seriöse 
Differenzierung zwischen politischen, 
ökonomischen, gewalt- oder umweltbeding-
ten Fluchtgründen schon längst nicht mehr 
möglich. Und hier sind noch gar nicht alle 
weiteren globalisierungsbedingten Fakto-
ren benannt, die jeder für sich nicht min-
der fl uchtauslösend wirken. Dazu zählen 
ökologischer Raubbau durch Versalzung 
und Verwüstung der Böden, zunehmende 
durch regelmäßige Überfl utung und 
Wetterkatastrophen unbewohnbar ge-
wordene Landstriche, unmittelbare Ver-
seuchung durch industrielle Verunreini-
gung oder industriell bedingte Katastro-
phen, Verarmungsentwicklung in einstigen 
Schwellenländern oder die Flüchtlinge pro-
duzierende Weltmarktpreisabhängigkeit bei 
monokulturell geprägten Agrarländern.

Die geforderte Differenzierung bei der An-
erkennung der vorliegenden Fluchtgründe 
schutzsuchender Menschen zu leisten, sind 
der deutsche und andere europäische 
Staaten nicht bereit. Statt dessen fabu-
lieren einige Regierungschefs medienwirk-
sam davon, die nach Europa drängenden 
Flüchtlinge in ihren Booten abzuschießen. 
Deutschland begnügt sich einstweilen mit 
für Flüchtlinge geschlossenen Grenzen. 
Doch die Not der Menschen treibt sie an 
und lässt sie die Hürden administrativer und 
rechtlicher Flüchtlingsabwehr überwinden.

In begründeter Sorge, von Behörden und 
Gerichten kein Asyl zugesprochen zu be-
kommen, bleiben sie clandestin. Men-
schen mit „guten“, das heißt gerechtfertig-
ten Fluchtgründen fi nden hier kein Willkom-
men und keine soziale Teilhabe und kom-
men trotzdem. Der hilfl ose Staat reagiert 
mit Ignoranz und Restriktion, die Gesell-
schaft mit Marginalisierung.

Doch auch die Flüchtlingssolidarität ist für 
die Zukunft noch nicht ausreichend gewapp-
net. Jenseits des weiterhin beständigen En-
gagements für Rechtschutz und Bleiberecht 
dokuemtnierter Flüchtlinge gilt es, nachhal-
tig wirkende Konzepte und zusätzliche In-
strumente für die Unterstützung aller mo-
dernen Flüchtlinge zu entwickeln.

Quellen:
• Gemeinsames Wort der Kirchen zu den 
Herausforderungen durch Migration und Flucht, 
Hannover 1997
• Manfred Wöhlke, Umweltmigration, Berlin 
2001
Frank Biermann, Umweltfl üchtlinge – Ursachen 
und Lösungsansätze, bpb, Bonn, 12/2001
• IKRK, Globaler Klimawechsel wird zur 
treibenden Kraft, World Desaster Report, 
Genf 1999
• Jele Pilar Weiskopf, Nation Building als 
Konzept, Hintergrund Politik, DLF 26.7.2003
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Die Kurdinnen und Kurden sind eines 

der größten Völker des Nahen Ostens. 

Sie führen sich selbst auf die antiken 

„Meder“ zurück, die vor rund 3000 

Jahren gemeinsam mit den Persern 

ein Reich beherrschten. Die kurdischen 

Sprachen (kurmanci, sorani, zazaki und 

andere) gehören alle zur persischen 

Sprachfamilie. Allerdings ist es nie zur 

Gründung eines kurdischen Staates ge-

kommen, der auch nur annähernd das 

Siedlungsgebiet abdeckte, stattdessen 

sind die heute etwa 30 Millionen Kurdin-

nen und Kurden auf fünf Staaten ver-

teilt: Türkei, Syrien, Irak, Iran und Arme-

nien. Größere Exilgemeinden gibt es in 

Deutschland, den Niederlanden, Frank-

reich, USA und Kanada sowie Schwe-

den.

Nach dem 1. Weltkrieg, mit dem Zusam-

menbruch des Osmanischen Reiches, 

war für einige Jahre die Gründung eines 

Staates „Kurdistan“ im Gespräch. Dies 

scheiterte an der Einigung zwischen der 

neu gegründeten Türkei und der ira-

kischen Kolonialmacht Großbritannien, 

die sich auf eine Grenzziehung einigten, 

die die Ölfundstätten der britischen Ko-

lonie Irak überließ, den größten Teil Kur-

distans allerdings zur Türkei schlug.

In allen Staaten bilden Kurdinnen und 

Kurden eine Minderheit mit unterschied-

lichen Problemen. Keiner der Staaten 

hat der kurdischen Bevölkerung bisher 

eine kulturelle oder gar politische Auto-

nomie zugestanden, so dass wir in den 

letzten hundert Jahren Flucht und Emig-

ration unterschiedlicher Intensität kon-

statieren müssen. Im Schnitt der letzten 

20 Jahre stellen Kurdinnen und Kurden 

regelmäßig mehr als ein Drittel aller 

Asylbegehrenden. Herkunftsländer wa-

ren die Türkei und der Irak, mit großem 

Abstand folgte Syrien.

Türkei

In der Türkei leben 20 bis 25 Millionen Kur-
dinnen und Kurden. Aufständen 1925 und 
1938 folgten Phasen massiver Repression 
und Umsiedlungsmaßnahmen seitens der 
nationalistischen türkischen Regierung, die 
bis in jüngste Zeit die Existenz einer kurdi-
schen Bevölkerung in der Türkei leugnete. 
Heute lebt weniger als die Hälfte der kurdi-
schen Bevölkerung in den angestammten 
Siedlungsgebieten, der größere Teil in den 
Großstädten der Westtürkei bzw. in Dörfern 
in der Zentraltürkei, die meist in den 20er 
und 30er Jahren von der Regierung im Zu-
ge von Umsiedlungsmaßnahmen angelegt 
wurden. Hunderttausende gingen ins Aus-
land. Nach Deutschland kamen in den 
60er und 70er Jahren viele als „Gastar-
beiter“, da sie als diskriminierte Minderheit 
schlechtere Ausbildungs- und Berufschan-
cen hatten als die türkische Bevölkerung. 
Mehr als ein Drittel der „türkischstämmigen“ 
Bevölkerung Deutschlands besteht in Wirk-
lichkeit aus Kurdinnen und Kurden, wobei 
viele, insbesondere wenn die Familie 
Türkisch als Muttersprache angenommen 
hatte, auch Mischehen eingegangen sind.

Mit dem Anwerbestopp 1973 können 
Kurdinnen und Kurden nur noch durch 
Familienzusammenführung („Heiratsmigra-
tion“) nach Deutschland einwandern. So 
kommen die meisten ohne Visum und stel-
len einen Asylantrag. Das geschieht vor al-
lem seit 1984, als es unter Führung der mar-
xistisch-leninistischen PKK zu einem allge-
meinen Aufstand in der Türkei kam. Im Rah-
men der Aufstandsbekämpfung zerstörte 
das türkische Militär mehr als 3.000 kurdi-
sche Orte, vertrieb Millionen von Einwoh-
nerInnen und tötete mehrere tausend Zi-
vilistInnen. Die systematische Folter von 
Gefangenen, die Zwangsrekrutierung von 
Hilfsmilizen („Dorfschützer“) und die harte 
Diskriminierung im Alltag trieb hunderttau-
sende ins Ausland und in Asylverfahren. 

Symptomatisch war hier die Verfolgung der 
Verwendung der kurdischen Sprache in der 
Öffentlichkeit als „Separatismus“.

Die Anerkennungsquoten in Deutschland 
waren stets relativ niedrig. Das hatte auch 
damit zu tun, dass die türkische Regie-
rung als NATO-Partner nicht verprellt wer-
den sollte und Deutschland – neben den 
USA – wichtigster Waffenlieferant für die 
Aufstandsbekämpfung war. Vor allem nach 
der Aufl ösung der DDR und der Nationa-
len Volksarmee wurden große Mengen der 
russischen Waffen in die Türkei geliefert.

Bundesamt und Verwaltungsgerichte argu-
mentieren häufi g, im Südosten der Türkei 
verfolgte Kurdinnen und Kurden könnten in 
die Slums der großen Städte im Westen 
der Türkei fl iehen, wo sie zwar diskriminiert 
und mit häufi gen Razzien überzogen von 
Hilfsarbeiten leben müssten, aber von kei-
ner lebensgefährlichen Verfolgung bedroht 
wären. Auch systematische Folter wurde 
und wird nicht als Asylgrund anerkannt, 
weil sie eben systematisch, also auch 
gegenüber „nicht-politischen“ Gefangenen 
angewendet wird.

Mit der Gefangennahme des PKK-Vor-
sitzenden Abdullah Öcalan Anfang 1999 
gab die PKK den bewaffneten Kampf 
auf, nicht aber die türkische Armee die 
Aufstandsbekämpfung. So gibt es heute 
zwar keine offenen Kampfhandlungen mehr, 
wohl aber eine polizeiliche und militärische 
Repression kurdischer Autonomieforderun-
gen. Im Zuge der Beitrittsverhandlungen 
zur EU erfüllte die Türkei einige Forde-
rungen, so wurde die Verwendung der 
kurdischen Sprache zugelassen, ebenso 
der Kurdisch-Unterricht. Im Gegensatz zum 
Unterricht in anderen Sprachen müssen 
Kurdisch-Lehrer aber ein türkisches Di-
plom vorweisen, das es nicht gibt. Die To-
desstrafe, zu der Abdullah Öcalan verur-
teilt wurde, wurde aufgehoben – mit der 

14 —————  Flucht & Asyl ———————



Sommer 2003 www.frsh.de Der Schlepper Nr. 22/23

Einschränkung, dass sie „in Kriegszeiten“ 
weiterhin gilt.

Amnesty international berichtet im Jah-
resbericht 2003 weiterhin von zahlreichen 
Straf urteilen gegen Gewissensgefangene 
und systematische Folter in den 
Gefängnissen. Bei fast allen Asylantrag-
stellerInnen aus der Türkei handelt es sich 
um Kurdinnen und Kurden, die Anerken-
nungsquote liegt zwischen 15 und 20 Pro-
zent mit sinkender Tendenz. Die Abschie-
bung abgelehnter Flüchtlinge ist dank der 
reibungslosen Zusammenarbeit deutscher 
und türkischer Behörden vergleichsweise 
einfach.

Irak

Im Gegensatz zur Türkei wurden Kurdin-
nen und Kurden im Irak nie in vergleich-
barer Art als Minderheit verfolgt. Die seit 
1968 regierende Baath-Partei unter dem 
Diktator Saddam Hussein verfolgte alle 
oppositionellen Strömungen mit beispiello-
ser Brutalität, KurdInnen wie AraberInnen, 
Moslems wie Yeziden oder Christen und 
Juden, Sunniten wie Schiiten. Die kurdi-
sche Bevölkerung wird durch zwei große 
Organisationen vertreten, die KDP und die 
PUK, die beide traditioneller organisiert 
sind als die PKK in der Türkei. Kurdische 
Aufstände, oft im taktischen Bündnis mit 
der iranischen Regierung, wechselten mit 
Zeiten, in denen Abkommen der kurdi-
schen Bevölkerung weitgehende Autono-
mie einräumten. Der kurdische Norden des 
Irak ist sehr rohstoffreich, allerdings wenig 
entwickelt.

Während des zehnjährigen „1. Golfkrie-
ges“ 1980 bis 1989 gab es zeitweise 
Bündnisse kurdischer Organisationen mit 
der iranischen Führung. Die irakische Re-
gierung unternahm mehrere breit angelegte 
Militäraktionen, die sogenannten „Anfal“-Of-
fensiven, um den kurdischen Landesteil in 
die Loyalität mit der kriegsführenden Regie-
rung zu zwingen. Dabei kam es zu Massen-
hinrichtungen und Giftgaseinsätzen, zwi-
schen 100.000 und 200.000 ZivilistInnen 
wurden getötet.

Zum letzten großen kurdischen Aufstand 
kam es 1991 nach der Niederlage der ira-
kischen Armee im „2. Golfkrieg“ gegen die 
USA. Die USA und Großbritannien richte-
ten eine Flugverbotszone im Norden des 

Irak ein, der weite Teile Kurdistans bis auf 
den von der PUK beherrschten Süden ab-
deckt. In den letzten zehn Jahren gab es 
deshalb nur eine große Offensive der ira-
kischen Armee 1986, die im Zuge eines 
kurdischen Bürgerkrieges zwischen KDP 
und PUK von der zu diesem Zeitpunkt 
schwächeren KDP zu Hilfe gerufen wurde 
und diese Gelegenheit zur Verhaftung von 
tausenden von RegimegegnerInnen nutzte, 
die im halb-autonomen Norden Schutz ge-
sucht hatten. Davon abgesehen gibt es ei-
ne Selbstverwaltung der beiden kurdischen 
Parteien, die teils nebeneinander und nur 
sehr vereinzelt miteinander regieren, aller-
dings fast ausschließlich von internationa-
len Hilfeleistungen abhängig sind.

Flüchtlinge aus dem Irak, die in Deutsch-
land Asyl beantragen, sind überwiegend 
Kurdinnen und Kurden. Sie stellen seit Jah-
ren kontinuierlich eine der drei größten 
Flüchtlingsgruppen. Die Anerkennungsquo-
te lag bis zum Krieg um Kuweit relativ hoch 
bei 50 bis 70 Prozent und ist seitdem ra-
pide gesunken. Begründung für die Ab-
lehnung von zuletzt über 95 Prozent aller 
Asylanträge ist die „innerstaatliche Fluchtal-
ternative“ in den halbautonomen Norden, 
wo es zwar keine eigenständige wirtschaft-
liche Entwicklung und weder Demokratie 
noch Meinungsfreiheit gibt, aber nach An-
sicht des Bundesamtes ein Überleben auf 
der Basis der internationalen Hilfslieferun-
gen möglich ist.

Abschiebungen in den Irak sind seit 
ungefähr 15 Jahren nicht möglich, da 
wegen der Sanktionen nach dem iraki-
schen Einmarsch nach Kuweit keine lega-
len Flugverbindungen existieren. Die Situa-
tion nach dem Einmarsch der US-Truppen 
im Frühjarh 2003 und dem Sturz der Dik-
tatur ist noch zu unübersichtlich, um siche-
re Prognosen geben zu können. Zu erwar-
ten sind in den Jahren 2004 und 2005 eine 
Fülle von Widerrufsverfahren, die das Bun-
desamt gegen anerkannte und in Deutsch-
land lebende Flüchtlinge einleiten will. Dies 
ist in den letzten Jahren schon regelmäßig 
geschehen, wenn anerkannte Flüchtlinge 
Visa für Familienangehörige zum Zweck 
der Familienzusammenführung beantrag-
ten.

Syrien

In Syrien regiert seit Jahren eine vom 
Militär gestützte Diktatur unter Hafi s el-As-
sad, dem nach seinem Tod sein Sohn Ba-
schar el-Assad folgte. Politische GegnerIn-
nen werden brutal verfolgt, regelmäßig ge-
foltert und häufi g getötet. KurdInnen wer-
den als Minderheit nicht häufi ger oder 
weniger häufi g verfolgt als alle anderen po-
litischen Gegner der Regierung aus. Die 
kurdische Minderheit ist mit 1 bis 2 Milli-
onen (bei über 16 Millionen Einwohnern) 
relativ klein. Allerdings fi ndet sich hier die 
Besonderheit, dass bei der Volkszählung 
1962 mehr als 120.000 KurdInnen ihre syri-
sche Staatsangehörigkeit verloren und seit-
dem als Staatenlose in Syrien leben. Das 
führt (erst seit 1991) dazu, dass Asylanträge 
von ihnen nicht mehr inhaltlich geprüft wer-
den. Eine Verfolgung durch den syrischen 
Staat wird als Verfolgung fremder Organe 
und damit nicht als staatliche Verfolgung 
im Sinne der deutschen Asylgesetze ge-
wertet.
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Einen großen Einschnitt in der Asyl-

politik Deutschlands bildeten die Krie-

ge, die den Zerfall der Bundesrepublik 

Jugoslawien einleiteten. Während die 

Unabhängigkeit Sloweniens und Kroa-

tiens 1990 und 1991 nur von kleineren 

bewaffneten Auseinandersetzungen be-

gleitet waren, brach 1991 ein vierjähriger 

Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina 

aus. Gleichzeitig konsolidierte die na-

tionalistische Führung in Serbien das 

Staatsgebiet, indem die Autonomie des 

albanisch bewohnten Kosovo aufge-

hoben wurde. Die militärische Repres-

sion der Unabhängigkeitsbestrebungen 

erreichten 1998 bürgerkriegsähnliche 

Ausmaße und mündeten in eine Inter-

vention der NATO, deren Truppen seit 

dem Sommer 1999 Kosovo oder, alba-

nisch ausgesprochen, Kosova besetzt 

halten.

Bosnien-Herzogewina

1991 begann der Bürgerkrieg zwischen 
serbischen, kroatischen und moslemischen 
Bosniern. Im Verlauf des Krieges fl ohen 
bis 1995 über vier Millionen Menschen, et-
wa 800.000 kamen nach Deutschland. Die 
meisten stellten keinen Asylantrag, son-
dern beantragten einfach ein Aufenthalts-
recht für die Zeit des Krieges. Etliche ka-
men bei Verwandten und Bekannten un-
ter. Seit den 60er Jahren wohnen viele Ju-
goslawen auch aus Bosnien-Herzegowina 
in Deutschland. Wer Asyl beantragte, wur-
de in der Regel abgelehnt. Denn die „eth-
nischen Säuberungen“, die während des 
Krieges im großen Stil stattfanden, trafen 
die Menschen nicht individuell, und sie gin-
gen nicht von einer staatlichen Macht aus.

1996 bis 1998 kehrten über 500.000 
Flüchtlinge nach Bosnien zurück, meis-
tens unter dem Druck der angedrohten 
Abschiebung. Tausende wanderten in die 

USA, nach Kanada und Australien aus – 
Deutschland erlebte die merkwürdige Situ-
ation, dass die jungen, gesunden und gut 
ausgebildeten Flüchtlinge am leichtesten 
die Anforderungen der dortigen Einwande-
rungsbestimmungen erfüllten und sich dort 
ein neues Leben aufbauten, während die 
alten, kranken oder schwer traumatisier-
ten Flüchtlinge in Deutschland blieben. Für 
sie wurde schließlich im Jahre 2000 eine 
„Schluss-Strich-Regelung“ geschaffen, et-
wa 15.000 Flüchtlinge erhielten außerhalb 
des Asylverfahrens ein Bleiberecht. Weite-
re 8.000 Flüchtlinge kämpfen noch darum, 
von dieser Regelung zu profi tieren, oder 
sie sind zu alt und zu krank, um eine Ab-
schiebung noch durchführen zu können.

Heute kommen noch immer Flüchtlinge aus 
Bosnien, meistens solche, die bereits An-
fang der 90er Jahre in Deutschland Zu-
fl ucht gesucht hatten und später in Bosni-
en nicht wieder Fuß fassen konnten. Von 
3000 Flüchtlingen, die 2001 Asyl beantrag-
ten, hatten allerdings nur 35 mit dem An-
trag Erfolg. Von diesen bekamen 24 al-
lerdings nur einen vorübergehenden Ab-
schiebeschutz aus Gesundheitsgründen. 
Lediglich zwei wurden anerkannt, neun 
weitere bekamen Abschiebeschutz als 
Familienangehörige oder wegen drohender 
politischer Verfolgung. Vermutlich kommen 
viele weitere, ohne Asyl zu beantragen. Sie 
kommen hier bei Verwandten und Bekann-
ten unter.

Kosovo – Kosova

Mit der Aufhebung der Autonomie des Ko-
sovo begann die Unterdrückung der albani-
schen Unabhängigkeitsbewegung und da-
mit auch eine Fluchtwelle, die Ende der 
90er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Die 
zunehmende Zahl von Asylanträgen führte 
zu zwei sehr widersprüchlichen Entwick-
lungen:

Die Anerkennungsquote sank rapide. Wur-
den zeitweise bis zu 20 Prozent der 
Asylanträge anerkannt, sank diese Quote 
bis 1998 auf unter zwei Prozent. Das 
Bundesamt und auch Gerichte konnten 
keine systematische Verfolgung von Ko-
sovo-Albanern durch die serbischen 
Sicherheitskräfte mehr feststellen. Mit der 
Regierung in Belgrad wurde sogar ein 
„Rückführungsabkommen“ geschlossen, 
nach dem Abzuschiebende bereits auf deut-
schen Flughäfen an die serbische Polizei 
übergeben werden sollten, die die Abschie-
bung dann in eigener Regie durchführen 
sollte.

Gleichzeitig bereitete Deutschland sich auf 
den Krieg gegen Serbien vor, stationierte 
1998 Bundeswehr-Verbände in Albanien 
und Mazedonien. Das begründete sie mit 
der zunehmenden Repression durch die 
serbischen Sicherheitskräfte und einer dro-
henden „humanitären Katastrophe“.

Mit Beginn des Krieges Ende März 1999 zog 
sich die Bundesregierung mit einem „Ent-
scheidungsstopp“ aus der Affäre. Während 
die NATO den Kosovo aus der Luft bom-
bardierte, griffen jugoslawische Bodentrup-
pen die Ortschaften an. Hunderttrausende 
Flüchtlinge kamen nach Mazedonien und 
Albanien – so viele, dass die NATO mit 
dem Ausfl iegen begann. 10.000 Flüchtlinge 
kamen innerhalb weniger Tage auf deut-
schen Flughäfen an. Sie bekamen – ge-
setzeswidrig – ein vorübergehendes Auf-
enthaltsrecht unter der Bedingung, keinen 
Asylantrag zu stellen. Gleichzeitig wurden 
die Asylanträge zehntausender weiterer 
Flüchtlinge, die Deutschland aus eigener 
Kraft erreichten, nicht beantwortet. Erst als 
im Sommer 1999 NATO-Truppen den ge-
samten Kosovo besetzt hatten, wurden die 
Asylanträge albanischer Flüchtlinge abge-
lehnt: Es gab, so das Bundesamt und auch 
die meisten Gerichte, nun ja keine „serbi-
sche Verfolgung“ mehr.
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Jetzt kamen aber viele Angehörige von 
Minderheitenin Deutschland an, Serben, 
Roma, Ashkali. Sie wurden von der albani-
schen Unabhängigkeitsbewegung UCK und 
zurückkehrenden albanischen Flüchtlingen 
aus dem Kosovo vertrieben. Auch ihre 
Asylanträge wurden weitgehend abge-
lehnt, und zwar mit der Begründung, 
die internatinalen Truppen würden sie 
hinreichend schützen. Dass die meisten 
Minderheitenangehörigen im Kosovo 
gezwungenermaßen in Ghettos, hinter Sta-
cheldraht und unter Bewachung durch NA-
TO-Soldaten leben mussten, hinderte die 
Behörden und Gerichte nicht an der Ab-
lehnung der Asylanträge. Denn gerade 
das Leben im Ghetto, so die zynische 
Begründung, erleichtere schließlich die Ver-
sorgung dieser Minderheits-Angehörigen 
durch Hilfsorganisationen.

Nun rollt eine zweite Welle von Asylent-
scheidungen auf Flüchtlinge aus dem Ko-
sovo zu: Wer zwischen 1980 und 1999 we-
gen politischer Verfolgung durch die serbi-
schen Behörden anerkannt wurde und sich 
das Leben in Deutschland eingerichtet hat, 
kann jetzt mit einem „Widerrufsverfahren“ 
rechnen. Tausende von Akten werden neu 
bearbeitet, um die Anerkennungen wieder 
rückgängig zu machen.

Serbien und Montenegro

Auch aus Jugoslawien, das seit Anfang 
2002 „Serbien und Montenegro“ heißt, ka-
men viele Flüchtlinge. Waren es zunächst 
Angehörige der Opposition gegen Milo-
sovic, Deserteure der Volksarmee und 
Angehörige von Minderheiten, häufi g Ro-
ma oder Moslems, waren es später, nach 
dem Sturz von Milosovic, auch Opfer von 
den überall aufblühenden Mafi a-Banden, 
die vom Chaos im Nachkriegs-Jugoslawien 
profi tierten, Kritiker mundtot machten und 
Opponenten die Lebensgrundlage raubten. 
Auch hier erkennen Bundesamt und Ge-
richte keine asylrelevante politische Ver-
folgung. Von 12.000 Asylanträgen im Jahr 
2001 wurden gerade mal 23 anerkannt, 
32 weitere Personen erhielten Abschiebe-
schutz wegen drohender politischer Verfol-
gung.
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Mit Gründung des Staates Israels wurden 
die Grundlagen für den heutigen Konfl ikt 
gelegt. Im ersten Krieg 1948 vertrieb israe-
lisches Militär über 1 Million Palästinenser. 
Diese, in der Hoffnung auf zeitnahe 
Rückkehr und von den arabischen Ländern 
nicht besonders willkommen geheißen, ka-
men vor allem in Flüchtlingslagern in der 
jordanischen Westbank und im ägyptischen 
Gazastreifen unter. Mit Ende des 6-Tage-
Krieges 1967 begann die bis heute andau-
ernde Besetzung dieser beiden Gebiete. Is-
raelische Siedlungen, Wehrburgen gleich, 
gern in strategisch günstiger Höhenlage an-
gelegt, breiteten sich aus. Das Land, nicht 
selten völkerrechtswidrig konfi sziert, wur-
de ökonomisch oder zu Wohnzwecken er-
schlossen. Gleichzeitig diente ein Mix von 
osmanischem, britischem Mandats- und is-
raelischem Militärrecht dazu, die Entwick-
lung der palästinensischen Gemeinwesen 
zu behindern: durch das Verbot gewerbli-
cher Selbständigkeit, Reglementierung der 
Bewegungsfreiheit für Personen und Wa-
ren, beschränkte Wasserrechte, Vermark-
tungsverbot palästinensischer Produkte, 
Zerstörung von Agrarland, Unterbindung 
ziviler Selbstverwaltung, Behinderung der 
Entwicklung bedarfsgerechter Bildungs- 
und Gesundheitssysteme etc. 

Nach der ersten Intifada (1987-1991) und 
unter internationalem und dem Druck der 
eigenen Bevölkerung schloss Israels Re-
gierung 1993 mit der PLO in Oslo ein Ab-
kommen, das den Palästinensern in eini-
gen Gebietsinseln zunächst Autonomie und 
mittelfristig einen eigenen Staat zusicher-
te. Doch nur 18% der besetzten Gebiete 
fi elen unter tatsächliche palästinensische 
Selbstverwaltung, 22% blieben von Israel 
militärisch kontrolliert. In 60% intensivierte 
Israel unter Verstoß gegen UN-Resolu-
tionen die rasante jüdische Besiedlung, 
verweigerte Baugenehmigungen für 
palästinensischen Wohnraum und riss den-
noch schwarz gebaute Häuser ein. Die 

Armee legte ein strategisches Netz von 
Straßen an, die für Palästinenser tabu 
sind. Flächendeckende Kontrollen und 
Straßensperren verhindern palästinensi-
sche Bewegungsfreiheit, der Zugang zum 
Stadtgebiet von Jerusalem – einer Region 
wo viele Menschen Arbeit haben – unter-
liegt erheblichen Restriktionen, dort behei-
matete Menschen werden zigtausendfach 
ausgebürgert... 

Bedingungen, die den kurzen politischen 
Frühling nach Oslo schnell beendeten. 
Die inneren Widersprüche auf Seiten der 
Palästinenser und die – angesichts der Un-
einigkeit bei Fragen zum Rückkehrrecht 
der 1948er Flüchtlinge, zur Hauptstadt Je-
rusalem und der Abriegelungspolitik Israels 
– vorherrschende Enttäuschung über das 
offenbar friedens- und lösungsunwillige Is-
rael führte im Jahr 2000 in die zweite Intifa-
da. 

Deren Opferbilanz Ende vergangenen Jah-
res: 2004 palästinensische, 672 israelische 
und 45 ausländische Tote; über 40.000 Ver-
letzte, davon 2.500 auf Dauer behindert; 
Panzer und Jagdfl ugzeuge zerstörten vier 
Wohnquartiere, 30 Moscheen, 12 Kirchen, 
20 Schulen, 134 Brunnen, über 14.000 ha 
Agrarland. Auch 2003 folgte jedem israeli-
schen Bombardement und den extralega-
len Hinrichtungen palästinensische Selbst-
mordattentate. Mütter schicken ihre Söhne 
auf den Fluchtweg ins europäische Aus-
land. So hoffen sie, dass wenigstens die 
Kinder der Spirale von Gewalt und Gegen-
gewalt entkommen.

Hier werden ihre Asylanträge mit der 
Begründung abgelehnt, Israel sei in den 
palästinensischen Gebieten lediglich Be-
satzer und kein staatlicher Souverän. Mit-
hin sei die erlebte Gewalt keine politische 
Verfolgung...
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Solange die Sowjetunion existierte, ka-

men kaum Flüchtlinge nach Deutsch-

land. Hauptgrund dafür war die scharfe 

Bewachung der Grenzen. Erst mit dem 

Regierungsantritt von Präsident 

Gorbatschow und der Öffnung der 

Grenzen, mehr aber noch mit der 

Aufl ösung der Sowjetunion nahmen die 

Flüchtlingsströme zu. Flüchtlinge kom-

men vor allem aus dem Gebiet des Kau-

kasus. Der Nordkaukasus gehört zur 

Russischen Föderation, insbesondere 

Tschetschenien strebt aber seit 1991 

die Unabhängigkeit an. Der Widerstand 

wird von der russischen Armee brutal 

unterdrückt.

Der Südkaukasus ist auf drei 

unabhängige Staaten aufgeteilt: Geor-

gien, Aserbaidschan und Armenien. Al-

le haben Probleme mit Auseinanderset-

zungen zwischen Regierung und Oppo-

sition, zwischen Bevölkerungsmehrheit 

und Minderheiten, autonomen Gebieten 

und Exklaven sowie Enklaven.

Russland und Tschetschenien

Die Tschetschenen sind das größte Volk 
im Nordkaukasus, sie zählen heute drei 
bis vier Millionen Menschen. Wieviele von 
ihnen noch in Tschetschenien leben, das 
ungefähr so groß ist wie Schleswig-Hol-
stein, ist nicht klar. Vor dem letzten Krieg 
waren es 1 Million, heute sind vielleicht 
noch 600.000 Menschen dort.

Tschetschenien wurde nach der Niederla-
ge Napoleons von Russland erobert. 1818 
wurde die Festung Grosnaja (die Bedrohli-
che), das heutige Grosnien als Festung der 
russischen Besatzungstruppen gegründet. 
Der Widerstand Tschetscheniens im ersten 
kaukasischen Krieg dauerte bis 1861, ein 
Drittel des tschetschenischen Volkes wur-
de in diesen 43 Jahren getötet. In den Fol-

gejahren siedelte die Zarenregierung über 
50.000 Kosaken in Tschetschenien an, 
umgekehrt wurden 50.000 Tschetschenen 
in die Türkei umgesiedelt. Nach der No-
vemberrevolution wurden die Völker des 
Nordkaukasus für drei Jahre unabhängig, 
kämpften aber im Bürgerkrieg auf Seiten der 
„Roten“. 1922 wurde Tschetschenien Teil 
der Sowjetunion, 1936 wurde die Tschet-
scheno-Inguschetische Autonome Sojwe-
trepublik geschaffen. Die stalinistischen 
Säuberungen im Nordkaukasus forderten 
von 1928 bis 1938 ungefähr 250.000 Opfer, 
und als im 2. Weltkrieg die deutschen Trup-
pen in den Kaukasus vorrückten, boten 
sich ihnen viele Tschetschenen als Hilfs-
truppen an. Die Folge war eine massive 
Umsiedlung 1944: 300.000 Tschetschenen 
und 93.000 Inguschen wurden nach Mit-
telasien deportiert, wo fast die Hälfte von 
ihnen umkamen. Die Überlebenden durften 
erst 1957 zurückkehren, jeder dritte heute 
lebende Tschetschene hat diese Deportati-
onen miterlebt.

Im November 1990 erklärte Tschetscheni-
en seine Unabhängigkeit. Die jährliche Pro-
duktion von vier Millionen Tonnen Erdöl ließ 
hoffen, dass man wirtschaftlich überleben 
konnte. Am 27. Oktober 1991 wurde der 
nationalistische Ex-Offi zier der Roten Ar-
mee Dshochar Dudajew zum Präsidenten 
gewählt. Es setzte eine massive Flucht der 
russischen Bevölkerung ein. Die neue Rep-
bulik versank schnell im Chaos, es regier-
ten Schmuggler- und Rauschgift-Banden. 
Die Erdöl-Erlöse gelangten nicht in den 
Staatshaushalt. Die verschiedenen tschet-
schenischen Clans, die Tejps, bekämpften 
sich erbittert. Sie wurden erst geeint durch 
den russischen Angriff 1994. Vier Monate 
lang belagerte die russische Armee Gros-
ny und tötete tausende von Zivilisten. Bis 
1996 starben im Krieg über 200.000 Men-
schen, darunter Präsident Dudajew.

1996 kam es zu einem Friedensvertrag, im 
Januar 1997 wurde der Befehlshaber des 
tschetschenischen Widerstandes Aslan Ma-
schadow zum Präsidenten gewählt. Im Mai 
1997 unterzeichnete er den Friedensver-
trag mit Präsident Jelzin, der Tschetschni-
en eine weitgehende Autonomie brachte. 
Aber wiederum brachen Kämpfe zwischen 
verschiedenen tschetschenischen Gruppen 
aus, 1998 stand die kleine Republik am 
Rande eines Bürgerkrieges. Unter Führung 
des Ministerpräsidenten und „Feldkomman-
deurs“ Bassajew sowie des jordanisch-
stämmigen Feldkommandaten Chattab grif-
fen Anfang 1999 tschetschenische Einhei-
ten mehrere Orte in der Nachbarrepublik 
Dagestan an. Die Frage der russischen Re-
aktion wurde zum Wahlkampfthema, und 
im Sommer 1999 explodierten in Moskau 
mehrere Bomben in Wohnhäusern mit Hun-
derten von Toten. Der Geheimdienstchef 
Wladimir Putin beschuldigte tschetscheni-
sche Terroristen der Taten, die aber nie 
aufgeklärt wurden. Er plädierte für eine har-
te Antwort. Er gewann die Wahlen, Tschet-
schenien wurde im Herbst 1999 massiv 
bombardiert, russische Truppen marschier-
ten ein und legten einen Ort nach dem 
anderen in Trümmer. Hunderttausende fl o-
hen, meistens in die Nachbarländer Da-
gestan, Inguschetien und Georgien, viele 
aber auch nach Europa. Die ständigen 
„Säuberungen“ und „Filtrationen“ der russi-
schen Streitkräfte, die immer noch täglich 
Dutzende von Menschen ermorden und 
hunderte entführen, um sie gegen Lösegeld 
an die Familien zu verkaufen, führt auch 
dazu, dass viele Familien die jugendlichen 
Kinder alleine auf die Flucht schicken, weil 
junge Männer und Frauen die Lieblings-
beute der russischen Besatzungstruppen 
darstellen.

Die meisten der rund 5.000 Flüchtlinge 
aus Russland sind Tschetschenen oder 
Angehörige benachbarter kaukasischer 
Völker, außerdem fl iehen einzelne russi-
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sche Soldaten, die aus diesem und an-
deren Kriegen desertieren. Anerkannt wer-
den wenige Asylanträge, die Flüchtlinge 
werden zumeist darauf verwiesen, sie 
könnten in anderen Gebieten der russi-
schen Föderation Sicherheit fi nden.

Georgien

Georgien ist ungefähr dreimal so groß wie 
Schleswig-holstein und hat doppelt so vie-
le Einwohner. Es erklärte im April 1991 
unter dem nationalistischen Präsidenten 
Gamsachurdia die Unabhängigkeit. Russ-
land verhängte sofort einen Wirtschafts-
boykott. Nach wochenlangen bürgerkriegs-
ähnlichen Unruhen wurde Gamsachurdia 
im Januar 1992 gestürzt. Nachfolger wurde 
der ehemalige sowjetische Außenminister 
Schewardnadse. Gleichzeitig fand in der 
westlichsten Provinz Abchasien, mehrheit-
lich von moslemischen Abchasen bewohnt, 
ein russisch unterstüzter Aufstand statt, der 
mit der faktischen Unabhängigkeit unter 
dem Schutz russischer „Friedenstruppen“ 
endete. Genauso wurde Südossietien fak-
tisch unabhängig. Etwa 250.000 Georgier 
wurden aus Abchasien ins Zentrum des 
Landes vertrieben. In der Folge kam es zu 
nationalistischen Übergriffen von schlecht 
versorgten georgischen Flüchtlingen und 
verarmten Einheimischen gegen verschie-
dene Minderheiten, z.B. die (kurdischen) 
Yeziden. Die ständigen Kämpfe und die 
Korruption ruinierten die Wirtschaft, heute 
gibt es selbst in der Hauptstadt fast täglich 
Ausfälle des Stromnetzes, weite Teil der 
Bevölkerung sind verarmt. Die autoritäre 
Regierung verfolgt noch immer Anhänger 
des gestürzten Präsidenten Gamsachurdia. 
Gleichzeitig haben im Norden Georgiens 
Tausende tschetschenischer Flüchtlinge, 
aber auch bewaffnete tschetschenische 
Kämpfer Unterschlupf gefunden, was Geor-
gien eine latende Interventionsdrohung der 
russischen Armee einbrachte. Nach den 
Anschlägen von New York im September 
2001 holte die Regierung US-Truppen ins 
Land, die bei der Bekämpfung „tschetsch-
nischer Terroristen“ helfen sollen.

Etwa hundert georgische Flüchtlinge errei-
chen monatlich Deutschland. Fast alle wer-
den abgelehnt. Die Begründung lautet in 
der Regel, dass die Übergriffe und Diskrimi-
nierungen nicht die asylrelevante Intensität 
erreicht hätten und die wirtschaftliche Situ-
ation eben für die Masse der Bevölkerung, 

nicht nur für Angehörige von Minderheiten 
oder der Opposition, schlecht sei.

Armenien / Aserbaidschan

Die Unabhängigkeit des christlichen Ar-
menien und des Islamischen Aserbaid-
schan war von einem langen Krieg um die 
Grenzziehung und die ethnische Zusam-
mensetzung der Bevölkerung begleitet. In 
Aserbaidschan liegt das autnonome Ge-
biet Berg-Karabach, das mehrheitlich ar-
menisch gewohnt ist. Als seit 1988 Ar-
menien die Unabhängigkeit proklamierte, 
wurde Berg-Karabach von Milizen einer 
„aserbaidaschanischen Volksfront“ von je-
der Versorgung abgeschnitten. Sowjetische 
Truppen intervenierten und besetzten Teile 
Aserbaidschans. Tausende Armenier und 
Russen wurden aus Baku und anderen 
Städten vertrieben. Nach dem Rückzug 
und der Unabhängigkeit beider Republiken 
schnitt Aserbaidschan  Armenien von allen 
Öllieferungen ab und hob die Autonomie 
von Berg-Karabach auf. Armenien griff 
(von Russland unterstützt) an und er-
oberte das autonome Gebiet sowie den 
dazwischen liegenden aserbaidschanisch 
bewohnten Landstreifen.

Ergebnis des Krieges, der insgesamt von 
1988 bis 1994 dauerte, waren rund 40.000 
Tote und hunderttausende von Flüchtlingen. 
Während Russen und Armenier von Aser-
baidschan nach Armenien und Aseris von 
Armenien nach Aserbaidschan fl ohen, ver-
suchten Deserteure beider Armeen, ge-
mischte Familien und Angehörige von Min-
derheiten Europa zu erreichen. Tausende 
von Flüchtlingen erreichten auch Deutsch-
land. Heute sind es weniger als hundert 
im Monat. Die meisten Asylanträge wer-
den abgelehnt, weil das Bundesamt die 
immer noch herrschenden kriegerischen 
Spannungen, vor allem aber Diskriminie-
rung und wirtschaftliche Not in Folge des 
Krieges als Fluchtgrund annimmt, und 
das ist kein Asylgrund. Gerichte erkennen 
häufi g gemischten Familien einen Abschie-
beschutz zu, der aber nicht so schnell zu 
einem sicheren Aufenthalt führt. Einen sol-
chen Status erreichen aber immerhin über 
zehn Prozent aller AntragstellerInnen aus 
beiden Staaten, wobei die meisten Aser-
baidschan als Herkunftsland haben. Denn 
trotz der erfolgreichen armenischen Erobe-
rung zählt hier Berg-Karabach noch immer 
als aserbaidschanisches Staatsgebiet.
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Das Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge gibt jeden Mo-

nat  eine Liste der Hauptherkunftsländer 

heraus, die „Top 10“. Das waren im 

Frühjahr 2003 Irak, Türkei, Serbien und 

Montenegro, China, Vietnam, Russische 

Föderation, Iran, Indien, Afghanistan 

und Georgien. Nicht alle spielen auch 

in Schleswig-Holstein eine wichtige Rol-

le als Hauptherkunftsländer – denn jede 

Außenstelle des Bundesamtes hat ande-

re Schwerpunkte. Wir wollen hier noch 

einige Herkunftsländer kurz vorstellen, 

die für die solidarische Flüchtlingshilfe 

in Schleswig-Holstein eine wichtige Rol-

le spielen – sei es, weil von dort viele 

Flüchtlinge hier sind, sei es, weil die 

besondere Situation häufi gere Beratung 

erforderlich macht.

Afghanistan

Afghanistan hat gerade 25 Jahre Krieg hin-
ter sich, und es ist noch nicht sicher, ob der 
Krieg dort wirklich schon der Vergangen-
heit angehört. Der Krieg war immer be-
gleitet von Verfolgung, Hinrichtungen, Ver-
gewaltigung, Vertreibungen – und in den 
langen Kriegsjahren ist die Wirtschaft und 
die öffentliche Verwaltung in Afghanistan 
völlig ruiniert worden. Während der gesam-
ten Kriegszeit kamen Flüchtlinge auch nach 
Deutschland, so dass Afghanistan durch-
gehend in der Liste der zehn wichtigsten 
Herkunftsländer auftauchte.

1973 wurde der König durch einen Putsch 
gestürzt, in der neuen Republik übernahm 
bald die kommunistische Partei die Macht. 
Hauptsächlich Pakistan unterstützte den 
Aufbau eines islamischen Widerstandes. 
Seit 1978 herrschte Krieg, in den 1979 
die Sowjetunion auf Seiten der Regierung 
mit einer militärischen Intervention eingriff. 
Tausende starben, viele Dörfer wurden 
zerstört.

1989 zog die Sowjetunion ab, die kommu-
nistische Regierung blieb aber noch drei 
Jahre an der Macht. Dann wurde sie von 
einem Bündnis von Mudschaheddin-Grup-
pen gestürzt, die eine neue Regierung in 
Kabul bildeten. Andere Mudschaheddin-
gruppen bekämpften sie, Kabul und andere 
Städte wurden im dreijährigen Bürgerkrieg 
fast völlig zerstört. 1995 tauchten die in 
Pakistan ausgebildeten und von den USA 
bewaffneten Taliban auf dem Kriegsschau-
platz auf und eroberten in drei Jahren fast 
das ganze Land. Die Mudschaheddin-Re-
gierung zog sich in den Norden zurück 
(„Nordallianz“), blieb aber international an-
erkannte Regierung. Erst mit der Interven-
tion der USA nach den Anschlägen von 
New York wurde die Taliban-Regierung En-
de 2001 gestürzt, es kam eine neue Koaliti-
onsregierung verschiedener Mudschahed-
din-Gruppen an die Macht. Sie bekämpfen 
sich untereinander, auch immer wieder 
militärisch, lediglich die Anwesenheit inter-
nationaler Truppen und die Verteilung in-
ternationaler Hilfsgüter verhindert den Aus-
bruch des offenen Bürgerkrieges.

Flüchtlinge kamen in allen Phasen des Krie-
ges. Waren es anfangs Gegner der kom-
munistischen Regierung, kamen bald auch 
Menschen, die vor den Mudschaheddin fl o-
hen. Beide Seiten wandten Plünderungen, 
Vergewaltigungen und Folter als Mittel 
des Krieges an. Mit dem Sturz der 
kommunistischen Regierung begann der 
Bürgerkrieg mit der Verfolgung ehemaliger 
Regierungsanhänger. Die Einführung isla-
mischen Rechts mit entsprechender Pres-
sezensur und Verbot von Versammlungen 
brachte aber auch neue Flüchtlingsströme 
hervor. Außerdem gerieten religiöse Min-
derheiten, so die schiitischen Hasara, ins 
Fadenkreuz nicht nur der regierenden 
Mudschaheddin, sondern auch von Grup-
pen, die ansonsten gegen die Regierung 
kämpften. Die Taliban schließlich führten 
eine rigide Herrschaft ein, in der Männer 

und Frauen Bekleidungsvorschriften unter-
worfen, Frauen schließlich völlig aus dem 
öffentlichen Leben verbannt wurden.

Die meisten Asylanträge wurden abgelehnt, 
weil die (nicht zu bezweifelnde) Verfolgung 
nicht „staatlich“ war, wenn sie von den ver-
schiedenen Bürgerkriegsmilizen ausgeübt 
wurde, oder es sich nicht um „politische 
Verfolgung“ handelte. Wenn z.B. eine 
Frau Berufsverbot bekommt und sich ver-
schleiern muss, gilt das in Deutschland 
als innere Angelegenheit eines fremden 
Rechtssystems. Auf besonders krasses 
Unverständnis stießen viele Ablehnungen 
von Asylanträgen, wenn die Flüchtlinge vor 
Verfolgung durch die Taliban fl ohen. Die-
se, so mussten die entsetzten „Asylbe-
werber“ in den Ablehnungsbescheiden le-
sen, könnten keine „staatliche Verfolgung“ 
ausüben, weil ihre Regierung international 
nicht anerkannt sei. Diese Praxis wurde erst 
durch höchstrichterliches Urteil im Som-
mer 2001 abgestellt, als das Bundesver-
waltungsgericht festlegte, dass die fakti-
sche Regierungsmacht sehr wohl „staat-
lich“ verfolgen kann. Die Anerkennungsquo-
te schnellte für wenige Wochen auf über 60 
Prozent hoch. Mit dem Sieg der USA wur-
den alle Entscheidungen über Asylanträge 
wieder mal ausgesetzt, in der Hoffnung, 
später alle Anträge ablehnen zu können. 
Seit Mai 2003 entscheidet das Bundesamt 
wieder, und es entscheidet meist negativ. 
Wo NATO-Truppen für Ordnung sorgen, 
auch wenn sie sich selbst nur in Panzern 
bewegen können, kann es keine Verfol-
gung geben, so lautet meistens das Ge-
samturteil. In früheren Jahren anerkannte 
Flüchtlinge müssen allerdings spätestens 
ab 2004 mit Widerrufsverfahren seitens des 
Bundesamtes rechnen.
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Algerien

Algerien wurde nach einem langen Be-
freiungskampf gegen Frankreich 1961 
unabhängig. Die Befreiungsbewegung mu-
tierte zu einer „linken“ Militärregierung. 
Nicht eingelöste Versprechungen und Hoff-
nungen, nach der Unabhängigkeit würde 
es schnell bergauf gehen, führte zu einem 
Erstarken islamischer Gruppen. Sie beka-
men bei den Wahlen 1992 die Mehrheit der 
Stimmen. Doch vor dem zweiten Wahlgang 
putschte die Armee. Seitdem bekämpfen 
sich Regierung und islamische Opposition.

Seit 1992 sind mehr als 150.000 Men-
schen ermordet worden. Sie starben bei 
Anschlägen und Attentaten islamistischer 
Gruppen, aber auch bei Aktionen des 
Militärs und ihrer Todesschwadronen. Zivi-
le Opfer können nicht immer erkennen, wer 
sie angegriffen hat. Opfer beider Seiten sind 
fortschrittliche JournalistInnen, Menschen-
rechtlerInnen, politisch engagierte Frauen 
und andere.

Von 2000 Asylanträgen, die jährlich in 
Deutschland gestellt werden, werden nur 
ungefähr 30 anerkannt bzw. führen zu ei-
nem Abschiebeverbot. Grund für die Ableh-
nung ist meistens, dass als Urheber der 
meisten Anschläge islamistische Gegner 
der Regierung gelten. Diese versichert auf 
diplomatischer Ebene, dass sie den „Ter-
rorismus“ bekämpft. So gelten die meisten 
Flüchtlinge als Opfer „nicht-staatlicher“ Ver-
folgung, Asyl wird abgelehnt. Abschiebun-
gen fi nden immer wieder statt, allerdings 
wird die Beschaffung der nötigen Papiere 
von der Vertretung Algerien sehr stark 
verzögert.

Demokratische Republik Kongo

Kurz nach der Unabhängigkeit von Belgi-
en kam der Diktator Mobutu in dem roh-
stoffreichen Land an die Macht. Die Op-
position wurde gnadenlos unterdrückt, ins 
Gefängnis gesperrt, gefoltert und ins Aus-
land vertrieben. Nach einer Rebellion, die 
mit Hilfe ausländischer Interventionen ent-
schieden wurde, stürzte Kabila 1997 den 
Diktator und errichtete eine neue Diktatur. 
Im August 1998 brach ein neuer Bürgerkrieg 
aus. Von Nachbarländern (Ruanda und 
Uganda) unterstützte „Befreiungsbewegun-
gen“ bekämpften Kabila. Truppen aus An-
gola, Zimbabwe und Namibia unterstützten 

die neue Regierung. In dem Bürgerkrieg, in 
den Armeen aus mindestens sechs Länder 
verstrickt waren, starben in fünf Jahren 3 
Millionen Menschen, 2 Millionen wurden 
ins Ausland vertrieben. Es ging nicht um 
politische Konzepte für das Land, sondern 
um die Verfügungsgewalt über gewaltige 
Rohstoffl ager. Im Juni 2003 beschloss die 
Europäische Union, militärisch zu interve-
nieren.

Nur wenige Flüchtlinge aus der D.R. Kongo  
(früher: Zaire) erreichen Europa. Ungefähr 
1000 stellen jährlich in Deutschland einen 
Asylantrag, ungefähr 20 Prozent wurden 
anerkannt. Gründe für die Ablehnung sind 
zumeist, dass die individuelle politische 
Verfolgung nicht geglaubt wird. Als wahrer 
Grund für die Flucht wird die allgemeine 
Kriegssituation angenommen – das be-
rechtigt aber nicht dazu, in Deutschland 
Asyl zu „genießen“. Abschiebungen fi nden 
regelmäßig statt, wenn der Flughafen der 
Hauptstadt nicht unter Beschuss liegt.

Togo

In der ehemaligen deutschen Kolonie 
in Westafrika herrscht mit Eyadema der 
dienstälteste Diktator Afrikas. Er hatte 
sich 1967 an die Macht geputscht und 
seitdem jede Opposition unterdrückt. Al-
lerdings geschieht diese Verfolgung nicht 
fl ächendeckend, der Diktator ist durchaus 
an einer „oppositionellen“ Presse interes-
siert, die zur „Abschreckung“ über Folter 
und Morde der Sicherheitskräfte berichtet.

1999 schlossen Regierung und Opposition 
unter erheblichem Druck der EU auf den 
Diktator ein Übereinkommen, das freie 
Wahlen vorsah. Allerdings wurde vom 
Präsidenten dann eine Wahlkommission 
zusammengestellt, die dem Abkommen 
eklatant widersprach. Außerdem änderte 
das ernannte Parlament auf Antrag des 
Präsidenten Ende 2002 noch die Verfas-
sung, wodurch er entgegen der bisherigen 
Vereinbarung wieder kandidieren konnte. 
Der aussichtsreichste Oppositionskandidat 
wurde am 7. Mai 2003 von den Wahlen aus-
geschlossen. Am 1. Juni gewann Eyade-
ma die Präsidentschaftswahlen (mit massi-
ven Wahlfälschungen) offi ziell mit 57 % der 
Stimmen.

Nur wenige Flüchtlinge erreichen Europa, 
ungefähr 1000 stellen jedes Jahr einen 

Asylantrag in Deutschland. Ungefähr 15 
Prozent werden anerkannt. Ablehnungs-
grund ist häufi g, dass die Verfolgung nicht 
„intensiv“ genug für eine deutsche Aner-
kennung gewesen wäre oder schon in ei-
nem Nachbarland Schutz gefunden wur-
de. Abschiebungen fi nden ständig statt. 
Allerdings ist es manchmal zu organisie-
ren, dass Flüchtlinge bei einer Zwischen-
landung in einem Nachbarland aussteigen 
können.

Iran

Seit 1979, dem Sturz des Shahs, wird 
die „Islamische Republik“ von schiitischen 
Geistlichen geführt. Nicht nur die poli-
tische Opposition wird verfolgt, sondern 
auch gesellschaftliche Konventionen (Be-
kleidungsvorschriften für Frauen u.a.) ge-
nau überwacht. Durch Misswirtschaft und 
Korruption, aber auch den Wirtschaftsboy-
kott der USA und den zehnjährigen Krieg 
gegen den Irak sind viele EinwohnerInnen 
verarmt, über 200.000 wandern jährlich 
aus. Darunter sind auch viele Flüchtlinge, 
die das Land aus politischen Gründen ver-
lassen.

Zwischen 4000 und 5000 Flüchtlinge haben 
in den letzten Jahren jährlich in Deutsch-
land einen Asylantrag gestellt. Die Aner-
kennungsrate beträgt ungefähr 20 Pro-
zent. Dabei werden Angehörige bewaff-
neter Oppositionsgruppen meistens aner-
kannt, während Oppositionelle, die friedlich 
gegen die Regierung gestritten haben, an-
geblich nicht „intensiv“ genug verfolgt wur-
den, um Asyl bekommen zu können. Bei 
der Diskriminierung von Frauen handelt es 
sich um interne Regelungen, in die sich 
deutsche Asylbehörden nicht einmischen 
wollen.

Abschiebungen in den Iran gibt es relativ 
wenig. Einerseits gab und gibt es doch ei-
ne Scheu, Familien mit in Deutschland auf-
gewachsenen Kindern in eine „islamische 
Ordnung“ zu zwingen. Andererseits ist der 
Iran auch nicht daran interessiert, Oppo-
sitionelle zurück zu bekommen, und stellt 
häufi g für die Abschiebung benötigte Pa-
piere nicht aus. Auch werden von Frauen 
und Mädchen für die Abschiebung „islami-
sche“ Passbilder verlangt, die viele nicht 
herzustellen bereit sind.
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Wenn sich Innenminister Klaus Buß 

bei öffentlichen Gelegenheiten zur 

fl üchtlings- und migrationspolitischen 

Linie der Landesregierung Schleswig-

Holsteins äußert, erzählt er gerne von 

sich selbst. Dass er „nach dem Kriege“ 

selbst als Flüchtling im nördlichsten 

Bundesland zwar Aufnahme gefunden 

habe, aber sich noch heute lebhaft erin-

nern könne, wie „zurückhaltend“ die ein-

heimische Bevölkerung seinerzeit auf 

die Neuankömmlinge reagiert habe. Viel-

leicht sind seine Kindheitserinnerungen 

mitbestimmend, wenn Minister Buß als 

migrationspolitische Maxime der Lan-

desregierung konstatiert: „Eine Kultur 

des Respekts und gleichberechtigten 

Miteinanders ist auch für eine erfolgrei-

che Integrationspolitik von Nöten. Un-

terschiede sollen wahrgenommen, aber 

auch ausgehalten werden. Was wir brau-

chen, ist eine neue Balance von Rech-

ten und Pfl ichten, bei der klare und 

erfüllbare Erwartungen klaren und ga-

rantierten Ansprüchen gegenüber ste-

hen.“ Bund, Länder und Kommunen sei-

en auf diesem Gebiet zu einer gemein-

samen Kraftanstrengung verpfl ichtet.1

In jedem Fall ist die Leistungsbilanz schles-
wig-holsteinischer Flüchtlings- und Migra-
tions politik aus Regierungs- und anderer 
Beobachter Sicht seit vielen Jahren von ei-
ner besonderen liberalen Profi  lierung ge-
kennzeichnet. Belege dafür seien u.a. die 
1990er Initiative für ein Kommunalwahl-
recht von MigrantInnen, die seit 1992 er-
hobene landespolitische Forderung nach 
einem Zuwanderungsgesetz, der schles-
wig-holsteinische Beitrag zur Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts von 2000, die 
1996er und 99er Altfallregelungen und 
ihre aus Behördensicht weitgehend li-
berale Umsetzung, die seit 1996 tätige 
Härtefallkommission, die 1997er Bundes-
ratsinitiative für eine gesetzliche 
Härtefallregelung und die erfolgreiche Lan-
cierung dieses Instituts in den derzeit zwi-

schen Regierung und Opposition wieder 
diskutierten Zuwanderungsgesetzentwurf, 
der 1998 ins Amt berufene Landesbeauf-
tragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwan-
derungsfragen, die im Jahr 2000 in der 
Innenministerkonferenz durch Schleswig-
Holstein erfolgreich durchgesetzte Blei-
berechtsregelung für traumatisierte bos-
nische Bürgerkriegsfl üchtlinge, die 2001 
erfolgreichen Bemühungen des Landes 
für die Entschärfung des Flüchtlings-
arbeitsverbotes, das Migrationssozialbera-
tungs- und das Integrationskonzept des 
Landes, der 2003 vom Kieler Innen-
ministerium übernommene Vorsitz der 
Länderarbeitsgemeinschaft für Flüchtlings-
fragen und Migration (ArgeFlü) und nicht zu-
letzt die regelmäßigen Gespräche zwischen 
der innenministeriellen Ausländerabteilung 
und in der Flüchtlingssolidaritätsarbeit en-
gagierten NGOs.

Wenn der Minister erzählt, weist er auch 
gerne auf seine langjährige Tätigkeit als 
Rechtsanwalt und Bürgermeister in 
Eckernförde hin – wohl um seine Kom-
petenz bezüglich der vielfältigen Einzel-
fragen und Probleme zu belegen, die 
das tägliche ausländerrechtliche Verwal-
tungshandeln auf kommunaler Ebene be-
stimmen. Allerdings bleiben die ministe-
riellen Ausführungen zum Charakter des 
landesüblichen ausländerrechtlichen Ver-
waltungshandelns eher knapp: „Ich sehe 
eine große Zahl von Flüchtlingen, die alles 
das (Aufnahme und Lebensperspektive) 
in Schleswig-Holstein gefunden haben – 
trotz kritischer Auseinandersetzungen in 
Einzelfällen, in denen die Bewertungen 
von Verwaltungsseite und Betreuerseite 
auseinandergehen.“ Als wüchse damit die 
Über zeugungskraft seiner Worte, holt sich 
Klaus Buß mit Hinweis auf dessen ersten 
Tätigkeitsbericht2 Unterstützung beim 
Landesfl üchtlingsbeauftragten Frenz: „Ne-
ben der Kritik an einzelnen Stellen seines 
Wirkungsfeldes erkennt er die im wesentli-
chen gute Arbeit in der Ausländerverwaltung 
in Schleswig-Holstein an.“3

Tatsächlich aber gehen die Bewertungen 
der Qualität von Verwaltungshandeln zwi-
schen Exekutive und Lobbygruppen bis-
weilen weit auseinander. Die Krux liegt hier 
zum Teil in der verfassungsrechtlich abge-
sicherten Unabhängigkeit der kommuna-
len Landesverbände – sprich in der nach 
Interpretation des Innenministeriums weit-
gehend fehlenden Weisungsbefugnis der 
obersten Landesbehörde gegenüber den 
kommunalen Ausländerverwaltungen. Nicht 
selten sind sich BeschwerdeführerInnen 
und ihre Gesprächspartner im Kieler In-
nenministerium bei einzelfallbezogener kri-
tischer Bewertung ausländeramtlichen Ver-
waltungshandelns einig. Diese Einigkeit be-
steht ebenfalls oft bezüglich der Beob-
achtung, dass eine weder bestehende 
Ermessensmöglichkeiten nutzende noch 
humanitäre Grundsätze berücksichtigende 
Behördenpraxis in bestimmten Ämtern auf-
fallend regelmäßig vorkommt.

„Mir ist bewusst, dass manche Kollegin und 
mancher Kollege einer Ausländerbehörde 
das ... Selbstverständnis von der Auf-
gabenwahrnehmung nicht allein als 
Ordnungsbehörde [zu wirken] nicht teilt 
oder zumindest damit Schwierigkeiten hat,“ 
gesteht Norbert Scharbach, Leiter der 
Ausländerabteilung im Kieler Innenministe-
rium. Und er macht offenbar das Fehlen 
interkultureller Kompetenz in Ämtern und 
Behörden dafür verantwortlich. Die Auf-
sichts behörde habe dies in einer Reihe von 
Workshops für ausländerbehördliches Per-
sonal und bei Durchführung eines darin 
enthaltenen interkulturellen Trainings, „das 
da und dort auf erhebliche Vorbehalte bei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stieß“4, 
bemerkt.

Die so Gemeinten – insbesondere einige 
der für aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
der Aus län der be hör den Zuständigen – 
betätigen sich einstweilen weiter als bere-
chenbar regelmäßige Arbeitsbeschaffer für 
die Härtefallkommission oder für die zur 
Gewährung sogenannten Kirchenasyls be-
reiten Kirchengemeinden. Vielleicht vor die-
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sem Hintergrund und 
möglicherweise ein-
gedenk der schles-
wig-holsteinischen 
Ver fassungslage er-
klärt die oberste Landesbehörde: „Die Lan-
desregierung respektiert Kirchenasyl. ... 
Kirchenasyl soll dem Staat noch einmal die 
Chance geben, seine Entscheidung kritisch 
zu über prüfen.“5

Dass auch künftig in Schleswig-Holstein 
„Kirchenasyle“ nachgefragt werden, ist zum 
einen durch das von Beratungsstellen, In-
itiativen und Verbänden beklagte, zuneh-
mend restriktive Verwaltungshandeln der 
Kreise und kreisfreien Städte bedingt. Aber 
auch mittels der neuen landeseigenen Ab-
schiebungshaftanstalt wird absehbar die 
Abschiebungsstatistik nach oben getrie-
ben werden. Der Knastalltag der seit 2003 
in Rendsburg bestehenden, laut Bernd 
Maelicke, Vollzugsabteilungsleiter im Kie-
ler Justizministerium, „modernsten Haftan-
stalt im Land“6 unterliegt den an einem 
„humanitären Vollzug orientierten Richtli-
nien“ des Justizministeriums vom 1. De-
zember 20027. Hier sind u.a. tägliche Be-
suchszeiten, vorort zugängliche Sozialbe-
ratung in zum Teil freier Trägerschaft, 
durch NGOs gewährleistete ehrenamtliche 
ausländerrechtliche Verfahrensberatung, 
weitgehend unbeschränkter Postempfang, 
weitgehende unreglementierte telefonische 
Erreichbarkeit sowie Zugang zu Telefon und 
zu (heimatsprachlichen) Print- und Funk-
medien geregelt. Ein spezieller Beirat steht 
den Insassen als Beschwerdeinstanz zur 
Verfügung. Oberstes Gebot für die Mitar-
beiter des Vollzuges sei, dass die Inhaf-
tierten „keine Straftäter“ sind, betont An-
staltsleiter Klaus Goede8. Letztlich kann 
aber auch eine solcherart als „gut ge-
meint“ verkaufte Abschiebungshaftpraxis 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier 
regelmäßig solche Menschen der Freiheit 
beraubt werden, die i.d.R. nichts verbro-
chen haben als sich zur falschen Zeit 
am falschen Ort zu befi nden. Ein Selbst-
mordversuch und ein daraufhin von den 
Häftlingen durchgeführter Hungerstreik im 
Juni 2003 sind beredte Zeugnisse dafür, 
dass auch die schleswig-holsteinische Ver-
sion des Abschiebungshaftvollzuges nicht 
geeignet scheint, dem Entsetzen vor dem 
Eingesperrtsein oder der Angst vor den 
Konsequenzen erzwungener Rückkehr ins 
Herkunftsland abzuhelfen.

Aus Sicht der in der Flüchtlings- und Mi-
grationsarbeit tätigen Verbände, Organisa-
tionen und Initiativen gibt es also noch 
vielfältige Möglichkeiten, das liberale mig-

rationspolitische Profi l Schleswig-Holsteins 
zu schärfen, und sie nehmen die Landesre-
gierung in die rechtspolitische Pfl icht. Das 
befi ndet eigentlich auch der Innenminister 
als gerechtfertigt: „Es bleibt dauernde Auf-
gabe von Bund und Ländern, das nationa-
le Recht – dabei sind in erster Linie das 
Ausländergesetz, das Asylverfahrens- und 
das Asylbewerberleistungsgesetz zu 
nennen – im Sinne der bestmöglichen 
Umsetzung unserer humanitären, aber 
auch völkerrechtlichen Verpfl ichtung zum 
Flüchtlingsschutz zu gestalten. Das heißt 
insbesondere, das deutsche Rechtssystem 
den tatsächlichen Entwicklungen in der Welt 
sachgerecht anzupassen“, erklärte Klaus 
Buß noch 2001 grundsätzliche Politikbe-
darfe.9

Bei Anfragen nach konkreten rechtspoliti-
schen Vorstößen demonstriert die Landes-
regierung derzeit allerdings allzu oft nur 
Schulterzucken. Einigermaßen schroff be-
antwortet Buß Forderungen des schleswig-
holsteinischen Bündnisses HIER GEBLIE-
BEN! nach einer Bleiberechtsregelung für 
langjährig Geduldete10: Das Ausländerrecht 
lasse nur in Ausnahmefällen zu, dass ein 
geduldeter Ausländer ein Bleiberecht be-
komme. Für weitgehende Regelungen ge-
be es in Deutschland weit und breit keine 
politischen Mehrheiten. Und überhaupt: 
Nicht jeder langjährige Aufenthalt gehe auf 
das Konto der Verwaltungen und nicht je-
des Verfolgungsschicksal entspreche der 
Wahrheit.11

In Migrationsverbänden und gesellschaftli-
chen Institutionen organisierte „Wohltätige 
und Wohlmeinende“ (Schily) sowie in-
tegrationspolitisch interessierte Bürgerin-
nen und Bürger bleiben einstweilen weit-
herzig, hoffen auf eine kommende gesetz-

liche Härtefallregelung und darauf, dass 
der Kieler Innenminister sich doch noch 
entschließen möge, in Form einer geeigne-
ten Gesetzesinitiative seinen Kollegen aus 
Bund und Ländern die Ziele der bundeswei-
ten Bleiberechtskampagne schmackhaft zu 
machen. Bei Erfolg böte sich einseitig ord-
nungspolitisch motiviertem, dem guten Ruf 
des Landes schadendem Verwaltungshan-
deln künftig viel weniger Vollstreckungsge-
legenheit und der Betrieb einer Abschie-
bungshaftanstalt wäre vielleicht auch bald 
obsolet.

Anmerkungen:
1. Klaus Buß anlässlich der Veranstaltung 

aus Anlass der 50. Wiederkehr der 
Verabschiedung der Genfer 
Flüchtlingskonvention am 17. Juli 2001 im 
Kieler Landeshaus

2. www.frsh.de/archiv/frenz1.pdf

3. Klaus Buß, ebd.

4. „Wir haben uns nicht als Gegner 
wahrgenommen“, Norbert Scharbach in 
„Jedem, der anklopft, die Tür auftun“ - 
Dokumentation der Festveranstaltung zum 
10-jährigen Bestehen der Flüchtlings- und 
Migrationsarbeit im Kirchenkreis Niendorf, 
Norderstedt, Juli 2003

5. Norbert Scharbach, ebd

6. Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 
11.4.2002

7. „Richtlinien für den Vollzug der 
Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein“ in 
‚Der Schlepper’, Nr. 20, Dezember 2002 
(www.frsh.de)

8. Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 
3.7.2003

9. Klaus Buß, ebd.

10. www.hiergeblieben.info

11. Presseerklärung des Innenministeriums SH, 
„Klaus Buß zum ‚Tag des Flüchtlings’“ am 
20. Juni 2003
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Spätestens seit September 2001 wer-

den die Medien- und die literarische 

Welt von den Produkten meist selbster-

nannter Islam-Experten überschwemmt. 

Die publizierten Beiträge beweisen nicht 

immer Kompetenz und überzeugende 

Sachkenntnis. Am 6. Februar 2003 wur-

de in Kiel die „Analyse des Verfas-

sungsschutzes über aktuelle Entwick-

lungen des Islam und des Islamismus“ 

veröffentlicht. Veit Raßhofer, Redakteur 

des Magazins ZENITH – Zeitschrift für den 

Orient, hat kritisch darin gelesen.

Um es gleich vorweg zu sagen: In dem als 
„Analyse des Verfassungsschutzes über 
aktuelle Entwicklungen des Islam und 
des Islamismus“ getitelten Text reiht sich 
ein Gemeinplatz an den anderen. Die 
Rückbesinnung „auf das islamische Fun-
dament“ sei „in den islamischen Ländern 
und bei den Muslimen in der Diaspora 
selbstverständliche Tatsache“. Dabei ganz 
unrefl ektiert bleibt allerdings, dass diese 
Rückbesinnung hauptsächlich einem ande-
ren, größeren Wandlungsprozess geschul-
det ist: dem Bedeutungsverlust der Reli-
gion im alltäglichen Leben. Genauso wie 
‚Kulturchristen’, gibt es auch Kulturmusli-
me. Deren Zahl dürfte prozentual nicht ge-
ringer sein als die ihrer christlichen Pen-
dants. Darüber hinaus gibt es auch in den 
islamisch geprägten Breiten noch die Athe-
isten.

Der Islam stehe heute in einem „Span-
nungsfeld von drei Erscheinungsformen“. 
Diese seien der „aufgeklärte und geistige 
Islam“, der „politische Islam“ und, nicht zu 
vergessen, der „islamische Terrorismus“. 
Leider geraten im Text der „Analyse“ diese 
Kategorien ziemlich durcheinander. Statt 
eine solch grobe Kategorisierung vorzu-
nehmen – wo bleiben die unterschiedli-
chen sunnitischen und schiitischen Kon-
fessionen oder die mystischen Sufi -Bewe-
gungen? – sollen Grundzüge und Unter-

schiede der heute wirksamen vielfältigen 
Formen erarbeitet werden. Dazu ist die 
Beschreibung dieser drei Kategorien von 
Islam schlicht falsch. Denn das, was als 
„aufgeklärter Islam“ dargestellt wird, gilt ei-
gentlich genauso für den „politischen Is-
lam“. Der „islamische Terrorismus“ wird am 
Ende gar als Ergebnis der „wachsenden 
Ungeduld“ Jugendlicher dargestellt.

Nie wird im Text auf die Meinungsvielfalt 
eingegangen, die den heutigen Islam, so-
wohl den „aufgeklärten“ wie den „politi-
schen Islam“ kennzeichnet. Nein, „auch 
für den aufgeklärten Islam gelten folgende 
unumstößliche Grundsätze“: „Gott, nicht 
das Individuum ist der höchste Wert“. Lässt 
man Denker wie Nasr Hamid Abu Zaid oder 
Muhammad Abid Al-Dschabiri außen vor, 
mag das stimmen. Doch wer, wenn nicht 
Leute solchen Zuschnitts verdienten das 
Label „aufgeklärter Islam“? Der zweite an-
gebliche Grundsatz lautet: „Die Bindung an 
die Gruppe/Sprache/Familie ist wichtiger 
als die individuelle Freiheit“. Kein religiöser, 
sondern ein soziologischer Aspekt. Aussa-
gen, die pauschal die Individualität musli-
mischer Menschen leugnen.

Für Anhänger fundamentalistischer Isla-
minterpretationen sei Gott der Gesetzgeber 
(soweit so gut), es gäbe keine Gewaltentei-
lung (besser: keine Legislative, da Gott ja 
der alleinige Gesetzgeber ist), „Politik und 
Religion bilden eine Einheit“ (richtig). Aber 
was heißt das: „Es gibt keine Trennung von 
Natur und Geist“? Und das: „Die Einheit der 
Menschheit ist vorgegeben“? So verkürzt, 
wie sie hier sind, ergeben diese Aussagen 
keinerlei Sinn.

Viel zu weit gehend dann die Aussage: Es 
würde bei Anhängern des „fundamentalisti-
schen Islams“ lediglich „eine Theologie im 
Sinne des 1236 geborenen Koranexegeten 
Ibn Taymiya geduldet“. Ein Beleg für deren 
Rückständigkeit? Sicher war er nicht „der 

Vorläufer der Fundamentalisten“, sondern 
ein konservativer Theologe, wie auch der 
im Text als sein „Nachfolger“ (!) bezeich-
nete Yusuf Al-Qaradawi (ein moderner 
populärer konservativer Fernsehprediger). 
Sogar Usama Bin Laden soll Ibn Taymiya 
häufi g zitieren. Dies ist offenbar Beweis ge-
nug für die Gefährlichkeit des „Arabischen 
Kulturvereins“ in Kiel, wo die Schriften Ibn 
Taymiyas und Al-Qaradawis verkauft und 
studiert würden.

Auf den kürzesten Nenner – fünf Einzel-
punkte – werden die Ziele des „politischen 
Islam“ gebracht. Natürlich fallen so alle Be-
sonderheiten der einzelnen Gruppierungen 
des politischen Islam, die eigentlich gar 
nicht über einen Kamm geschoren werden 
können, weg. Die konkreten politischen An-
liegen dieser religiösen Bewegungen – die 
sich zuvorderst gegen die politische Situ-
ation in den einzelnen Heimatländern rich-
ten – fallen so ganz unter den Tisch.

Absolut fragwürdig wird es, wenn als 
„vorläufi ge Ziele in der Diaspora“ Themen 
genannt werden, mit denen sich die Ver-
treter des „politischen Islam“ zwar auch 
beschäftigen, die aber Teile der Religions-
freiheit darstellen. Hier wird die Frage nach 
dem Grundrechtsverständnis des Verfas-
sungsschutzes berührt. Wenn z.B. als sol-
che Ziele die „Ausbildung islamischer Re-
ligionslehrer“, die „Respektierung islami-
scher Kleiderordnung“ und die „Einrichtung 
islamischer Friedhöfe“ genannt wird, so be-
treffen solche Fragen nicht weniger als 
auch Muslimen zustehende Grundrechte.

In den Folgerungen am Schluss dieser so 
genannten „Analyse“ unter dem Titel „Ab-
wehr oder Dialog“ kommen die begriffl ichen 
und analytischen Unschärfen des Textes 
voll zum Tragen. Hier wird der Eindruck 
verstärkt, dass der Autor des Textes nur 
über rudimentäres Wissen über Muslime 
in Deutschland verfügt. So wird an der 
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Charta des Zentralrats 
der Muslime kritisiert, 
die Absichten der Musli-
me seien dort nicht ein-
deutig erkennbar. Die 
„genaue Zahl der Ra-
dikalen“ im Land sei 
nicht bekannt, behaup-
tet wird trotzdem, dass 
„die Zahl der Sympathi-
santen durch Propagan-
da und außen politische 
Ereignisse“ sich erhöht. 
Das irritiert, denn im et-
was später veröf fent lich-
ten „Verfassungsschutz-
bericht 2002“ geht die 
gleiche Be hör de davon 
genau nicht aus, son-
dern stellt eine Stagna-
tion und einen leichten 
Rückgang der Anhänger 
radikaler Auffassungen 
des Islam fest.

Vorurteilbelastet unter-
scheidet der Text zwischen Gruppen von 
„radikaleren arabischen Muslimen“ und 
„dem von der Zahl her wichtigeren 
türkischen Islam“. Gleichzeitig wird betont, 
dass sich Muslime aller Nationalitäten 
gegenwärtig stärker zusammenschlössen, 
„um Ziele besser verfolgen zu können“. 
Der Text übersieht, dass bei radikalen 
Vertretern des „politischen Islam“ die 
Nationalität propagandistisch nie eine Rolle 
spielt. Dies würde ihrem Selbstverständnis 
diametral widersprechen. Im politischen 
Alltagsgeschäft ist die nationale Frage 
aber umso bedeutender. Hier ist vor allem 
die Opposition des „politischen Islam“ ge-
gen die diktatorischen Regimes in den 
Heimatländern zu beachten. Dort wo oft 
keinerlei politische Partizipation erlaubt ist 
und so die Religion die politische Rolle 
übernimmt.

Spätestens bei den Schlussfolgerungen 
wird offenbar, wie die Muslime vom 
Verfassungsschutz gesehen werden: als 
unmündige Menschen, denen auf den rech-
ten Weg geholfen werden muss: So solle 
man „eine Zivilcourage befördern, um den 
aufgeklärten Muslimen die Angst zu neh-
men, sich gegen radikale Muslime zu weh-
ren“. Offenbar weiß der Autor nichts von 
den harten und engagierten Auseinander-
setzungen, die in der Diaspora zwischen 
den Vertretern unterschiedlicher Religions-

auffassungen geführt werden. Die erwähnte 
Charta des Zentralrats der Muslime, die 
als Beleg für die undurchsichtige Haltung 
angeführt wurde, ist das beste Beispiel 
für diese Kontroversen: ein Kompromiss-
papier, mit dem „aufgeklärte Muslime“ si-
cher nicht zufrieden sein werden. Es belegt 
aber die Bemühung von Muslimen hier in 
Deutschland, sich auf die gesellschaftliche 
Realität einzulassen. Wie Hohn muss das 
Kieler Papier allen Muslimen erscheinen, 
die sich für die Integration in der hiesigen 
Gesellschaft einsetzen. Genauso der naive 
Hinweis, Diskussionen mit Muslimen soll-
ten selbstbewusst geführt werden, um bei 
diesen „Nachdenklichkeit zu fördern“. Wer 
so platt und unbelastet von tieferem Wis-
sen über den Islam und Muslime parliert, 
darf sich über Ressentiments von deren 
Seite nicht wundern.

Eine Schlussfolgerungen allerdings be-
kommt eine ganz eigene Bedeutung: „Da 
ein Dialog auf Gleichberechtigung beruht, 
müssen Vorurteile auf beiden Seiten be-
seitigt werden ... Dazu bedarf es aber 
einer geistig-kulturellen Auseinanderset-
zung, die weder von Abneigung noch von 
Gleichgültigkeit noch von Verbergen der 
wahren Absichten bestimmt sein darf.“ Die-
sen Satz sollte sich der Autor der „Analyse“ 
hinter die Ohren schreiben. 

Weiter als beim schleswig-holsteinischen 
Verfassungsschutz scheint man beim beim 
Auswärtigen Amt zu sein. Dort wurden in 
den letzten Jahren 27 „Dialog-Referenten 
und Referentinnen mit den erforderlichen 
sprachlichen und thematischen Vorausset-
zungen“ eingestellt. Der Dialog soll mit 
möglichst vielen muslimischen Gruppierun-
gen geführt werden, ausdrücklich einge-
schlossen die „gemäßigten Islamisten“. Die 
Betonung wird hier auf die Vielfältigkeit der 
Erscheinungsformen des Islam gesetzt, die 
Gruppen der Zivilgesellschaft in „islamisch 
dominierten Staaten“, die von sich aus das 
Gespräch suchen, werden hervorgehoben. 
Ausdrücklich werden auch die sozialen Ur-
sachen für die Radikalisierung des politi-
schen Islam benannt, deren Bekämpfung 
besondere Aufmerksamkeit verdiene.

Zum WWWeiterlesen:
www.frsh.de/behoe/vs_sh.html

www.zenithonline.de

Islamexperten
(mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift ZENITH – Zeitschrift für den Orient)
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Seit zehn Jahren ist das „Landesamt für 

Ausländerangelegenheiten“ für die Auf-

nahme von Asylbewerbern, Flüchtlingen 

und (Spät-)Aussiedlern zuständig. Dazu 

unterhält das Landesamt zwei große 

Unterkünfte, ehemalige Kasernen in 

Lübeck und Neumünster, in denen je-

weils 500 Personen untergebracht wer-

den können.

Asylbewerberinnen und Asylbewerber wer-
den in Lübeck aufgenommen. Dort bleiben 
sie laut Asylverfahrensgesetz bis zu drei 
Monaten. In dieser Zeit werden sie unter-
gebracht und verpfl egt, darüber hinaus er-
halten sie 10 Euro Taschengeld pro Woche 
(Kinder die Hälfte). Anschließend werden 
sie entweder in Neumünster untergebracht 
oder an einen Kreis weiterverteilt. Meistens 
bleiben AsylbewerberInnen rund 6 Wo-
chen in Lübeck und anschließend 6 Mo-
nate in Neumünster. Werden Asylanträge 
schnell unanfechtbar abgelehnt, weil ent-
weder keine Rechtsmittel eingelegt wer-
den oder das Verwaltungsgericht schnell 
entscheidet, kann die Ausreise oder Ab-
schiebung direkt aus einer der beiden 
Landesunterkünfte erfolgen.

In Neumünster werden zudem Aussiedler 
und jüdische Emigranten aus der ehemali-
gen Sowjetunion aufgenommen, die nach 
dem Kontingentfl üchtlingsgesetz den Sta-
tus anerkannter Asylbewerber haben. Die-
se bleiben allerdings nur ein oder zwei Wo-
chen in der Landesunterkunft.

Asylbewerberinnen und Asylbewerber wer-
den vom Landesamt nach einer festge-
legten Quote auf die Kreise verteilt. Je-
weils rund 10 Prozent werden auf die 
bevölkerungsreichen Kreise Kiel und Pin-
neberg verteilt. Ebenfalls fast zehn Prozent 
gehen nach Rendsburg-Eckernförde. Je-
weils weniger als fünf Prozent werden in 
die „kleinen“ Kreise Steinburg, Plön oder 
Flensburg verteilt.

Die Kreise haben die Aufgabe, die 
Flüchtlinge unterzubringen. Dafür bekom-
men sie 75 % der Kosten vom Land 
erstattet. Ansonsten ist es ihnen selbst 
überlassen, wie die AsylbewerberInnen un-
tergebracht und betreut werden, ob sie sich 
selbst Wohnungen suchen dürfen oder ob 
Container aufgestellt werden. Ebenso kann 
jeder Kreis selbst entscheiden, Flüchtlinge 
in großen Gemeinschaftsunterkünften un-

terzubringen oder auf die Ämter und Ge-
meinden zu verteilen. Dabei handelt es 
sich um eine Verwaltungsaufgabe im Auf-
trag des Landes, für die der Landrat oder in 
kreisfreien Städten der Bürgermeister bzw. 
Oberbürgermeister zuständig ist – Kreis-
tag oder Ratsversammlung dürfen nicht mit 
entscheiden.

Das Landesamt für Ausländer angelegen-
heiten ist ebenfalls zuständig für Anträge 
auf „Umverteilung“ – wenn Flüchtlinge von 
dem Kreis, in dem sie untergebracht sind, 
in einen anderen Kreis möchten. Das glei-
che gilt für AsylbewerberInnen, die in einem 
anderen Bundesland aufgenommen wur-
den, aber in Schleswig-Holstein wohnen 
wollen. Einen Rechtsanspruch auf Umver-
teilung haben diese Flüchtlinge aber nur, 
wenn es um Familienzusammenführung 
geht (gemeint ist die „Kernfamilie“, also 
Ehepartner und minderjährige Kinder). An-
sonsten zählen nur „humanitäre Gründe 
von vergleichbarem Gewicht“, über die Aus-
legung muss man im Bedarfsfall mit dem 
Landesamt diskutieren.

Letztlich kommt das Landesamt dann wie-
der ins Spiel, wenn es um die Ausreise 
geht. Das Landesamt hilft bei freiwilligen 
Ausreisen, unterstützt die Kreise aber auch 
bei Abschiebungen. Der größte Teil der 
Abschiebungen wird in „Amtshilfe“ vom 
Landesamt abgewickelt. Dazu organisiert 
das Landesamt Botschaftsvorführungen, 
besorgt Papiere, bucht Flüge und unterhält 
auch eine regelmäßige Sprechstunde im 
Abschiebe gefängnis in Rendsburg. Häufi g 
müssen Flüchtlinge auch kurz vor der Aus-
reise oder Abschiebung ihre Wohnung auf-
geben und wieder in die Kaserne nach 
Neumünster ziehen.

Kontakt:

Landesamt für 
Ausländerangelegenheiten
Haart 148, 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 974-0, Fax: 974-111
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Leben im Ungewissen
Eigene Wege finden, der drohenden Abschiebung zum Trotz.
Drei Kurzvideos von Flüchtlingen.

Aus verschiedenen Blickwinkeln, aber immer aus der Sicht der Betroffenen,
dokumentieren drei Kurzvideos das alltägliche Leben von Flüchtlingen in Schleswig-
Holstein. Die Interviews offenbaren aber nicht nur die Ohnmacht von Migranten und
Asylsuchenden durch das jahrelange Leben im Ungewissen, sondern auch deren
Bestrebungen ein Leben mit Zukunft aufzubauen – trotz widerer Umstände durch
rechtliche Regelungen und Bestimmungen.

Verleih gegenVersandkosten | restart | tel (04 31) 20 50 95 24
restart.equal@kielnet.net

restart
projekt
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Am 28. Oktober 1998 wurde auf Be-

schluss des Schleswig-Holsteinischen 

Landtages das Amt des Beauf tragten für 

Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungs-

fragen ein gerichtet. Der Beauf tragte ar-

beitet ehrenamtlich. In Ausübung sei-

nes Amtes ist er unabhängig und nur 

dem Gesetz unterworfen. Nach der Wahl 

durch den Schleswig-Holsteinischen 

Landtag führte der Landtagspräsident 

am 6. 2. 1999 Helmut Frenz für die Dauer 

von sechs Jahren in sein Amt ein.

Pastor i. R. Helmut Frenz arbeitete zuvor 
als Bischof der Ev.-Luth. Kirche in Chile. 
Nach dem Militärputsch in Chile leitete er 
im Auftrag des UNHCR das chilenische 
Flüchtlingskomitee. Nach seiner Auswei-
sung aus Chile durch den Diktator Pino-
chet 1975 „wegen Gefährdung der in-
ternen Sicherheit des Staates“ arbeitete 
Helmut Frenz zehn Jah re lang als 
Generalsekretär von amnesty international 
in der Bundesrepublik Deutschland und im 
Anschluss daran als Gemeindepastor und 
Flüchtlingsbeauftragter der Ev.-Luth. Kirche 
Nordelbiens. Der Beauftragte bringt eine 
25-jährige Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit 
mit.

Aufgaben

Der Beauftrage hat die Aufgabe, für die 
Einhaltung der Belange der in Schleswig-
Holstein lebenden Flücht linge, Asylsuchen-
den, Zuwanderinnen und Zuwanderer Sor-
ge zu tragen. Ihm obliegt es insbeson-
dere, die gesell schaftliche Integration der 
auf Dauer in Schleswig-Hol stein lebenden 
Ausländerinnen und Ausländer sowie der 
Aussiedlerinnen und Aussiedler zu fördern. 
Dabei ver steht sich der Beauftragte als 
Lobbyist der in Schleswig-Holstein leben-
den Migrantinnen und Migranten.

Zu seiner Aufgabe gehören insbesondere:

• Vermittlung der Beratung von Einzelper-
sonen, Familien und Institutionen,

• Durchführung von Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit,

• Mitwirkung an Rechtsetzungsverfahren,
• Stellungnahme zu politischen Konzep-

ten und Programmen und
• Kooperation mit den im Flüchtlings-, Asyl 

und Zuwanderungsbereich tätigen Ein-
richtungen, insbeson dere mit Bürger-
initiativen, Vereinen und Verbänden, 
und (auf deren Wunsch) die Koordi-
nation sowie die Fortent wicklung von 
Einzelaktivitäten in diesem Bereich.

Welche Möglichkeiten hat der 
Beauftragte?

Der Beauftragte und seine Mitarbeiter sind 
berech tigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben von 
der zuständigen obersten Landesbehörde 
und den Ausländerbehörden Auskünfte ein-
zuholen, Akten einzusehen und Stellung-
nahmen zu erbitten. Sie haben Zugang zu 
allen Behörden, Dienststellen und Einrich-
tungen des Landes. Der Landtag oder die 
Landesregierung haben den Beauftragten 
zu Ent würfen von Rechtsvorschriften, die 
die Belange von Flüchtlingen, Asylsuchen-
den oder Zuwanderinnen und Zuwande-
rern betreffen, frühzeitig und vollständig zu 
unterrichten und ihn anzuhören.

Dem Beauftragten kann in Ausschüssen 
des Landtages zu Themen, die die Belange 
seines Geschäftsbereiches betreffen, auf 
Wunsch das Wort erteilt werden. In Ausü-
bung seiner Tätigkeit sucht der Beauftragte 
das Gespräch insbesondere mit Vertretern 
der Legislative und Exekutive. Aus gegebe-
nem Anlass gibt der Beauftragte öffentliche 
Erklärungen ab.

Wo enden die Kompetenzen?

Der Beauftragte ist in seiner Tätigkeit 
beschränkt, wenn
1. die Härtefallkommission beim Innenmi-

nister des Landes Schleswig-Holstein
2. die Bürgerbeauftragte für soziale Ange-

legenheiten des Landes Schleswig Hol-
stein oder

3. der Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages oder des Landtages mit 
der Angelegenheit befasst ist oder in der 
Vergangenheit befasst waren.

Dies schließt nicht aus, dass der Beauf-
tragte auf Er suchen einer dieser Institutio-
nen Stellungnahmen abgibt.

Wer kann sich an den Beauftragten 
wenden?

Grundsätzlich kann sich jede/jeder an den 
Beauf tragten wenden, wenn das Anliegen 
den Geschäftsbe reich des Beauftragten für 
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfra-
gen betrifft. Die Arbeit des Beauftrag ten ist 
kostenfrei.

Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
stehen selbstverständlich als Gesprächs-
partner und als Refe renten zu migrations- 
und fl üchtlingspolitischen The men nach 
Terminabsprache zur Verfügung.

Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und 
Zuwan derungsfragen des Landes Schleswig 
Holstein beim Präsidenten des Schleswig-
Holsteinischen Landtages
Karolinenweg 1, 24105 Kiel
Telefon: 0431 / 988-1290, Fax: 0431 / 
988-1293, e-Mail: fb@landtag.ltsh.de
Mo.-Fr. 9-15 Uhr und nach Vereinbarung

Zum WWWeiterlesen:
www.fb.ltsh.de
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In den Jahren 2001 und 2002 besich-

tigte der Flüchtlingsbeauftragte Helmut 

Frenz etliche „Asylheime“ in Schleswig-

Holstein. Dazu veröffentlichte er am 

1. Juni 2003 einen Bericht, der nicht 

mit Kritik sparte. Aus den Erfahrungen 

entwickelte er die folgenden „Mindest-

standards“. In einem Rundbrief emp-

fahl das Innenministerium Schleswig-

Holstein den Kreisen und Gemeinden, 

sich an diesen Standards zu orientieren. 

Allerdings wurden sie eindeutig darauf 

hingewiesen, dass das Innenministeri-

um ihnen nicht vorschreiben wolle, sie 

„1 zu 1“ umzusetzen. (Redaktion)

1. Raumbedarf
Anzahl der Personen

a. 10 qm bei Einzelpersonen, d.h. Perso-
nen, die allein in einer Wohneinheit woh-
nen.

b. 8 qm je Person, die in einer gemein-
samen Wohneinheit leben, jedoch keinen 
Famili enverband bilden. Die vorgenannten 
Zahlen betreffen die reine Wohnfl äche pro 
Person ausschließlich der Verkehrsfl äche.

c. Bei Familien sollen die unter b) genannten 
Quadratmeterzahlen als reine Wohnfl äche 
für jeden Erwachsenen gelten; für Kinder 
bis zu sechs Jahren einschließlich sind wei-
tere 6 qm je Kind anzurechnen.

d. Es sollen nicht mehr als vier Personen, 
so sie keinen Familienverband bilden, in ei-
ner gemeinsamen Wohneinheit leben; es 
sei denn eine Erhöhung der Zahl wird von 
al len Beteiligten gewünscht.

2. Mindestausstattung der 
Räumlichkeiten

Pro Person sind mindestens bereitzustel-
len:
• 1 Bettgestell (mind. 80 cm breit, 2 m 

lang) nebst sauberer Matratze
• 1 abschließbarer Schrank oder Schrank-

teil mindestens in der Höhe, dass die 
Beklei dung – auch Wintermantel -– 

aufgehängt werden kann und ausrei-
chend Platz für wei tere Kleidungsstücke 
und für persönliche Gegenstände gege-
ben ist

• 1 weiterer abschließbarer Schrank oder 
Schrankteil für die Unterbringung von 
Do kumenten, Schreibzeug, kleineren 
Phonogeräten und dergleichen

• 1 Kühleinrichtung von mindestens 301, 
wenn sie nicht in anderen Räum-
lichkeiten zur Verfügung gestellt werden 
kann

• 1 Möglichkeit für die Aufbewahrung von 
Geschirr, Lebensmitteln, Reinigungsmit-
teln und dergleichen

• 1 Stuhl
• ausreichend großer Tischplatz, der eine 

bequeme,  vielseitige  Nutzung  (essen, 
schreiben, lesen, spielen etc.) zulässt

• 1 Fernsehantennen/Kabelanschluss   pro 
Wohneinheit. Über Sattelitenanlage oder 
Kabel soll der Empfang fremdsprachiger 
Programme möglich sein.

• 1 Radiogerät pro Wohneinheit
• ausreichend gesunde Beleuchtung durch 

Tageslicht und elektrisches Licht

3. Nassräume / Sanitäreinrichtun gen 
pro Wohn einheit

• 1 Dusche
• 1 Toilette
• 1 Waschbecken

Die vorgenannten Sanitäreinrichtungen sol-
len höchstens 5 Personen dienen. Falls 
die Nassräume sich nicht im selben 
Gebäudekomplex/derselben Etage befi n-
den, sollen diese nicht weiter als 50 m 
von den jeweiligen Wohneinrichtungen ent-
fernt sein, sowie durch überdachte Wege 
erreichbar sein.

4. Küche

• 1 Herd (Backröhre und 4 Kochplatten) 
für 5 Bewohner

• 1 Kühleinrichtung von mindestens 30 l 
je Bewohner, wenn sie nicht in einem 

anderen Raum bereitgestellt wird, die 
Kühleinrich tung sollte möglichst nicht im 
Wohnzim mer stehen

• 1 Abwasch- und Spülgelegenheit mit 
Warm- und Kaltwasseranschluss

• Arbeitsplatten zur Speisenzubereitung 
von mindestens l qm je 6 Personen

• Grundausstattung (leihweise) mit 
Küchenutensilien, wie Geschirr, Besteck, 
Töpfe, Pfannen; dazu abschließbare 
Funktionsschränke zur Aufbewahrung 
privaten Ge schirrs und Küchen uten-
silien

5. Gemeinschaftsräume

(gilt für Gemeinschaftsunterkünfte sowie 

dezentrale Unterbringung mit Gemein-

schaftsunterkunftcharakter)

• Die Gemeinschaftsräume sollen varia-
bel und in aus reichender Größe sein 
(mindestens 2 qm pro Be wohner).

• In den Gemeinschaftsräumen soll 
mindes tens l Fernsehgerät vorhanden 
sein und zwar unabhängig davon, ob in 
den indivi duellen Wohnbereichen Fern-
sehapparate bereits vorhanden sind.

• Es ist ein separater Raum von mindes-
tens 8 qm Größe zur Religionsausübung 
vorzuhal ten.

• Wenn auch Kinder in der Unterkunft le-
ben, soll ein Kinderspielzimmer vorhan-
den sein.

• Pro Kind müssen mindestens 2 qm 
Spiel fl äche zur Verfügung stehen.

6. Außenanlagen

• Die Außenanlagen sollten ansprechend 
und mit viel Grün gestaltet sein.

• Es sind Sitzvorrichtungen für mindes-
tens die Hälfte der Bewohner aufzustel-
len.

• Es ist ein Spielplatz mit Spielgeräten 
vor zusehen.

Landesbeauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen SH:

Mindeststandards für die Unterbringung von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern in Schleswig-Holstein

28 —————  Flucht & Asyl ———————
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7. Funktionsräume/Unterstellplätze

• Es sind separate Funktionsräume 
bereitzu stellen, z.B. zum Trocknen und 
Bügeln der Wäsche.

• In diesen Funktionsräumen sollen 
Wasch maschinen zur Verfügung stehen 
und zwar eine für jeweils 8 Personen.

• Es sind Unterstellmöglichkeit für 
Fahrräder und Freiluftspielzeug der Kin-
der zu stellen.

8. Fernsprecheinrichtung

•  Jede Gemeinschaftsunterkunft muss mit 
ei ner Fernsprecheinrichtung ausgerüstet 
sein, die fußläufi g in höchstens 3 Minu-
ten zu er reichen ist.

• Die Notrufeinrichtung muss kostenfrei 
sein.

9. Zentralität

• Gemeinschaftsunterkünfte sollen hinrei-
chend zentral im Ort gelegen sein, 
d.h. es muss eine ausreichende 
Fächerinfrastruktur vorhanden sein.

• Fußläufi g sollten in einem Umkreis von 
höchstens 2 km zu erreichen sein:

• Mediziner
• Apotheke
• Geschäfte, die den Grundbedarf de-

cken.
• Um die notwendige Möglichkeit sozialer 

Kontakte zur einheimischen Bevölkerung 
zu bieten und um soziale Isolierung 
und Gettobildung zu verhindern, müssen 
Verkehrsanbindungen des ÖPNV an 
größere Gemeinden oder Städte vor-
handen sein, die Fahrten dorthin und 
zurück viermal am Tag ermöglichen.

10. Betreuung

Die Betreuer und Betreuerinnen müssen 
ausrei chend qualifi ziert sein.

• Es sollten Fremdsprachenkenntnisse in 
ei ner asylrelevanten Sprache, mindes-
tens je doch in Englisch, Französisch 
oder Rus sisch vorhanden sein.

• Kenntnisse und Erfahrungen im Auslän-
der-, Asylbewerberleistungs-, Sozialhilfe 
und Verwaltungsrecht müssen vorausge-
setzt werden.

• Bei dezentraler Unterbringung in Unter-
künften mit Gemeinschaftscharakter 
muss das Personal der Kommune, das 
sich um die Unterkünfte „kümmert“ 
(Hausmeister, Gärtner, Handwerker) auf 
den Umgang mit den Flüchtlingen und 
Asylbewerbern hinreichend vorbereitet 
werden. Sie müssen Kenntnisse von 
den Sorgen und Nöten die ser  Perso-
nengruppe haben. Ein menschlich an-
gemessener Umgang muss garantiert 
werden. Die Flüchtlinge sind erwachse-
ne, eigenverantwortliche und reife Men-
schen, die ein Recht darauf haben, ein 
eigenbestimmtes Leben zu führen.

• Kenntnisse über Ursachen und 
Erschei nungsformen der Flüchtlings-
bewegungen, wie auch über die po-
litischen und sozialen Verhältnisse so-
wie Lebensgewohnheiten und Religions-

praktiken in den Herkunfts ländern müs-
sen erworben werden.

Unabhängig davon, dass die vorgenannten 
Mindest standards keine rechtliche Verbind-
lichkeit für die Kreise und kreisfreien Städte 
sowie die jeweiligen Träger der Asylbe-
werberbetreuung haben, sollten diese im 
Sinne einer menschenwürdigen Unterbrin-
gung von Flüchtlingen berücksichtigt wer-
den, wo bei es sich um Mindeststandards 
handelt. Hierüber hinausgehende Unter-
bringungs- und Qualitäts merkmale werden 
von mir ausdrücklich begrüßt.

Helmut Frenz
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Die Härtefallkommission (HFK) in 

Schleswig-Holstein ist ein rot-grünes 

Koalitionsprodukt und besteht seit 1996. 

In ihr vertreten sind mit insgesamt 8 Ver-

treterInnen und deren StellvertreterIn-

nen Kirchen, Wohlfahrtsverbände, der 

Flüchtlingsrat sowie das Innenministe-

rium. Letzteres führt die Geschäftsstelle 

mit 1,5 MitarbeiterInnen. 

An die HFK können akut ausreisepfl ichtige 
AusländerInnen oder von ihnen Bevoll-
mächtigte herantreten und rechtliche oder 
besondere humanitäre Gründe geltend ma-
chen, die für einen weiteren oder dauerhaf-
ten Verbleib in Deutschland sprechen.
Bis einschließlich 2002 hatte die HFK in 69 
Sitzungen 678 Anträge, 1499 Personen be-
treffend, beraten. Bei jährlich nahezu 
konstantem Niveau der Antragszahlen 
wurden bis 2001 noch in 19,9% der 
Antragsfälle im HFK-Sprachgebrauch „po-
sitive Empfehlungen“ mit der Folge länger-
fristigen Bleiberechts an die zustän digen 
Ausländerbehörden gegeben, im Jahr 2002 
waren es dagegen nur noch 13,4%. Eben-
so auffällig der Rückgang im Vergleichs-
zeitraum von 29% auf 17,8% bei den 
„eingeschränkt positiven Empfehlungen“. 
Solche sind nach innenbehördlicher Les-
art z.B. Empfehlungen an Betroffene, ei-
nen Asylfolgeantrag zu stellen, oder an 
Ausländerbehörden, das Ergebnis einer 
amtsärztlichen Untersuchung abzuwarten 
oder trotz vorliegender „Illegalität“ eine ge-
ordnete freiwillige Ausreise zu ermöglichen. 
Die „negativen Fälle“, d.h. solche in denen 
die HFK mit keinerlei Empfehlung an Be-
troffene oder die Ausländerbehörde abhel-
fen konnte, stieg indes von 51,1 auf 65%.
Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr. 
Die Arbeit der HFK im Jahr 2002 war 
deutlich bestimmt durch das angekündigte 
Zuwanderungsgesetz (ZuwG), das eine 
Härtefallregelung (§ 25.4) versprach. Dazu 
wurden Verfahrensgrundsätze überarbeitet 
und Kriterienkataloge für die Beurteilung 
vorgebrachter humanitärer Härten entwi-

ckelt. Diese wurden zur Grundlage der 
Empfehlungspraxis der Kommission. Eine 
vom Innenministerium im Sommer er-
lassene Weisung erreichte bei den 
Ausländerbehörden, dass niemand, der in 
diesem Verfahren der HFK als potentiell 
Begünstigter der erwarteten Härtefall-
regelung eingeschätzt wurde, vor der Zeit 
ausreisen musste.
Mit dem Stopp des ZuwG durch den 
Beschluss des Bundesverfassungsgerich-
tes am 18.12.2002 war der kurze aus-
länderrechtliche Frühling schlagartig wie-
der vorbei. Die bestehende Weisung wurde 
umgehend einkassiert und den betroffenen 
Petenten mitgeteilt, dass kei ne Möglichkeit 
mehr bestünde, den in ihrem Fall bestehen-
den humanitären Härten abzuhelfen. In 
der Härtefallkommission herrscht seitdem 
allenthalben Frustration. Bei in der HFK-
Geschäftsstelle anrufenden potentiellen Pe-
tenten ist anschließend regelmäßig der Ein-
druck vorherrschend, eine Antragstellung 
bei der HFK sei überhaupt zwecklos.
Erörterungen der Einzelfälle sind in der 
HFK offenbar zunehmend durch die 
ausschließliche Fokussierung auf die recht-
liche Situation bestimmt. Gleichzeitig ist 
festzustellen, dass es sich bei den Anträgen 
an die HFK fast immer um tatsächliche 
humanitäre Härtefälle handelt, bei denen 
i.d.R. alle rechtlichen Möglichkeiten be-
reits ausgeschöpft sind. Vielleicht herrscht 
bei einigen Mitgliedern der Glaube, dass 
die im Vermittlungsausschuss des deut-
schen Bundestages vermuteten Gegner ei-
ner Härtefallregelung im ZuwG durch eine 
dynamisch negative Empfehlungsstatistik 
der Kieler HFK gnädig gestimmt werden 
könnten?
Ein Teil der Initiativen und Gruppen der so-
lidarischen Flüchtlingshilfe stand der HFK 
immer kritisch gegenüber. Die Ablehnung 
beruhte u.a. auf der nicht unerhebliche Zahl 
von inzwischen zwei Drittel der Petenten, 
denen die HFK in ihrem Bemühen um ei-
nen Verbleib im Land nicht helfen kann. 

Um die bei vielen anderen einst vorherr-
schende Einschätzung der HFK als ein 
segensreiches fl üchtlingspolitisches Insti-
tut zurückzugewinnen, muss es gelingen, 
die statistische Entwicklung umzukehren 
und in mehr Antragsfällen als derzeit posi-
tive Perspektiven zu eröffnen. Diesem Ziel 
kann die Rückbesinnung auf das syste-
matische Herausarbeiten und Dokumen-
tieren bestehender humanitärer Härten 
unter besonderer Berücksichtigung auch 
familiärer und sozialer Aspekte zuträglich 
sein. Darüber hinaus kann die stärkere 
Berücksichtigung internationaler und euro-
päischer Rechtsstandards (EMRK; UN-
Konventionen...) die Ergebnisse der Einzel-
fallprüfungen verbessern. Schließlich soll-
te die HFK endlich auch ihre öffentliche 
politische Funktion realisieren, z.B. deut-
lich die Kriminalisierung von durch Ver-
waltungshandeln illegalisierten Menschen 
und ihren UnterstützerInnen zurückweisen 
oder sich zu Forderungen wie dem Schutz 
vor familienzerstörender Abschiebungspra-
xis, länderbezogenen Abschiebungsstopps 
oder Aktionen wie der Bleiberechtskampa-
gne positionieren. 

Informationen

zur Antragstellung: HFK-Geschäftsstelle, 

c/o Innenministerium SH, Düsternbrooker 

Weg 92, 24105 Kiel, Tel.: 0431-988 3298, 

Fax 0431-988 3299,

mail: michael.bestmann@im.landsh.de

Betroffenen und beteiligten Unterstütze-

rIn nen ist aber auch die Beratung durch 

VertreterInnen der NGO in der HFK 

empfohlen. Namen, Kontaktadressen und 

weitere Informationen sind erhältlich beim 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, Tel.: 

0431-735 000, mail: offi ce@frsh.de, und im 

Internet: www.frsh.de/behoe/hfk.html

Zum WWWeiterlesen:
www.frsh.de/behoe/hfk.html

(Tätigkeitsberichte der Härtefallkommis-

sion Schleswig-Holstein 1996-2002)
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Die Kirchenasylbewegung ist 20 Jahre 

alt. Vor 20 Jahren gab es das erste Kir-

chenasyl in der Heiligkreuzkirche in Ber-

lin-Kreuzberg. Auch in Nordelbien gab 

es manche spektakuläre und viele stille 

Kirchenasyle.

Kirchenasyl ist keine Lösung, noch nicht 
einmal eine Notlösung für ein bundeswei-
tes Problem: Die Unglaubwürdig-Machung 
von Flüchtlingen. Kirchenasyl ist eine Un-
terbrechung eines Verwaltungshandelns, 
um Grundrechten, Menschenrechten Gel-
tung zu verschaffen. Es ist ein kurzfristiges 
Anhalten, ein Schutzraum und eine zeitli-
che Unterbrechung, um im konkreten Ein-
zelfall nachzufragen:
• Warum ist dem Folteropfer nicht ge-

glaubt worden?
• Warum soll die Familie getrennt wer-

den?
• Warum sind die Asylgründe nicht aner-

kannt worden?

In unserem Land wird viel gefragt nach 
der faktischen Abschaffung des Artikels 
16 Grundgesetz, dem  zuvor unein-
geschränkten Asylschutz: gleich bei Einrei-
se werden traumatisierte Menschen nach 
ihren Asylgründen gefragt, obwohl man 
weiß, dass Menschen in dieser Situation 
gar nicht antworten kön nen. So kommt 
es zu einer Anerkennungsquote von an-
fangs nur 2 % und vielen Gerichtsverfah-
ren, in denen Menschen mühsam nachwei-
sen müssen, warum ihre Geschichte der 
Verfolgung glaubwürdig ist. Andersgeartete 
Fragen werden von Seiten der Gesellschaft 
leider zu selten gestellt. Wie leidvoll der 
Weg in unserem Land für Flüchtlinge ist, 
und dass er möglichst mühsam und leidvoll 
sein soll, damit er eher abschreckend als 
einladend ist.

Es werden Menschen im Wartestand ge-
halten, in der Duldung, über Jahrzehnte 
und krank gemacht, weil sie nicht arbeiten 

dürfen, sich nicht integrieren sollen. Die Kin-
der bleiben auf der Strecke. Krank an Leib 
und Seele haben viele Menschen berechtig-
te Sorge, in ihr Heimatland zurückzukehren. 
Nicht die Fluchtursachen werden bekämpft, 
sondern die Flüchtlinge. Nicht glaubwürdig!  
ist ein Stempel, der ihnen an vielen Stellen 
in unserem Land verpasst wird.

Für diesen Vorgang schafft das Kirchen-
asyl eine Denkpause. Es will anregen, 
gründlicher über diesen konkreten Einzel-
fall nachzudenken. In über 40 Kirchenasy-
len in nordelbischen Gemeinden allein in 
den letzten zehn Jahren hat die Kirche be-
wiesen, dass es sich im Einzelfall lohnt, 
dies zu tun.

Menschen, die konkret gefährdet gewesen 
wären, haben Schutz in einer Kirchenge-
meinde gesucht und sind dann in diesem 
Schutzraum beraten worden: Weiterwan-
derung oder Bleiberecht, neues Asylver-
fahren oder gesichertere Rückkehr. Der 
Versuch, mit Menschen an ihrer Seite in 
Ruhe noch einmal alles durchsprechen zu 
können, hat sich in jedem Fall gelohnt.
• Kirchenasyl schafft Öffentlichkeit für den 

konkreten Einzelfall.
• Kirchenasyl unterstützt die Glaub-

würdigkeit von Flüchtlingen.
• Kirchenasyl schafft Menschen erneutes 

Gehör bei Behörden und vor Gericht.

Kirchenasyl schafft Koalitionen, die vorher 
so nicht möglich waren: 
• der CDU-Bürgermeister, der dringende 

Appelle für ein Bleiben einer Familie ein-
reicht, während auf Bundesebene die 
CDU eine Politik der nationalen Abschot-
tung propagiert, 

• der SPD-Abgeordnete, der zum ersten 
Mal den Unsinn vieler ausländer recht-
lichen Bestimmungen begreift und nicht 
verstehen kann, warum ein junger Mann 
aus seinem Landkreis keine Ausbildung 
machen kann, sondern ohne mutter-

sprachliche Kenntnisse in ein sogenann-
tes Heimatland zurück soll.

Kirchenasyl fokussiert die Probleme, die 
durch unsere bundesdeutsche Wirklichkeit 
zur unmenschlichen Flüchtlingspolitik ent-
standen sind, im konkreten Einzelfall. „Das 
ist doch nicht immer so“, „Aber die Ar-
beitslosigkeit im eigenen Land...“ „Das sind 
nur Einzelfälle...“ – Kirchenasyl ist keine 
Lösung. Es braucht mehr als Denkanstöße, 
um den vielen ängstlichen Stimmen in un-
serem Land begegnen und antworten zu 
können.

Viele Kirchenasyle aber zeigen auf, dass 
unser Land echte Probleme hat, adäquat 
mit Menschenrechten auch hier umzuge-
hen. Generell hat unser Land Probleme 
mit den Themen Einwanderung, Globali-
sierung und der interkulturellen Öffnung. 
Als Kirche beschäftigen wird uns seit über 
30 Jahren mit diesen Fragen und besitzen 
eine Menge Kompetenz, die wir selbst-
bewusster vorbringen können. Wir brau-
chen echte Lösungen für die Fragen der 
Migration, für die drängenden Fragen der 
Flüchtlingsströme. Abschotten, Ausgren-
zen, Abschiebung sind keine zukunftsori-
entierten Antworten.

Gerade weil die Probleme so drängend 
sind, ist Kirchenasyl keine Lösung. Die 
schleswig-holsteinische Bleiberechtskam-
pagne könnte einen Ansatz bieten, neu 
nachzudenken über die verwaltete Un-
menschlichkeit gegenüber langjährig gedul-
deten Familien und Einzelpersonen in un-
serem Land. Kirchenasyl ist keine Lösung. 
Aber Kirche tut gut daran, diese Option of-
fen zu halten und den Gemeinden zur Sei-
te zu stehen, die sich für ein Kirchenasyl 
entscheiden. Als Kirche tun wir dies mit der 
Erfahrung von 20 Jahren.

Zum WWWeiterlesen:
www.hamburgasyl.de
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Handreichung „Kirchenasyl“ für 
Kirchengemeinden, Kirchen-
vorstände, PastorInnenkonvente und 
Kirchenkreisvorstände.

Mehr denn je ist das Thema 
Flüchtlingsschutz von den Betroffenen ge-
fragt und von der Politik in Frage gestellt.  
Nach wie vor wird kontinuierlich an der 
Aushöhlung des Flüchtlingsschutzes ge-
feilt.

Seit mehr als zehn Jahren versucht der 
Nordelbische Arbeitskreis Asyl in der Kir-
che eine Form des Flüchtlingsschutzes zu 
organisieren und praktisch zu unterstützen 
– das sog. „Kirchenasyl“. Eine nicht leichte 
Aufgabe, wirft doch das „Kirchenasyl“ viele 
praktische, organisatorische, rechtliche und 
gesellschaftspolitische Fragen auf. Diese 
Erstinformation, die von MitarbeiterInnen 
und Ehrenamtlichen aus der Flüchtlings-
arbeit geschrieben wurde, will gleichwohl 
zur Praxis des „Kirchenasyls“ ermutigen 
und Hilfe anbieten – denn es sind gerade 
die lebendigen Begegnungen mit und Be-
ziehungen zu systematisch ausgegrenzten 
Flüchtlingen sowie die nachhaltigen Erfah-
rungen mit solidarischer Praxis und Ge-
meinschaft im „Kirchenasyl“, die Gemein-
de  und Einzelne bewegt und verändert ha-
ben.

Flüchtlinge brauchen hier und heute unse-
re Solidarität und unseren Schutz.

Allgemeine Informationen

Was ist „Kirchenasyl“?

„Kirchenasyl“ ist die zeitlich befristete Auf-
nahme von Flüchtlingen ohne legalen Auf-
enthaltsstatus, denen bei Abschiebung in 
ihr Herkunftsland Folter und Tod drohen. 
Während des „Kirchenasyls“ werden alle 
in Betracht zu ziehenden rechtlichen, so-
zialen und humanitären Gesichtspunkte 
geprüft. In vielen Fällen gelingt es 
nachzuweisen, dass Entscheidungen von 
Behörden überprüfungsbedürftig sind und 
ein neues Asylverfahren erfolgverspre-
chend ist.

Ist das „Kirchenasyl“ eine erfolgver-

sprechende Aktion?

Erhebungen der „Bundesarbeitsgemein-
schaft Kirchenasyl“ aus den Jahren 1999 
und 2001 haben erwiesen, dass in mehr als 
75% der „Kirchenasyl“-Fälle eine Lösung 
gefunden wurde, die Flüchtlinge vor men-
schenrechtswidrigen Härten und Gefahr für 
Leib und Leben bewahrte. Auch „Kirchen-
asyle“ in der Nordelbische Kirche weisen 
diese Prozentzahlen auf.

Wie lange dauert ein „Kirchenasyl“?

Die Gemeinde muss sich darauf einstellen, 
dass ein „Kirchenasyl“ nicht in wenigen Ta-
gen beendet ist. Es kann einige Wochen, 
aber auch viele Monate dauern.

Wer berät die Gemeinde?

Die Nordelbische Kirche hat die Stelle 
einer Flüchtlingsbeauftragten eingerichtet. 
Mit ihr zusammen arbeiten die kirchlichen 
Beratungsstellen, die Diakonischen Werke 
und der Nordelbische Arbeitskreis Asyl in 
der Kirche. Die Gemeinde kann auf diese 
haupt- und ehrenamtlichen BeraterInnen 
zurückgreifen.

Was wird von der Gemeinde erwartet?

Sie stellt den Raum (Wohnen, Kochen, 
sanitäre Einrichtung) zur Verfügung und 
mobilisiert einen UnterstützerInnen-Kreis, 
der den Kirchenvorstand und die kirchli-
chen MitarbeiterInnen entlastet und den 
betroffenen Flüchtlingen im Alltag hilft. 
Die Gemeinde erleichtert den Flüchtlingen 
den Aufenthalt, wenn sie sinnvolle 
Beschäftigungsmöglichkeiten für sie fi n-
det.

Was wird von der Gemeinde nicht er-

wartet?

Es ist zwar von Vorteil, wenn der Pastor/
die Pastorin oder andere Hauptamtliche 
an dem Rechtswegeprozess beteiligt sind 
(Verhandlungen mit RechtsanwältInnen und 
Behörden); es ist aber auch möglich, dass 
ausschließlich o.a. Beratungsstellen die 
Rechtsberatung übernehmen. Auch die Fi-

nanzierung des „Kirchenasyls“ ist nicht al-
leinige Aufgabe der Kirchengemeinde.

Gibt es rechtliche Konsequenzen für die 

Gemeinden?

„Kirchenasyl“ setzt keine anderen Rechts-
normen als die in der Verfassung und im 
internationalen Recht geltenden. Aber es 
unterstellt, dass auch staatliches Handeln 
im Einzelfall fundamentale Rechtsnormen 
übersehen oder gar missachten kann. So 
kann das Gewissen von Christen in Wi-
derspruch zu staatlichen Regelungen und 
Maßnahmen geraten und zu Verstößen 
gegen gesetzliche Bestimmungen führen. 
Deshalb müssen die für die Kirchengemein-
de handelnden Personen bereit sein, die 
volle Verantwortung zu tragen. Ermittlungs-
verfahren sind in Hamburg und Schleswig-
Holstein in allen Fällen eingestellt worden.

Wie wird das „Kirchenasyl“ fi nanziert?

Ein „Kirchenasyl“ wird aus Spendengeldern 
fi nanziert. Diese Spenden werden, soweit 
es möglich ist, durch die Kirchengemein-
de, auch durch Nachbargemeinden auf-
gebracht. Dem Nordelbischen Arbeitskreis 
Asyl in der Kirche steht ein Fonds aus 
Spendenmitteln zur Verfügung, aus dem 
ein Teil der fehlenden Mittel angefordert 
werden kann.

Wird ein „Kirchenasyl“ öffentlich ge-

macht?

Ein öffentlich gemachtes „Kirchenasyl“ wird 
i.d.R. den Schutz der Betroffenen vor staat-
lichem Zugriff verstärken und darüber hin-
aus Mängel im Asylverfahren und Asylrecht 
verdeutlichen. Deshalb ist es wichtig, mit 
dem „Kirchenasyl“ an die Öffentlichkeit zu 
gehen. Im Einzelfall aber kann es sinnvoll 
sein, sich für ein „stilles Kirchenasyl“ zu 
entscheiden.

Wie steht die Nordelbische Kirche zum 

„Kirchenasyl“?

In einer Erklärung vom Mai 1994 erkennt 
die Kirchenleitung der Nordelbischen Kir-
che die „Spannung, die sich zwischen 
Rechtsbefolgung und Gewissensbindung 

Nordelbischer Arbeitskreis »Asyl in der Kirche«:

Handreichung Kirchenasyl
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ergeben kann“, an. Wenn Christen nach 
bestem „Wissen und Gewissen zu der 
Überzeugung kommen, dass eine nach 
staatlichem Recht zulässige Abschiebung 
Betroffene einer unmenschlichen Behand-
lung aussetzt oder sogar in Lebensgefahr 
bringt, ist in diesem Konfl ikt als ultima 
ratio nicht auszuschließen, dass gegen den 
Willen des Staates Maßnahmen ergriffen 
werden, die eine drohende Abschiebung 
verzögern oder verhindern sollen“. 

Bedingungen für ein „Kirchenasyl“

Bevor der Kirchenvorstand/ Kirchen-
kreisvorstand/ Vorstand einer Einrichtung 
jemandem „Kirchenasyl“ anbietet, soll-
te geklärt sein:
• Es droht unmittelbar eine Ab-

schiebung, d.h. es gibt keine Dul-
dung oder Aufenthaltsgenehmi-
gung mehr.

• Nach Prüfung des Falles besteht 
gerechtfertigte Befürchtung, dass 
bei Abschiebung Gefahr für Leib 
und Leben, Menschenrechtsverlet-
zungen oder andere unzumutbare 
Härten (z.B. Abschiebung Kranker) 
riskiert werden.

• Es werden Chancen für eine 
Lösung gesehen, die Abschiebung ver-
meidet (z.B. bleiben rechtliche Ver-
fahren, Weiterwanderung, begleitete 
Rückkehr).

• Die Flüchtlinge sind bereit, die 
ein geschränkten Lebensbedingungen 
während des „Kirchenasyls“ auf sich zu 
nehmen und nach Ende des „Kirchen-
asyls“ die kirchlichen Räume umgehend 
zu verlassen.

Nach Beratung durch Fachleute (z.B. haupt-
amtliche Flüchtlingsberater, Rechtsanwälte, 
Behördenvertreter, ÄrztInnen) gibt es einen 
offi ziellen Beschluss des Kirchenvorstands/ 
Kirchenkreisvorstands/ Vorstands der Ein-
richtung, den namentlich aufgeführten 
Flüchtlingen „Kirchenasyl“ zu gewähren.

Hinweise zur Durchführung

Beratung: Der Kirchenvorstand/ Kirchen-
kreisvorstand/ Vorstand einer Einrichtung 
lässt sich durch Fachleute (s.o.) informieren 
und beraten. Der/die Flüchtlingsbeauftragte 
der Nordelbische Kirche wird eingehend 
über den Beschluss unterrichtet und in-

formiert gegebenenfalls die zuständige 
Ausländerbehörde, das Innenministerium 
oder die Kirchenleitung über das „Kirchen-
asyl“ und die „ladungsfähige Anschrift“.

Unterbringung: Die Gemeinde klärt die 
Unterbringungsmöglichkeit, z.B. in der Kir-
che, dem Pfarrhaus oder dem Gemeinde-
zentrum.

Materielle Ressourcen: Mittel für die 
Unterkunft, Lebenshaltung und rechtliche 
Unterstützung müssen bereitgestellt bzw. 
bei anderen Gemeinden und dem Nordel-
bischen Arbeitskreis Asyl in der Kirche ein-
geworben werden.

Krankenbehandlung: Meist bestehen kei-
ne Ansprüche auf Krankenbehandlung. 
Erfahrungsgemäß fi nden sich Ärzte in der 
Gemeinde oder anderweitig bekannte Ärzte 
zu Behandlungen ohne Krankenschein be-
reit. Beratungsstellen können gegebenen-
falls helfen.

Kinderbetreuung: Kinder haben das Recht 
auf Schule. Wenn möglich, sollten sie ihre 
bisherige Schule weiter besuchen. Andern-
falls sollte versucht werden, in den dem 
„Kirchenasyl“ benachbarten Schulen einen 
Schulbesuch zu organisieren. Kleinere Kin-
der können eventuell in kirchlichen Kin-
derbetreuungseinrichtungen aufgenommen 
werden.

Unterstützerkreis: Zur Aufarbeitung des 
Falles und zur Begleitung der Betroffenen 
wird ein Unterstützerkreis benötigt (Haupt-
amtliche können dazu nicht dienstver-
pfl ichtet werden). Ein Leitungskreis aus 
Mitgliedern des rechtlichen Trägers, des 
Unterstützerkreises und der o.g. Fachleu-
te aus der Flüchtlingsberatung sollte sich 
regelmäßig über das Vorgehen abstim-
men. Der Unterstützerkreis sollte beachten, 

dass die Flüchtlinge so viel wie möglich 
selbst tun. Überversorgung, Überbehütung 
und Entmündigung verschlechtern ihre 
Lebenssituation.

Dauer: Der Beschluss zum „Kirchenasyl“ 
sollte auch beinhalten, wie lange „Kirchen-
asyl“ angeboten werden soll (entweder als 
Datum oder als Abschluss eines Verfah-
rens). Mit Ablauf dieser Frist kann gegebe-
nenfalls noch einmal beraten werden, ob 
das „Kirchenasyl“ fortgesetzt oder beendet 
werden soll. 

Beendigung des „Kirchenasyls“

Bei positivem Verlauf (Duldung oder An-
erkennung) gehen die Flüchtlinge in 
die öffentlichen Unterkünfte zurück. 
Wird keine Aufhebung der Abschie-
beandrohung erreicht, müssen die 
Flüchtlinge eigene Entscheidungen 
treffen (Verlassen der kirchlichen Ob-
hut, Zurückkehren ins Herkunftsland). 
Die Asyl bietende Kirchengemeinde 
ist dann aus ihrer Verantwortung ent-
lassen.

Nachbereitung: Wie auch immer die 
Aufnahme von Flüchtlingen ins „Kir-
chenasyl“ ausgegangen ist, die Ge-

meinde sollte sich mit dem Ergebnis be-
fassen, um positive Impulse für das ge-
samte Gemeindeleben bewusst zu machen 
und negative Erfahrungen aufzuarbeiten. 
Die Gemeinde sollte auch klären, ob eine 
ähnliche Aktion wiederholt werden kann 
oder ob die Kräfte erschöpft sind.

Bei der Durchführung des „Kirchenasyls“ 
sollte Kontakt zum Nordelbischen Arbeits-
kreis Asyl in der Kirche hergestellt werden. 
Er bietet Beratung, Unterstützung und Er-
fahrungsaustausch an.

Kontakt:

Nordelbischer Arbeitskreis 
„Asyl in der Kirche“
Diakonisches Werk Hamburg
Fachbereich Flucht/Migration
Königstraße 54
22767 Hamburg
Telefon 040/60320 342
Telefax 040/60320 340
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Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 

e.V. besteht als eingetragener Verein 

seit 1991. Er ist ein unabhängiger Zu-

sammenschluss von Initiativen, Grup-

pen, Organisationen sowie Einzelperso-

nen der solidarischen Flüchtlingshilfe 

in Schleswig-Holstein. Die Gremien des 

Vereins sind die Mitgliederversammlung, 

der Vorstand und gewählte Sprecherin-

nen und Sprecher. Der Flüchtlingsrat 

berät und unterstützt seine Mitglieder, 

Migrationseinrichtungen, Flüchtlings- 

und Exilorganisationen. Er ist Mitglied 

der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft 

für Flüchtlinge PRO ASYL e.V. und ist 

mit den anderen Landesfl üchtlingsräten 

vernetzt. Im Rahmen von Beratungspro-

zessen, Projekten und Veranstaltungen 

kooperiert der Flüchtlingsrat mit Kir-

chen, Verbänden, Menschenrechtsorga-

nisationen, Parteien, Behörden und re-

gionalen politischen Aktionsgruppen.

Die politischen Forderungen:

• Volle Anwendung der Genfer 
Flüchtlingskonvention, der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, der UN-Kin-
derrechtskonvention und der Antifolter-
konvention als Mindeststandard.

• Abschaffung von Gesetzen und Verord-
nungen, wo sie Ausländer benachteili-
gen oder diskriminieren.

• Abschaffung der Drittstaatenregelung, 
der Liste sicherer Herkunftsländer und 
der Flughafenregelung im Asylverfah-
ren.

• Keine zwangsweisen Abschiebungen 
und die Abschaffung der Abschiebungs-
haft für Flüchtlinge.

• Volle Asylanerkennung von geschlechts- 
und frauenspezifi schen Verfolgungs-
gründen sowie nichtstaatlicher Verfol-
gung.

• Im Bedarfsfall volle Sozialhilfe und 
unbeschränkte Gesundheitsversorgung; 

volle Bewegungsfreiheit und unein-
geschränk ter Ausbildungs- und Arbeits-
marktzugang.

• Menschenwürdige Unterbringung und 
Abschaffung der Gemeinschafts unter-
künfte.

• Integrationsorientierte und interkulturell 
kompetente Verwaltungspraxis gegen-
über Asylsuchenden und Flüchtlingen.

• Bleiberecht für langjährig Geduldete.

Die Öffentlichkeitsarbeit: 

Der Schlepper: Das migrationspolitische 
Quartalsmagazin erscheint seit 1997 mit 
Beiträgen zur fl üchtlings- und migrations-
politischen Diskussion, mit Artikeln zu 
Herkunfts ländern, Weisungslage, Verwal-
tungshandeln und Rechtsprechung, mit 
Veranstaltungshinweisen und Regionalbe-
richten - auch in einer Online-Ausgabe: 
www.frsh.de/schlepp.htm 

Internet: www.frsh.de, die Homepage des 
Flüchtlingsrates mit Terminhinweisen, Adress-
verzeichnis aller relevanten Beratungs-
stellen und Behörden, Presseerklärungen, 
Behördeninformationen, themenrelevanten 
Linklisten, Kampagnen- und Projektinfor-
mationen, einem Materialarchiv sowie dem 
Zugang zur fl üchtlings- und migrationspoli-
tischen Mailingliste Schleswig-Holstein und 
zu weiteren Internetangeboten: Ostseepro-
jekt www.baltic-refugee.net, dem Interne-
tangebot der EQUAL-Entwicklungspartner-
schaft perspective und der web-Seite des 
Bündnisses Bleiberecht in Schleswig-Hol-
stein: www.hiergeblieben.de. 

Presse: Der Flüchtlingsrat nimmt im Zuge 
eigener und bei Kooperationsveranstal-
tungen sowie über Presseverlautbarungen 
regelmäßig zu fl üchtlingspolitischen The-
men oder zur Behördenpraxis Stellung und 
stellt diese auch ins Internet.

Die Lobbyarbeit: 

Der Flüchtlingsrat ist Teilnehmer des 
fl üchtlings- und migrationspolitischen 
Run den Tisches Schleswig-Holstein, 
Mit glied der Härtefallkommission des 
Landes und steht im Interesse 
fl ücht lingspolitischer Verbesserungen in 
regelmäßigen Direktgesprächen mit obers-
ten Landesbehörden, Parteien wie dem 
Landesfl üchtlingsbeauftragten des Landta-
ges.

Arbeitsschwerpunkte und Projekte:

• Netzwerk Baltic-Refugee.Net 
• EQUAL-Entwicklungspartnerschaft per-

spective und Projekt restart
• Projekt Vormundschaften für Unbeglei-

tete Minderjährige Flüchtlinge
• Projekt Brise, Schulungen und Qualifi -

zierung von Ehrenamtlichen

Die Förderung:

Der Flüchtlingsrat erhält institutionelle und 
Projektförderung vom Land Schleswig-Hol-
stein. Er erhält Projektmittel von der Bun-
desregierung, vom Europäischen Sozial-
fonds, vom Europäischen Flüchtlingsfonds, 
vom Kieler Arbeitsamt, von BingoLotto 
Schleswig-Holstein und vom Förderverein 
PRO ASYL e.V.

Kontakt:

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Oldenburger Str.25 · D-24143 Kiel
Tel.: +49-(0)431-735 000 · 
Fax: +49-(0)431-736 077
offi ce@frsh.de 

Zum WWWeiterlesen:
www.frsh.de
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Im Rahmen von EQUAL, der Gemein-

schaftsinitiative der Europäischen Uni-

on, hat sich unter der Koordination des 

Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein e.V. 

eine regionale „Entwicklungspartner-

schaft Asyl“ gegründet. In diesem Netz-

werk mit dem Namen perspective ko-

operieren als Akteure der Flüchtlingsrat 

Schleswig-Holstein e.V., das Bildungs-

werk anderes lernen e.V. / Heinrich-Böll-

Stiftung, die Zentrale Beratungs- und 

Betreuungsstelle für Ausländerinnen 

und Ausländer in Schleswig-Holstein 

ZBBS e.V. und Pädagogische Alternati-

ve Rendsburg pädal e.V. 

perspective wird gefördert von der EU (Eu-

rop. Sozialfonds), dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Arbeit, der Landesregie-

rung Schleswig-Holstein, der Bundesanstalt 

füpr Arbeit, dem DPWV, BINGO und anderen.

perspective hat sich zum Ziel gesetzt:
• Ein Netzwerk zur Förderung der beruf-

lichen Qualifi zierung der Zielgruppe zu 
entwickeln und zu verankern.

• Durchsetzung von rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die die berufl iche Qualifi -
zierung und den Zugang zum Arbeits-
markt der Zielgruppe fördern.

• Qualifi zierung von MultiplikatorInnen in 
den Themenfeldern: Fluchtspezifi sches 
Fachwissen, Interkulturelle Kompetenz, 
Gender Mainstreaming

perspective schafft erstmalig differenziert 
wählbare Qualifi zierungsangebote für blei-
berechtsungesicherte Flüchtlinge. Die Maß-
nahmen orientieren sich an den sehr un-
terschiedlichen Zugangsvoraussetzungen 
hinsichtlich Bildungsstand, berufl ichen Nei-
gungen, sprachlichen Vorkenntnissen und 
Zukunftsentwürfen der Zielgruppe.

Die Qualifi zierungsangebote restart, 

quita! und mok wat begannen im No-
vember 2002 und werden bis Juni 2005 
durchgeführt.

quita! 

Mehrsprachiges Qualifi zierungsprojekt 

für AsylbewerberInnen im Bereich Kom-

munikation/Telefon dienstleistungen

Mit dem Projekt quita! werden Asylbewer-
berInnen, die über fortgeschrittene Deutsch-
kenntnisse und mindestens eine internati-
onale einsetzbare Zweit- bzw. Mutterspra-
che verfügen, im Bereich der Telefondienst-
leistungen qualifi ziert.

Im Lauf eines sechseinhalbmonatigen mo-
dularen Lehrgangs erwerben die Teil-
nehmerInnen Schlüsselqualifi kationen wie 
Professio nali sierung ihrer sprachlichen 
Kompetenzen, EDV-Kenntnisse, Erweite-
rung ihrer Kommunikationsfähigkeit sowie 
Steigerung ihrer Flexibilität und Belastbar-
keit. 

Träger: ZBBS e.V., Tel. 0431 / 200 11 50, 
Email: info@zbbs.inis-in-kiel.org

restart 

Berufl icher Neuanfang für Flüchtlinge in 

den Bereichen Medien und soziale Ein-

richtungen

Eine restart Qualifi zierungsmaßnahme 
dauert neun Monate und setzt sich aus 
Theorieblöcken und Praktika zusammen. 
Der theoretische Blockunterricht fi ndet zen-
tral in Kiel statt. Im Verlauf des Lehrgangs 
werden folgende Inhalte vermittelt: Gesell-
schaftskunde, Büroorganisation, EDV-An-
wendung, Finanzverwaltung sowie Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Praktika können in Wohnortnähe 
durchgeführt werden. Entsprechende Prak-
tikumsplätze in sozialen Einrichtungen, Be-
ratungsstellen und Vereinen sowie bei Ver-
lagen, Zeitungen und Rundfunksendern 
werden im Vorfeld organisiert.

Träger: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
e.V. und Bildungswerk anderes lernen e.V. 
/ Heinrich Böll Stiftung, Tel. 0431 / 20 50 95 
24, e-Mail: restart.equal@kielnet.net.

mok wat! 

Modulare Qualifi zierungs- und Trainings-

maßnahmen für Asylsuchende im Hand-

werks- und Dienstleistungsbereich

Die Teilnahme an mok wat ermöglicht den 
Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten 
in den Berufsfeldern Bau, Technik, Holzver-
arbeitung, Gartenbau, Schneiderei, Pfl ege 
und EDV. Parallel fi nden Alphabetisierungs- 
und Sprachkurse statt, die auf die verschie-
denen Arbeitsfelder ausgerichtet sind. Die 
Dauer der einzelnen Einheiten von mok 

wat variiert zwischen 2 und 6 Monaten und 
die Kombination von mehreren Einheiten 
ist möglich. Die Kurse fi nden überwiegend 
in Rendsburg statt.

Träger: Pädagogische Alternative Rends-
burg e.V., Tel.: 04331 / 2 77 53, e-Mail: 
mail@paedal-rendsburg.de

Multiplikatorenschulungen

Neben den konkreten Qualifi zierungs-

maßnahmen bietet perspective Mul-
tiplikatorInnenschulungen zur Vermittlung 
Interkultureller Kompetenz und zum The-
ma Gender Mainstreaming an.

Kontakt:

perspective, c/o Flüchtlingsrat, 
Claudia Langholz (Koordinatorin), 
Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel, Tel.: 
0431 / 240 82 80, Fax: 73 60 77, 
equal@frsh.de, 

Zum WWWeiterlesen:
www.frsh.de
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Seit 3 Jahren befasst sich der 

Flüchtlingsrat mit der besonders 

schutzbedürftigen Gruppe der unbe-

gleiteten minderjährigen Flüchtlinge in 

Schleswig-Holstein. Im Dezember 2002 

startete er das Projekt „Einzelvormund-

schaften für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge“, gefördert durch den 

Europäischen Flüchtlingsfonds, das 

Land Schleswig-Holstein, die Bundes-

anstalt für Arbeit, Terre des hommes, 

PRO ASYL und Bingo. 

Im Vorfeld des Projektes ging es darum, die 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
ins öffentliche Blickfeld zu rücken, um 
auf ihre schwierige Lebenssituation hinzu-
weisen. Die Jugendlichen reisen ohne El-
tern oder andere Sorgeberechtigte nach 
Deutschland ein, um hier Schutz zu suchen 
vor Krieg und Bürgerkrieg, vor Menschen-
rechtsverletzungen und Gewalt sowie vor 
sozialen und familiären Krisensituationen.

Sie sind aufgrund ihrer Minderjährigkeit 
nicht oder nur beschränkt handlungs- und 
geschäftsfähig und bedürfen regelmäßig 
des seelischen und körperlichen Schutzes. 
Ohne Eltern oder Sorgeberechtigte besteht 
für den minderjährigen Flüchtling eine un-
mittelbar drohende Kindeswohlgefähr dung. 
Hieraus erwächst für den Aufnahmestaat 
ein zwingender Handlungsbedarf.

Rechtsgrundlagen

Eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen, 
auf die alleinreisende Kinderfl üchtlinge 
in Deutschland bis zu ihrem 18. Le-
bensjahr Anspruch haben, ist die Ein-
richtung von Vormundschaften. Rechts-
grundlagen dafür ergeben sich aus der 
UN-Kinderrechtskonvention, aus dem 
HaagerMinderjährigenschutzabkommen 
mit seinen internationalen Zuständigkeits-
rege lungen und auf Deutschland bezogen 

aus dem Sozialgesetzbuch VIII und dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch.

Diese Schutzmaßnahme wird den 16- 
bis 18jährigen unbegleiteten Flüchtlingen 
in Schleswig-Holstein jedoch in vielen 
Fällen vorenthalten. Deshalb hat der 
Flüchtlingsrat die Initiative ergriffen, al-
leinreisenden Kinderfl üchtlingen auf ihren 
Wunsch hin Vormünder zu vermitteln.

Kontaktaufnahme 

Durch einen INFO-BRIEF, der bis jetzt in 
11 verschiedenen Sprachen erstellt wurde, 
werden seit Mitte 2002 alle unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge sofort nach der 
Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Lübeck über ihr Recht auf einen Vormund in 
Kenntnis gesetzt. Die Jugendlichen können 
sich dann mit dem Wunsch nach Einrich-
tung einer Vormundschaft über den Be-
treuungsverband oder über die Verfahrens-
beratung in der Estaufnahmeeinrichtung 
(EAE) in Lübeck an den Flüchtlingsrat wen-
den.

Wir konnten bis jetzt insgesamt zu 47 
minderjährigen Flüchtlingen, die ohne El-
tern nach Deutschland einreisten, Kontakt 
aufnehmen. Sie kommen aus dem Irak, 
aus Tschetschenien, Syrien, Afghanistan, 
Palästina, Kosovo, Aserbaidschan, Arme-
nien, Dagestan, Algerien, Georgien, Indien, 
Pakistan, Sierra Leone, Kongo, Sri Lanka.

Die meisten Jugendlichen lernen wir in 
der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbe-
gehrende in Lübeck kennen. Hier lag die 
Zugangszahl für den Zeitraum von Januar 
bis Dezember 2002 bei 75 unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen. Es gibt aber 
auch minderjährige Flüchtlinge, die sich 
aus anderen Orten Schleswig-Holsteins di-
rekt oder über ihre Betreuer mit uns in Ver-
bindung setzen. 

VormünderInnenpool

Parallel dazu ist ein VormünderInnenpool 
gegründet worden, der zur Zeit 66 Personen 
umfasst. Diese Personen haben sich nach 
längerer erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit 
des Flüchtlingsrates und nach der 
Öffentlichkeitskampagne der Nordelbischen 
Kirchenleitung im Dezember 2002 bei 
uns gemeldet. Sie sind z.T. schon durch 
Beschluss eines Familiengerichtes zu 
Vormünder bestellt, andere haben die Ein-
richtung einer Vormundschaft beantragt 
oder haben eine informelle Betreuung 
übernommen, andere haben erklärt, dass 
sie für die Übernahme von Vormundschaf-
ten oder Betreuungen für Kinderfl üchtlinge 
bereitstehen. Die Vormünder oder Betreu-
er werden in ihrer nicht immer leichten Ar-
beit von den Mitarbeiterinnen des Projek-
tes beraten und unterstützt. Seit Juni 2003 
bietet der Flüchtlingsrat ihnen im Rahmen 
des Projekts eine Schulungsreihe an.

Weitergehende Ziele

Das Projekt dient schon heute als zentrale 
Anlaufstelle, die die Flüchtlingsarbeit in 
Schleswig-Holstein in diesem speziellen 
Bereich vernetzt. In Zusammenarbeit mit 
den Vormündern soll dann mittelfristig ein 
Konzept für eine integrationsfördernde Ar-
beit mit diesem schutzbedürftigen Klientel 
entwickelt und ein Vormundschaftsverein 
gegründet werden. Langfristig will das Pro-
jekt auf die Einrichtung eines besonderen 
Erstaufnahmeverfahrens mit einer 3- bis 
6-monatigen Clearingphase bei sicherem 
Aufenthaltsstatus auch für 16- bis 18-jährige 
unbegleitete Flüchtlinge in Schleswig-Hol-
stein hinarbeiten.

Kontakt:

Flüchtlingsrat SH e.V., UMF-Projekt
Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel
Tel. 0431 /  240 58 28, umf@frsh.de
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Gegründet wurde der Verein 1997 in Kiel 

unter dem Namen: Refugio – Zentrum 

für Behandlung, Beratung und Psycho-

therapie  von Folter-, Flucht- und Ge-

waltopfern in Schleswig-Holstein e.V.

Bei Besetzung mit einer halben Stelle 

für „Beratung“ war diese Bezeichnung 

zunächst kaum mehr als Programm.

1997 gab es in ganz Schleswig-Holstein 
auch noch niemand, der über Erfahrung 
in der psychotherapeutischen Arbeit mit 
traumatisierten Flüchtlingen verfügte. Da-
her begann Refugio, unter Einbeziehung 
der Erfahrung anderer Behandlungszent-
ren Fortbildung und Erfahrungsaustausch 
anzubieten und niedergelassene Psycho-
therapeutInnen zum Einstieg in das neue 
Arbeitsfeld zu ermutigen. 1999 war dann 
mit rund 40 niedergelassenen Therapeu-
tInnen und 60 DolmetscherInnn, die drei 
Dutzend Sprachen abdeckten, der Grund-
stein zu dem heutigen psychotherapeuti-
schen Netzwerk gelegt. 

Bis Ende 2002 hat Refugio 436 traumati-
sierte Flüchtlinge aus 24 Ländern aufge-
nommen. Über die Hälfte kamen aus der 
Türkei und vom Balkan. Viele hatten als 
Oppositionelle Folter erlitten, andere Ge-
walt aus ethnischen Gründen oder in Lager-
haft. Rund ein Viertel war durch allgemei-
ne Kriegserlebnisse traumatisiert. Bei einer 
mittleren Therapiedauer von 2 Jahren und 
ungefähr konstanten jährlichen Vermittlun-
gen von 80 - 90 neuen Therapieplätzen 
hat sich ein Niveau von um 170 gleichzei-
tig laufenden Therapien eingependelt. Dies 
deckt etwa ein Drittel bis die Hälfte des re-
alen Bedarfes ab.

Die Arbeit auf diesem Niveau ist nur 
Dank zusätzlicher Zuwendungen der 
Landesregierung, der Deutschen Stiftung 
für die UNO-Flüchtlingshilfe und der 
Projektförderung durch den Europäischen 
Flüchtlingsfonds (EFF) möglich geworden. 

Inzwischen hat Refugio 4 MitarbeiterInnen 
und kann regelmäßige Gruppensupervisi-
on für TherapeutInnen und DolmetscherIn-
nen in mehreren Städten anbieten.

Aufgabe und Arbeitsweise

Klar war von Anfang an, dass traumatisier-
te Flüchtlinge eine auf ihre ganz beson-
deren Probleme ausgerichtete, psychothe-
rapeutische Behandlung brauchen würden 
und als Voraussetzung dafür Sicherheit, 
Stabilität und Perspektiven.

Ganz ungewohnt für behandelnde Psy-
chotherapeutInnen war zur Verständigung 
meist einE DolmetscherIn nötig. Zudem 
war Opfern von Folter und politisch moti-
vierter Gewalt auch in anderer Hinsicht 
oft eine ganz besondere Sprachlosigkeit 
eigen. Wenige waren in der Lage, trau-
matische Erlebnisse im Zusammenhang 
mit Fluchtgründen bei der Anhörung zu ih-
rem Asylgesuch genau zu schildern. Die 
„Glaubhaftmachung“ hing dann im Zwei-
felsfall von therapeutischen Stellungnah-
men ab. Damit stand und fi el häufi g die 
Anerkennung eines Bleiberechtes, d.h. die 
Grundsicherheit, ohne die auch eine noch 
so gute Therapie über das Stadium der 
Krisenintervention und Stabilisierung nicht 
hinauskommen konnte. Zur Unterstützung 
war weiter dafür Sorge zu tragen, dass das 
psychosoziale Umfeld (Wohnung, Familie, 
Arbeit, Ausbildung ...) „stimmte“.

Die Arbeit der Anlaufstelle von REFUGIO 
überschnitt sich damit bis zu einem 
gewissen Grad mit der anderer 
Flüchtlingsberatungsstellen und Hilfsange-
bote, was die Stützung im psychosozialen 
und asylrechtlichen Bereich anging, so 
dass sich in der Folge dann auch eine enge 
Kooperation und Arbeitsteilung entwickelte. 
Refugio übernahm die Rolle koordinieren-
der Verhandlungen im Einzelfall, vermittel-

te gleichzeitig Fachwissen, Fortbildung und 
fachlichen Austausch, eröffnete einen kon-
struktiven Dialog mit beteiligten Behörden 
und warb in interdisziplinären Seminaren 
breit für die Berücksichtigung der besonde-
ren traumabedingten Schwierigkeiten von 
Opfern von Folter und organisierter Ge-
walt.

Kapazitätsgrenzen als 
Herausforderung

Nach Literaturangaben ist ein Anteil von 
mindestens 10% aller Flüchtlinge als ex-
trem traumatisiert einzustufen. Diese 
Größenordnung ist auch in anderen 
Bundesländern ein Kardinalproblem. Viele 
etablierte Behandlungszentren haben we-
gen notorischer Kapazitätsprobleme ange-
fangen, externe TherapeutInnen in ihre Ar-
beit einzubinden. Die Einbindung von Re-
gelangeboten der Gesundheitssysteme ist 
auch der einzige Schlüssel zu einer be-
darfsgerechten Versorgung traumatisierter 
Flüchtlinge. Mit der Entwicklung seines psy-
chotherapeutischen Netzwerkes hat Refu-
gio also Neuland beschritten und Erfahrun-
gen von überregionalem Interesse gesam-
melt. 

Kontakt:

REFUGIO e.V., 
Königsweg 20, 24103 Kiel, 
Tel. 0431 / 73 33 13, Fax: 706 89 66

Zum WWWeiterlesen:
www.refugio-kiel.de

(Veröffentlichungen, EFF-Projekte und 
weitere Informationen)

———————  Flucht & Asyl —————— 37



Der Schlepper Nr. 22/23 www.frsh.de Sommer 2003

Immer mehr Staaten garantieren Men-
schenrechte. Das Recht auf Leben, Freiheit 
und Sicherheit der Person, das Recht auf 
Meinungs-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit: Die meisten Regierungen haben dies 
bereits vor mehr als 50 Jahren in der „All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte“ 
der Vereinten Nationen anerkannt. Und auf 
die „Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte“ folgten andere internationale Ab-
kommen und Verträge zum Schutz der 
Menschenrechte. Dadurch können Regie-
rungen nun für Menschenrechtsverletzun-
gen zur Rechenschaft gezogen werden. 
Dadurch liegt der Schutz der Menschen-
rechte in internationaler Ver antwortung. 
Das heißt: in der Verantwortung von uns al-
len. Auf die ser Grundlage arbeitet amnesty 
in ternational. Unser Ziel: Die weltwei te Ver-
wirklichung aller Menschenrechte! 

Weltweit arbeiten mehr als eine Million 
Mitglieder und Unterstützer in mehr als 
140 Staaten für amnesty international, 
in Deutschland mehr als 700 Gruppen 
mit über 30.000 ehrenamtlichen Mitglie-
dern. Dabei hat die Mitarbeit in einer Grup-
pe von amnesty international nichts mit 
Under-Cover-Recher chen in ausländischen 
Gefängnissen zu tun. Aber sie hat viel zu 
tun mit Engagement, Ausdauer und Fanta-
sie. Und mit Teamarbeit. Denn die besten 
Ideen werden meist gemeinsam mit ande-
ren entwickelt. 

Wir bieten unseren Mitgliedern viele 
Möglichkeiten, in der Gruppe bei uns aktiv 
zu werden: von der Korrespondenz mit Op-
fern von Menschenrechtsverletzungen und 
ihren Angehörigen bis zu deren materieller 
Unterstützung; von Vorträgen und Artikeln 
über Menschenrechte bis zur Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit für örtliche Zeitungen 
und Lokalradios; von Unterschriften sam-
meln bis zum Briefe schreiben an Behörden 
und Regierungen; von Postkartenaktionen 

bis zu Mahnwachen... und vielem anderen 
mehr.

Jedes unserer Mitglieder entscheidet mit, 
wie amnesty international vor Ort oder in 
der Region öffentlich für den Schutz der 
Menschenrechte eintritt. Denn ai-Gruppe 
ist nicht gleich ai-Gruppe: Die Gruppen tei-
len sich die Menschenrechtsarbeit von ai 
untereinander auf. So gibt es verschiedene 
Arbeitsschwerpunkte und -weisen, je nach 
Interesse, Qualifi kation und Lebensphase 
der Mitglieder. Und für alle unsere Grup-
pen gilt: Neue Mitglieder sind immer herz-
lich will kommen.

Aber auch wer keine Zeit oder Gelegenheit 
zur Mitarbeit in einer lokalen ai-Gruppe hat, 
kann für die Menschenrechte aktiv werden: 
Mit unseren speziellen Aktionen für Ein-
zelmitglieder kann jede und jeder sich für 
verfolgte Menschen einsetzen. Vor allem 
durch Eilaktionen, mit denen amnesty inter-
national akut gefährdeten Menschen helfen 
will: Innerhalb kürzester Zeit bringen welt-
weit Zehntausende Menschen unzählige 
Briefe, Telegramme, Faxe oder emails 
auf den Weg, mit denen sie zu Gunsten 
gefährdeter Menschen intervenieren. 

In Schleswig-Holstein arbeiten de rzeit 23 
Gruppen in vielen Städten des Landes:
• Flensburg
• Husum
• Heide
• Schleswig
• Kiel
• Neumünster
• Bad Segeberg
• Lütjenburg
• Fehmarn
• Eutin
• Neustadt
• Bad Schwartau
• Lübeck
• Ratzeburg
• Mölln

zu unterschiedlichen Themen und Ländern, 
etwa zu China, Kolumbien und der Türkei 
in Kiel oder zu Rußland und Malawi in Bad 
Schwartau. In Lübeck und Kiel existieren 
Jugendgruppen, in denen Jugendliche un-
ter fachlicher Anleitung gemeinsam für 
ai aktiv werden. Außerdem gibt es in 
Lübeck und Kiel spezialisierte Asylgruppen, 
die politische Flüchtlinge in ihren Asylver-
fahren unterstützen und sich gegen ihre 
Rückführung in Länder wenden, in denen 
sie von Menschenrechtsverletzungen be-
droht sind. 

Kontakt Bezirk Kiel/Flensburg:

amnesty internationl
Bremerstr. 2, 24118 Kiel
Tel.: 0431 / 8 69 88, Fax 8 79 00
amnesty-kiel@t-online.de

Kontakt Bezirk Lübeck:

amnesty international
Wahmstr. 43/45, 23552 Lübeck
Tel.: 0451 / 707 20 43, Fax: 707 20 83
info@amnestyluebeck.de

Zum WWWeiterlesen:
www.amnesty.de/kiel-fl ensburg

www.amnesty.de/luebeck
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Im Februar 2002 wurde in Kiel ein Netz-
werk für Illegalisierte Menschen in Schles-
wig-Holstein ins Leben gerufen, das sich 
den Problemen von Menschen ohne Auf-
enthaltsrecht, sogenannten Sans papiers, 
Menschen ohne Papiere, widmen will.

An der Arbeitsgemeinschaft beteiligt sind:
• Alevitischer Kulturverein
• BEI e.V.
• Caritasverband für Schleswig-Holstein
• contra e.V. - Beratungs- und Koordinie-

rungsstelle für Betroffene von Frauen-
handel in Schleswig-Holstein

• Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- 
und Zuwanderungsfragen des Landes 
Schleswig-Holstein 

• Diakonisches Werk in Schleswig-Hol-
stein

• Diakonieverein Migration e.V. Pinne-
berg 

• Die Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbi-
schen Kirche 

• Grenzgänger e.V. Neumünster
• Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
• FrauenLesben AK zum ehemaligen 

Frauen-KZ Ravensbrück 
• Gegenwind-Redaktion (Gesellschaft für 

politische Bildung e.V.) 
• Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Hol-

stein
• LAG Autonome Frauenhäuser
• Lübecker Flüchtlingsforum e.V.
• Notruf für vergewaltigte Mädchen und 

Frauen – Frauen gegen Gewalt e.V.
• Paedal e.V. – Internationales Zentrum
• TIO e.V.
• ZBBS e.V.

Während in der öffentlichen Diskussion 
das Phänomen von Menschen ohne Auf-
enthaltsrecht überwiegend unter ordnungs- 
und strafrechtlichen Aspekten diskutiert 
wird, will das Netzwerk die oft bedrückende 
Lebenssituation dieser Menschen in den 
Mittelpunkt des Interesses rücken.

Schätzungen gehen davon aus, dass 
in der Bundesrepublik Deutschland 
500.000 bis zu einer Million Menschen 
leben, die über kein Aufenthaltsrecht 
verfügen. Nicht selten ist diese Situati-
on durch enge Rechtsauslegungen oder 
restriktive Bestimmungen z.B. hinsicht-
lich der Familienzusammenführung oder 
durch falsche Versprechungen z.B. im 
Kontext von Frauenhandel entstanden. 
Ein weiterer Grund für die ansteigende 
Zahl von Menschen ohne Papiere in 
Deutschland und insgesamt in Europa, 
sind die reduzierten Möglichkeiten der 
legalen Einreise, selbst für Flüchtlinge.

Geprägt ist der Alltag dieser Menschen 
von einer ständigen Angst, entdeckt und 
abgeschoben zu werden, sie haben im 
Krankheitsfall keinen Zugang zum Gesund-
heitssystem und eine Schul- und Berufs-
ausbildung der Kinder und Jugendlichen 
ohne Aufenthaltsrecht ist fast unmöglich.

Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind 
aufgrund der rechtlichen Situation 
zwangsläufi g. Die jeweiligen Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber profi tieren von 
billigen und willigen Arbeitskräften und 
bleiben dennoch in der Regel angemes-
senen Lohn schuldig. Aus Furcht vor 
ausländerbehördlichen Konsequenzen ver-
suchen die illegalisierten Menschen meist 
nicht, ihre Rechte durchzusetzen.

Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, die Le-
bensituation und –bedingungen von illega-
lisierten Menschen in Schleswig-Holstein 
ins öffentliche Bewusstsein zu rücken , in 
die politischen Diskussionen einzubringen 
und gesellschaftliche Änderungen zu initiie-
ren. Sie will auch den Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch derjenigen unterstützen, 
die direkt oder indirekt mit dieser Thematik 
in Berührung kommen (z.B. LehrerInnen, 
ÄrztInnen, RechtanwältInnen, Sozialarbei-
terInnen) und sie mit Hintergrundinformatio-

nen versorgen. In drei Arbeitsgruppen wer-
den die Themen rechtliche Rahmenbedin-
gungen, Möglichkeiten der Vernetzung und 
Öffentlichkeitsarbeit bearbeitet und erörtert, 
wie Illegalität vermieden oder eine Legali-
sierung erreicht werden kann.

In einigen europäischen Ländern hat es in 
den letzten Jahren Legalisierungskampag-
nen für schon länger im Land lebende Mi-
grantInnen ohne Aufenthaltspapiere gege-
ben. Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 
hat auf diesem Hintergrund im Oktober 
2002 VertreterInnen ähnlicher Organisatio-
nen aus Belgien und Spanien eingeladen 
und auf einer Veranstaltung mit ihnen ge-
meinsam Erfahrungen ausgetauscht und 
Vorschläge für die Debatte in Deutschland 
und Schleswig-Holstein entwickelt. Auf ei-
ner Veranstaltung im März 2003 wurde 
speziell auf die Probleme von Frauen oh-
ne Papiere informiert. Weitere Veranstal-
tungen zu einzelnen Fragen sind geplant.

Kontakt:

NISCHE
c/o Heinrich-Böll-Stiftung
Medusastr. 16, 24143 Kiel
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Im Oktober 2002 hat die „Gesellschaft 

für politische Bildung“ (u.a. Herausge-

berverein der Zeitschrift „Gegenwind“) 

damit begonnen, eine Kartei von Dol-

metscherinnen und Dolmetschern in 

Schleswig-Holstein (und teilweise Ham-

burg) aufzubauen. Es haben sich inner-

halb von sechs Monaten über 200 Dol-

metscherInnen hier gemeldet.

Wer meldet sich?

Hier melden sich zum Teil professionelle 
DolmetscherInnen, die Interesse an Fort-
bildungen, Erfahrungsaustausch und der 
Vermittlung von Aufträgen haben. Weit 
überwiegend melden sich allerdings Mig-
rantInnen, die (zum Teil seit Jahrzehnten) 
die Begleitung von Familienangehörigen, 
Freunden und Bekannten zu Ärzten, 
Behörden und Beratungen übernommen 
haben. Es melden sich auch viele sehr 
junge Flüchtlinge, 17 oder 18 Jahre, die 
zum Teil auf 10 Jahre „Berufserfahrung“ als 

ÜbersetzerInnen für die eigenen Eltern und 
Verwandten zurückblicken können, aller-
dings noch nie die Gelegenheit hatten, sich 
wirkliche Kenntnisse über diese Tätigkeit 
anzueignen. Sie haben einerseits Interes-
se an Fortbildungen und Erfahrungsaus-
tausch, um in ihrem ehrenamtlichen Enga-
gement Fehler zu vermeiden. Auch streben 
viele an, durch die angebotenen Fortbil-
dungen dazu befähigt zu werden, in Zu-
kunft auch bezahlte Aufträge annehmen zu 
können.

Was machen wir?

Wir laden die DolmetscherInnen alle 14 Ta-
ge (jeweils Sonnabend 14-20 Uhr) zu einem 
Treffen ein. Diese Treffen fi nden reihum 
in verschiedenen Städten Schleswig-Hol-
steins statt, und zwar kreisfreien Städten 
oder Kreishauptstädten. Jedes Treffen steht 
unter einem Thema, es werden Referentin-
nen und Referenten eingeladen.

• Erstes Ziel ist die Qualifi zierung eh-
renamtlicher (aber auch professionel-
ler) DolmetscherInnen. Themen sind 
zum Beispiel „Dolmetschen im Asylver-
fahren“, „Integrationskonzept SH“, „Dol-
metschen im Krankenhaus“, „Dolmet-
schen für minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge“, „Dolmetschen für Papier-
lose“, „Dolmetschen in Abschiebehaft“, 
„Dolmetschen vor Gericht“ und vieles 
andere.

• Vermittlung von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern: Wer immer eine Dol-
metsch-Leistung braucht, kann uns fra-
gen. Wir stellen den Kontakt mit ge-
eigneten DolmetscherInnen her – alle 
vertraglichen Vereinbarungen müssen 
mit diesen selbst getroffen werden. 
Ausgewählte Beratungsstellen und Insti-
tutionen erhalten einen Online-Zugang 
zur Datenbank, die passwortgeschützt 
im Internet steht. Wir vermitteln keine 
ehrenamtlichen Tätigkeiten!

• Kennenlernen und Erfahrungsaustausch 
mit dem Fernziel, zu einer gemeinsa-
men Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht auch 
zu einer gemeinsamen Auftragsrequirie-
rung zu kommen.

Dolmetscher, die sich melden wollen, um 
Einladungen zu erhalten, müssen eine Kar-
teikarte ausfüllen. Sie ist in ein Faltblatt 
integriert, aus dem alle wesentlichen In-
formationen für den Anfang hervorgehen. 
Faltblätter können bei der Adresse unten 
angefordert werden.

Kontakt:

Gesellschaft für politische Bildung 
e.V., Schweffelstr. 6, 24118 Kiel, Tel. 
0431 / 56 58 99, Fax 570 98 82, 
reinhard.pohl@dolmetscher-treffen.de

Zum WWWeiterlesen:
www.dolmetscher-treffen.de
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Das Vorhaben der Landesregierung war 

ehrgeizig. Vom Frühjahr 2001 an sollte 

innerhalb eines Jahres ein Gesamtkon-

zept zur Integration von Migrantinnen 

und Migranten in Schleswig-Holstein 

entstehen. Und nicht die Regierung mit 

den verschiedenen damit befassten Res-

sorts allein sollte es schreiben, sondern 

man wollte alle kompetenten und inter-

essierten Verbände, Organisationen und 

Vereine mit in die Arbeit einbeziehen.

Seit dem Sommer 2002 liegt das Konzept 
nun vor. In neun Kapiteln, vorbereitet von 
neun offenen Arbeitsgruppen, wird eine In-
tegrationspolitik „aus einem Guss“ konzi-
piert. Diese neun Kapitel sind:
• Spracherwerb
• Interkulturelle Bildung und Erziehung so-

wie kulturelle Maßnahmen
• Kinder und Jugendliche zwischen den 

Kulturen
• Ausbildung und Arbeitswelt
• Wohnen und soziales Umfeld
• Gesundheit
• Soziale Dienste
• Selbstorganisation und Partizipation
• Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Konzept wurde im Frühjahr 2002 auf 
das neue Zuwanderungsgesetz, wie es die 
beiden Regierungsfraktionen in Berlin vor-
gelegt hatten, abgestimmt. Die Landesre-
gierung beschloss, es ab dem 1. Januar 
2003 umzusetzen, also gleichzeitig mit 
dem erwarteten Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes. Da das nicht geschehen ist, 
hängen einige Regelungen des Konzeptes 
„in der Luft“: Die mit dem Zuwanderungs-
gesetz angekündigte Sprachförderung für 
alle neu eintreffenden MigrantInnen gibt es 
nun nicht, auch eine Härtefallregelung für 
MigrantInnen, die kurz vor der Abschiebung 
stehen, ist nicht in Sicht.

Andere Regelungen schaffen dagegen viel 
Klarheit: Die Migrationssozialberatung wird 

mit diesem Konzept lan-
desweit neu geregelt, was 
unabhängig davon auch 
schon längere Zeit vorbe-
reitet wurde. Die Landesre-
gierung hat einen Schlüssel 
entwickelt, um mit den Be-
ratungsangeboten auch Mi-
grantInnen in den Land-
kreisen zu erreichen. Die 
Trennung der Beratungen in 
Beratung für Aussiedler, Be-
ratung für MigrantInnen aus 
den ehemaligen 
„Anwerbeländern“ oder 
auch Beratung für 
Flüchtlinge und Asylbewer-
berInnen soll schrittweise 
aufgehoben werden. Das 
Mittel der Landesregierung 
zur Durchsetzung dieses 
Konzeptes ist die Bewilli-
gung von Zuschüssen: Wer 
innerhalb „seines“ Kreises 
eine Koordinierung der Be-
ratungen erreicht und ei-
nen gemeinsamen Antrag 
vorlegt, bekommt eine 
Förderung von 50 Prozent 
der Personal- und Sachkos-
ten.

Andererseits macht das Integrations-
konzept auch die Teilung zwischen 
„erwünschten“ und „unerwünschten“ Mig-
rantInnen mit, wie sie auch der Entwurf des 
Zuwanderungsgesetzes (besser: Zuwande-
rungsbegrenzungsgesetzes) noch stärker 
als das zur Zeit geltende Ausländerrecht 
enthält. Für MigrantInnen, die als aner-
kannte Asylbewerber, Ehegatten von Deut-
schen oder AussiedlerInnen „auf Dauer“ 
nach Deutschland einwandern, sieht es 
mehr Möglichkeiten und Angebote zur In-
tegration vor. In vielen Bereichen ausge-
schlossen oder zumindest mit minderen 
Rechten ausgestattet werden Asylbewer-

berInnen im Verfahren oder nach Ableh-
nung des Asylantrages. Über Menschen, 
die ohne Papiere in Schleswig-Holstein le-
ben, die schwächste Gruppe der MigrantIn-
nen also, fi ndet sich nur ein Satz: „Die Lan-
desregerihjg wird aktiv am Dialog darüber 
mitwirken, wie diesen Personen, soweit sie 
sich in einer Notlage befi nden, geholfen 
werden kann.“

Kontakt:

Innenministerium Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel
www.landesregierung.schleswig-
holstein.de
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Traumatisierung – was viele für ein 

Schlagwort halten, ist in Wahrheit ein 

klar defi niertes und von spezialisierten 

TherapeutInnen auch diagnostizierba-

res Krankheitsbild. Viele Flüchtlings-

ini tia tiven, Beratungsstellen und 

RechtsanwältInnen werden in den letz-

ten Jahren vermehrt damit konfrontiert. 

In Dithmarschen ist in den letzten 

Jahren ein Netzwerk aus ehrenamtli-

chen UnterstützerInnen, medizinischen 

Einrichtungen, Beratungsstellen und 

Rechtsanwälten entstanden, die dieses 

Problem arbeitsteilig und systematisch 

angehen.

Antje Müller berät und betreut Flüchtlinge 
ehrenamtlich für die Diakonie. Sie meint, 
dass man Traumatisierung erkennen kann, 
wenn man einige Jahre Erfahrung hat. Man-
che Flüchtlinge zeigen eine gewisse Art 
von Panik, die auch in harmlosen Alltags-
situationen nicht verschwindet. Den Rat 
von Fachleuten befolgend warnt sie davor, 
selbst mit traumatisierten Flüchtlingen über 
ihre Erlebnisse zu sprechen, weil man nicht 
wissen kann, was man eventuell auslöst. 
Wenn z.B. durch eine falsche Frage ein 
„wunder Punkt“ berührt wird, kann das ei-
ne Lawine auslösen, mit der man als Laie 
nicht umgehen kann. Deshalb ist es wich-
tig, bei Vermutung einer Traumatisierung 

den betreffenden Flüchtling einem Thera-
peuten oder einer Therapeutin vorzustellen 
und eine Therapie in die Wege zu leiten.

Traumatisierte Menschen sind nicht nur in 
elementaren Bereichen ihrer Seele zutiefst 
verletzt, manche von ihnen sind regelrecht 
vernichtet. Eine Behandlung ist deshalb im-
mer sehr schwierig und langwierig, und ei-
ne „Garantie“ auf Heilung gibt es nicht. Ziel 
einer Therapie ist es immer, dass die The-
rapeutin / der Therapeut zusammen mit 
dem Opfer in einem speziellen Trainings-
programm versucht, einen Weg zu fi nden, 
mit den erlittenen Qualen zu leben. Aufga-
be der ehrenamtlichen Betreuung ist dabei, 
Kostenübemahmen mit dem Sozialamt, der 
Krankenkasse oder z.B. mit Vereinen wie 
Refugio zu klären, auch für Dolmetscher. Es 
gibt einige PsychotherapeutInnen vor Ort, 
ansonsten arbeitet man mit dem Behand-
lungszentrum in Hamburg zusammen.

Als Beraterin und Betreuerin sieht Antje 
Müller ihre Aufgabe auch darin, traumati-
sierten Flüchtlingen möglichst viel Sicher-
heit im Umfeld zu schaffen, z.B. durch Be-
gleitung zu Behörden und Ärzten, Hilfe bei 
Wohnungssuche, Vermittlung in Deutsch-
kurse, Begleitung im Asylverfahren, Hilfe 
bei Alltagsproblemen.

Die meisten Traumatisierten leben hier 
als abgelehnte Asylbewerber. Sie sind 
meistens nicht in der Lage, das Erlittene 
Fremden gegenüber zu schildern. „Frem-
de“ im Bundesamt, bei Gericht oder in 
der Ausländerbehörde entscheiden aber 
darüber, wer bleiben darf. Ärztlichen Gut-
achten begegnet man teilweise mit Miss-
trauen, so dass z.B. die Ausländerbehörde 
eine Vorstellung des Flüchtlings beim Amts-
arzt des Gesundheitsamtes verlangt, der 
dann die „Reisefähigkeit“ feststellen soll, 
die sich jedoch nur auf den körperlichen Zu-
stand beziehen darf und psychische Krank-
heiten wie Traumata nicht berück sichtigt. 

Traumatisierung

Lange war die Traumatisierung, die ein Mensch durch Kireg oder Verfolgung erleidet, 
ein Tabuthema in Deutschland. Im Dritten Reich wurden Traumatisierte „Kriegsneu-
rotiker“ genannt. Sie wurden pauschal verdächtigt, zu simulieren, sich drücken zu 
wollen, Kameraden im Stich zu lassen. Es waren Untersuchungen in den USA an 
Veteranen aus Vietnam, die das Krankheitsbild in den letzten 20 Jahren immer kon-
kreter beschreiben konnten.

Wer aus Krieg und Folter kommt, nahe Angehörige sterben sah, ist mit der Verar-
beitung des Erlebten massiv überfordert. Ergebnis sind Gedächtnislücken, eine Art 
Selbstschutz des Körpers, sowie ein permanenter Alarmzustand. Manche sind jahre-
lang wie betäubt, andere sind überaktiv. Traumatisierte verdrängen das Erlebte und 
meiden Situationen, in denen sie an den Schrecken erinnert werden.

Da das Krankheitsbild erst Mitte der 80er Jahre als „posttraumatische 
Belastungsstörung“ defi niert wurde, fehlt es in vielen Ausbildungen von Ärzten und 
Psychiatern bis heute. Behörden reagieren misstrauisch: Da die Betroffenen jede 
Erinnerung verdrängen und vermeiden, kommen Flüchtlinge mit diesen Problemen 
meistens erst in die Beratung oder zum Arzt, wenn die Abschiebung bevorsteht und 
damit die Widerholung so konkret droht, dass eine Vermeidung nicht mehr möglich 
ist. Das erregt das Misstrauen von Ausländerbehörden, die das Asylverfahren für 
abgeschlossen und die ärztliche Stellungnahme für einen „Trick“ halten. In der Re-
gel braucht es spezialisierte TherapeutInnen nicht nur für eine Behandlung, sondern 
auch zur Anfertigung von Stellungnahmen und Gutachten für die Behörden – und ge-
schulte BehördenmitarbeiterInnen, die dem Ernst der Probleme angemessen damit 
umgehen können.
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Diese „Untersuchungen“ stürzen die trau-
matisierten Flüchtlinge in teilweise pani-
sche Ängste, es braucht viel Mühe und Ge-
duld, die Menschen wieder zu beruhigen.

Seit Juni 2002 kümmert sich das Diakoni-
sche Werk Dithmarschen im Rahmen der 
Migrationssozialberatung auch hauptamt-
lich um AusländerInnen. Viele Probleme 
haben diejenigen, deren Asylantrag bereits 
abgelehnt wurde, die aber aus verschiede-
nen Gründen nicht ausreisen bzw. nicht ab-
geschoben werden können. Traumatisie-
rung ist hier, so erzählt mir Diplom-Sozial-
arbeiterin Anja Döhren, ein wichtiges The-
ma ihrer Arbeit, zumal die Beratung und 
Unterstützung von Traumatisierten auch re-
lativ aufwendig ist. Sie verlässt sich vor 
allem auf die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Beratungsstelle und anderen 
Einrichtungen wie der Brücke Dithmar-
schen e.V., bestimmten TherapeutInnen 
und RechtsanwältInnen sowie Ehrenamtli-
chen. Diese Zusammenarbeit wurde jetzt 
durch regelmäßige Treffen der Beteiligten 
im Arbeitskreis »Migration und Psychatrie« 
im Rahmen des gemeindepsychiatrischen 
Dienstes auf sichere Füße gestellt.

Das Erkennen von Traumatisierung ist auch 
für sie eine Sache der Erfahrung, dabei hat 
sie das Glück, dass im Diakonischen Werk 
noch andere Beratungsdienste angesiedelt 
sind, wo spezieller ausgebildete Beraterin-
nen sie und die Flüchtlinge auch gerne mal 
unterstützen.

Traumatisierte Menschen wollen nichts lie-
ber, als die traumatisierenden Ereignisse 
vergessen. Häufi g gelingt dies einiger-
maßen bis die Ausreise droht. Wenn 
Men schen erst zu diesem Zeitpunkt den 
Weg in die Beratungsstelle fi nden, ent-
steht ein immenser Zeitdruck. Traumati-
sierte Menschen brauchen, um leben zu 
können, nichts so sehr wie Ruhe, Zeit und 
geschützte Lebensumstände. Sie erleben 
in sogenannten Flashbacks die traumati-
sierende Situation mit den damit verbunde-
nen Gefühlen immer wieder. Wenn durch 
die Ausreiseaufforderung der „sichere Le-
bensraum“ in Deutschland in frage steht, 
muss die Geschichte jedoch aufgerollt wer-
den, um zu einem qualifi zierten ärztlichen 

Gutachten zu kommen. Auch der Gutach-
ter steht nun in einem Dilemma: Auf der 
einen Seite sind konkrete Angabe nötig. 
Auf der anderen Seite kann Erinnern zum 
Zusammenbruch mit tiefsten Depressionen 
und Selbstmordabsichten führen. Die Wun-
de des Traumas wird wieder aufgerissen 
und häufi g noch vergrößert.

In Dithmarschen ist es nicht immer ein-
fach, einen geeigneten Therapieplatz zu 
fi nden, auch aufgrund vorhandener Sprach-
barrieren. Hierbei wird die Unterstützung 
von Refugio als sehr hilfreich erlebt. Die 
Kostenübemahme gestaltet sich schwie-
rig, wenn die Krankenhilfe im Rahmen der 
engen Vorschriften des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes abgewickelt werden muss.

Wenn aufgrund der posttraumatischen 
Belastungsstörung ein Asylfolgeantrag ge-
stellt oder eine Aufenthaltsverlängerung be-
antragt werden soll, sind spezielle sehr 
fundierte ärztliche Gutachten nötig. Diese 
sind in der Regel mit hohen Kosten verbun-
den, die die Flüchtlinge selber aufbringen 
müssen. Manchmal kann die Diakonie hier 
eine fi nanzielle Unterstützung leisten.

Arno Köppen ist ein Anwalt, die relativ viel 
mit Flüchtlingen und Asylverfahren zu tun 
hat. Er schildert mir das Verhalten des 

Kreises als Überwiegend positiv. Das be-
trifft hauptsächlich die Ausländerbehörde 
und das Gesundheitsamt. Natürlich muss 
er fundiert vortragen, möglichst mit einem 
Gutachten in der Hand. Aber dann wären 
die Kreisbehörden auch sehr kooperativ.

In letzter Zeit hatte er unter anderem mit 
einer Frau aus Kurdistan zu tun, die ange-
sichts eines bereits festgelegten Abschie-
betermins zusammenbrach und in die Psy-
chiatrie eingeliefert wurde. Sie hat heute 
eine Duldung und ist in therapeutischer 
Behandlung. Die Ausländerbehörde hatte 
nach der Einlieferung in die Klinik den ge-
buchten Flug sofort storniert, und er hatte 
Zeit, einen Asylfolgeantrag zu stellen. Er 
forderte die Feststellung, dass die Erkran-
kung ein Abschiebehindernis sei. Der An-
trag wurde zwar abgelehnt, aber die Klage 
dagegen hatte Erfolg. In der Wartezeit auf 
den Gerichtstermin wurde nämlich das Gut-
achten fertig, das das Gericht als ausrei-
chend wertete.

Erfolgreiche Hilfe für traumatisierte Flücht-
linge ist nur möglich, wenn alle Einrichtun-
gen zusammenarbeiten.

Reinhard Pohl

Beratung im Kreis Dithmarschen

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
ist für den Kreis Dithmarschen eine 
Beratungsstelle veranschlagt. Beratung wird 
vom Kreis selbst (für Asylsuchende) und 
vom Diakonischen Werk (für Aussiedler und 
Ausländer) angeboten.

HEIDE

Kreis Dithmarschen – Jugendamt
GU, Rüsdorfer Str. 8c, 25546 Heide
Tel./Fax: 0481 / 787 79 14 
oder 0170 / 9 72 72 73
fb-jugend-familie-sport@dithmarschen.de
Mo.-Mi. 8-16 Uhr

BURG

Kreis Dithmarschen / Rathaus
Do. 10-12 Uhr

MARNE

Kreis Dithmarschen / Rathaus
Fr. 10-12 Uhr

MELDORF

Diakonisches Werk Dithmarschen
Wichernhaus, Grabenstr. 7, 25704 Meldorf
Tel.: 04832 / 9 72 17, migranten@dw-dith.de
Beratung für Ausländerinnen und Ausländer: 
Anja Döhren
Do. 9-12 Uhr, Mo., Mi.: Termine nach 
Vereinbarung
Aussiedlerberatung: Sabine Kühl, Viktor 
Schmidt (deutsch + russisch)
Mo., Di., Mi. 8-16 Uhr, Do. + Fr. 8-13 Uhr

HEIDE

Diakonisches Werk Dithmarschen
Helgolander Str. 13 a, 25746 Heide
Tel.: 0481 / 8 11 30
Beratung für Ausländerinnen und Ausländer: 
Anja Döhren
Di. 9-12 Uhr
Aussiedlerberatung: Sabine Kühl, Viktor 
Schmidt (deutsch + russisch)
Di. 9-16 Uhr

BRUNSBÜTTEL

Diakonisches Werk
Aussiedlerberatung: Viktor Schmidt 
(dt. + russ.)
Bauamt, Zimmer 5
von-Humboldt-Platz 9, 25541 Brunsbüttel
Mo. 14-17 Uhr
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Die Flensburger Ausländerbehörde ist 

in einer besonderen Situation: Der Kreis 

grenzt direkt an Dänemark, deshalb hat 

sie auch mit häufi g mit AusländerInnen 

zu tun, die diesseits oder jenseits der 

Grenze ohne Aufenthaltsrecht erwischt 

werden.

Die Situation hat sich in den letzten Jah-
ren, mit dem Inkrafttreten des Schengener 
Übereinkommens, stark geändert. Bis vor 
zwei Jahren war es üblich, dass der 
Bundesgrenzschutz AusländerInnen, die 
bei der Grenzkontrolle ohne gültige Auf-
enthaltserlaubnis angetroffen wurden, der 

Ausländerbehörde in Flensburg übergab. 
Die Stadt unterhält eine Gemeinschaftsun-
terkunft mit 80 Plätzen für AsylbewerberIn-
nen, hier wurde traditionell ein Stockwerk 
für diese Übernachtungen freigehalten. 
Denn die Flensburger Ausländerbehörde 
hatte dann (und hat dies immer noch) die 
Aufgabe, diese AusländerInnen zu identifi -
zieren und festzustellen, ob sie woanders 
registriert sind. Haben sie in einem ande-
ren europäischen Staat, dass den Schen-
genvertrag unterschrieben hat, bereits ei-
nen Asylantrag gestellt, werden sie nor-
malerweise in dieses Land abgeschoben, 
das dann feststellt, ob dort ein Aufenthalts-

recht besteht. Wer schon mal in einem an-
deren Bundesland, im Bereich einer an-
deren Ausländerbehörde ein Aufenthalts-
recht hatte oder noch hat, wird dorthin 
zurückgeschicktt – wer zur Fahndung und 
zur Abschiebung ausgeschrieben ist, konn-
te und kann dann auch von Flensburg aus 
abgeschoben werden. Viele Flüchtlinge wa-
ren und sind aber auch einfach auf dem 
Weg nach Dänemark, Schweden oder Nor-
wegen, um dort einen Asylantrag zu stel-
len. Einige glauben oder wissen, dass 
dort ihre Chancen größer sind, andere ha-
ben Verwandte dort, von denen sie sich 
Hilfe erhoffen. Für diese Menschen ist 
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Bundesgrenzschutz und 

Abschiebehaft
In den ersten fünf Monaten seit Inbetriebnahme des 
Abschiebegefängnisses in Rendsburg wurden 175 Gefangene 
aufgenommen. Ungefähr die Hälfte aller Haftbefehle hatte der 
Bundesgrenzschutz beantragt.

Der Bundesgrenzschutz nimmt Ausländerinnen und Ausländer 
im Gebiet zwischen Eider und der dänischen Grenze fest, wenn 
sie ohne gültige Aufenthaltserlaubnis angetroffen werden. Nach 
§ 57 des Ausländergesetzes ist das alleine schon ein Haftgrund. 
Es ist also zweifellos rechtmäßig, für alle Festgenommenen ei-
nen Haftbefehl zu beantragen.

Zumindest einige Festgenommene haben allerdings eine Auf-
enthalterlaubnis, wenn auch für ein Nachbarland wie Dänemark, 
Norwegen oder Schweden. Sie kommen nach Schleswig-Hol-
stein aus verschiedenen Gründen:
• Bei einigen wurde der Asylantrag abgelehnt, eine Abschie-

bung stand bevor. Sie kamen nach Schleswig-Holstein, um 
hier unterzutauchen.

• Einige haben hier nur Verwandte und Bekannte besucht. Vie-
le wissen, dass sie das eigentlich nicht dürfen, allerdings 
rechnen viele nicht damit, dafür gleich ins Gefängnis zu kom-
men.

• Andere sind in Schleswig-Holstein zu Besuch, weil sie glau-
ben, seit Wegfall der Grenzkontrollen wäre das Reisen in Eu-
ropa frei. Diese Reisefreiheit gilt aber nur für die Menschen, 
die die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates besitzen. Da 
an der Grenze keine Kontrollen mehr stattfi nden, werden sie 
aber nicht darauf aufmerksam gemacht.

Neben dem Ausländergesetz, das im unerlaubten Aufenthalt 
grundsätzlich einen Haftgrund sieht, gilt aber auch für den 
Bundesgrenzschutz und die Haftrichter das Gebot der 
Verhältnismäßigkeit. Wer in Dänemark oder Norwegen Asyl be-
antragt hat, sich dort rechtmäßig aufhalten darf und nur besuchs-
weise in Schleswig-Holstein war, muss nicht im Gefängnis auf 
die Rückreise warten. Zwar benötigt der Bundesgrenzschutz ei-
ne Rückübernahmezusage nach dem Dubliner Übereinkommen, 
und es dauert häufi g zwei oder drei Monate, bis diese eintrifft. 
Aber die Betreffenden haben ja keinen Grund unterzutauchen.

Ich habe mehrfach den Bundesgrenzschutz (Pressestelle in Bad 
Bramstedt) gefragt, nach welchen Kriterien der Bundesgrenz-
schutz Haftbefehle beantragt. Mehrfach wurde mir am Telefon 
gesagt, man habe diese Kriterien und würde zurückrufen, um 
sie den Leserinnen und Lesern dieser Zeitschrift mitzuteilen.

Leider schaffte der Bundesgrenzschutz es bis zum Redaktions-
schluss nicht.

Reinhard Pohl
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dann an der Grenze, so sie kontrolliert 
werden, einfach Schluss, sie werden von 
der Ausländerbehörde in Flensburg an das 
Bundesamt in Lübeck verwiesen.

Zwei wesentliche Änderungen gab es in 
den Jahren 2002 und 2003:

Wegfall der Grenzkontrollen

Die Grenzkontrollen zu Dänemark wurden 
abgeschafft, statt dessen gibt es jetzt 
verstärkte Kontrollen im gesamten Grenz-
gebiet, auf deutscher Seite praktisch im 
gesamten Landesteil Schleswig. Hier wer-
den auch immer häufi ger AusländerInnen 
aufgegriffen, die aus Skandinavien kom-
men und dank weggefallener Grenzkontrol-
len einreisen konnten. Einige wissen, dass 
dies unerlaubt geschieht, andere sind der 
Meinung, die Reisefreiheit in Europa würde 
auch für sie gelten.

Inbetriebnahme des 
Abschiebeknastes

Die andere Änderung ist die Inbetriebnah-
me des Abschiebegefängnisses in Rends-
burg zum 15. Januar 2003. Jetzt werden vie-
le AusländerInnen mit Staatsangehörigkeit 
außerhalb der EU, auch wenn sie aus 
Dänemark kommen und nur dorthin zurück 
sollen, meistens per Haftbefehl ins 
Rendsburger Gefängnis gesteckt, zumin-
dest alle erwachsenen Männer. Die Zahl 
der AusländerInnen, die der Flensburger 
Ausländerbehörde zur Unterbringung und 
Klärung der rechtlichen Situation übergeben 
werden, ist auf ein Drittel der früheren Zahl 
zurückgegangen. Dabei handelt es sich 
fast ausschließlich um Frauen und Kinder, 
deren Männer oder Väter in Abschiebehaft 
gebracht werden.

Andererseits werden vom Bundesgrenz-
schutz bei den Inlandskontrollen mehr 
AusländerInnen ohne Aufenthaltsrecht fest-
gestellt als früher, als die festen Grenz-
kontrollen auch für die Betroffenen si-
cherer einkalkuliert und umgangen wer-

den konnten. Wird aber ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet, weil ein Verdacht 
auf Straftaten besteht, werden sie nicht 
ins Abschiebegefängnis, sondern in Un-
tersuchungshaft nach Flensburg eingelie-
fert. Meistens bezieht sich ein Verdacht auf 
Unterstützung anderer Flüchtlinge („Schleu-
sung“) oder Schmuggel (Autos, Drogen). 
Diese Ausländer müssen dann, weil die Un-
tersuchungshaft einen „Aufenthalt im Bezirk 
der Flensburger Ausländerbehörde“ dar-

stellt, von eben dieser Ausländerbehörde 
ausländerrechtlich betreut und bearbeitet 
werden.

Deshalb ist diese Ausländerbehörde auch 
mit zehn Angestellten besetzt, während die 
Ausländerbehörden in Kreisen vergleich-
barer Größe normalerweise mit drei oder 
vier Angestellten auskommen.
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Die Gemeinschaftsunterkunft für AsylbewerberInnen in Flensburg, eine ehemalige 

Kaserne

Beratung in Flensburg

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für die kreisfreie Stadt Flensburg drei 
Beratungsstellen veranschlagt. Die Stadt 
hat aus fi nanziellen Gründen das Konzept 
der Migrationssozialberatung noch nicht 
übernommen, begleitet jedoch die von den 
drei Trägern organisierten 
Koordinierungstreffen. Keine der 
Beratungsstellen bot bisher Beratung für 
AsylbewerberInnen / Flüchtlinge an, das 
wird jetzt aber mit ins Beratungsspektrum 
aufgenommen. Beratung wird vom 
Diakonischen Werk, dem Landesverband 
vertriebener Deutscher und von der 
Arbeiterwohlfahrt angeboten.

Diakonisches Werk Flensburg
Ute Boesche-Seefeldt
Johanniskirchhof 19a
24937 Flensburg
Tel.: 0461 / 480 83-15
Fax: 480 83-01
dw-fl .msb@t-online.de
Mo. 15-17 Uhr, Do. 9-11 Uhr

LvD (Landesverband der vertriebenen 
Deutschen)
Ina Tempich
Friedrich-Ebert-Str. 7
24937 Flensburg
Tel./Fax: 0461 / 2 34 33
inatempich@debitel.net
Di. / Mi. / Fr. 9-12 Uhr

AWO
Hasan Celep
Schloßstr. 4
24939 Flensburg
Tel. 0461 / 2 47 43, Fax: 18 15 59
hasan.celep@awo-sh.de
Integrationsmanagement, Sprachkurse, 
Beratung auf deutsch und türkisch
Di. 9-12 und 14-16 Uhr, Do. 14-16 Uhr 
und nach Vereinbarung

Ausländerbehörde:

Rathausplatz 1
24937 Flensburg
Tel.: 0461 / 85-2389, Fax: 2939
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Flüchtlinge, die einen Asylan-

trag stellen, müssen zunächst 

in einer Erstaufnahmeeinrich-

tung wohnen. Das ist im Asyl-

verfahrensgesetz geregelt, in 

Schleswig-Holstein ist dies 

die Trave-Kaserne in Lübeck. 

Danach werden die meisten 

für ungefähr 6 Monate in 

die Gemeinschaftsunterkunft 

des Landes, die Scholz-Ka-

serne in Neumünster umver-

teilt. Nach diesen sechs Mo-

naten werden alle nach einer 

festgelegten Quote auf die 

Kreise verteilt, die selbst ent-

scheiden, ob sie spezielle 

Gemeinschaftsunterkünfte 

für Flüchtlinge schaffen 

oder den Flüchtlingen 

die Miete für Wohnun-

gen bezahlen.

In Kiel gab es traditionell 
einen hohen Anteil 
Flüchtlinge, der in 
Ge mein  schaf ts  un ter -
künf ten wohnen musste. 
Diese Unterkünfte haben 
einen schlechten Ruf. Das 
liegt nicht nur daran, dass 
sie teilweise sehr schlicht 
eingerichtet und abge-
legen sind, sie machen 
die Asylbewerber auch für 
die Nachbarn  besonders 
kenntlich: Wer dort wohnt, 

ist eine oder einer „von denen“. So ent-
schlossen sich 1998 mehrere Gruppen und 
Organisationen in Kiel, diese Unterkünfte 
systematisch zu besuchen. Mit dabei wa-
ren die ZBBS, TIO, „Den Krieg überleben“, 
der Kreisverband der Grünen, Refugio und 
der Gegenwind.

Damals gab es 14 Gemeinschafts-
unterkünfte in Kiel, zum Teil Blechcon-
tainer, die übereinander gestapelt waren. 
Von über 900 Flüchtlingen wohnten da-
mals über 500 in diesen „Asylheimen“, be-
treut im Auftrag der Stadt vom „Christli-
chen Verein“. Wir besuchten gemeinsam 
und vom Christlichen Verein begleitet drei 
sehr verschiedene Unterkünfte: Eine Con-
tainersiedlung, eine aus mehreren Woh-
nungen bestehende Unterkunft in einem 
normalen Wohnhaus, eine extra für 
Flüchtlinge erbaute Unterkunft. Etliche an-
dere Unterkünfte besuchten wir in den Wo-
chen danach einzeln, alle waren zumindest 
den Beratungsstellen auch aus vielfachen 
Besuchen bekannt.

Untermauert durch ein sehr präzises Pro-
tokoll forderten wir dann von der Stadt 
die (zumindest schrittweise) Aufl ösung al-
ler Unterkünfte. Für die Übergangszeit ver-
langten wir eine festgelegte „Höchstzeit“, 
nach der die Flüchtlinge automatisch in ei-
ne Wohnung umziehen durften. Beide For-
derungen wurden im Frühjahr 1999 von 
der zuständigen Bürgermeisterin und Sozi-
aldezernentin, Annegret Bommelmann, ab-
gelehnt. Umzugswünsche sollten weiterhin 
individuell geprüft werden. Eine Reihe von 
konkret festgestellten Mängeln wurden ab-
gestellt, allerdings wollte die Stadt nichts 

Flüchtlingsunterkunft aus gestapelten 
Blechcontainern in Kiel 1999: kaum Platz, 
Putzmaterial muss in der Duschkabine ge-
lagert werden. Die Unterkunft wurde inzwi-
schen geschlossen.
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Grundsätzliches ändern. Dahinter stand 
auch, dass zum Teil lange Mietverträge 
bestanden bzw. eine Unterkunft extra ge-
baut worden war. Allerdings wurde in 
den Monaten danach, auch angesichts 
der zurückgehenden Zahl von Flüchtlingen 
in Schleswig-Holstein zugestanden, dass 
Unterkünfte, die geschlossen werden, nicht 
mehr durch neue Gemeinschafts-
unterkünfte ersetzt werden sollen.

Vier Jahre später, im Frühsommer 2003, gibt 
es immer noch 10 Flüchtlingsunterkünfte in 
Kiel, von denen eine Ende des Jahres ge-
schlossen werden soll, so dass es ab 2004 
nur noch neun Unterkünfte gibt. Viel weni-
ger will die Stadt auch nicht haben, denn 
sie will für zugewiesene Flüchtlinge zwar 
eine Unterbringung in Flüchtlingsheimen, 
dabei aber auf individuelle Bedürfnisse 
Rücksicht nehmen. Deswegen sollen so-
wohl Unterkünfte für Familien als auch 
für Alleinstehende, verschiedene Zimmer-
größen und verschiedene Wohnungs-
größen vorhanden sein. Eine Container-
unterkunft wurde abgeschafft, die andere 
wurde umfangreich renoviert – neue Bäder 
wurden eingebaut, die Gesamtanlage be-
kam eine neue Fassade mit einer besseren 
Isolierung. 

Die meisten Forderungen, die wir seit nun-
mehr fünf Jahren erheben, wurden nicht 
erfüllt. Trotzdem war und ist diese langfris-
tige Arbeit nicht vergeblich, denn für die 
Flüchtlinge sind Verbesserungen erreicht 
worden. Genau diese Verbesserungen er-
schweren es den Flüchtlingen und ihren 
UnterstützerInnen allerdings, größere Teile 
der Öffentlichkeit für die Forderung nach 
Abschaffung der „Asylheime“ zu mobilisie-
ren, denn „so schlimm sind die doch gar 
nicht“. Wie die „Erfolge“ also bewertet wer-
den, muss jede und jeder für sich selbst 
entscheiden.

Reinhard Pohl

Beratung in Kiel

Im Konzept der Migrationssozialberatung sind 
für die kreisfreie Landeshauptstadt Kiel sieben 
Beratungs stellen veranschlagt. Beratung wird 
von der Stadt, der ZBBS, TIO, AWO, Migration 
e.V., dem Christlichen Verein, dem DRK, der 
Jüdischen Gemeinde und dem Caritasverband 
angeboten.

ZBBS
Sophienblatt. 64a, 24114 Kiel
Tel. 0431 / 200 11 50, Fax: 200 11 54
info@zbbs.inis-in-kiel.org
allgemeine Beratung, Sozialberatung, 
Asylverfah- rens beratung (deutsch, englisch, 
französisch)
Mo 9-12.30, Mi 9-12.3, Do 13.30-16 Uhr

TIO – Treff- und Informationsort für 
Migrantinnen (Frauen und Mädchen)
Von-der-Tann-Str. 14a, 24114 Kiel
Tel./Fax: 0431 / 67 17 78
tio@inis-in-kiel.org
Beratung bei sozial- und 
aufenthaltsrechtlichen Fragen, Trennung, 
Scheidung, Gewalt etc.
deutsch, türkisch, kurdisch, 
aserbaidschanisch
Mo-Fr 8.30-13.30 Uhr und nach 
Vereinbarung
Telefonzeiten: Mi. und Fr. 10-13 Uhr

AWO-Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V.
Dahlmannstr. 7, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 55 76 90-13 bis -17, 
Fax: 5192 775
migration@awo-sh.de
Integrationsmanagement, Sprachkurse, 
Ausbildung, berufl iche Qualifi zierung, 
Trennung + Scheidung, ältere MigrantInnen
deutsch, englisch, französisch, bosnisch, 
serbisch, kroatisch, russisch, polnisch
Mo., Di., Do., Fr. 9-12 Uhr, Do 14-17 Uhr
und nach Vereinbarung
Gesundheitsberatung (russ.): Mi 15-17 Uhr

AWO-Kreisverband Kiel e.V.
Bürgerzentrum Räucherei
Preetzer Str. 35, 24143 Kiel
Tel.: 0431 / 775 70 -57, Fax: -48
nazli.kaya@awo-sh.de
Integrationsmanagement, Jugendliche und 
ältere Migranten (deutsch / türkisch / 
englisch / zaza)
Di 14-17, Do 10-13 Uhr, und nach 
Vereinbarung

AWO-Kreisverband Kiel e.V.
Altes Volksbad, Turnstr. 7, 24149 Kiel
Tel.: 0431 / 20 30 -15, Fax: -17
guenay.turan@awo-sh.de
Integrationsmanagement, Mädchen + 
Frauen,
deutsch und türkisch
Mi. + Do. 14-17.30 Uhr und nach 
Vereinbarung

Migration e.V.
Verein zur Förderung des interkulturellen 
Lebens in Kiel - Jugendgemeinschaftswerk
Kirchhofallee 61, 24114 Kiel, Tel. 0431 
/ 73 10 58
oder Bergenring 12, 24109 Kiel, Tel. 
537 97 43
migration.kiel@t-online.de
Beratung für Jugendliche
deutsch, englisch, russisch, polnisch
Mo 11-14 Uhr und nach Vereinbarung

Christlicher Verein
 zur Förderung sozialer Initiativen
Sandkuhle 14, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 97 02 76, Fax: 9 13 39
cv.glies@gmx.de
allgemeine Beratung, Sozialberatung, 
Asylverfahrensberatung, Rückkehrberatung
deutsch, englisch, französisch
Mo. / Do. Fr. 9-12 Uhr und nach 
Vereinbarung

Landeshauptstadt Kiel 
Amt für Soziale Dienste
Referat für Ausländerinnen und Ausländer
Stefan-Heinze-Str. 2, 24116 Kiel
Tel.: 0431 / 901-2430, Fax: 901-62937
auslaenderreferat@lhstadt.kiel.de
Ausländerrecht, Familienhilfe, ältere 
MigrantInnen
deutsch, türkisch, kurdisch, spanisch
Mo, Di., Do., Fr. 8.30-13 Uhr, Do 14-16 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Kiel
Blocksberg 23, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 590 08 45, Fax: 590 08 17
dikmann@drk-kiel.de
allgemeine soziale Beratung, Rechts- und 
Verfahrensfragen, 
Familienzusammenführung, schulische und 
berufl iche Integration
deutsch, russisch, polnisch
Mo. 14-16, Di 15-17, Do. 9-12 Uhr und nach 
Vereinbarung

Jüdische Gemeinde in Hamburg
Jüdisches Gemeindezentrum in Kiel
Wikingerstr. 6, 24143 Kiel
Tel.: 0431 / 739 96-97, Fax -95
vladyshenski_jgh@gmx.net
Soziale Beratung, Beratung für jüdische 
Emigranten
Mo. 9-13, Di. 14-16, Do. 9-13 + 14-17 Uhr

Caritasverband für Schleswig-Holstein e.V.
Muhliussstr. 67, 24103 Kiel
Caritas-Migrationsdienst
Tel. : 0431 / 5902-35, Fax : 0431 / 55 55 51
schmitz@caritas-sh.de
deutsch, englisch, spanisch, kroatisch, 
serbisch
Mo: 15-18 Uhr, Herr Milan
Di. + Mi. 9-12 Uhr, Frau Friebl
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Ausländerbehörde:

Fabrikstr. 8
24099 Kiel
Tel.: 0431 / 901-2183, 
Fax: -2189
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Es gibt Kreise in Schleswig-Holstein, 

in denen es „traditionell“ keine Bera-

tungsmöglichkeiten für Flüchtlinge gibt. 

Hier will das Konzept der „Migrations-

sozialberatung“ Abhilfe schaffen (siehe 

Kasten).

Lange Zeit waren die „Burgen“ in Schles-
wig-Holstein, also Flensburg, Steinburg und 
Lauenburg, bekannt für das Fehlen von 

spezieller Verfahrensberatung für Asylbe-
werberInnen und Flüchtlinge. Und auch 
dort, wo heute entsprechend der Landes-
planung Stellen der „Migrationssozialbera-
tung“ eingerichtet sind, ändert sich das erst 
langsam. Denn die BeraterInnen hatten 
und haben andere Schwerpunkte, Erfah-
rungen und Kenntnisse, und die meisten 
Flüchtlinge und AsylbewerberInnen wissen 
nichts von einer Konzeptänderung. Des-

halb haben wir einige Flüchtlinge in Lauen-
burg nach ihren Erfahrungen gefragt.

Ich spreche mit Abdel Ammoura. Er ist 
Palästinenser aus Syrien, hatte in den letz-
ten Jahren sehr große Probleme mit der 
drohenden Abschiebung nach der Ableh-
nung seines Asylantrages. Für ihn haben 
sich zwei Kontakte ergeben: In Ratzeburg 
lernte er eine ehrenamtliche Mitarbeiterin 

Das Konzept der Migrationssozialberatung des Landes Schles-

wig-Holstein geht davon aus, ein fl ächendeckendes Netz von 

Beratungsstellen in Schleswig-Holstein zu fördern. Veranschlagt 

wurde ein Bedarf von 47 ganzen Stellen, nach der Zahl der Mi-

grantinnen und Migranten auf die 15 Kreise verteilt.

Unter MigrantInnen versteht das Innenministerium alle Men-

schen mit Migrationshintergrund unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit. Insofern sollen die Beratungsstellen auch 

das gesamte Spektrum der Beratung anbieten. „KundInnen“  

sind also alle Ausländerinnen und Ausländer, egal ob sie als 

Arbeitskräfte, Familienangehörige oder Flüchtlinge herkommen, 

ebenso (Spät-)AussiedlerInnen

Die Förderanträge müssen jeweils als Gesamtkonzpet für den 

Kreis eingereicht werden, das Land (Innenministerium) fi nan-

ziert die Arbeit zu 50 Prozent, die andere Hälfte der Kosten 

muss aus anderen Quellen gedeckt werden.

Obwohl der Bedarf mit 47 Stellen veranschlagt wurde, fi nan-

ziert das Land zur Zeit 60 Stellen, auf denen 75 Menschen ar-

beiten. Das liegt daran, dass alle vorhandenen Beratungen in 

dem Konzept aufgehen sollen, ohne jemanden zu entlassen – 

und wo das Beratungsangebot schon vor Umsetzung des Kon-

zeptes gut ausgebaut war, gibt es einfach mehr Stellen als ver-

anschlagt.

Nicht berücksichtigen will das Innenministerium, dass viele Kli-

entinnen und Klienten nicht in die Beratungsstellen ihres Krei-

ses gehen. Das kann vielfältige Gründe haben:

• Orte am Rande großer Städte sind verkehrsmäßig eher an 
die Stadt angeschlossen. Wohnen beispielsweise MigrantIn-
nen in den Dörfern rund um Lübeck, gehören sie zwar zu 
Ostholstein, Lauenburg oder Stormarn – aber Lübeck ist für 
sie einfacher und billiger zu erreichen.

• In vielen Beratungsstellen werden Beratungsangebote in den 
Sprachen von MigrantInnen angeboten. Viele suchen sich 
deshalb lieber eine Beratungsstelle, in der ihre Sprache ge-
sprochen wird, auch wenn die weiter entfernt ist.

• Häufi g suchen MigrantInnen auch die Beratungsstelle auf, 
die ihnen von Bekannten empfohlen wurde. 

Da alle Beratungsstellen eine Statistik führen, welche Beratun-
gen sie durchgeführt haben, erhält das Innenministerium mit 
der Zeit eine Übersicht, wo besonders viele KundInnen aus den 
Nachbarkreisen kommen. In diesen Fällen will man Aufl agen er-
teilen bzw. „nachsteuern“.

Für die NutzerInnen unserer Informationen 
über die Beratungen 
(Rahmen auf allen Regionalseiten in diesem Heft):

Wir veröffentlichen Adressen und Öffnungszeiten auf Grund-
lage der Informationen, die wir Mitte Juli 2003 haben. Wenn 
Sie diese Informationen später nutzen, rufen Sie sicherheitshal-
ber in der Beratungsstelle an, die Sie aufsuchen wollen. Viel-
leicht haben sich Adresse oder Öffnungszeiten zwischenzeitlich 
geändert!

Migrationssozialberatung
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von amnesty international kennen. Die 
wusste aber nur von einer weit entfernten 
Beratungsmöglichkeit für Flüchtlinge und 
schickte ihn nach Kiel, wo ihm auch gehol-
fen wurde. Allerdings war der Aufwand, ge-
rade angesichts des knappen Geldes, das 
Flüchtlinge hier erhalten, immens.

Sein Rechtsanwalt empfahl ihm dann die 
Beratungsstelle in Norderstedt, auch vom 
Kreis Lauenburg aus eine halbe Weltreise. 
Auch dieser Kontakt, so zufällig er auch zu-
stande kam, erwies sich im Nachhinein als 
sehr hilfreich. Nach jahrelangen Mühen und 
zeitweisem „illegalen“ Aufenthalt konnte er 
inzwischen zumindest ein vorläufi ges Blei-
berecht erhalten, besucht einen Deutsch-
kurs und richtet sich im Kreis Lauenburg 
ein.

Zu Beratungsmöglichkeiten im Kreis be-
fragt, womit ich professionelle Beratung für 
das Asylverfahren meine, kann er nur sa-
gen, dass er keine kennt. Ihm ist auch 
nicht bekannt, wo man sich nach solchen 
außerhalb des Kreises erkundigen kann – 
so bleibt der Erfolg eines Asylverfahrens all-
zu oft auf Zufälle, Informationen aus zwei-
ter Hand und letztlich reines Glück ange-
wiesen.

Als ich für diese Ausgabe der Zeitschrift 
„Der Schlepper“ zwei junge Kurdinnen zum 
Thema Berufsausbildung Interviewte, fra-
ge ich nebenbei auch nach Beratungs-
möglichkeiten. Bei ihnen verlief die Suche 
einfacher. Denn ganz in der Nähe, in 
Lübeck, gibt es die Beratungsstelle des 
Lübecker Flüchtlingsforums. Lübeck ist 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln von ihrem 
Wohnort aus sowieso leichter zu erreichen 
als Ratzeburg oder Mölln.

Von der Beratungsmöglichkeit erfuhren sie 
von Landsleuten. Einer der Berater in der 
Lübecker Stelle stammt aus dem Irak. Hier 
wird also auch Beratung auf Arabisch und 
Kurdisch (sowohl Kurmanci als auch Sora-
ni) angeboten. Solche Möglichkeiten spre-
chen sich gerade unter den Flüchtlingen 
schnell herum, die aus Kurdistan kommen. 

Um eine solche Beratungsstelle aufzusu-
chen, nehmen viele auch längere Wege 
in Kauf. Denn gerade in einer rechtlich 
schwierigen Materie, wie sie das Asylver-
fahren darstellt, verschlimmert jede erzwun-
gene Verständigung in einer Fremdspra-
che oder über DolmetscherInnen das Pro-
blem noch. Über Beratungsmöglichkeiten 
im Kreis wussten sie nichts. Sie sind sich 
aber sicher, dass insbesondere ihre Eltern, 
die weit weniger Deutsch sprechen als sie,  
immer die Beratung in der eigenen Spra-
che bevorzugen würden.

Generell ist es ein Problem der Mig-
rationssozialberatung, dass die Zahl der 
geförderten Stellen an den im Kreise woh-
nenden Migrantinnen und Migranten aus-
gerichtet wird. Das ist besonders ein Pro-
blem der Beratungsstellen, die sich in den 
vergangenen Jahren durch ihre professio-
nelle Arbeit einen so guten Ruf erworben 
haben, dass sie auch überregional aufge-
sucht werden. Ebenso werden Beratungs-
stellen in den kreisfreien Städten auch stark 
aus dem Umland frequentiert.

Die Flüchtlinge, mit denen wir im Herzog-
tum Lauenburg sprachen, fühlen sich auf 
jeden Fall häufi g ungerecht behandelt: Die 

Verteilung von den zentralen Aufnahme-
stellen erfolgt nach festgelegten Quoten 
und lässt es so zu einer Art Lotterie 
werden, ob am späteren Wohnort, den 
sie meistens jahrelang nicht mehr wech-
seln können, Beratungsmöglichkeiten und 
auch spezialisierte RechtsanwältInnen zur 
Verfügung stehen. Und Lauenburg hat den 
zusätzlichen Nachteil, dass im unmittelbar 
angrenzenden Mecklenburg die Beratungs-
struktur entweder dünn oder überhaupt 
nicht vorhanden ist. Dorthin können Hilfe-
suchende nicht ausweichen, im Gegenteil: 
Häufi g kommen von dort Flüchtlinge auf 
der Suche nach Beratung über die Landes-
grenze. Und wenn sie nicht Lübeck, Ham-
burg oder Norderstedt erreichen, suchen 
sie meistens vergeblich.

Reinhard Pohl

Beratung im 
Kreis Herzogtum Lauenburg

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Lauenburg drei 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Kreis selbst, vom Diakonischen 
Werk (Norden) und der AWO (Süden) 
angeboten.

RATZEBURG

Kreis Hzgt. Lauenburg
Sylke Krüger (Koordinierung)
Barlachstr. 2, 23909 Ratzeburg
sylke.krueger@kreis-rz.de
04541 / 888-468, Fax: -306
täglich 8-12 Uhr

RATZEBURG

Kreis Hzgt. Lauenburg
Kreisverwaltung
Barlachstr. 2
23909 Ratzeburg
Asylbewerberbetreuung
Herr Frakstein
Tel. 04541 / 888-371, Fax: -306
holger.frakstein@kreis-rz.de
Mo-Fr. 8-12 Uhr

LAUENBURG, GEESTHACHT, 

SCHWARZENBEK, BÜCHEN und 

WENTORF über

AWO-Kreisverband Hzgt. Lauenburg e.V.
Fürstengarten 29, 21481 Lauenburg
Tel.: 04153 - 58 69 24 / Fax: -29
info@awo-lauenburg.de
Hannelore Westphal + Fahrin Nevruz
Sprachkurse, dt., engl., türk., griech., russ.)
Mo., Di., Do.  9-12 Uhr und nach 
Vereinbarung

RATZEBURG

Diakonisches Werk des Kirchenkreises
Am Markt 7, 23909 Ratzeburg
Tel.: 04541 / 88 93-0, Fax: 88 93-59
Frau Feil (p 04541 / 48 57)
hsteiner.kklauenburg@nordelbien.de
Mo 8-11 Uhr
Di 12-15 und Do 12-15 Uhr 
(Jugendliche/Sprachkurs)
Fr. 17-20.30 Uhr (Kirche, Mecklenburger 
Straße, Seniorenkreis)

MÖLLN

Begegnungsstätte
Frau Feil
Mi (Uhrzeit steht noch nicht fest)

Ausländerbehörde:

Barlachstr. 2
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541 / 888-280, Fax: -311l



Der Schlepper Nr. 22/23 www.frsh.de Sommer 2003

Als in der Nacht vom 17. auf den 

18. Januar 1996 in Lübeck die 

Flüchtlingsunterkunft in der Hafenstraße 

brannte, war zunächst das öffentliche 

Entsetzen groß: In einer Reihe von 

rassistischen Gewalttaten gegen 

Flüchtlinge und MigrantInnen war die-

ser Anschlag, bei dem zehn Menschen 

ermordet wurden, der folgenschwerste. 

Bereits in den ersten Stellungnahmen 

von PolitikerInnen ging es jedoch in ers-

ter Linie um die Sorge um das „Anse-

hen der Stadt Lübeck“ bzw. „Deutsch-

lands“. Wenige Tage nach dem Anschlag 

präsentierten Polizei und Staatsanwalt-

schaft einen mutmaßlichen Täter, der 

selbst in dem Haus in der Hafenstraße 

gewohnt hatte: Safwan Eid.

Kurze Chronologie eines Anschlags

18. Januar 1996: Um ungefähr 3 Uhr, 
der Zeitpunkt bleibt umstritten, brennt 
die städtische Flüchtlingsunterkunft in der 
Lübecker Hafenstraße. Um 3.42 Uhr geht 
ein Notruf bei der Polizei ein. Françoise 
Makodila meldet per Handy: „Mein Gott, 
kommen sie schnell, wir werden hier im 
Haus von den Nazis angegriffen.“ Wenig 
später sterben sie und ihre Kinder im zwei-
ten Obergeschoss an Rauchgasvergiftung. 
Um diese Zeit trifft auch Polizei und Feu-
erwehr ein. Einem Polizeibeamten fallen 
drei junge Männer im Skinhead-Outfi t in 
der Nähe des Brandhauses auf. Deren Per-
sonalien werden kontrolliert. Das Haus ist 
erst am Vormittag des 18. Januar endgültig 
gelöscht. Sylvio Amossou, Rabia El Oma-
ri, Monique und Nsuzanna Bunga und 
Françoise Makodila mit ihren Kindern Le-
grand, Jean-Daniel Kosi, Christelle, Chris-
tine und Miya sind tot.

19. Januar 1996: Vier jugendliche Nazis 
aus Grevesmühlen, drei von ihnen wurden 
in der Nacht an der Flüchtlingsunterkunft 

kontrolliert, werden festgenommen. Sie 
werden am nächsten Vormittag freigelas-
sen, angeblich haben sie für die Zeit, in der 
der Brand ausbrach, ein Alibi.

20. Januar 1996: Der 20jährige libanesi-
sche Hausbewohner Safwan Eid wird ver-
haftet, nachdem ein Sanitäter ausgesagt 
hat, er habe während der medizinischen 
Versorgung von ihm ein Geständnis „Wir 
warn’s“ gehört. Safwan Eid blieb fast sechs 
Monate in Untersuchungshaft.

Am 16. September 1996 begann der Pro-
zess gegen Safwan Eid vor dem Lübecker 
Landgericht. Er lief fast ein Jahr, bis zum 
Juli 1997. Die Kammer unter ihrem Vor-
sitzenden Richter Rolf Wilcken hörte über 
100 ZeugInnen und GutachterInnen.

Offene Fragen

Auch beide Hauptverhandlungen konnten 
viele offene Fragen nicht aufklären. Brand-
gutachter widersprachen sich bei der Fest-
stellung, wo der Brand ausgebrochen war. 
Im Vorbau wurde Sylvio Amossou tot ge-
funden. Sein Körper war mit Draht umwi-
ckelt, die Todesursache blieb unklar. Bei der 
„Spurensicherung“ waren Beweismittel ver-
schwunden. Das Auto der verdächtigen Ju-
gendlichen aus Grevesmühlen wurde nicht 
untersucht.

Täter ohne Motiv?

Trotz intensiver Nachfrage gelang es der 
Staatsanwaltschaft nicht, Indizien für das 
von ihr angenommene Motiv Safwan Eids 
zu fi nden. Die in der Presse ausgeschlach-
teten „ethnischen Konfl ikte“ zwischen Ara-
berInnen und AfrikanerInnen – die Betroffe-
nen wussten davon nichts.

Der Freispruch erfolgte in drei Schritten: 
Am 53. Prozesstag im April 1997 trug Rich-
ter Wilcken eine vorläufi ge Einschätzung 
der Kammer vor: Selbst wenn man in Ver-
kehrung juristischer Prinzipien „im Zweifel 
gegen den Angeklagten“ werte, komme die 
Kammer zu dem Schluss, dass eine Be-
lastung Safwan Eids nicht zu sehen sei. 
Die Staatsanwaltschaft verabschiedete sich 
aus dem Prozess mit dem Antrag, den An-
geklagten freizusprechen, die Tat sei ihm 
nicht nachzuweisen. Am 30. Juni 1997 er-
folgte dann der offi zielle Freispruch. Dieser 
hatte den Tenor, die Indizien reichten zur 
Verurteilung von Safwan Eid nicht aus.

Insofern war der zweite Prozess hilfreich, 
bei dem zuvor nicht zugelassene 
Abhörprotokolle aus der Untersuchungs-
haft (z.B. Gespräche mit seinem Vater) zu-
gelassen wurden. Es gäbe „keine Anhalts-
punkte“ für eine Tatbeteiligung, aber „ge-
wichtige Gründe“ für seine Unschuld – ein 
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Freispruch erster Klasse, fasste der vorsit-
zende Richter selbst zusammen.

Was bleibt?

Noch mehrfach wurden Ermittlungen ge-
gen die vier Nazis aus Grevesmühlen auf-
genommen und wieder eingestellt. Sie wa-
ren vor Polizei und Feuerwehr am Haus. 
Unklar blieb die Relevanz des „Alibis“ – sie 
waren um 3.17 Uhr an einer fünf Minuten 
entfernten Tankstelle. Mindestens zwei der 
Nazis hatten frische Brandspuren im Ge-
sicht, für die sie verschiedene Erklärungen 
vorbrachten, die nicht stimmten.

Einige Medien hatten schon unmittelbar 
nach dem Brandanschlag schwarz auf 
weiß aufgeatmet, als die Jugendlichen aus 
Grevesmühlen freigelassen und mit Saf-
wan Eid ein Flüchtling aus der Hafenstraße 
festgenommen worden war. „Sollte es sich 
erweisen, dass den Brand von Lübeck 
nicht ein Deutscher gelegt hat, dann wer-
den es alle etwas schwerer haben, die mit 
der Nazikeule auf Deutschland zu schla-
gen gewohnt sind“, schrieb die FAZ. Ent-
sprechend formulierte Focus-Chefredak-
teur Helmut Markwort: „Ich fühle mich er-
leichtert, dass kein Deutscher die schreck-
liche Tat von Lübeck begangen hat.“ Die 
Prozessberichterstattung wurde vielfach 
von der Frage beherrscht, ob „wir Deut-
sche“ den Brand gelegt hatten oder „die 
Flüchtlinge“ es selbst gewesen waren.

Jahrelang mussten die Überlebenden um 
ein Bleiberecht kämpfen. Sie mussten bis 
zum Dezember 1988 warten, als endlich 
der Bundesinnenminister dem Bleiberecht 
als Gruppenlösung zustimmte.

Die Stadt Lübeck löste nach dem Brand-
anschlag alle Flüchtlingsunterkünfte auf,  
Flüchtlinge leben seitdem in normalen Woh-
nungen.

Es bleiben zehn Tote, die gewaltsam ums 
Leben kamen, und die offene Frage nach 
dem Täter oder den Tätern.

Reinhard Pohl

Lübecker Flüchtlingsforum e.V.

Das Flüchtlingsforum, gegründet aus der 
Lübecker Flüchtlings-AG, erhielt nach dem 
Brandanschlag in der Lübecker Hafen-
straße 1996 verstärkten Zulauf von 
Flüchtlingen und der Bevölkerung. Neben 
der politischen Arbeit zur Unterstützung von 
Flüchtlingen wie z.B. durch Demonstratio-
nen oder Veranstaltungen zur Situation von 
Flüchtlingen in Lübeck, zu Herkunftsländern 
und Fluchtgründen, wurde der Beratungs-
bedarf von Flüchtlingen in allen asyl- 
und ausländerrelevanten und sozial-
rechtlichen Fragen immer größer. Nach 
anfänglich ehrenamtlicher Beratung wurde 
das Flüchtlingsforum seit 1997 mit einer 

halben Stelle zur Beratung vom Land 
gefördert. Im Rahmen der Migrationsso-
zialberatung der Stadt Lübeck wird das 
Flüchtlingsforum als freier Träger seit Au-
gust 2001 mit zwei Stellen vom Land 
gefördert. Angeboten wird Beratung in kur-
discher, arabischer, türkischer, englischer 
und französischer Sprache.

Darüber hinaus trifft sich das Lübecker 
Flüchtlingsforum jeden 2. + 4. Dienstag 
öffentlich um 19 Uhr in der Fleischhauer 
Str. 32 im 3. OG. 

Interessierte sind herzlich willkommen!.

Beratung in Lübeck

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für die kreisfreie Hansestadt Lübeck 
sechs Beratungsstellen veranschlagt. 
Beratung wird vom Lübecker 
Flüchtlingsforum, der Gemeindediakonie, 
dem Ev. Frauenwerk, der Arbeiterwohlfahrt, 
dem Caritasverband, der Interkulturellen 
Begegnungsstätte und Tara angeboten.

Lübecker Flüchtlingsforum e.V.
Fleischhauerstr. 32, 23552 Lübeck
Tel.: 0451/ 70 72 299, Fax: 613 05 48
Telefon: 0451/ 70 63 012 (kurdisch und 
arabisch)
fl uefo.luebeck@t-online.de
Mo u. Di 8.30 - 12.30 Uhr (kurdisch, 
arabisch, türkisch, englisch und französisch)
Do 14-17 Uhr (kurdisch, arabisch und 
englisch)

Gemeindediakonie Lübeck
Bäckerstr. 3-5, 23564 Lübeck
Migrationssozialberatung
Telefon: 0451 / 7902-172, Fax: -275
buturla@gemeindediakonie-luebeck.de
Mi. 9-12 Uhr und nach Vereinbarung
Jugendmigrationsdienst
Tel.: 0451 / 7902-126, -226, Fax: -275
bauke@gemeindediakonie-luebeck.de
cramer@gemeindediakonie-luebeck.de
Di. 13-16 Uhr und nach Vereinbarung
Beratung für SpätaussiedlerInnen
Tel.: 0451 / 7902-164, -173, Fax: -275
kelm-schell@gemeindediakonie-luebeck.de
Di. + Mi. 9-12 Uhr und nach Vereinbarung

Evangelisches Frauenwerk
Interkulturelle Frauenarbeit
Königstr. 23, 23552 Lübeck
Telefon: 0451/7 88 22, Fax: 7 44 00
Mo + Do. 9-12 Uhr (türkisch)

Arbeiterwohlfahrt Jugendhilfe- und 
Sozialverbund in Lübeck
Große Burgstr. 51, 23552 Lübeck
Telefon: 0451/ 7988 420/21, Fax: 7988 422
hande.aksahin@awo-sh.de
Integrationsmanagement, Frauen und ältere 
MigrantInnen, Sprachkurse, dt. und türkisch
Mo u. Do 9-12 Uhr, Di 14-17 Uhr und nach 
Vereinbarung

Caritasverband Lübeck
Fegefeuer 2, 23552 Lübeck
Telefon: 0451/ 799 46 21 oder 70 57 50
Fax: 0451/ 706 04 33
Caritas-Migrationsdienst
Sandstr. 17-23, 23564 Lübeck
Tel.: 0451 / 70 57 50, Fax: 706 04 33
www.caritas-luebeck.de
deutsch, englisch, italienisch, spanisch, 
portugiesisch, kroatisch, serbisch, russisch
Mo. 15-17, Di 10-12 Uhr, Frau Stahr
Di. 15-18 Uhr, Herr Milan
Mi. 10-12 + 14-16 Uhr, Do. + Fr. 9-12 
Uhr, Frau de Lima
Mi. 9-12 + Do 14-17 Uhr, Frau Strauß-
Kowalski

Interkulturelle Begegnungsstätte
Haus der Kulturen, Parade 12, 23552 Lübeck
Telefon: 0451/ 7 55 32, Fax: 733 45
ikbhl@foni.net
Mo 10.00 - 12.00 Uhr (türkisch)
Do 14.00 - 16.00 Uhr (türkisch)

TARA Internationales Frauen- und 
Mädchenprojekt
Fleischhauerstr. 32, 23552 Lübeck
Telefon/ Fax: 0451/ 70 55 76
Mo bis Mi 11-13 Uhr
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Dr. Julius Leber Str. 46-52
23539 Lübeck
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Seit über zehn Jahren organisiert die 

Redaktion der Zeitschrift „Gegenwind“ 

Begehungen der beiden großen Flücht-

lingsunterkünften des Landes Schles-

wig-Holstein in Lübeck und Neumünster. 

Früher wurden entsprechend Besuche 

in Itzehoe organisiert. Diese Besuche, 

meist im Abstand von ungefähr 18 

Monaten, haben stets ein ähnliches 

Programm: Die BetreiberInnen der 

Unterkünfte, jeweils das Landesamt und 

ein Wohlfahrtsverband, organisieren ei-

ne Führung von ungefähr zwei Stunden, 

wobei die wichtigsten Einrichtungen 

wie Behörden, Schule, ärztlicher Dienst, 

Polizei, Wohnbereich, sanitäre Einrich-

tungen usw. auf der Liste stehen. 

Nachmittags wird mit Hilfe von zehn 

bis zwölf DolmetscherInnen eine 

„Flüchtlingsversammlung“ abgehalten, 

um Probleme zu erkunden und auch 

Forderungen zur Verbesserung mit den 

Betroffenen gemeinsam zu entwickeln.

In der ehemaligen Scholz-Kaserne in 
Neumünster befi ndet sich die „ZGU“, die 
„zugeordnete Gemeinschaftsunterkunft“ 
des Landes Schleswig-Holstein. Zugeord-

net ist sie der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Lübeck, ebenfalls eine ehemalige Kaser-
ne. Beide Unterkünfte verfügen über 500 
Plätze. Während in Lübeck Asylbewerbe-
rInnen untergebracht werden, die meistens 
gerade erst in Deutschland eingetroffen ist, 

stehen in Neumünster rund 350 Plätze für 
AsylbewerberInnen zur Verfügung. Sie wer-
den von Lübeck aus, soweit sie nicht direkt 
in die Kreise verteilt werden oder als an-
erkannte Flüchtlinge ihren Wohnort selbst 
bestimmen, hierhin umverteilt. Während sie 
in Lübeck zwei Monate bleiben, halten sie 
sich in Neumünster (oder in der seit Juli 
2003 in Lübeck mit 150 Plätzen bestehen-
den ZGU) rund sechs Monate auf.

In der Scholz-Kaserne ist ebenfalls das 
„Landesamt für Ausländerangelegenheiten“ 
untergebracht. Es fungiert für die Asylbe-
werberInnen auch als Ausländerbehörde, 
ansonsten ist es für die Aufnahme von 
Spätaussiedlern und (jüdischen) Kontingent-
fl üchtlingen zuständig, die direkt nach 
Neumünster kommen. Da ihr Aufenthalts-
recht bereits mit der Einreise geklärt ist, 
bleiben sie meistens nur ein paar Tage, um 
dann zu ihrem künftigen Wohnort verteilt 
zu werden.

Die Delegationen, die per Einladung in 
der Gegenwind-Redaktion zusammenge-
stellt werden, bestehen aus haupt- und eh-
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renamtlichen BeraterInnen, Aktiven der so-
lidarischen Flüchtlingsarbeit und einzelnen 
RechtsanwältInnen oder MitarbeiterInnen 
von Wohlfahrtsverbänden. Es wird darauf 
geachtet, dass DolmetscherInnen der wich-
tigsten Sprachen der Herkunftsländer in 
der Gruppe vertreten sind.

Da die „Flüchtlingsversammlung“ immer 
einer ähnliches Tagesordnung folgt, ist 
es möglich, die gleichen Probleme über 
die Jahre zu verfolgen. Gefragt wird von 
uns immer nach dem Asylverfahren, dem 
Verhältnis zum Personal, der ärztlichen 
Versorgung, dem Essen, der Zufriedenheit 
mit den Zimmern, den sanitären Anlagen 
und den speziellen Problemen für Frauen 
und Kinder. Über die Jahre tauchen immer 
die gleichen Beschwerden auf, die im Cha-
rakter der Massenunterkunft begründet lie-
gen, so mangelnde Rücksicht auf indi-
viduelle Tagesgestaltung oder kulturelle 
Gewohnheiten. Andere Beschwerden be-
ziehen sich auf Einschränkungen, die ge-
setzlich begründet und politisch gewollt 
sind, so eingeschränkte ärztliche Ver-
sorgung, zu wenig Geld und fehlende 
Möglichkeiten, Verwandte in anderen Tei-
len Deutschlands zu besuchen.

Es gibt aber auch teils gleich bleibende, 
teils auch wechselnde Probleme, die lösbar 
erscheinen. So gab es in der Vergangenheit, 
hauptsächlich in der inzwischen aufgelösten 
Unterkunft in Itzehoe, viele Probleme von al-
lein gefl ohenen Frauen, sich zurückziehen 
und Annährungsversuche männlicher Mit-
bewohner abwehren zu können. Es kam zu 
Übergriffen und einer Vergewaltigung. Hier 
wurden inzwischen in beiden Unterkünften, 
in Lübeck und Neumünster Lösungen ge-
sucht. Es gibt jetzt eigene Wohnbereiche 
für Frauen bzw. Familien, Schlüssel für die 
Zimmer und anderes.

Da die Flüchtlinge jeweils nur ein paar Wo-
chen oder Monate hier zubringen, können 
sie meistens bei diesen Versammlungen 
Verbesserungen oder Verschlechterungen 
kaum feststellen. Hier zahlt sich aus, dass 
die über den Gegenwind organisierten Be-
suche protokolliert werden und manche der 
DolmetscherInnen vor Jahren selbst in ei-
ner der Unterkünfte zugebracht haben.

Was das „bringt“, ist schwer zu sagen. 
Viele Klagen werden von  den Betreibern 
konstruktiv aufgenommen, andere mit den 
Strukturen oder gesetzlichen Vorschriften 
entschuldigt. Andere werden mal lauter, 
mal weniger laut geäußert – vielleicht hängt 
das auch mit wechselnden Hauptherkunfts-
ländern und auch wechselnden Angestell-
ten zusammen. Auf jeden Fall sind neu 
eintreffende Flüchtlinge ohne Sprachkennt-
nisse eine Gruppe, die ihre Beschwerden 
ohne solche Versammlungen kaum artiku-

lieren könnte – deshalb wird es diese Be-
suche weiterhin geben. 

Wer zu künftigen Besuchen eingeladen 
werden möchte, wende sich an:

Kontakt:

Gegenwind
Schweffelstr. 6, 24118 Kiel
Tel. 0431 / 56 58 99, Fax 570 98 82
redaktion@gegenwind.info

Reinhard Pohl

Beratung in Neumünster

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für die kreisfreie Stadt Neumünster zwei 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird von der AWO, dem Caritasverband und 
dem Diakonischen Werk angeboten.

AWO-Kreisverband Neumünster
Goebenplatz 4, 24534 Neumünster
Tel.: 04321 / 91 77 30, Fax: 91 77 14
migrationssozialberatung@awo-
neumuenster.de
Ahmet Orhan (deutsch und türkisch)
Integrationsmanagement, Sprachkurse
Di. 9-12 und 14-16 Uhr, Do 14-16 Uhr
und nach Vereinbarung

Ortscaritasverband Neumünster
Linienstr. 1, 24534 Neumünster
Caritas-Migrationsdienst
Tel. 04321 / 146 06, Fax: 140 82
Beratungssprachen: deutsch, kroatisch, 
russisch, serbisch
Mo: 14-17 Uhr, Do 9-13 Uhr, Andja Zdravac
Do.: 15-18 Uhr, Herr Milan

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Neumünster e.V.
Schützenstr. 14-16, 24534 Neumünster
Tel.: 04321 / 41 91-0, Fax: 4191-44
Beratung in deutscher, englischer und 
russischer Sprache, Sprechzeiten nach 
Vereinbarung

Diakonisches Werk
Kirchenkreis Neumünster
Am Alten Kirchhof 16, 24534 Neumünster
Tel.: 04321 / 25 05 62 / 63, Fax: 25 05 69
Herr Westphal-Stubbe und NN
Tel. 04321 / 25 05 20
migration@diakonie-nms.de
Beratung in deutscher, englischer und 
russischer Sprache
Mo-Do 9-12 Uhr
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Ausländerbehörde:
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24534 Neumünster
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Immer wieder stoßen Flüchtlinge im 

oft jahrelangen Asylverfahren auf Vor-

urteile: Sie wohnen in Flüchtlings-

unterkünften, bekommen Sozialhilfe und 

arbeiten nicht. Nur wenige Deutsche 

machen jemals Bekanntschaft mit dem 

„Arbeitserlaubnisrecht“. Dieses schreibt 

aber vor, dass Ausländerinnen und 

Ausländer grundsätzlich eine schriftli-

che Erlaubnis brauchen, um arbeiten zu 

dürfen. Bestimmte Gruppen sind davon 

pauschal befreit: EU-Angehörige und ei-

nige gleichgestellte Staaten wie Norwe-

gen oder Island, EhepartnerInnen von 

Deutschen, anerkannte Flüchtlinge oder 

AusländerInnen mit einem unbefristeten 

Aufenthaltsrecht. Asylbewerber müssen 

grundsätzlich eine Erlaubnis beantra-

gen, um arbeiten zu dürfen, und das ist 

nicht leicht.

In Nordfriesland leben ungefähr 400 
Flüchtlinge mit einer „Aufenthaltsgestat-
tung“ oder einer „Duldung“. Von ihnen sind 
einige Kinder, andere sind alt oder krank – 
aber mindestens die Hälfte würde wohl ger-
ne arbeiten, wenn es denn die Möglichkeit 

Preis für Toleranz und Solidarität

Alle zwei Jahre verleihen die Gewerkschaft GEW (Schles-
wig-Holstein) und der Wilhelm-Strech-Fonds einen Preis 
für Toleranz und Solidarität. Der Preis, der mit 3000 Eu-
ro dotiert ist, wurde auch 2003 wieder gedrittelt. Das 
lag wie vor zwei Jahren daran, dass viele Menschen 
aus ganz Schleswig-Holstein so viele gute Initiativen und 
Projekte vorgeschlagen hatten, dass die Jury sich nicht 
entschließen konnte, alle bis auf eine leer ausgehen zu 
lassen.

Die drei Preisträger waren in diesem Jahr der Zirkus 
Steinetti (Mölln) mit einem Projekt zur Integration Behin-
derter, die Gruppe 33 (Ahrensburg), die die Geschichte 
des Nationalsozialismus am Ort aufarbeitet, und „Frem-
de brauchen Freunde“ aus Nordfriesland.

Fremde brauchen Freunde

Wenig spektakulär ist dieser Zusammenschluss in Nordfriesland. 
Seit mehr als zehn Jahren, seit der Abschaffung des Asylrechtes, 
unterstützt diese Bürgerinitiative hauptsächlich Flüchtlinge, aber 
setzt sich auch für alle anderen Ausländerinnen und Ausländer, 
„Fremde“ eben, ein. Das geschieht durch persönliche Beratung 
und Unterstützung im Einzelfall, aber auch durch die Veranstal-
tung von offenen Feiern und Festen. Mehrere Jahre lang wurde 
ein großes Sommerfest im Schlosspark von Husum organisiert.

Gerade weil diese Arbeit wenig spektakulär ist, schien sie 
für den Wilhelm-Strech-Fonds eine Auszeichnung wert. Denn 
gerade die jahrelange Alltagsarbeit führt auch bei allen, die 
diese gelebte Solidarität aus der Nähe beobachten, zu einem 

Gewöhnungseffekt. „Fremde gegen Freunde“ gibt es eben 
schon seit so langer Zeit in Nordfriesland, dass sie kaum noch 
als „besonders“ wahrgenommen wird – es sei denn, man schaut 
sich mal in andren Landkreisen um.

Zu dem „Programm“ der Bürgerinitiative gehört die Beratung 
und Begleitung von Flüchtlingen, aber auch die Organisation 
von großen Festen. Überregionale Beachtung fand das über 
mehrere Jahre organisierte „Sommerfest“ im Schlosspark von 
Husum. Wie es in der Natur von Initiativen liegt – die Arbeit ge-
schieht ehrenamtlich, und der Umfang der Arbeit ist von der zur 
Verfügung stehenden Zeit der einzelnen Aktiven abhängig. So 
gab es in den vergangenen Jahren Phasen von viel und wenig 
Aktivitäten. Im Zentrum stand aber immer, den Fremden das Le-
ben ein bisschen heimischer zu machen, durch Freundschaft.

Reinhard Pohl
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gäbe. Noch vor ein paar Jahren war es so, 
dass im Sommer sowohl im Tourismus oder 
der Gastronomie als auch in der Landwirt-
schaft genug Arbeitsmöglichkeiten da wa-
ren. Im Winter, das war schon immer so, 
haben Flüchtlinge fast keine Chance, eine 
Arbeit zu fi nden.

Das Arbeitserlaubnisrecht kennt eine ein-
deutige Rangfolge, wer arbeiten darf (und 
soll!) und wer nicht. Freie Arbeitsplätze 
müssen zunächst an Deutsche, an EU-
Angehörige und an AusländerInnen mit un-
befristetem Aufenthaltsrecht vermittelt wer-
den. Erst wenn dies nicht möglich ist, kann 
anderen eine Arbeitserlaubnis erteilt wer-
den.

Praktisch sieht das allerdings so aus, dass 
Flüchtlinge zunächst einen Arbeitsplatz fi n-
den müssen. Häufi g erfährt das Arbeitsamt 
erst in dem Moment, wenn dann die Er-
laubnis beantragt wird, von dem freien Ar-
beitsplatz. Viele Arbeitgeber melden freie 
Arbeitsplätze nicht dem Arbeitsamt, weil oft 
genug Leute auf Jobsuche vorbei kommen 
und fragen.

Wenn die Arbeitserlaubnis beantragt wird, 
und zwar für einen ganz genau beschrie-
benen Arbeitsplatz mit den Arbeitszeiten, 
macht das Arbeitsamt die sogenannte 
„Vorrangprüfung“. Die Kartei der Arbeitssu-
chenden wird durchforstet, ob die Arbeits-
stelle an einen Deutschen vermittelt wer-
den kann. Diese Prüfung dauert bis zu 6 
Wochen. Bis zum vorigen Jahr wurde die 
Erlaubnis für geringfügige Beschäftigung, 
die sozialversicherungsfrei ist, während der 
Saison in Nordfriesland sehr schnell gege-
ben, weil klar war, dass mehr Arbeitskräfte 
gesucht als vorhanden waren. Im Jahre 
2003 dauert auch bei kleinen Aushilfsjobs 
die Prüfung länger. In dieser Zeit werden 
deutsche Arbeitslose vom Arbeitsamt auf-
gefordert, sich für die Arbeitsstelle, die 
ein Flüchtlinge gefunden hat, zu bewer-
ben. Tun sie dies erfolgreich, muss der 
Flüchtling eine neue freie Stelle suchen. 
Tun sie dies nicht, wird den deutschen Ar-

beitslosen die Leistung gekürzt – Gewinner 
ist immer das Arbeitsamt.

Während bis zum vorigen Jahr auch „rich-
tige“, also sozialversicherungspfl ichtige Ar-
beitsstellen innerhalb der Saison relativ 
kurzfristig auch an Flüchtlinge vergeben 
wurden, haben sie seit 2003 fast keine 
Chance mehr. Zwar werden bestehende 
Arbeitsverhältnisse mit Zustimmung des 
Arbeitsamts verlängert, aber neue Jobs 
können Flüchtlinge nur im Bereich der 
geringfügigen Beschäftigung erhalten, 
meistens geht es um Tätigkeiten in der 
Küche oder bei der Ernte.

Das nächste Problem für Flüchtlinge, die 
Arbeit fi nden und eine Arbeitserlaubnis be-
kommen, ist der Bezug von Sozialleis-
tungen. In den ersten drei Jahren bekom-
men Asylbewerber, über deren Antrag noch 
nicht positiv entschieden ist, gekürzte Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz, danach Sozialhilfe. Der Arbeitslohn 
wird bis auf einen Freibetrag von 130 € auf 
die Sozialhilfe angerechnet. Die Leistun-
gen werden also entsprechend gekürzt. So 
gibt es einen Flüchtling, der in Nordfries-
land auf dem Festland wohnt, aber täglich 
nach Westerland fährt und in der Gastrono-
mie arbeitet. Der Lohn ist niedriger als die 
Sozialhilfe, er darf davon 130 € behalten. 
Für die Fahrkarte muss er aber 70 € aus-
geben – sein Job bringt ihm und seiner Fa-
milie also nur 60 € im Monat ein.

Insgesamt ist die Situation in Nordfries-
land eine Besondere: Hier gibt es eine 
Saison im Tourismus und in der Landwirt-
schaft, in der auch für Flüchtlinge zumin-
dest geringfügige Beschäftigung erhalten 
können. Eine vergleichbare Situation gibt 
es vielleicht noch in der Landwirtschaft 
Dithmarschens oder im Tourismus auf Feh-
marn.

Das letzte Problem ist der Aufenthaltssta-
tus: Wenn Flüchtlinge anerkannt werden 
oder festgestellt wird, dass sie nicht ab-
geschoben werden dürfen, wollen sie ei-
nen möglichst sicheren Aufenthaltsstatus 
erreichen. Dafür verlangt das deutsche 
Ausländerrecht aber „Sozialhilfefreiheit“. 
Das aber ist für Flüchtlinge viel schwerer 
zu erreichen als für Deutsche.

Reinhard Pohl

Beratung im Kreis Nordfriesland

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Nordfriesland zwei 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Kreis selbst und vom DRK 
angeboten.

HUSUM

Kreis Nordfriesland
Migrationssozialberatung
Marktstr. 6, 25813 Husum
• Silke Nissen, Tel. 04841 / 6 72 77
Mo 10-12, Mi 10-12, Do 10-12 Uhr
und nach Vereinbarung
• Peter Martensen, Tel. 04841 / 6 74 38
Mi 10-12 und 14-16 Uhr, Fr. 10-12 Uhr
und nach Vereinbarung

SYLT

Kreis Nordfriesland, Peter Martensen
Alte Post, Westerland
letzter Di. im Monat 15.30-17 Uhr

NIEBÜLL

Kreis Nordfriesland, Peter Martensen
GU, Gather Landstr. 37, 25899 Niebüll
alle 14 Tage, Do 10.30-12.00 Uhr

HUSUM

Kreis Nordfriesland
Beratung für Spätaussiedler
Marktstr. 6, 25813 Husum
Kunegunda Posor, 04841 / 6 75 83
Mo - Do 14.30 - 16 Uhr

NIEBÜLL

DRK, Udo Epsen
Gemeinschaftsunterkunft
Gather Landstr. 37, 25899 Niebüll
Tel.: 04661 / 63 53
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Im Juni 1999 veranstaltete der Kreis eine 

Tagung zum Thema: „Ausländerarbeit 

im Kreis Ostholstein“. Dabei wurden In-

teressierte – vor allem nicht von Berufs 

wegen mit dem Thema befasste – gebe-

ten, sich an der Intensivierung und Ver-

netzung dieser Arbeit auf Kreisebene zu 

beteiligen.

Im November trafen sich diese Interes-
sierten dann zu einer ersten Zusammen-
kunft: Frauennotruf, DRK, Unterstützer-
Kreis Burg a. F., amnesty international, Kin-
derschutzbund, Eine-Welt-Gruppe, CJD, 
Flüchtlingsrat SH, Mitarbeiter der Kreisver-
waltung.

Bei dieser 1. Sitzung wurde der Name ge-
funden, Fragen zu Zielen und Aufgaben 
gestellt und eine Leiterin gewählt (aus dem 
Bereich der Ehrenamtler).

Als Hauptziel(e) wurden festgestellt:
• Vernetzung der einzelnen Gruppen
• Informationsaustausch
• gegenseitige Hilfe
• Verbesserung des Ist-Zustandes.

Gedacht ist diese Zusammenarbeit als ei-
ne Art von Modell: Können staatliche (d.h. 
kreisangehörige) Stellen und hauptamtli-
che MigrantenberaterInnen mit ehrenamt-
lich Tätigen sinnvoll zum Wohle der Mig-
rantInnen und AsylbewerberInnen zusam-
men arbeiten?

Um es deutlich zu sagen: Ich bin mit ei-
niger Skepsis an dieses „Modell“ heran-
gegangen, da ich zwischen den Gruppie-
rungen Interessenkonfl ikte lauern sah. Mit-
arbeiter des Kreises und Asylbewerber-
unterstützergruppen – doch offensichtlich 
entgegengesetzte Standpunkte, zumal die 
Geschäftsführung beim Kreis Ostholstein 
liegen sollte.

Dieses war die Ausgangslage. Inzwischen 
hat das Forum neue Mitglieder (Friedens-
kreis Eutin, Patenkreis Eutin), andere sind 
ausgeschieden (Flüchtlingsrat / Acil Cicek, 
Eine-Welt-Gruppe). Wir haben pro Jahr 
drei bis vier Sitzungen 
in Eutin im Kreishaus, 
den Protokollführer stellt 
der Kreis, die Tagesord-
nung wird gemeinschaft-
lich erstellt.

Allgemeine Probleme 
und ihre Lösungen soll-
ten im Forum behandelt 
werden. Oft war aber 
am Schicksal Einzelner 
das Allgemeine festzu-
stellen, so dass auch im 
direkten Kontakt mit der 
Ausländerbehörde (Fo-
rumsmitglied!) Dinge an-
gesprochen und einer 
Lösung im Interesse der 
Betroffenen zugeführt 
werden konnten. Aller-
dings nicht immer: Die 
Interessen lagen und lie-
gen eben nicht so dicht 
beieinander!

Aber, und das ist vielleicht dann doch 
ein Modell auch für andere Kreise: Hier 
spricht jede Gruppierung mit jeder. Durch 
den häufi gen Kontakt zwischen z.B. am-
nesty international und Gesundheitsamt, 
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Beratung im Kreis Ostholstein

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Ostholstein zwei 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Kreis selbst, dem DRK und dem 
CJD angeboten.

EUTIN

DRK – Kreisverband Ostholstein e.V.
Waldstr. 6, 23701 Eutin
Susanne Voss 
(deutsch, engl., franz., russisch)
Tel. : 04521 / 80 03-32 – 
drk-kv-oh@t-online.de
Mo 8.30-11.30 + 13-16.30 Uhr, 
Mi. 8.30-11.30 und 13.00-16.30 Uhr, 
Do. 8.30-11 Uhr, Fr. 8.30-13.30 Uhr

OLDENBURG

DRK-Ortsverein Oldenburg in Holstein e.V.
Weidenkamp 2a, 23758 Oldenburg
Susanne Voss, Tel.: 04361 / 25 51
Di. 9-12 + 14-16 Uhr, Do. 14-16 Uhr

EUTIN

CJD, Migrationsfachdienst Eutin
Albert-Mahlstedt-Str. 20, 23701 Eutin
Tel.: 04521 - 70 69 60
Fax: 04521 - 70 69 620
e-mail: offi ce@cjd-eutin.de
Wilhelmine Kienzle, Linda Pozorski, Hanna 
Falk, Katarina Cernik, Faton Polozhani 
(russ., poln., serbokr., mazed., alb., türk., 
engl., franz., span., holl.)
Mo. 9-13, Mi. 9-13, Do. 15-18 Uhr
und nach Vereinbarung

STOCKELSDORF

CJD, Migrationsfachstelle Stockelsdorf
Ahrensböker Str. 9, 23617 Stockelsdorf
Tel.: 0451 / 4901 150, Fax: 0451 / 4901 194
Hanna Falk (polnisch, russisch)
Mo. 13-17, Do. 11.30-15.30, Fr. 9-12 Uhr 
und nach Vereinbarung

BAD SCHARTAU

CJD, Migrationsfachstelle Bad Schwartau
Eutiner Ring, 23611 Bad Schwartau
Tel.: 0451 - 2000 246
Siegmund Schmidt (polnisch, russisch)
Mo. 9-13, Mi. + Do. 9-13, Fr. 9-12 Uhr
und nach Vereinbarung

EUTIN

Kreis Ostholstein
Migrationssozialberatung
Lübecker Str. 41, Zi 514 - 516, 23701 Eutin
u.wille@kreis-oh.de – Tel.: 0451 / 788-626, 
Fax 491
p.landschoof@kreis-oh.de – Tel.: 04521 
/ 788-413
e.lehmann@kreis-oh.de – Tel. 04521 / 
788-536
Mo., Di. + Do. 8.30-12 und 13.30-15.30 Uhr
Fr. 8.30-12.30 Uhr

HEILIGENHAFEN

Kreis Ostholstein, Peter Langschoof
Bürgerhaus, Kalkofen 4
Tel./Fax: 04362 / 50 62 75
Mo 9.30-11.30 Uhr

BURG a.F.

Kreis Ostholstein, Peter Langschoof
Rathaus, Zi. 1, Tel.: 04371 / 50 61 83
Mo 14-16 Uhr

OLDENBURG

Kreis Ostholstein, Peter Langschoof
Amt Oldenburg-Land, Hinter den Höfen 
2, Zi. 1.16
Tel.: 04361 / 49 37 42
Di. 9.30-11.30 Uhr

NEUSTADT

Kreis Ostholstein, Uwe Wille
Rathaus, Fraktionszimmer, Tel.: 04561 / 
61 93 12
Mo. 10-12 Uhr

GRÖMITZ

Kreis Ostholstein, Uwe Wille
Rathaus, Zi. 14, Tel.: 04562 / 6 92 28
Mo. 14-15.30 Uhr

MALENTE

Kreis Ostholstein, Uwe Wille
Rathaus, Zi. 21, Tel.: 04523 / 99 20 27
1. + 3. Fr. 11-12 Uhr

BAD SCHWARTAU

Kreis Ostholstein, Edith Lehmann
Kreisgesundheitsamt, Geibelstr. 1a
Tel.: 0451 / 280 20 94
Do. 10-12 Uhr 

STOCKELSDORF

Kreis Ostholstein, Edith Lehmann
Ahrensböker Str. 9 (neben dem Rathaus)
Tel.: 0451 / 490 11 50
Do. 16-17 Uhr

TIMMENDORFER STRAND

Kreis Ostholstein, Edith Lehmann
Rathaus, Tel.: 04503 / 80 71 53
Fr. 10-11.30 Uhr

LÜBBERSDORF

Gemeinschaftsunterkunft, Kieler Chaussee,
23758 Lübbersdorf, Herr Jany
Tel.: 04361 / 31 82, Fax: 04361 / 49 42 96
m.jany@kreis-oh.de
Mo. 8.30-12 und 13.30-15.30 Uhr, Di 
13.30-15.30 Uhr, Mi. 13.30-15.30 Uhr, 
Do. 8.30-12.0 und 13.30-15.30 Uhr, Fr. 
8.30-12.30 Uhr

CJD und Migrationssozialberatung, Paten-
kreis und Sozialamt kennen sich die un-
terschiedlichen Personen und können ein-
ander in der Glaubwürdigkeit und Ernst-
haftigkeit des jeweiligen Anliegens richtiger 
einschätzen. Das Forum der kurzen Wege 
ist eine Möglichkeit, Kontakte zum Wohle 
der Migrantinnen und Migranten zu nut-
zen, auch wenn sich dadurch natürlich 
an der grundsätzlich nicht positiven Situati-
on nichts ändert. Politische Veränderungen 
kann ein Forum auf Kreisebene nicht be-
wirken. Es ist eine Möglichkeit, die sozialen 
Kontakte zum Wohle von Migrantinnen und 
Migranten zu nutzen.

Und das tun wir!

Wolfgang Hafemann

Jedes Jahr organisiert das Migrationsforum 
„Interkulturelle Wochen“, die vom 6. - 13. 
Oktober 2002 zum zweiten Mal im Kreis 
stattfanden. Die Fotos zeigen Oldenburger 
Senioren mit Migrantinnen und Mi granten 
bei einem gemütlichen Nachmittag (Foto 
links oben), die Eröffnungsveranstaltung 
mit „Dance Mission“ aus Kiel und Altbischof 
Karl-Ludwig Kohlwage (Foto links unten) 
sowie Mostafa Arki, iranischer Schriftstel-
ler, der in Oldenburg und Heiligenhafen aus 
seinen Werken las.
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Ein besonderes Kapitel im Asylrecht ist 

die sogenannte „Residenzpfl icht“. Da-

zu heißt es im Asylverfahrensgesetz: 

„Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich 

auf den Bezirk der Ausländerbehörde 

beschränkt, in dem die für die Aufnahne 

des Ausländers zuständige Aufnahme-

einrichtung liegt.“ (§ 56) Der Bezirk der 

Ausländerbehörde ist in Schleswig-Hol-

stein der Kreis. Das kann bei Flüchtingen 

im Kreis Segeberg ein großes Gebiet 

sein, bei Flüchtlingen in Neumünster ist 

das Gebiet sehr klein. Die Erlaubnis zum 

Verlassen des Kreises müssen bei der 

Ausländerbehörde beantragt werden.

Flüchtlinge im Kreis Pinneberg sind be-
sonders von der Aufenthaltsbeschränkung 
auf das Kreisgebiet betroffen, da der 
Kreis zur Metropolregion Hamburg gehört. 

Rechtsanwälte, religiöse Stätten Verwand-
te und Freunde sind meist in Hamburg. 
Das bedeutet, dass für Besuche jeweils ei-
ne Genehmigung zum Verlassen des Krei-
ses bei der Ausländerbehörde in Pinne-
berg beantragt werden muss. Zwar vergibt 
die Äusländerbehörde die Genehmigungen 
normalerweise großzügig – nur bei be-
kannt gewordenen Verstößen werden die 
Genehmigungen restriktiver erteilt –, doch 
kann häufi g die Erlaubnis gar nicht 
rechtzeitig eingeholt werden. Kurzfristig ge-
plante Besuche in Hamburg sind häufi g 
vorschriftsmäßig gar nicht möglich, weil 
die Genehmigung nur während der 
Öffnungszeiten der Behörde eingeholt wer-
den kann. Mittwochs, an den meisten 
Nachmittagen und am Wochenende ist die 
Behörde nicht erreichbar.

In Notfällen ist die Ausländerbehörde be-
reit, auf telefonische Bitte ein Verlassen des 
Kreises auch außerhalb der Öffnungszeiten 
kurzfristig zu gestatten. In diesen Fällen wird 
ein entsprechender Aktenvermerk angefer-
tigt, dass ein Verstoß zur angemeldeten Zeit 
folgenlos bleibt. Bei erstmaligem Verstoß 
gegen die Aufenthaltsbeschränkung wird 
eine Verwarnung ausgesprochen, bei Wie-
derholungen kommt es schließlich zu Straf-
verfahren. Nach dem Gesetz ist ein Verstoß 
eine Ordnungswidrigkeit, jede Wiederho-
lung aber eine Straftat.

Für viele Asylbewerber und Geduldete, die 
in entfernteren Gebieten des Kreises un-
tergebracht sind, ist es sehr aufwendig 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln die 
Ausländerbehörde zu erreichen. Die nicht 
unerheblichen Fahrtkosten müssen die An-

tragsteller vom knappen Ta-
schengeld des Asylbewer-
berleistungsgesetz bestrei-
ten. Zumindst in den ersten 
drei Jahren ihres Aufenthal-
tes bekommen Asylbewer-
ber keine Sozialhilfe, son-
dern „Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsge-
setz“, die ungefähr 25 Pro-

August 1998, Bundestagswahlkampf: Die „Karawa-
ne für die Rechte der Flüchtlinge“ erreicht von Ber-
lin aus Schleswig-Holstein. Am Stadtrand von Kiel 
haben Demonstranten quer über die Straße einen 
Schlagbaum errichtet. Eine halbe Stunde lang wer-
den Autos nur einzeln durchgelassen. Sie erhalten 
ein Flugblatt mit der Information, dass die Stadt-
grenze von Kiel für Flüchtlinge eine „richtige“ Gren-
ze darstellt.
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zent niedriger sind. Es gibt keinen Ausgleich 
für die „Ungerechtigkeit“, das Asylbewerbe-
rInnen in Pinneberg die Ausländerbehörde 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen 
können, Flüchtlinge aus anderen Orten 
aber Fahrkarten für Bus oder Bahn bezah-
len müssen.

Geradezu absurd ist die Aufent-
haltsbeschränkung für in Wedel unterge-
brachte Flüchtlinge. Um eine Erlaubnis 
zum Verlassen des Kreises bei der 
Ausländerbehörde zu beantragen, müssen 
sie bei der Fahrt mit der S-Bahn den 
Kreis verlassen, da die Verbindung über 
Hamburg-Altona führt. Sie müssen sich 
also ordnungswidrig verhalten, wenn sie 
sich nicht ordnungswidrig verhalten wol-
len! Auf Antrag können die davon betrof-
fenen Flüchtlinge allerdings eine Dauerbe-
scheinigung erhalten, dass sie zum Besuch 
der Ausländerbehörde den Kreis verlassen 
müssen.

Laut Auskunft der Äusländerbehörde 
wurden bisher nur wenige Bußgelder we-
gen Verstoßes gegen die Aufenthalts-
beschränkung im Bereich Pinneberg 
verhängt. Genaue Zahlen sind dort nicht 
bekannt, da die Ordnungswidrigkeiten nicht 
statistisch erfasst werden. Auch die An-
zahl der Strafverfahren wegen wieder-
holter Verstöße gegen die Aufenthalts-
beschränkung sind statistisch nicht geson-
dert ausgewiesen.

Es sind aber einzelne Fälle von Flüchtlingen 
in Schleswig-Holstein bekannt, die durch 
wiederholte „unerlaubte“ Besuche von Ver-
wandten oder Freunden erhebliche Proble-
me bekamen: Wiederholt wurden Bußgelder 
verhängt, die vom knappen Geld nicht be-
zahlt werden können. Dann werden Ersatz-
Freiheitsstrafen ausgesprochen, die in der 
Regel durch gemeinnützige Arbeit abgegol-
ten werden können. Allerdings gelten die-
se Flüchtlinge durch die Summe der vielen 
kleinen Strafen irgendwann als vorbestraft 
und bleiben von gelegentlichen humantären 
Regelungen eines Bleiberechts für lange 
hier wohnende Flüchtlinge ausgeschlos-

sen. Ebenso neigen Ausländerbehörden 
dazu, wenig Verhandlungsspielraum zu zei-
gen, wenn eine Frist für die Ausreise ge-
setzt und eine Abschiebung angedroht wird. 
In der Öffentlichkeit wird gerne damit argu-
mentiert, hier würden bevorzugt „Straftäter“ 
abgeschoben, allerdings wird selten deut-
lich, dass viele „Straftaten“ in Wirklichkeit 
nur Verwandtenbesuche in Hamburg sind.

Da die Erreichbarkeit der Betroffenen durch 
ihre feste Adresse gegeben ist, sehen 
wir wenig Sinn in der diskriminierenden 
„Räumlichen Beschränkung“ nach § 56 

AsylVG. Sie sollte möglichst bald abge-
schafft werden!

Wolfgang Neitzel

Beratung im Kreis Pinneberg

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Pinneberg sieben 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Diakonieverein Migration und der 
Caritas angeboten.

Caritas

ELMSHORN

Caritas - Beratungsstelle für das Dekanat 
Itzehoe
Feldstr. 24a, 25335 Elmshorn
Tel. + Fax: 04121 / 26 89 37
E-Mail: caritas-elmshorn@gmx.de
Caritas-Migrationsdienst:
Karin Freiling
Mo. 14-18, Di. 9-12 Uhr

QUICKBORN

Caritas-Migrationsdienst
Kurzer Kamp 2
25451 Quickborn
Tel.: 04106 / 8 23 75, Fax: 6 00 80
Beratungssprachen: deutsch, spanisch, 
kroatisch, serbisch
• Victoria Tremiño Villares
Mo. 15-17 Uhr
• Andja Zdravac
Di. 14-17, Fr 9-12.30 Uhr

PINNEBERG

Caritas-Migrationsdienst Quickborn, 
Außensprechstunde
Bahnhofstr. 18-22
25421 Pinneberg
Tel.: 04101/2054-12 bzw. -79
Andja Zdravac, Victoria Tremiño Villares
Mo 10-12 Uhr

BARMSTEDT

Caritas-Migrationsdienst Quickborn, 
Außensprechstunde
Königstr. 36
25355 Barmstedt
Tel.: 04123 / 2315
Victoria Tremiño Villares, 
Mi 15-17 Uhr

Diakonie

Diakonieverein Migration e.V.
Beratung für Ausländer, ausländische 
Flüchtlinge und Aussiedler
Bahnhofstr. 24
25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 20 54 19
info@migration.diakonie-pinneberg.de

PINNEBERG

Bahnhofstr. 24
Mo. 9-12, Di. 9-12, Do. 15-18 Uhr

ELMSHORN

Gärtnerstr. 10
Allgemeine Sozialberatung für 
Ausländer/-innen
Tel.: 04121 / 2 28 19
e-Mail: rickert@migration.diakonie-
pinneberg.de
Mo 19-12; Di 9-12 und 14-17, Do 16-18 Uhr
Beratung für Aussiedler
Telefon 04121 / 29 15 42
Mo 8.30-12, Di 9-12 und 14-17 Uhr, 
Mi nach Vereinbarung

HALSTENBEK

Friedrichstr. 22
Tel. 04101 / 403 517
e-Mail: mueckley@migration.diakonie-
pinneberg.de
Di 11-14; Do 15-19 Uhr

UETERSEN

Wassermühlenstr. 7
Tel.: 04122 / 714 289
Mo. 9-12 Uhr

WEDEL

Mühlenstr. 35
Tel.: 04103 / 91 95 28
Mo. 14-17 Uhr

QUICKBORN

Rathaus
Tel.: 04106 / 61 12 03
Mo 8.30-12; Di. 8.30-12; Fr. 8.30-12 Uhr
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Plön ist der einzige Landkreis in Schles-

wig-Holstein, der einen Ausländer beauf-

tragten hat. Deshalb sprachen wir mit 

dem Inhaber des Amtes, Kay Poetzke.

Wie lange gibt es schon den 

Ausländerbeauftragten im Kreis Plön?

Kay Poetzke: Den Ausländerbeauftragten 
gibt es seit mehr als 10 Jahren, ich habe 
die Stelle mehr als sechs Jahre inne. Das 
war eine politische Entscheidung, damit ak-
tiv Migrationspolitik zu betreiben.

Was sind Ihre Aufgaben?

Kay Poetzke: Nach der Kreissatzung ist der 
Ausländerbeauftragte Ansprechpartner für 
alle Migrantinnen und Migranten im Kreis, 
aber auch für Insitutionen und Organisatio-
nen, die irgend etwas mit Migration zu tun 
haben. Ich habe eine Mittler- und Netzwerk-
Funktion.

Wo liegen die Schwerpunkte in der prak-

tischen Arbeit?

Kay Poetzke: Wichtig ist, dass es eine hal-
be Stelle ist. Man muss auch sehen, was 
zeitlich möglich ist.

Der erste Schwerpunkt ist Beratung, ich ha-
be konstant um die 50 Einzelberatungen im 
Jahr. Dabei geht es um aufenthaltsrechtli-
che Fragen, aber auch um Kindergarten, 
Schule, Ausbildung und Beruf. Dann geht 
es um nachbarschaftliche Probleme. Bisher 
konnten wir alle Probleme letztlich lösen.

Der zweite Schwerpunkt ist 
Öffentlichkeitsarbeit. Das machen wir häufi g 
zusammen mit anderen Insitutionen, Or-
ganisationen und Ehrenamtlichen. Das ist 
Pressearbeit, aber auch mal Sendungen 
im Hörfunk oder Fernsehen. Dann sind es 
Veranstaltungen, zum Beispiel 1999 die 
Fair- und Fun-Tour des LSV, da ging es um 

Sport gegen Gewalt, gegen Intoleranz und 
Ausländerfeindlichkeit. Bei uns hat da auch 
die Kultur eine große Rolle gespielt, nicht 
nur der Sport.

Der dritte Schwerpunkt ist der Kontakt mit 
allen politischen Institutionen, das sind al-
le Kreistagsfraktionen, aber auch die Ver-
waltung. Und das bedeutet den ständigen 
Kontakt auch mit Verbänden und Organi-

sationen. Ganz wichtig ist uns aber der 
Kontakt mit Ehrenamtlichen. An allen vier 
größeren Orten des Kreises, also Plön, 
Preetz, Lütjenburg und Schönberg haben 
wir Integrationsforen installiert, wo wir uns 
regelmäßig mit allen Beteiligten an der In-
tegration treffen und zu Schwerpunktthe-
men arbeiten, aber auch nach aktuellen 
Notwendigkeiten. Ganz wichtig in einem 
Landkreis: Wir beziehen nicht nur die vier 
Orte selbst mit ein, sondern jeweils die 
weitere Umgebung, die Dörfer und Ge-

meinden. In Preetz gibt es jetzt einen 
„Migrationsführer“ im Internet und gedruckt. 
Dort stellen sich alle vor, die auf dem Ge-
biet aktiv ist, und man kann die nötigen 
Kontakte knüpfen. Das bereiten wir jetzt für 
Lütjenburg vor, und für die beiden anderen 
Orte wird das folgen.

Der vierte Schwerpunkt ist die Arbeit vor 
Ort. Wenn es Probleme auf dem Gebiet 
der Integration gibt, spreche ich mit Schu-
len, Jugendzentren, Sozialämtern, Ehren-
amtlichen, die sich auch an mich wenden, 
und wir können dann zusammen Projekte 
aufl egen, das Geld dafür einwerben. In 
Schönberg gab es vor zwei Jahren Proble-
me zwischen Migranten und deutschen Ju-
gendlichen, auch jugendlichen Aussiedlern. 
Es gab auch Zusammenstöße und Man-
kos im Freizeitbereich. Mit Schule, Jugend-
arbeit, Ehrenamtlichen, Sportvereinen und 
Gemeindeverwaltung sowie meiner We-
nigkeit haben wir ein Netzwerk gebildet, 
ein Projekt aufgelegt zusammen mit dem 
Sportverein „Boxen, Fitness und Freizeit“. 
Damit und mit anderen Projekten haben wir 
die explosive Lage dort in den Griff bekom-
men.

Ist die Anbindung an den Landrat, also 

den Verwaltungschef, eher ein Vorteil 

oder ein Nachteil?

Kay Poetzke: Bei uns im Kreis war das 
noch nie ein Problem. Es gab noch keine 
Konfrontation, die nicht lösbar war. Die 
Ausländerbehörde bemüht sich eigentlich 
immer, in Zusammenarbeit mit mir eine 
Entscheidung auch im Sinne des Migran-
ten herbeizuführen.

Welche Rolle spielt die Gruppe der 

Flüchtlinge in der Beratung?

Kay Poetzke: Bei der Einzelfallberatung ha-
ben sie einen Anteil von einem Drittel, und 
sie haben typischerweise bei Fragen wie 
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Schule, Kindergarten, Ausbildung Proble-
me mit ihrem Status. Wir versuchen dann 
immer, Möglichkeiten und Auswege zu 
fi nden. Ich bin gerade im Gespräch mit 
Frau Langholz von »perspective«, um das 
Projekt »restart« auch in den Kreis zu 
holen, denn das ist eine hervorragende 
Möglichkeit für jugendliche Flüchtlinge, die 
keine Ausbildung machen können.

Im Kreis gibt es traditionell keine Be-

ratung, die auf Flüchtlinge und Verfah-

rensberatung spezialisiert ist. Sehen Sie 

das als Manko?

Kay Poetzke: Es gibt zwei Anlaufstellen, 
die auch Flüchtlingsberatung machen. Aber 
bedingt durch die Randlage zu Kiel geht 
auch ein Teil der Flüchtlinge, die Bera-
tungsbedarf haben, dorthin, weil es einfach 
näher ist. Da gibt es Verkehrsverbindungen 
und Familienbande. Und wenn die Ratsu-
chenden in der Nähe von Kiel wohnen und 
dort Verwandte haben, ist das auch ganz 
normal.

Plön ist der einzige Landkreis, der ei-

nen Ausländerbeauftragten hat. Lohnt 

es sich für andere Landkreise, das Mo-

dell zu übernehmen?

Kay Poetzke: Hier war es eine politische 
Entscheidung des Kreistages, die Integra-
tionsarbeit mit einer hauptamtlichen Stelle 
zu machen. Und das ist inzwischen bei al-
len Fraktionen unstrittig. Im Kern geht es 
um den sozialen Frieden im Kreis. Ich ar-
beite mit allen vier Fraktionen sehr gut zu-
sammen, das wäre vielleicht nicht in allen 
Kreisen so möglich. Das macht die Arbeit 
auch einfacher. Ich kann unser Modell auch 
loben, dadurch haben wir auch eine gewis-
se politische Einigkeit für die Aufgaben der 
Integration. Denn natürlich gibt es bei der 
Integration vor Ort immer wieder Probleme, 
das sind manchmal Einzelfälle, aber auch 
strukturelle Probleme. Und durch die Mitt-
lerfunktion, die ja eine offi zielle und für alle 
sichtbare Funktion ist, kommt es schneller 
zu Lösungen.

Welche Grenzen haben Sie? Welche Pro-

bleme sind nicht lösbar?

Kay Poetzke: Das ist immer dann, wenn 
es klare gesetzliche Vorgaben gibt, die 
ich nicht ändern kann. Es wurde in 
Einzelfällen versucht, nachdem man die 
Härtefallkommission bei Land vergeblich 
angerufen hatte, danach noch mich 
einzuschalten. Aber wenn die rechtliche 
Lage von allen Seiten einschließlich der 
Härtefallkommission geprüft ist, kann ich 
auch nichts mehr machen. Andererseits ist 
es so: Wenn es Probleme gibt, ist die Kom-
munikation mit der Ausländerbehörde im-
mer fl ießend. Nicht immer leicht, aber es 
gibt immer Kommunikation, nicht nur mit 
mir, sondern mit allen entsprechenden Or-
ganisationen im Kreis.

Interview: Reinhard Pohl

Zum WWWeiterlesen:
www.preetz.de

Unter „Soziales / Kultur“ fi ndet sich 
der erwähnte Migrationsführer.

Come together e.V.

Das „Bündnis für Fremdenfreundlich-

keit“ entstand Ende 1991 als spontaner Zu-
sammenschluss von Vereinen, Verbänden, 
Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und 
Einzelpersonen im Kreis Plön. Damals ging 
es darum,auf gewaltsame Übergriffe und 
Fremdenhass eine Antwort zu geben. Das 
Bündnis engagiert sich für ein friedliches 
Miteinander von ausländischen und deut-
schen BürgerInnen. Einerseits werden Mi-
grantInnen betreut und unterstützt. Ande-
rerseits sollen Vorurteile abgebaut werden, 
dazu organisiert Come together e.V. In-
formations- und kulturelle Veranstaltungen 
und beteiligt sich an den interkulturellen 
Wochen.

Come together e.V., das Bündnis für Frem-
denfreundlichkeit freut sich über Ihre Mitar-
beit! 

Kontakt: 

Pastor Harm Fölster
Tel. 04307 / 81 04 40

Beratung im Kreis Plön

Im Konzept der Migrationssozialberatung ist 
für den Kreis Plön eine Beratungsstelle 
veranschlagt. Beratung wird vom Kreis 
selbst und dem Landesverband vertriebener 
Deutscher angeboten.

PLÖN

Kreisverwaltung
Asylbewerberbetreuung
Hamburger Str. 17-18
24306 Plön
Tel. 04522-743-0 
Durchwahl: 743-457
oder über die Gemeinschaftsunterkunft in 
24257 Köhn: 04385 / 223
Termine nach Vereinbarung

PLÖN

Kreis Plön
Der Ausländerbeauftragte
Kai Poetzke
Hamburger Str. 17/18
24306 Plön
Tel. 04522 / 743-351
Fax 743-492
Handy 0171 / 706 46 37
kay.poetzke@kreis-ploen.de
Beratung für MigrantInnen: 
Bitte Termin vereinbaren, 
Frau Tietgen (vormittags): 
Tel.: 04522 / 743-486

PLÖN

LvD - Migrationssozialberatung
Erika Fries
Vierschillingsberg 21
24306 Plön
Tel.: 04522 / 509-323, Fax: -321
handy: 0170 / 271 39 78
integrationploen@compuserve.de
Mi. 9-12, Do 9-12 & 14-17 Uhr

SCHÖNBERG

LvD-Migratinssozialberatung
Sozialstation „Alte Apotheke“
jeden 1. + 3. Freitag 9-12 Uhr

PREETZ

LvD-Migrationssozialberatung
Gemeindehaus der Ev. Stadtkirche
jeden 2. + 4. Freitag 9-11 Uhr
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Seit Mitte Januar gibt es ihn nun, 

nach ungefähr 10 Jahren Ankündigung 

und Diskussion: Den Abschiebeknast 

in Rendsburg. „Abschiebungshaftein-

richtung“ ist der offi zielle Name, aber 

auch die dort Angestellten sprechen 

vom „Knast“. 56 Haftplätze gibt es dort 

für erwachsene Männer. Die Besonder-

heit gegenüber anderen Gefängnissen: 

Die Insassen haben nichts verbrochen. 

Sie sind eingesperrt, weil sie abgescho-

ben werden sollen.

Schleswig-Holstein ist bekannt für seine 
relativ liberale Ausländer- und Flücht-
lingspolitik. „Relativ“ bedeutet, dass die 
gleiche Ausländergesetze wie überall sonst 
angewendet werden. Man ist aber bemüht, 
Spielräume auch zugunsten der Betroffe-
nen zu nutzen. Und so gab es einen langen 
Vorlauf für den Abschiebeknast, in dem die 

zuständigen Regierungsbehörden sich mit 
Wohlfahrtsverbänden, amnesty internatio-
nal und dem Flüchtlingsrat zusammenset-
zen, um über Haftordnung und Haftbedin-
gungen zu diskutieren. Entschieden wurde 
letztlich im Justizministerium, dennoch wur-
de ein Teil der Forderungen berücksichtigt. 
So gibt es innerhalb des Knastes relativ 
viel Freiheit, mehr als acht Stunden am 
Tag sind alle Zellen offen, und auch Hof-
gang ist frei möglich. Fünfmal pro Woche 
gibt es Besuchszeiten.  AnwältInnen, frei-
willige Helfer, VerfahrensberaterInnen und 
DolmetscherInnen haben tagsüber jeder-
zeit Zutritt. Die Gefangenen können telefo-
nieren und angerufen werden.

Dadurch gibt es viele Möglichkeiten, Ge-
fangene zu unterstützen, noch ein letztes 
Mal mögliche Eilverfahren gegen die Ab-
schiebung einzuleiten oder Haftbeschwer-
den einzulegen. Dennoch bleibt die Haupt-
sache bestehen: Hier werden, entspre-
chend dem Ausländergesetz, Menschen 
bis zur geplanten Abschiebung eingesperrt, 

Das Abschiebegefängnis in  Rendsburg 

(Foto oben) ist durch eine „Mauerkro-

nensicherung“ („NATO“-Draht) stark ge-

sichert. Pfi ngstmontag 2003 bauen Akti-

vistinnen und Aktivisten des „Netzwerk 

Asyl“ vor dem Knast ein Zelt auf, um 

eine 24stündige Mahnwache gegen Ab-

schiebungen abzuhalten und PassantIn-

nen darüber zu informieren, was hinter 

der Gefängnismauer passiert. Auf An-

trag des Justizministeriums räumte die 

Polizei nach zwei Stunden den Platz, 

zwei Abschiebehaft-GegnerInnen wur-

den festgenommen.
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ohne dass sie etwas verbrochen haben 
oder verurteilt worden sind.

Insofern ist diese „Humanität“ für die Betrof-
fenen sehr relativ. Denn wer abgeschoben 
werden soll und Angst vor dieser Abschie-
bung hat, dem sind die etwas freundliche-
ren Haftbedingungen egal. Wichtiger sind li-
berale Regelungen eigentlich hauptsächlich 
für UnterstützerInnen, denen die in ande-
ren Bundesländern üblichen Schikanen er-
spart bleiben.

Die Haftbefehle werden meistens damit 
begründet, dass die Betroffenen sich „ille-
gal“ in Schleswig-Holstein aufgehalten ha-
ben oder dass der Verdacht besteht, sie 
wollten sich der geplanten Abschiebung ent-
ziehen, sie planten also, unterzutauchen. 
Diese Haftbefehle werden zunächst für ei-
ne Zeit von zwei oder drei Monaten aus-
gestellt, die zuständige Ausländerbehörde 
oder der Bundesgrenzschutz kann dann 
aber die Verlängerung beantragen. So 
sind theoretisch Haftzeiten bis zu 18 Mo-
naten möglich. In Rendsburg sind die 
Abschiebehäftlinge im Durchschnitt für ei-
nen Monat eingesperrt, es gab aber in der 
kurzen Zeit des Bestehens des Abschiebe-
knastes auch schon Haftzeiten von über 
drei Monaten.

Übrigens: Die Hälfte der Abschiebehäftlinge 
in Rendsburg sollen nicht in irgendein 
„Heimatland“ abgeschoben werden, son-
dern in ein europäisches Nachbarland. Vie-
le sind Flüchtlinge, die einen Asylantrag 
in Dänemark, Schweden, Norwegen oder 
Frankreich gestellt haben und sich un-
erlaubt in Schleswig-Holstein aufgehalten 
haben – um Freunde zu besuchen, zu 
arbeiten oder Ähnliches (vgl. Seite 44). 
Die andere Hälfte der Flüchtlinge wird 
nach kürzerer oder längerer Haftzeit in 
die Herkunftsländer abgeschoben, zur Zeit 
ungefähr ein Drittel in die Türkei, ein Drittel 
nach Serbien und Montenegro (inkl. Koso-
vo). Ein Drittel verteilt sich über den Rest 
der Welt.

In Rendsburg gibt es eine Reihe von Grup-
pen und Organisationen, die seit langem 
die Einrichtung des Abschiebeknastes kri-
tisiert. Ob Diakonieverein Migration, In-
ternationales Zentrum (Pädal) oder Netz-
werk Asyl, alle lehnten die Einrichtung 

des Abschiebeknastes ab. Während aber 
der Diakonieverein jetzt innerhalb des 
Gefängnisses Verfahrensberatung für die 
Gefangenen anbietet und sich damit „im 
Rahmen der Institution“ für die Gefan-
genen einsetzt, lehnen Pädal und Netz-
werk Asyl jede Zusammenarbeit mit dem 
Abschiebegefängnis selbst ab und 
unterstützen Häftlinge im Rahmen der 
Besuchsregelung.

Reinhard Pohl

Zum WWWeiterlesen:
www.netzwerk-asyl.de

www.frsh.de

Ehrenamtliche Verfahrensberatung im 
Abschiebeknast sucht 
MitstreiterInnen!

Um den Rendsburger Abschiebehäftlingen 
in rechtlichen Fragen, so gut es  eben 
geht, zur Seite zu stehen, organisiert der 
Flüchtlingsrat seit dem  Frühjahr 2003 ei-
ne ehrenamtliche Verfahrensberatung. Et-
wa 10  ehrenamtlichen Verfahrensberate-
rInnen bieten seitdem je nach ihren  zeit-
lichen Möglichkeiten regelmäßig einmal 
wöchentlich oder auf Abruf  diese Beratung 
an. Außerdem trifft diese Gruppe sich alle 
zwei Monate  zum Erfahrungsaustausch 

und zu kurzen Schulungen durch erfahrene  
Rechtsanwälte. Wer Interesse hat an der 
Gruppe teilzunehmen, ist  herzlich eingela-
den. Mehr Informationen und Anmeldung in 
der  Geschäftsstelle des Flüchtlingsrates:

Kontakt:

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Bernhard Karimi, Tel. 0431-735 000, 
oder projekt@frsh.de

Netzwerk Asyl

Das Netzwerk Asyl Rendsburg macht seit 
etwa fünf Jahren kommunale antirassisti-
sche Arbeit. Wir unterstützten Flüchtlinge 
in ihren Wünschen nach Integration und 
Gleichberechtigung. Der Kampf gegen das 
örtliche Abschiebegefängnis, Abschiebun-
gen und staatlichen Rassismus kommt un-
serer Arbeit eine besondere Bedeutung 
zu.

Wir treffen uns zur Zeit jeden Donnerstag 
um 20 Uhr in der T-Stube in Rendsburg.

Kontakt: 

Netzwerk Asyl, Postfach 506, 24768 
Rendsburg. Tel. 04331-849219. Mail: 
kontakt@netzwerk-asyl.de

Beratung im Kreis Rendsburg-
Eckernförde

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Rendsburg-Eckernförde 
drei Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Kreis selbst, dem Diakonieverein 
Migration und Pädal e.V. angeboten.

RENDSBURG

Diakonieverein Migration
Prinzenstr. 13
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 69 63 40 / -41
Fax: 04331 / 69 63-49
ludwig.seiberl@migration-rendsburg.de
Mo., Di., Do 9-12 Uhr, Do 14-16 Uhr

ECKERNFÖRDE

Diakonieverein Migration
Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt
1. und 3. Dienstag im Monat
10-12 Uhr

HOHENWESTEDT

Diakonieverein Migration
Lindenstr. 25
jeden 2. Dienstag im Monat 10-12 Uhr

RENDSBURG

paedal e.V.
Internationales Zentrum
Beratungsstelle Tadamun
Materialhofstr. 1b
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 2 77 53, Fax: 5 75 25
iz@paedal-rendsburg.de
Mo / Mi / Fr 9-13 Uhr
Di + Do 10.30-13 Uhr
Mo + Mi 13-18 Uhr
(dt., engl., frz., russ., türk., kurmanci)

RENDSBURG

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Asylbewerberbetreuung
Kaiserstr. 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202 324
Mo. 10-12, Mi. 12-14, Fr. 9-11 Uhr
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An vielen Orten auf der Welt gibt es 

Krieg, Bürgerkrieg, Unruhen, Hunger – 

lebensbedrohliche Umstände, die im-

mer wieder Eltern veranlasst, ihre ju-

gendlichen Kinder fortzuschicken. Fort 

nach Europa, wo vielleicht Verwandte 

oder Bekannte wohnen, wo aber auf je-

den Fall der Lebensstandard so hoch ist, 

dass das Überleben gesichert scheint. 

Diese Jugendlichen stranden oft irgend-

wo, weitab vom eigentlichen Ziel. Ein 

besonderes Problem ist das für Jugend-

liche unter 16 Jahren, die nach Skan-

dinavien unterwegs sind, aber kurz vor 

der Grenze bei Puttgarden oder Flens-

burg erwischt werden.

Im Frühjahr 2001 besuchte eine kleine 
Gruppe vom Flüchtlingsrat aus die 
Ausländerbehörde, die Flüchtlingsbetreu-
ung, das Jugendamt und eine „Auffangein-
richtung“ für solche jugendlichen Flüchtlinge 
im Kreis Schleswig-Flensburg. Besonders 
interessierte uns das Schicksal von Jugend-
lichen unter 16 Jahren, die nach dem deut-
schen Asylrecht noch keinen Asylantrag 

stellen können und auch nicht in irgendwel-
che Flüchtlingsunterkünfte geschickt wer-
den dürfen.

Im Jahre 2001 sind bis zur Abschaffung 
der Grenzkontrollen 8 Jugendliche entwe-
der auf deutscher Seite durch eine Kon-
trolle aufgefallen oder von den dänischen 
Behörden jenseits der 
Grenze festgestellt 
und anschließend 
über den Grenzüber - 
gang Padborg nach 
Deutschland zurück- 
geschickt worden. Da 
die dänischen Behör-
den ausschließlich 
diesen Übergang be-
nutzen, ist immer das 
Jugendamt des Krei-
ses Schleswig-Flens-
burg zuständig, ge-
nauso wie die dortige 
Ausländerbehörde.

Wichtig ist nach dem deutschen Asylrecht, 
das Alter festzustellen. Die Behörden halten 
sich erst mal an die Angaben der Jugend-
lichen selbst, die notfalls mit Hilfe von Dol-
metscherInnen befragt werden. Im Zweifel 
konsultiert das Jugendamt das Kranken-
haus in Schleswig, das eine Vermessung 
der Handwurzelknochen vornimmt – keine 

sehr präzise Methode der Altersbestim-
mung, aber die einzige amtsbekannte.

Danach werden die Jugendlichen unter 16 
Jahren im Elisabethheim in Havetoft un-
tergebracht und bekommen einen Amts-
vormund, in der Regel ist dies ein Mitarbei-
ter des Jugendamtes. Zwar ist nach dem 
Gesetz ein „Vorrang“ für private Vormund-
schaften vorgeschrieben, in den ersten Ta-
gen ist aber keine Meldung zu erwarten. Al-
lerdings geben dann die meisten Jugendli-
chen ihr ursprüngliches Ziel an. Das sind 
häufi g Verwandte, und normalerweise wird 
dann der Kontakt aufgenommen. Manch-
mal ist es möglich, dass diese Jugendli-
chen dann doch legal dorthin reisen, zumin-
dest wenn diese Verwandten in Deutsch-
land wohnen. Handelt es sich um einen 
Onkel in Dänemark oder gar nur ehemalige 

Das Jugendheim in Hafetoft
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Beratung im Kreis 
Schleswig-Flensburg

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Schleswig-Flensburg zwei 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Kreis selbst, dem Diakonischen 
Werk, dem Landesverband vertriebener 
Deutscher und der Internationalen 
Frauenwerkstatt Saheli e.V. angeboten.

SCHLESWIG

Diakonisches Werk
Manfred Wilner-Höfer
Friedrichstr. 37
24837 Schleswig
Tel.: 04621 / 38 11 11, Fax: 38 11 38
dw-sl-wihoe@foni.net
Mo-Do 9-12 + 14-17 Uhr, Fr. 9-12 Uhr

SCHLESWIG

Internationale Frauenwerkstatt Saheli e.V.
Simone Jütte
Friedrichstr. 28
24837 Schleswig
Tel./Fax: 04621 / 3 27 18
saheli@foni.net
Di 9-13 und 14-17 Uhr
Mi. 12-17 und Do 14-17 Uhr

SCHLESWIG

LvD-Beratungsstelle Schleswig
Hanns-Peter Arp
Flensburger Str. 7
24837 Schleswig
Tel.: 04621 / 8 72 31 oder 2 51 29
Fax: 04621 / 8 75 69
lvdsl@web.de
Di./Mi. 9-12, Do. 15-17 Uhr
und nach Vereinbarung

SCHLESWIG

Kreis Schleswig-Flensburg
Sylke Willig
Flensburger Str. 7, Zi. 201
24837 Schleswig
Tel.: 04621 / 87-246
Fax: 04621 / 87-626
Di + Do 8.30-12.30 und 14.30-16 Uhr
und nach Vereinbarung
jeden 2. Di. und 3. Do. im Monat nur 
8.30-12.30 Uhr

HARRISLEE

Kreis Schleswig-Flensburg
Sylke Willig
Bürgerhaus, Süderstr. 101, 24955 Harrislee
jeden 2. Di. im Monat, 15-17 Uhr

KAPPELN

Diakonisches Werk
Sozialforum, Haus der Diakonie, 
Reeperbahn 4, 
24376 Kappeln
jeden 2. Do. im Monat 16-18 Uhr

KROPP

Kreis Schleswig-Flensburg
Sylke Willig
Rathaus, Am Markt 10, 24848 Kropp
jeden 3. Donnerstag im Monat 15-17 Uhr

SÜDERBRARUP

Diakonisches Werk
Mühlenstr. 34
24392 Süderbrarup
jeden 4. Do. im Monat 16-18 Uhr

TARP

Saheli e.V.
Amtsverwaltung, Tornschauer Str. 3, 24963 
Tarp
jeden 1. Do. im Monat 15-17 Uhr

Nachbarn und Freunde der Eltern in Schwe-
den oder Norwegen, ist es weit schwieriger 
– die Zustimmung der dortigen Behörden 
ist erforderlich. Kaum ein Land fühlt sich 
verpfl ichtet, Verwandte von Flüchtlingen 
aufzunehmen, ausgenommen die eigenen 
Kinder.

Wir sprechen mit zwei Jugendlichen aus 
Kurdistan (Irak) und Afghanistan. Sie woll-
ten beide eigentlich nach Skandinavien, 
das hat aber nicht geklappt. Nun läuft 
ihr Asylantrag, gestellt von ihrem Amts-
vormund, ohne dass sie das geplant ha-
ben oder komplett verstehen. Das Ziel der 
meisten Jugendlichen ist zunächst Sicher-
heit vor der lebensbedrohlichen Situation in 
der Heimat, häufi g aber auch eine spätere 
Rückkehr zur Familie, wenn die Lage sich 
beruhigt hat. Auf diese Bedürfnisse gehen 
die deutschen Gesetze überhaupt nicht ein. 
Asylanträge, gestellt vom Amtsvormund, 
werden von den Betroffenen meistens nicht 
überzeugend genug begründet – das Bun-
desamtes lehnt fast alle Anträge von Ju-
gendlichen ab. Und da der Amtsvormund 
bzw. das Jugendamt kaum gegen Ent-
scheidungen klagt, werden diese Ableh-
nungen rechtskräftig. Zwar können Jugend-
liche nicht abgeschoben werden. Das ist 
nur möglich, wenn im Herkunftsland die Be-
treuung gesichert ist. Sie können aber als 
abgelehnte Asylbewerber auch kein Auf-
enthaltsrecht in Deutschland erhalten, des-
halb droht ihnen meistens die Abschiebung 
mit Erreichen der Volljährigkeit.

Wir fragen nach der Aufnahme hier, dem 
Leben im Jugendheim. Damit sind sie zu-
frieden. Sie leben mit gleichaltrigen Ju-
gendlichen zusammen, besuchen Sprach-
kurse oder die Schule, lernen relativ schnell 
deutsch und werden von den anderen pro-
blemlos mitgenommen, wenn mal etwas 
unternommen wird. Hier in der Einrichtung 
leben die jugendlichen Flüchtlinge auf ei-
genen Wunsch zusammen, auf dem glei-
chen Flur. Die Heimleitung stellt es ihnen 
aber frei, auch in ein anderes Haus um-
zuziehen. Von 56 Jugendlichen im Heim 

sind zum Zeitpunkt unseres Besuches vier 
Flüchtlinge.

Die Heimleitung setzt sich noch mit uns zu-
sammen. Von 20 jugendlichen Flüchtlinge, 
die ihr in den letzten Monaten übergeben 
wurden, wollten 17 zu einer ganz konkre-
ten Adresse weiterreisen, und das wurde 
natürlich auch nach Kräften unterstützt. Die 
meisten von ihnen sind deshalb auch nur 
kurz in der Einrichtung geblieben. Wenn 
dies nicht möglich ist, können die Jugendli-
chen aber öfters mit ihren Verwandten tele-
fonieren.

Problematisch ist die Situation, wenn die 
Verwandten hier in Deutschland oder in 
Skandinavien gar nichts von ihrem Glück 
wussten. Die Eltern schicken die Jugendli-

chen in Somalia, Afghanistan oder Kurdis-
tan mit einer Adresse in Köln oder Oslo 
los, und erst die Heimleitung stellt bei ihren 
Erkundigungen fest, dass diese Familien 
überhaupt nicht in der Lage sind, noch ein 
fast erwachsenes Familienmitglied in die 
kleine Wohnung aufzunehmen. Dann sind 
diese Jugendlichen wirklich gestrandet.

Reinhard Pohl

Die hier beschriebene Prozedur trifft auf 
alle Kreise zu, in deren Bereich jugendliche 
Flüchtlinge gemeldet werden. Das betrifft vor 
allem Ostholstein, wo der Bundesgrenzschutz 
die Straßen und Eisenbahnlinien nach 
Puttgarden besonders häufi g kontrolliert. Auch 
wenn dort die absoluten Zahlen größer sind, 
sind die Probleme dieselben.
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Ausländerbehörde:

Flensburger Str. 7
24837 Schleswig
Tel.: 04621 / 87-247, Fax: 626
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Seit über 10 Jahren besteht in Nor-

derstedt die Flüchtlings- und Migrati-

onssozialberatung als eigenständiges 

diakonisches Arbeitsfeld. Hauptamtli-

che Beratung und integrationsfördernde 

Hilfen werden begleitet durch Begeg-

nungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Viele gute Gründe für eine eigene Be-
ratungsstelle fand die Kirche1992: Im Os-
ten eskalierten Pogrome gegen Asylsu-
chende; im Westen wurden Migranten in ih-
ren Wohnhäusern verbrannt, in Norderstedt 
zerstörte ein Brandanschlag eine noch nicht 
bezogene Flüchtlingsunterkunft, erste Er-
fahrungen mit direkter Solidarität, wie im 

Gruppenasyl in der Norderstedter Scha-
lom-Kirchengemeinde, waren nur teilweise 
positiv. 

Das tägliche Brot in der Beratungsstelle ist 
seit dem, Asylsuchenden und Flüchtlingen 
rechtskundige Unterstützung bei der Durch-
setzung von Bleiberecht und sozialen 
Versorgungsansprüchen zu geben. Es kann 
in Einzelfällen in Abstimmung mit Ge-
meinden ein „Kirchenasyl“ zu organisieren 
sein oder es wird Hilfe bei einer 
Familienzusammenführung erbeten. Dia-
konische Flüchtlingsarbeit versucht, den 
Menschen in der Gesamtheit ihrer in der 
Regel sehr komplexen Problem-, Leidens- 
und Lebenssituation gerecht zu werden, 

geht auf individuelle Nöte, akuten psychi-
schen und seelischen Druck ein.

Doch außer einzelfall-orientierter Beratung 
und Integrationshilfe geschieht noch mehr: 
Schon seit vielen Jahren fahren ein-
heimische und zugewanderte Familien 
zum gemeinsamen Wochenendurlaub an 
die Ostsee, das Wanderpokalturnier „Nor-
derstedt International“ führt jährlich einmal 
Fußballbegeisterte mit und ohne Migra-
tionshintergrund auf dem Spielfeld zu-
sammen. Kinder fast aller Muttersprachen 
wirbeln einmal jährlich beim „Kinderfest 
der Flüchtlingshilfe“ das gepfl egte Interieur 
lokaler Kirchengemeinden durcheinander. 
Die internationale Frauengruppe „Mond-

Altbischof Karl Ludwig Kohlwage, Lübeck: „Unsere Gegenwart 
braucht eine Stimme, die unablässig daran erinnert: Jeder 
Mensch hat eine beigelegte und deswegen unantastbare Würde. 
Kein Mensch darf auf seine Funktion als Arbeitskraft reduziert 
werden. Kein Mensch ist eine Ware, die auf einem Markt nach 
Angebot und Nachfrage gehandelt werden darf.“

Norbert Scharbach, Innenministerium Schleswig-Holstein: „Mir 
ist bewusst, dass manche Kollegin und mancher Kollege einer 
Ausländerbehörde das Selbstverständnis von der Aufgaben-
wahrnehmung nicht allein als Ordnungsbehörde (zu wirken) 
nicht teilt oder zumindest damit Schwierigkeiten hat... Das Minis-
terium hat wesentliche Anregungen von Ihnen erfahren. Wir ha-
ben nicht allen Wünschen in jedem Fall nachkommen können. 
Aber vor allem: wir haben uns nicht als Gegner wahrgenommen, 
sondern... nach gemeinsamen Lösungen gesucht.“

Fanny Dethloff, Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen Kir-
che: „Die Abstumpfung und die klare Umgehung von vielen 
Grundrechten mit vielen komplizierten Einzelheiten scheint an 
der Tagesordnung. Dass die stete Erinnerung an die Grund-
rechte in der täglichen Arbeit mit Behörden etwas bewirkt, dass 
eine gewisse Qualität der Vorgänge angemahnt wird und sie da-
mit auf einem Niveau blieb und bleibt und nicht ins Bodenlose 
abstürzt, ist auch euch mit diesem zehnjährigen Kampf zu ver-
danken.“

Dr. Harald Freter, Zweiter Bürgermeister der Stadt Norderstedt: 
„Sie haben manches bewirkt. Ihre nicht nachlassenden Hinwei-
se auf den baulichen Zustand der Notunterkünfte haben die 
Stadt letztendlich dazu gebracht, hier einiges zu verbessern. 
Besonders freue ich mich, dass es uns gemeinsam gelungen 
ist, die Wertgutscheinregelung für Asylbewerber im Kreis Sege-
berg aufzuheben und durch ein würdigeres Verfahren zu erset-
zen.“

Helmut Frenz, Kieler Landesbeauftragter für Flüchtlings-, Asyl- 
und Zuwanderungsfragen: „Ihr selber habt den entscheidenden 
Maßstab an eure Arbeit gelegt: Die Gleichwertigkeit aller Men-
schen, die Begegnung  auf Augenhöhe. Ihr ‚betreut’ nicht nur die 
Menschen, Ihr begleitet sie, ihr geht nicht immer einfach voran, 
sondern ihr geht an der Seite der Bedrängten. Ihr bezieht sie 
mit ein. Ihr gebt Ihnen das Gefühl der Eigenwertigkeit, dass sie 
selber wieder ihre Würde empfi nden.“

zitiert aus:
„Jedem der anklopft, die Tür auftun“, Dokumentation zum 
10-jährigen Bestehen der Flüchtlings- und Migrationssozialberatung 
des Diakonischen Werkes in Norderstedt, Juli 2003 (Bezug: 
migrationnorderstedt@12move.de)

Mehr Information zur Niendorfer Kirchenkreisfl üchtlingsarbeit: 
www.hamburgasyl.de

Stimmen über die Flüchtlingsarbeit der Diakonie in Norderstedt:
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Beratung im Kreis Segeberg

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Segeberg fünf 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Kreis selbst, den Diakonischen 
Werken Segeberg, Neumünster und 
Niendorf, der Arbeiterwohlfahrt und dem CJD 
angeboten.

BAD SEGEBERG

Kreisverwaltung
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551 / 951-477
gudrun.illert@kreis-segeberg.de
Mo. und Mi. 8.30-12.30 Uhr

NORDERSTEDT

Kreis Segeberg
Rathausallee 50
Di., Do., Fr. 8.30-12.30 Uhr
Do auch 14.30-17.30 Uhr

BAD SEGEBERG

Diakonisches Werk Segeberg
Kirchstr. 9a
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 / 955-302, Fax: 955-309
Dagmar Schmidt zur Nedden
migration-se@kirchenkreis-segeberg.de
Mo. + Mi. 9-12 Uhr, Do. 10.30-15.30 Uhr
und nach Vereinbarung

NORDERSTEDT

Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein e.V.
Cordt-Buck-Weg 38
22844 Norderstedt
Tel.: 040 / 5 26 66 12, Fax: 53 53 28 67
kiyati.list@awo-sh.de
Integrationsmanagement, Mädchen, Frauen 
und ältere MigrantInnen (dt., türk., engl.)
Di. 9-12, Do. 13-16 Uhr und nach 
Vereinbarung

NORDERSTEDT

Diakonisches Werk Niendorf
Schulweg 30
22844 Norderstedt
Tel. 040 / 5 26 26 88, Fax: 5 26 26 60
migrationnorderstedt@12move.de
www.hamburgasyl.de
Flüchtlingsfrauen: Mo 10-13 Uhr, 
Flüchtlinge und MigrantInnen: Di + Do. 
11-15 Uhr
und nach Vereinbarung

KALTENKIRCHEN

Diakonisches Werk Neumünster
Am Kretelmoor 40
24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 / 86 07 66, Fax: 86 07 67
migration-kaltenkirchen@diakonie-nms.de
Mo 9-12, Do. 16-18 Uhr und nach 
Vereinbarung

HENSTEDT-ULZBURG

CJD Migrationssozialberatung
Hamburger Str. 26
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 / 96 51 48, Fax: 96 51 49
Birgit Sommer (dt., englisch)
b.sommer@cjd-eutin.de
Di., Mi. 9-12 Uhr, Do 9-12 und 16-18 Uhr
und nach Vereinbarung
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frauen“ ist im Herbst 2002 sogar vom 
Bundespräsidenten gewürdigt worden.

Die Selbstverständlichkeit, mit der zum 
„Interkulturellen Weihnachtsfest“ der 
Flüchtlingshilfe Christen mit Moslems und 
Buddhisten zusammen feiern oder Mitar-
beiterInnen zum islamischen Fest des Fas-
tenbrechens eingeladen werden, ist Pro-
gramm. Dieser interreligiösen Program-
matik entspricht die Personalentwicklung 
der Beratungsstelle. Die MitarbeiterInnen 
verfügen über Ausbildungen, die sie für die-
ses interkulturell anspruchsvolle Arbeits-
feld qualifi zieren. Das vom Träger beachtete 
Gebot, für dieses Arbeitsfeld möglichst 
Personen zu gewinnen, die die Mutter-
sprachen der Flüchtlinge beherrschen und 
darüber hinaus die relevanten kulturellen 
und religiösen Prägungen - ggf. aus eige-
ner Anschauung und Sozialisationserfah-
rung - zu beurteilen vermögen, ist vom 
Land als Geldgeber gefordert und in der 
Fachwelt unbestritten.

Die engagierte, zuweilen öffentlich hörbar 
vorgetragene Klage gehört zum Konzept 
parteilicher Diakonie. Die Konsequenz, mit 
der die Unterstützung ihrer KlientInnen 
in der kirchlichen Einrichtung betrieben 
wird, trifft insbesondere in der Segeberger 
Ausländerverwaltung nicht immer auf 
Verständnis. Sich nicht einschüchtern zu 
lassen, ggf. verbindlich die Vermittlung 
oberster Landesbehörden einzufordern und 
sich – wenn nichts mehr hilft – der 
Unterstützung der Medien zu versichern, 
gehört jedoch auch zum Kompetenzprofi l 
kirchlicher Flüchtlingsarbeit.

Stellungnahmen von Kirchen, Gewerk-
schaften und Wirtschaftsverbänden fordern 
von der Politik ein Zuwanderungsgesetz. In 
der gesellschaftlichen Debatte fi nden die 
Flüchtlinge allerdings kaum Beachtung. Vor 
diesem Hintergrund ist Kirche und Diakonie 
auch weiterhin gefordert, – ggf. gegen politi-
sche und administrative Widerstände – sich 
den Bedürfnissen der Schutzsuchenden in 
der Einwanderungsgesellschaft zu stellen: 
durch qualifi zierte und parteiliche Beratung, 
mit professioneller Integrationsförderung 
und mit der verlässlichen Bereitschaft, je-
dem der anklopft, die Tür auf zu tun.

Martin Link

Beratung im Knast

Seit Juli 2003 führt die Flüchtlingsberatungsstelle des Diakonischen Wer-
kes im Norderstedter Abschiebungsgefängnis Glasmoor, einer Außenstelle 
der Hamburger Justizbehörde, Verfahrensberatung durch. Das Projekt wird 
durch den Europäischen Flüchtlingsfonds gefördert und mit Mitteln des Kir-
chenkreises Niendorf fi nanziert.

Kontak:

DW-Flüchtlingsberatung
Gisela Nuguid
Tel.: 040 / 526 26 88
KKNiendorf@hamburgasyl.de

Ausländerbehörde:

Hamburger Str. 30
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 / 951-443, Fax: 320
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ITZEHOE: Schon vor einem Jahr schloss 

das wenig besuchte Ausländercafé 

„Café International“ in der Itzehoer In-

nenstadt. Seither bemühten sich die 

wenigen Ehrenamtlichen rund um die 

freiwillige Gruppe „Aktion 303“ um ein 

neues Konzept mit mehr Unterstützung 

durch professionelle Einrichtungen. 

Jetzt endlich rückt ein Erfolg näher...

Die Idee

Die Idee war eigentlich ganz gut. Eigent-
lich. Aber das besagt ja noch nichts. Ei-
gentlich ist ja auch der Kommunismus ei-
ne ganz tolle Idee. Dabei ging es ja um 
ähnliches. Im weitesten Sinne sogar um 
ein Verschmelzen zu einer Gleichheit. Hier 
also Ausländer und Steinburger. Fruchtba-
rer Austausch. Überwinden von Grenzen...

Die lokale Gruppe „Aktion 303“, schon 
mehr als 10 Jahre lang in der 
Flüchtlingsbetreuung aktiv, wollte für die seit 
1999 dezentral untergebrachten Asylbewer-
ber im Kreis Steinburg ein Ausländercafé 
eröffnen. Das war im Sommer 2001, und die 
rund 10 aktiven Helfer der Gruppe träumten 
von einem hoch frequentierten Café, ide-
alerweise gelegen in der Fußgängerzone, 
also „mitten im Leben“. Ein Ort, wo sich 
die Kulturen näherkämen, wo Austausch 
möglich sei, wo der an und für sich ver-
schlossene und eigensinnige Steinburger 
mit Flüchtlingen, Immigranten, Aussiedlern 
und Ausländern Kontakt bekäme, Grenzen 
aufgehoben würden und somit dieses Café 
als Ort der Harmonie ein Stück weit mehr 
zu einem multikulturellen, weltoffenen Itze-
hoe beitragen sollte. Kurz gesagt: die Idee 
war eigentlich ganz gut.

Wenn sie nicht so hart mit der Realität kol-
lidiert wäre.

Die Geschichte

Im September 2001 öffnete das „Café In-
ternational“ seine Türen, und es öffnete 
nun ein Jahr lang regelmäßig jeden zwei-
ten Mittwoch im Monat. Die „Aktion 303“ 
unter dem großen Engagement des Itze-
hoer Pastors Harald Meyenburg hatte am 
besagten leicht verwirrenden Termin die 
Räumlichkeiten des christlichen Jugend-
café „Come in“ gemietet, das nicht nur ei-
ne nette, moderne und junge Atmosphäre 
ausstrahlte, sondern auch absolut zentral 
in der Itzehoer Fußgängerzone lag. Zwar 
war schon der Termin etwas verwirrend, 
aber zunächst sah es gar nicht so schlecht 
aus. Die Ehrenamtlichen der „Aktion 303“ 
hatten nämlich Unterstützung durch die lo-
kale Antifagruppe erhalten.

Mit Plakaten in der Innenstadt, einer 
Vorankündigung in der lokalen Tageszei-
tung und persönlichen Einladungen für die 
Asylbewerber hatten die Cafémacher alle 
Vorbereitungen getroffen, ja, sogar selbst-
gebackener Kuchen stand bereit. Aber das 
Café blieb unbesucht. Zum Glück war 
der Tatendrang der Betreiber zu Anfang 
noch so groß, dass die Ehrenamtlichen 
selbst die Räumlichkeiten füllten, den Ku-
chen verspeisten und die vorbereiteten 10 
Liter Kaffee austranken. „Anlaufschwierig-
keiten“, nannte es Pastor Meyenburg. Es 
fehle wohl an einem „Shuttlebus“ für die ein-
geladenen Flüchtlinge. Und tatsächlich: Auf 
persönliche Einladungen der Helfer kam mal 
die eine, mal die andere Flüchtlingsfamilie 
in das Café.

Auch so mancher ältlicher Steinburger ver-
irrte sich in das „Come In“ und konnte nicht 
so ganz verstehen, was diese Gruppe be-
stehend aus wildaussehenden Punkerkids 
und Christen mit einem zu großen Herzen 
für Asylanten den eher verdutzten deut-
schen Besuchern zu erklären versuchten. 
Wie, der Kaffee und das Stück Kuchen sei-

en heute umsonst, und es sei jetzt auch gar 
kein Altenkaffee und wieso überhaupt inter-
national - und wo seien denn die Ausländer? 
Des ein oder anderen Males wurde sogar 
die schweizerische Mitarbeiterin der „Aktion 
303“ für eine arme Flüchtlingsfrau gehal-
ten, die im sicheren Steinburg nun Schutz 
und Asyl suche...

Es kam wie es kommen musste: während 
sich die Antifa wegen Ausbildung, Studium 
und anderem in alle Winde zerstreute 
und sich vor allem wegen mangelnder 
christlicher Überzeugung aus dem „Café 
International“-Projekt zurückzog, musste 
auch die „Aktion 303“ einen Mitarbeiterman-
gel wegen Abitur, Fortbildungen und Fami-
lienzuwachs hinnehmen. Am Ende gab es 
nicht einmal mehr selbstgebackenen Ku-
chen und ganz unmerklich blieb die Tür des 
Cafés nun jeden zweiten Mittwoch im Mo-
nat verschlossen. Und weil jeder Nieder-
gang tragisch ist und nur ein tragischer ein 
richtig guter ist, schloss sogar das „Come 
In“.

Die Wende

Das wäre jetzt eine traurige Geschichte und 
vor allem ein typisches Beispiel für das, 
was alles so schief läuft im verschlafenen 
Steinburg. Aber eine kleine Enklave Idea-
listen beleben den Kreis Steinburg dann 
aber doch.

Denn wenigstens das hatte das 
Ausländercafé bewirkt: einige Mitarbeiter 
von professionellen karitativen Einrichtun-
gen wie der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der 
Caritas, dem Bund der Heimatvertriebe-
nen und dem Deutsch-Türkischen Kultur-
verein waren auf das Café und seine Ma-
cher aufmerksam geworden. Maria Sili-
tsch, Deutschlehrerin und Arbeitsberaterin 
für Aussiedler bei der AWO Itzehoe nahm 
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Kontakt zu Doris Braatz und Pastor Harald 
Meyenburg von der „Aktion 303“ auf. 

Das Mammutprojekt

Die Idee: mehr Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Gruppen um den Ausländern 
im Kreis ein besseres Betreuungsangebot 
zu ermöglichen. Mehr Transparenz, wer in 
welchem Tätigkeitsbereich arbeitete, mehr 
Arbeitsteilung, mehr Austausch und dann 
ein gemeinsames Projekt: das „Café In-
ternational“ für alle, die an einem Kultur-
austausch interessiert seien, von allen, die 
im Beratungs- und Betreuungsbereich tätig 
waren. Ehrenamtliche arbeiten mit Haupt-
amtlichen Hand in Hand zusammen und 
Ausländer werden besser integriert und be-
reichern somit die kleine Kreisstadt. Das 
war im August 2002.

Seither wird geplant und organisiert, um 
ein „Café International“ in Itzehoe möglich 
zu machen. Die Mitarbeitenden sind längst 
nicht mehr die Ehrenamtlichen der „Aktion 
303“, sondern besonders die AWO, Ca-
ritas und der Bund der Heimatvertriebe-
nen haben das Ruder in die Hand genom-
men. Konkreter ist deshalb aber noch lan-
ge nichts geworden. Die Ideen klingen toll, 
scheinen aber auch aufgeblasen und leicht 
zerplatzbar wie Seifenblasen. Alle zwei Wo-
chen an einem Freitagnachmittag soll das 
Café geöffnet sein, wo, das ist noch un-
gewiss. Aber Referenten sollen eingela-
den werden, es sollen Sprachhilfen für die 
Cafébsucher angeboten werden, eine um-
fassende Beratung, wenn möglich durch ei-
ne Netzwerkbroschüre und einer „Hotline“ 
zur Weitervermittlung, es muss natürlich 
interkulturelle Begegnung stattfi nden, es 
sollen Spiele und Musik gemacht und so-
gar Kinder betreut werden. Den Fahrdienst 
für die Besucher nicht zu vergessen, das 
Gebäck, den Kuchen, den Tee und Kaffe, 
die Tische und Stühle, die Info-Flyer, Hand-
zettel und Plakate... und erst die Technik! Im 
Internet soll eine Seite entstehen, die über 
alle Neuigkeiten, Termine und Veranstaltun-
gen informiert, es sollen Vierteljahrespläne 
immer topaktuell über die nächsten Arbeits-

schritte informieren... es soll, es könnte, es 
wäre gut, wenn, es muss.... vor allem fi nan-
ziert werden, vor allem fi nanzierbar sein 
und dann erst die Zeit! Wer über ein Jahr 
lang plant und organisiert, wenn nicht ein-
mal angemessene Räumlichkeiten vorhan-
den sind, wenn nicht einmal klar ist, welche 
Mitarbeiter diese Arbeit bewältigen sollen 
– welche Chancen hat dann dieses Mam-
mutprojekt?

Und dann noch das

Seit knapp zwei Jahren fl ießen Gelder 
für eine Asylbewerberberatung in Stein-
burg in die Töpfe des lokalen Bundes 
der Heimatvertriebenen, der sich 
überwiegend um Spätaussiedler kümmert. 
Kurz nach dem ersten Treffen der im 
Ausländerberatungswesen tätigen Einrich-
tungen im August 2002 in Itzehoe riss der 
Chef des Bundes für Heimatvertriebene 
Lange den Vorsitz dieser Arbeitstreffen an 
sich, verlegte Treffen heimlich und lud nur 
Mitarbeiter von karitativen Einrichtungen 
neu ein, die auch nach seinem Geschmack 
waren. Dazu gehörte schon mal gar nicht 
die lokale Presse. So fand sich die freie Mit-
arbeiterin wegen falscher Information am 
falschen Ort zur falschen Zeit vor verschlos-
sener Tür wieder, der Deutsch-Türkische 
Freundschaftsverein musste seine Teilnah-
me an den Treffen sogar in öffentlicher Dis-
kussion erst erstreiten – und jetzt tut sich 

sich der Bund der Heimatvertriebenen be-
sonders bei der Caféplanung hervor. Wie-
viel Profi lierung oder wieviel gute Absicht 
mag dahinter stecken? Und welche echten 
Chancen hat so ein Café? Und wem geht 
es dabei überhaupt noch um die wirkliche 
Betreuung und Beratung der Ausländer und 
Asylbewerber, wissen diese doch rein gar 
nichts von den geschäftigen Vorbereitun-
gen für dieses Projekt.

Es bleibt abzuwarten, wieviel Idealismus, 
wieviel Profi lierungsgeilheit und wieviel 
Scheinengagement hinter dieser an und 
für sich guten Idee stecken. Und wie viel 
öffentliche Gelder fl ießen werden.

Ob dieses Ausländercafé ein Erfolg für die 
Ehrenamtlichen der „Aktion 303“ sein wird 
oder der fi nale Kopfschuss oder nur eine 
weitere Episode in den vielen Beispielen 
dafür, was so alles schief läuft im Kreis 
Steinburg ?? Starttermin soll Freitag der 
19. September um 16 Uhr sein. Vielleicht 
wissen wir dann mehr. 

Tina Groll

... ist Mitglied der Gruppe 303

zum WWWeiterlesen:
www.asyl-itzehoe.de/ci/index.html

Beratung im Kreis Steinburg

Im Konzept der Migrationssozialberatung ist 
für den Kreis Steinburg eine Beratungsstelle 
veranschlagt. Beratung wird vom Kreis 
selbst, von der AWO und der Caritas 
angeboten:

ITZEHOE

Kreis Steinburg
Migrationssozialberatung
Viktoriastr. 16, Zi. 111
25524 Itzehoe
Anita Nöldner (polnisch / russisch)
Tel.: 04821 / 33 12
Fax: 43 98 63
anita.migration@t-online.de
Mo-Fr. 7.30-12 Uhr, nachmittags nach 
Vereinbarung

ITZEHOE

AWO - Kreisverband Steinburg e.V.
Migrationssozialberatung
Stiftstr. 5
25524 Itzehoe
04821 / 67 35 - 76
migrationsberatung.itz@bisabaum.de
Maria Silitsch, Zi. 109 (dt. und russ.)
Integrationsmanagement, Sprachkurse
Mo 14-17, Di. + Mi. 9-12 Uhr und nach 
Vereinbarung

ITZEHOE

Caritas
Coriansberg 20
25524 Itzehoe
Tel. 04821 / 40 78 46
Fax : 40 78 47
skf-caritas-beratung-iz@t-online.de
Karin Freiling
Di 14-17 Uhr, Fr. 9-12 Uhr
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Im Kreis Stormarn wird seit 2002 das 

Konzept der Migrationssozialarbeit um-

gesetzt. Für Flüchtlinge gab es bis 

dahin ehrenamtliche Beratung und 

Unterstützung. Wir fragten Inge Suhr, 

langjährige Aktive von amnesty inter-

national und dem Flüchtlingsrat, nach 

möglichen Reibungspunkten bei der Ein-

richtung hauptamtlicher Strukturen.

Seit wann engagierst Du Dich in der 

Beratung und Unterstützung von 

Flüchtlingen?

Inge Suhr: Ich engagiere mich seit Januar 
1981. Darüber hinaus bin ich 1982 bei am-
nesty international eingetreten. Über am-
nesty international habe ich viele Infor-
mationen über die Herkunftsländer von 
Flüchtlingen erhalten, außerdem Infor-
mationen über das Asylrecht und das 
Ausländerrecht. Die Organisation bietet 
auch Fortbildungsveranstaltungen an, die 
für diese Arbeit wichtig sind.

Woraus bestanden in den letzten Jahren 

Deine Hauptaktivitäten?

Inge Suhr: Die wichtigsten Aktivitäten wa-
ren Verfahrensberatung für Flüchtlinge im 
Asylverfahren. Dabei ging es häufi g auch 
um Vermittlung bei der Ausländerbehörde 
und anderen Behörden. Oft war es auch 
Hilfe im Alltag, wo Flüchtlinge besondere 
Schwierigkeiten haben. So habe ich sie 
bei der Wohnraumbeschaffung unterstützt. 
Häufi g war auch Geld nötig, viele Spen-
den kamen aus meiner eigenen Tasche. 
Da ging es zum Beispiel um die Bezah-
lung von Rechtsanwälten oder auch die 
Beschaffung von Papieren.

Kannst Du Beispiele erzählen, wo diese 

Arbeit Erfolg hatte:

Inge Suhr: Der Kreis hat Flüchtlingen, die 
Arbeit fanden, sofort Rechnungen für das 
Wohnen in der Flüchtlingsunterkunft aus-
gestellt – das waren wirklich Wucher-Mie-
ten! Proteste halfen nicht, ich habe eine 

Sammelklage von Betroffenen organisiert 
und gewonnen. Die irrwitzige Miete wurde 
dadurch halbiert. Und zwei Jahre habe ich 
gemeinsam mit anderen gegen die Gut-
schein-Praxis gekämpft und schließlich er-
reicht, dass Flüchtlinge Bargeld erhielten.

Wie bist Du zum ersten Mal mit dem 

Konzept der „Migrationssozialberatung“ 

im Kreis in Berührung gekommen?

Inge Suhr: Darüber wurde ich vom 
Flüchtlingsrat informiert, insbesondere von 
Martin Link.

Wer hat die Koordinierungstreffen orga-

nisiert, wer wurde eingeladen?

Inge Suhr: Organisiert wurden die Ko-
ordinierungstreffen zum neuen Konzept 
der „Migrationssozialberatung“ durch das 
Kreissozialamt, die Abteilung für „Sonstige 
Dienste“. Zum ersten Treffen am 4. Okto-
ber 2000 waren VertreterInnen von so-
zialen Einrichtungen eingeladen, vom Ro-
ten Kreuz (DRK), dem Vertriebenenver-
band, dem Diakonischen Werk und der 
Kirchen, dann VertreterInnen der Kommu-
nen, zum Beispiel BürgermeisterInnen und 
Sozialämter. Aber auch ich als Ehrenamtli-
che wurde eingeladen, genauso eine Ver-
treterin vom Freundeskreis der Asylbewer-
ber. Wir Ehrenamtlichen wurden allerdings 
nur dieses eine Mal eingeladen und offi zi-
ell einbezogen. Denn schon beim ersten 
Treffen bildete sich ein Arbeitskreis, der nur 
aus Hauptamtlichen gebildet wurde.

Wurde bei der Planung der haupt-

amtlichen Beratung ausreichend auf 

die Erfahrungen der Ehrenamtlichen 

zurückgegriffen?

Inge Suhr: Bei der Planung der hauptamtli-
chen Beratung wurde ich durch Zusendung 
der Protokolle der Treffen vor allem durch 
die Beratungsstelle des Diakonischen Wer-
kes (Kirchenkreis Segeberg), also durch 
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Frau Schleth „auf dem Laufenden“ gehal-
ten. Frau Schleth hat ihrerseits für ihre 
Dienststelle ein Beratungskonzept zum Ein-
bringen in den Arbeitskreis erarbeitet. Die-
ses hat sie mir zugeschickt mit der Bitte um 
Stellungnahme und Ergänzung, und das 
habe ich natürlich getan. Man muss sagen, 
die Hauptamtlichen von der Diakonie oder 
dem Kirchenkreis Stormarn haben Ehren-
amtliche wie mich einbezogen, der Kreis 
wollte das nicht.

Als die erste Beratungsstelle eröffnet wur-
de, stellte der Kreis in der Zeitung fest: 
»Bisher gab es für die Ausländer überhaupt 
keine Ansprechpartner«. Umverschämt!

Was sind die Stärken von Ehrenamtli-

chen, was sind die Stärken von Haupt-

amtlichen?

Stärken der Ehrenamtlichen sind vor allem 
die Unabhängigkeit, damit meine ich die 
Unabhängigkeit von öffentlichen Zu schüs-
sen, und das macht einen auch bei 
den notwendigen Auseinandersetzungen 
mit Behörden unabhängig. Wir können 
unbürokratisch Aktionen organisieren, und 
wir können eher dazu bereit sein, persönlich 
den Kontakt zur Ausländerbehörde aufzu-
nehmen, zum Beispiel Flüchtlinge dorthin 
begleiten und direkt für sie eintreten.

Hauptamtliche sind sicherlich kontinuierli-
chere Ansprechpartner, denn sie haben ein 
Büro mit festen Öffnungszeiten. Vielleicht 
haben sie auch mehr „Autorität“, wenn sie 
Behörden gegenübertreten. Ich habe auch 
die Erfahrung gemacht, dass sie bei der 
Wohnungssuche zum Beispiel bei Woh-
nungsbaugesellschaften als „seriösere“ An-
sprechpartner gelten, also leichter einen 
Mietvertrag für eine Flüchtlingsfamilie be-
kommen, wenn sie sich mit „Diakonie“ oder 
„Kirchenkreis“ vorstellen können.

Beide aber, Ehrenamtliche und Hauptamt-
liche, brauchen ein Netzwerk, brauchen 
den Austausch von Informationen, Materi-
alien, Kontakten. Beide müssen auch bei 
der Unterstützung von Flüchtlingen, bei de-
nen vielleicht beide ihre jeweiligen Stärken 
einsetzen, ständig einen guten Kontakt auf-
recht erhalten.

Intermezzo

An dieser Stelle unterbrachen wir das 

Interview und fragten Kirstin Schwarz 

Klatt, hauptamtliche Migrationssozialbe-

raterin beim Diakonischen Werk:

Was sind die Stärken der Ehrenamtli-

chen, wo liegen die Stärken der Haupt-

amtlichen?

Kirstin Schwarz-Klatt: Die größte Stärke 
der Ehrenamtlichen ist die hohe Motivati-
on, mit der sie MigrantInnen unterstützen, 
hier im Kreis sicherlich auch die langjährige 
Erfahrung. Ehrenamtliche können einzelne 
Flüchtlinge intensiver und individueller be-
treuen, und dieser Kontakt ist auch ein ho-
her Wert für die Integration an sich.

Hauptamtliche sind vielleicht professionel-
ler, und die Einrichtung hauptamtlicher 
Beratungsstellen dokumentiert auch, dass 
Einwanderer ein Recht auf Beratung haben. 
Die Finanzierung durch Kreis und Land do-
kumentiert auch den politischen Bewusst-
seinsstand, den wir erreicht haben. Die 
Hauptamtlichen sichern die Verlässlichkeit 
von Beratung, und das strahlt auch in die 
Öffentlichkeit aus.

Welche Zusammenarbeit ist nötig oder 

auch geplant, damit das bestmögliche 

Ergebnis für die MigrantInnen erreicht 

wird?

Kirstin Schwarz Klatt: Notwendig ist eine 
enge Verzahnung. Dazu haben wir hier ein 
Migrationsforum eingerichtet, zu dem im 
nördlichen Stormarn alle sechs Wochen 
eingeladen wird. Etwa 15 Personen neh-
men teil, das sind Einzelpersonen, Ehren-
amtliche, und VertreterInnen von mehreren 
Organisationen und Vereinen. Es geht um 
den Austausch, die Planung von Veranstal-
tungen und Fortbildung. Hier laufen die In-
formationen zusammen, nicht nur über Be-
ratung, sondern auch über Sprachkurse, 
Hausaufgabenhilfe, Behördenbegleitung 
und so weiter. Von unserer Einrichtung 
aus planen wir auch eine enge Zusam-
menarbeit mit den Beratungsstellen des 
Kirchenkreises Stormarn im Süden des 
Kreises. Wir wollen als nächstes mit Ver-
anstaltungen die Bleiberechts-Kampagne 
unterstützen.

Zurück zum Interview mit Inge Suhr

Wie sollte es in der Zukunft laufen? 

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen 

Haupt- und Ehrenamtlichen organisiert 

werden?

Inge Suhr: Das Migrationsforum, das jetzt 
anfängt zu arbeiten, ist sicherlich eine gute 
Möglichkeit. Und ich freue mich, dass wir 
als ein erstes Schwerpunktthema die Blei-
berechts-Kampagne anpacken.

Beratung im Kreis Stormarn

Im Konzept der Migrationssozialberatung 
sind für den Kreis Stormarn drei 
Beratungsstellen veranschlagt. Beratung 
wird vom Diakonischen Werk Segeberg und 
dem Kirchenkreis Stormarn angeboten.

BAD OLDESLOE

Diakonisches Werk – Kirchenkreis Segeberg
Hamburger Str. 9a, 23843 Bad Oldesloe
Tel. 04531 / 51 37, Fax: 89 70 17
schwarz@degos.net
Kirstin Schwarz Klatt
Mo. 10-13 Uhr, Di (Im Hölk 2) 9-12 Uhr
Do. 14-17 Uhr und nach Vereinbarung

REINBEK-NEUSCHÖNNINGSTEDT

Kirchenkreis Stormarn
KOMPASS
Kirchenstieg 1, 21465 Reinbek
Tel.: 040 / 711 08 40, Fax:  710 87 96
Chrisoula Grekopoulou
migrationsberatung.neu@web.de
Mo. 9-13, Di. 10-12 + Do 14-18 Uhr

BARGTEHEIDE

Kirchenkreis Stormarn
KOMPASS
Lindenstr. 2, 22941 Bargteheide
Tel. 04532 / 97 60 27, Fax: 97 60 29
Leman Rüschemeyer
migrationsberatung.ahr@web.de
Mo 10-12 +14-16 und nach Vereinbarung

AHRENSBURG

Kirchenkreis Stormarn
KOMPASS
Große Straße 16-20
Di. 10-12 + 16-18 Uhr und nach 
Vereinbarung
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Marianne Kröger, Mitarbeiterin im Pro-

jekt Einzelvormundschaften für Unbe-

gleitete Minderjährige Flüchtlinge des 

Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein, hat 

für den »Schlepper« Hans-Peter Feldhu-

sen und Elsa, eine siebzehnjährige Ju-

gendliche, die allein - ohne Angehörige 

- aus Tschetschenien nach Schleswig-

Holstein gefl ohen ist, nach ihrer Situati-

on als Vormund und Mündel befragt.

Herr Feldhusen, darf ich Sie bitten et-

was zu Ihrer Person zu sagen?

Hans-Peter Feldhusen: Ich bin gebeten 
worden, eine Vormundschaft für eine vom 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein betreute 
Minderjährige zu übernehmen. Ich habe 
mich dazu bereit erklärt. Von Hause aus 
bin ich Sozialarbeiter und Heilpädagoge, 
habe mit Behinderten gearbeitet, war dann 
langjährig Lehrer und Leiter an einer Fach-
schule für Sozialpädagogik, habe bei ei-
nem Wohlfahrtsverband gearbeitet und bin 
jetzt im Ruhestand. Ich bin verheiratet, ha-
be erwachsene Kinder und innerhalb mei-
ner Familie im Laufe der Zeit verschiedene 
Pfl egekinder betreut.

Haben Sie während ihrer berufl ichen 

Tätigkeit auch schon mit MigrantInnen 

oder Flüchtlingen zu tun gehabt?

FELDHUSEN: Mit MigrantInnen und 
Flüchtlingen direkt noch nicht, aber ich ha-
be mich im Rahmen meiner vielfältigen be-
rufl ichen Tätigkeit mit allen möglichen ande-
ren sozialen Problemen der verschie-

densten Menschen, Erwachsenen und 
jungen Leuten, auseinandergesetzt und 
mit ihnen zusammen nach möglichen 
Lösungen für ihre Probleme gesucht. Ich 
bin von jeher der Meinung, dass es wich-
tig ist, einen Beitrag zu leisten, insbeson-
dere bei der Betreuung und der Sorge um 
Menschen, die als Folge von Kriegen in 
Not geraten sind. Sei es, dass sie das Land 
verlassen mussten oder anderweitig unter 
Kriegen oder Gewalt gelitten haben.

Können Sie kurz schildern, wie die ers-

te Begegnung mit ihrem Mündel ablief? 

Welche Erwartungen hatten Sie, gab es 

bestimmte Probleme oder Ängste im 

Vorfeld?

FELDHUSEN: Ängste gab es auf meiner 
Seite nicht. Aber eine gewisse Gespannt-
heit, wie die Begegnung verlaufen würde, 
war vorhanden. Der Kontakt zu Elsa kam 
über das Projekt des Flüchtlingsrates zu-
stande. Ich war angenehm überrascht. Die 
anfängliche Zurückhaltung Elsas war für 
mich durchaus verständlich. Sie war aber 
schnell damit einverstanden, dass ich die 
Vormundschaft für sie beantragen sollte.

Elsa, kannst du erzählen wie es für dich 

war, als du zum ersten Mal deinen Vor-

mund getroffen hast? 

Elsa: Es war alles in Ordnung und normal. 
Ich habe Herrn Feldhusen gesehen. Ich 
konnte schon gleich ein bisschen mit ihm 
reden. Der erste Kontakt war angenehm. 

Deshalb war ich auch damit einverstanden, 
dass er Vormund für mich wird. 

Und wie hat es sich seitdem weiterent-

wickelt?

FELDHUSEN: Inzwischen glaube ich sa-
gen zu können, dass unser Kontakt ein 
sehr freundlicher und angenehmer ist und 
das Vertrauen auf beiden Seiten zuneh-
mend wächst. Es wurde mir gesagt, dass 
das Vormundschaftsgericht die Einrichtung 
der Vormundschaft und meine Bestallung 
zum Vormund für Elsa schnell durchführen 
würde. Das hat dann aber doch einige Wo-
chen gedauert. Auf ein bisschen Drängen 
meinerseits ist das aber inzwischen gere-
gelt worden; ich habe die Bestallung be-
kommen. Was ganz wichtig war, um Elsa 
schnell besser kennenzulernen, das war 
mein Kontakt zu der Umgebung, in der El-
sa sich befi ndet, zu den Leuten mit denen 
sie jetzt schon Kontakt hat und die ihr wich-
tig sind. Und da kann ich nur sagen, dass 

„Ohne Familie hier zu sein, war 

ganz schwierig für mich“
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ich zu denen inzwischen guten und freund-
schaftlichen Kontakt habe.

Welche Vorstellungen hatten Sie vorher 

von Vormundschaftsarbeit? Was glaub-

ten Sie, was da auf Sie zukommen 

würde, gerade in Bezug auf die Zusam-

menarbeit mit jungen Menschen aus an-

deren Kulturkreisen?

FELDHUSEN: Aufgrund meiner Ausbildung 
und meiner berufl ichen Tätigkeiten in den 
letzten Jahren waren mir die gesetzlichen 
Grundlagen und Inhalte einer Vormund-
schaftsarbeit vertraut. Was neu war, war 
die Tatsache, dass es sich hier um einen 
jungen Menschen handelt, der aus dem 
Ausland kommt und der als Flüchtling in 
Deutschland lebt. Mit dem Ausländer- und 
Asylrecht hatte ich bis zu diesem Zeit-
punkt noch nichts zu tun, z.B. wusste ich 
nicht, welch bestimmende Rolle der jewei-
lig zugestandene Aufenthaltsstatus für den 
Flüchtling schon bei ganz gewöhnlichen 
Entscheidungen im Alltag spielt. Damit 
musste ich mich natürlich erst vertraut ma-
chen. 

Welche konkreten Probleme versuchen 

Sie zur Zeit mit Elsa zusammen zu 

lösen?

FELDHUSEN: Das Erlernen der Sprache 
schien mir zunächst das Wichtigste. Elsa 
besucht derzeit einen Sprachkurs bei der 
ZBBS (Zentrale Beratungs- und Betreu-
ungsstelle für AusländerInnen). Um diesen 
Unterricht besuchen zu können, musste 
allerdings eine Regelung mit der Berufs-
schule getroffen werden, die sie von ihrer 
Berufsschulpfl icht freistellt. Momentan sind 
wir auf der Suche nach einer Wohnung; 
hinsichtlich der Miete müssen wir uns in-
nerhalb des vom Sozialamt festgelegten fi -
nanziellen Rahmens bewegen. Elsa kann 
aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht mehr 
länger in der Gemeinschaftsunterkunft für 
Asylberwerber wohnen. Sie möchte aber 
auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe ihrer 
Verwandten bleiben. Es gibt inzwischen ein 
Wohnungsangebot, das wir uns nächste 
Woche ansehen. Wichtig ist auch, heraus-
zufi nden, welche fi nanziellen Hilfen wir be-
kommen können, um Mobiliar zu beschaf-
fen. Einige Zeichen deuten daraufhin, dass 
Elsa aufgrund von Erlebnissen in ihrem 
Herkunftsland posttraumatische ProbIeme 
hat. Deshalb halte ich es auch für unbe-
dingt wichtig, dass Elsa in der Nähe der 

ihr jetzt vertrauten Menschen bleibt. Ich ha-
be das mit ihr besprochen, sie möchte ei-
ne psychotherapeutische Beratung in An-
spruch nehmen. Diesbezüglich wurde Kon-
takt zu dem Verein Refugio aufgenommen. 
Außerdem kümmern wir uns dann noch 
darum, dass sportliche Aktivitäten möglich 
werden. Auch hier sind fi nanzielle Fragen 
zu lösen, die wir aber schon einigermaßen 
im Griff haben, so dass es bald losgehen 
kann. So eine Sportgruppe ist von beson-
derer Bedeutung, weil sich dort auf einfa-
che Art Kontakte zu anderen deutschspre-
chenden Jugendlichen entwickeln können, 
die für die Integration sehr wichtig sind. Für 
Elsa und ihr persönliches Selbstverständnis 
war es ganz wichtig, ein eigenes Bankkon-
to zu haben. Das haben wir eingerichtet. 
Das Geld kann jetzt überwiesen werden, 
Elsa muss ihr Geld nicht mehr vom Sozial-
amt abholen. 

Elsa, welche Schwierigkeiten hattest Du, 

bevor Du Herrn Feldhusen getroffen 

hast? 

Elsa: Natürlich hatte ich viele Probleme, 
weil die Mama war nicht hier und die Fa-
milie war nicht hier. Das Interview, das ich 
für meinen Asylantrag gegeben habe, war 
auch anstrengend, weil ich nicht wusste, 
wie es verstanden worden war. Ich wusste 
nicht, wie lange ich jetzt hier bleiben durfte 
und was mit mir geschehen würde. Und 
ohne Familie hier zu sein, wie ich es vor-
hatte, war ganz schwierig für mich. Die 
gute Nachricht war dann, dass ich zu mei-
ner Cousine konnte, darüber habe ich mich 
gefreut. Aber trotzdem gingen die Proble-
me weiter, trotzdem war keine Familie da, 
trotzdem war die Mama nicht da. Mein Va-
ter ist ja gestorben. Und wegen der Schu-
le habe ich dann auch Probleme gehabt. 
Ich sollte dorthin, habe das aber alles nicht 
verstanden. Daher war das alles nicht so 
einfach. Dann habe ich Marianne kennen-
gelernt. Ab dann ging alles besser. Sie hat 
dann Herrn Feldhusen gefunden und dann 
ging alles viel viel besser. Sie hat die Pa-
piere für die Schule fertig gemacht und 
ausgefüllt. Herr Feldhusen hat geholfen mit 
der Wohnung. Zu Festen kommt er mit 
seiner Frau und bringt sogar Geschenke 
und die Aufmerksamkeit, die ich bekomme. 
Sehr oft besucht er mich und das ist alles 
sehr schön. Also es läuft alles wirklich gut. 
Ja und das Schöne ist auch, dass ich bald 
Sport machen kann, das hat er für mich ge-
regelt.

Wie sehen Sie in diesem Zusammen-

hang die Bedeutung des Projekts Ein-

zelvormundschaften für Unbegleitete 

Minderjährige Flüchtlinge?

FELDHUSEN: Ich halte das für eine ganz 
wichtige Sache. Zunächst mutet es viel-
leicht etwas merkwürdig an, wenn man die 
Vormundschaft für einen jungen Menschen 
übernimmt, der bald 17 wird und wenn das 
dann nur für die Dauer bis zum 18. Le-
bensjahr von Belang sein soll. Aber für die 
Jugendlichen, die hier nach Deutschland 
kommen, die Sprache nicht beherrschen 
und unsere Kultur nicht kennen, ist es sehr 
hilfreich, sie zu beraten, einen gewissen 
Schutz- und Schonraum herzustellen und 
sie zu begleiten, so dass sie langsam an 
Sicherheit gewinnen und wissen, was sie 
tun können und sollen , um sie so vor 
möglichen Gefahren zu schützen. Ich den-
ke zum Beispiel an Geschäftsgebaren, die 
zu Überforderung führen könnten.

Das war jetzt die Rolle des Projekts be-

zogen auf die Jugendlichen, aber wie 

sehen Sie das Projekt in Zusammen-

hang mit den Vormündern?

FELDHUSEN: Für einen Vormund steht 
das intensive Interesse am Mündel im 
Vordergrund. Aber ich meine auch, dass 
es sehr von Vorteil sein kann, wenn alle 
diejenigen, die Vormundschaften im Rah-
men des Projekts übernehmen, über den 
Flüchtlingsrat in Kontakt kommen, ihre Er-
fahrungen austauschen, sich vielleicht auch 
gegenseitig beraten, so dass man manche 
Anregung bekommt und auf Dinge hinge-
wiesen wird, die zu bedenken sind. Das 
wäre schon ganz wünschenswert.

Beschäftigen Sie sich auch mit Fragen 

der Mentalität, nach der Geschichte, 

nach der Religion? Wie gehen Sie damit 

um, spielt das auch eine Rolle?

FELDHUSEN: Ja, ganz zweifellos. Ich bin 
im hiesigen Kulturkreis aufgewachsen und 
getaufter Christ, habe bestimmte politi-
sche Einstellungen und begegne jetzt ei-
nem jungen Menschen mit anderem kultu-
rellen Hintergrund, vor allem einer ande-
ren Glaubensrichtung – da spielt es schon 
eine wichtige Rolle, wie man damit um-
geht. Wichtig ist, dass wir miteinander re-
den können, und dass Hilfe zur Entwicklung 
möglich wird. Wie diese verläuft und wel-
che Dinge Elsa wichtig sind, das ist letzt-
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lich ihre Entscheidung. Es geht nicht dar-
um, dass sie meine Auffassung übernimmt, 
es geht darum, mit ihr zu diskutieren und 
sie zum Denken anzuregen.

Elsa, was ist dir besonders aufgefallen, 

als du nach Deutschland kamst?

Elsa: Die Lehrerin zu Hause in der 3. 
Klasse, die Geschichtslehrerin, hat schon 
erzählt über Deutschland. Deshalb hatte 
ich schon was gehört und ein Bild gehabt. 
Sie hat erzählt, dass es schön sei hier. 
Und als ich hierher kam – ich wusste gar 
nicht, dass ich nach Deutschland kommen 
würde, als ich weggegangen bin - fand ich 
alles irgendwie schön.

Denkst Du jetzt noch viel an die Zeit vor-

her oder ist es langsam weniger?

Elsa: Natürlich denke ich noch viel an mei-
ne Familie, an die Mutter, die Schwester, 
meine Brüder, die ganze Familie. Meine 
Familie ist mein Leben, deshalb denke ich 
viel an sie. Und die Sicherheit ist nicht da, 
weil man kann einen Tag aufwachen und 
alles ist weg.

Hast Du Pläne, Elsa? Was möchtest Du 

später machen?

Elsa: Erstmal natürlich die Sprache lernen, 
diese ist für mich sehr sehr wichtig, weil 
ich ja nichts verstehe, wenn man mit mir 
redet. Deshalb ist die Sprache zu lernen 
mein erstes Ziel. Und ich fi nde auch wich-
tig, einen Beruf zu haben.

Und was ist für Dich das Wichtigste im 

Leben?

Elsa: Dass meine Familie gesund ist – mei-
ne Mutter und die ganze Familie

Herr Feldhusen, wie sieht es denn mit 

Ausbildungswünschen bei Elsa aus?

FELDHUSEN: Das ist für mich noch nicht 
ganz klar. Wir haben erste kurze Gespräche 
darüber gehabt, aber Elsa wird sich noch 
darüber äußern, welche besonderen Inte-
ressen sie hat. Selbstverständlich werde 
ich sie gern beraten und sie unterstützen, 
wenn es nachher um eine berufl iche Situati-
on geht. Sobald sie sich sprachlich verbes-
sert hat, wollen wir sehen, dass sie einen 
Schulabschluss bekommt. Dann werden wir 
sehen, welche berufl ichen Möglichkeiten 

ihr offen stehen. Vielleicht wird es möglich 
sein, dass sie Praktika macht, um sich 
leichter entscheiden zu können.

Das war jetzt schon eine Fülle von 

Informationen. Gibt es noch andere 

erwähnenswerte Dinge?

Feldhusen: Vielleicht noch eins, ich will be-
tonen, dass die Zusammenarbeit mit Elsa 
ausgesprochen angenehm ist, dass sie mir 
Spass macht. Sie kommt mir offen ent-
gegen, unsere Kommunikation wird immer 
besser. In einem Jahr ist sie volljährig und 
kann selber ihre Dinge regeln und entschei-
den. Aber mein Angebot, sie zu beraten 
und zu betreuen in dem Maße wie sie sel-
ber das will, bleibt auch dann weiter beste-
hen.

Und die Kommunikation fi ndet auf 

Deutsch statt? Oder immer mit Dolmet-

schern?

FELDHUSEN: Elsa und ich verstehen uns 
schon immer besser, aber wir haben hier ja 
auch noch andere nette Leute, die mit der 
deutschen Sprache schon recht gut umge-
hen, und die helfen natürlich.

Elsa, möchtest Du jetzt noch etwas sa-

gen?

Elsa: Ich möchte mich bei Marianne be-
danken, weil Du mich eigentlich zum Glück 
gefunden hast. Und ich möchte mich bei 
Ihnen beiden bedanken für die Hilfe.

(Übersetzung der Passagen von Elsa:  Maja 
Nakwetauri, Übersetzerin und Journalistin)

Mein Name ist Yolande Aboke, und da-

mit fängt mein Problem an. Ich kann es 

selbst noch nicht ganz verstehen, des-

halb werde ich versuchen, es langsam 

und der Reihe nach zu erklären.

Ich komme aus der Elfenbeinküste, von 

dort musste ich Anfang der 90er Jahre 

vor der Verfolgung fl iehen. Mein dama-

liger Begleiter stellte einen Asylantrag 

für uns beide. Und weil er glaubte, so 

mehr Chancen zu haben, sprach er eng-

lisch. Er sagte, wir hießen „Maduga“ 

und kämen aus Südafrika. Mir verbot er 

zu sprechen, weil ich nur französisch, 

aber nicht englisch sprechen kann. Er 

sagte, ich käme bestimmt ins Gefängnis, 

die Kinder würden mir weggenommen, 

und ich würde dann abgeschoben, wenn 

ich mit Behörden oder auch nur Nach-

barn reden würde. Wenn ich daran zwei-

felte und sagte, es wäre falsch, Asyl mit 

Lügen zu beantragen, schlug er mich. 

Er war auch oft betrunken und hat mich 

misshandelt.

Wir lebten jetzt in Norderstedt, in Con-

tainern für Flüchtlinge. Der Asylantrag 

war abgelehnt worden.

Kurz danach kamen meine Zwilligen Jo-
hannes und Johanna auf die Welt. Der 
Mann, mit dem ich zusammen lebte, der 
Vater meiner Kinder, verließ mich kurz da-
nach, wollte sich weder um mich noch 
um die Babies weiter kümmern. Ich war 
sehr durcheinander, habe viel geweint, hat-
te auch kein Geld. Er hatte immer die So-
zialhilfe abgeholt und mir nichts gegeben, 
ich durfte ja nicht einkaufen, um uns nicht zu 
verraten. Jetzt, alleine mit den Kindern, oh-
ne Geld und ohne Lebensmittel, musste ich 
zum Sozialamt. Ich ging hin, das war glau-
be ich 1994, sagte meinen richtigen Namen 
und sagte, dass ich aus der Elfenbeinküste 
komme. Und dass ich alleine mit den Kin-

„Ich kann mein 

Problem 

selbst nicht 

verstehen!“
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dern wäre und nichts zu essen habe. Man 
gab mir 200 Mark und sagte, ich sollte in 
ein paar Tagen wiederkommen, damit man 
mich unter meinem richtigen Namen regis-
trieren könne.

So ging ich zur Ausländerbehörde, wo Herr 
F. für mich zuständig war. Ich gab ihm 
meinen richtigen Namen, und er fragte 
mich nach Beweisen. Ich erzählte, dass 
meine Familie, meine Schwester noch in 
der Elfenbeinküste wäre. Er wollte, dass 
sie meine Angaben bestätigt. Ich hatte viel 
Mühe damit, denn meine Schwester hatte 
damals viele eigene Probleme. Schließlich 
bekam ich von ihr einen Brief, sie konnte 
alles bestätigen, was ich erzählt hatte. End-
lich bekam ich hier Papiere, zwar nur eine 
Duldung, aber mit meinem richtigen Na-
men: Yolande Aboke. Außerdem bekam ich 
einen Brief, dass ich eine Geldstrafe be-
zahlen sollte: 500 Mark, weil ich einen fal-
schen Namen angegeben hatte. Das hatte 
zwar mein damaliger Begleiter getan, mich 
hatte er gezwungen zu schweigen – aber 
so sind in Deutschland die Gesetze. Ich 
habe die Strafe in Raten bezahlt und dach-
te, dass ich jetzt wenigstens meinen rich-
tigen Namen benutzen konnte. Allerdings 
hatten meine Kinder immer noch den Na-
men „Maduga“ , denn so hatte der Vater sie 
ja mit Hilfe der von der Ausländerbehörde 
ausgestellten Papiere beim Standesamt 
angemeldet. Und so heißen sie heute noch. 
Als meine Duldung nach drei Monaten 
verlängert werden musste, haben sie wie-
der meinen falschen Namen eingetragen, 
weil sie ja gar keine Beweise dafür hätten, 
dass der Name Aboke wirklich mein rich-
tiger Name sei. Jetzt hatte ich die Wahr-
heit gesagt, Strafe gezahlt und durfte trotz-
dem nichr meinen richtigen Namen benut-
zen! Ich verstehe das nicht.

Immerhin hat man mir damals nicht ver-
boten zu arbeiten und als die Kinder in 
den Kindergarten kamen, habe ich auch ei-
ne Putzstelle gefunden. Leider wurden die 
Kinder dann eine Zeit lang öfter krank, ich 
musste mich zu Hause um sie kümmern, 
deswegen hat mein Chef mir gekündigt.

Dann bekam ich einen neuen Sachbear-
beiter in der Ausländerbehörde, Herrn M. 
Er sagte, ich hätte nicht bewiesen, dass 
ich so heiße wie ich heiße, ich sollte einen 
Pass der Elfenbeinküste besorgen. Das ist 
nicht so einfach, aber er gab mir die Dul-
dung immer nur noch für zwei Monate, 

manchmal nur für einen Monat, und er ver-
bot mir das Arbeiten und hat mir und den 
Kindern das Taschengeld gestrichen. Das 
war besonders schwer für uns, weil es 
damals sonst kein Bargeld gab nur Wert-
gutscheine. Ohne die Unterstützung von 
Freunden hätten wir nicht mal Geld für den 
Bus gehabt. Ich hatte meine „Mitwirkungs-
pfl icht“ nicht erfüllt, hieß es. Und damit woll-
ten sie mich dazu bringen, dass ich mir ei-
nen Pass besorge. Ich bin Flüchtling, mein 
Asylantrag ist abgelehnt. Wenn ich einen 
Pass habe, hofft Herr M. sicher, dass ich 
abgeschoben werden kann. Mein Antrag 
von 2000 auf „Altfallregelung“ ist bis heute 
nicht entschieden worden.

Ich war mehrmals bei der Botschaft. Die 
wollten mir keinen Pass geben, sie haben 
aber nicht gesagt, warum nicht. Einmal war 
ich mit einem Bus des Landesamtes da, 
offi ziell, „Botschaftsvorführung“ heißt das. 
Der Beamte vom Landesamt hat also ge-
sehen, dass ich in der Botschaft war und 
mich bemüht habe. „Was wollen Sie denn 
schon wieder hier“, so wurde ich vom Bot-
schaftspersonal begrüßt. Sie kannten mich 
schon, und alle wussten, dass ich keinen 
Pass bekomme. Ich hoffe, der Beamte vom 
Landesamt hat hinterher einen Bericht ge-
schrieben, dass ich nicht schuld daran bin.

Um diese Zeit, es war im Januar 2001, 
ist auch der damalige Referent des Flücht-
lingsbeauftragten des Landtages, Sven 
Kahle, in die Elfenbeinküste gefl ogen. Sei-
ne Frau kommt von dort, sie wollten ihre 
Familie besuchen. Die Beratungsstelle in 
Norderstedt, die mir immer viel geholfen 
hat, erfuhr rechtzeitig davon. Wir konnten 
es organisieren, dass Sven Kahle meine 
Schwester getroffen hat. Sie hat bei den 
Behörden dort die Ausstellung einer Ge-
burtsurkunde für mich beantragt, was ziem-
lich lange gedauert hat, weil sie selbst vie-
le Probleme hatte, und hat sie dann an die 
Flüchtlingsberatung geschickt. Mit der bin 
ich dann zur Ausländerbehörde nach Bad 
Segeberg gegangen. Aber Herrn M. reichte 
das noch nicht. „Woher soll ich denn wis-
sen, dass Sie diese Frau sind, deren Na-
men in der Geburtsurkunde steht? Die Ur-
kunde hat ja kein Foto.“ Natürlich hat eine 
Geburtsurkunde kein Foto. Was nützt es 
denn, wenn das Foto doch nur ein Baby 
zeigen könnte?

Was gehört eigentlich nach den deutschen 
Gesetzen zur Mitwirkungspfl icht? Wieviele 

Flüchtlinge haben denn die Möglichkeit, 
dass jemand wie Herr Kahle nach Afrika 
fl iegt und sich um einige Dokumente 
kümmert? Was kann die Ausländerbehörde 
denn noch von mir verlangen? Die 
Geburtsurkunde habe ich auch der Bot-
schaft gezeigt, aber auch die haben ge-
sagt, das reicht nicht. Sie haben der 
Ausländerbehörde schriftlich bestätigt, dass 
die Urkunde echt ist. Aber sie können nicht 
bestätigen, dass die Yolande Aboke aus 
der Geburtsurkunde identisch ist mit mir, 
Yolande Aboke aus der Elfenbeinküste.

Aber wenigstens habe ich jetzt wieder ei-
ne Arbeitserlaubnis bekommen, und ich 
habe auch wieder Arbeit gefunden. Das 
ist nicht einfach. Ich stelle keine beson-
deren Ansprüche, ich mache jede Arbeit 
– aber ich muss immer erklären, warum 
die Ausländerbehörde eine Arbeitserlaub-
nis für Frau „Maduga“ gibt und ich dann 
eine AOK-Karte habe, auf der mein rich-
tiger Name, Yolande Aboke, steht.  Aber 
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meistens arbeite ich jetzt so viel, dass ich 
überhaupt keine Sozialhilfe mehr bekom-
me. Nur die Miete kann ich noch nicht sel-
ber zahlen.

Die Beratungsstelle hat mir auch geholfen, 
eine Wohnung zu fi nden. Ein Jahr dauerte 
das, wir mussten auch mit dem Sozial-
dezernenten von Norderstedt, dem stell-
vertretenden Bürgermeister sprechen, da-
mit die Kosten übernommen wurden. Denn 
normalerweise übernimmt das Sozialamt 
nur dann die Miete, wenn sie nicht höher 
ist, als die Kosten, die für die Notunter-
kunft, in der ich als Flüchtling mit einer Dul-
dung eigentlich wohnen müsste, anfallen. 
Aber in dem Container gab es Kakerlaken 
und Ratten, die Kinder und ich selbst waren 
zuletzt ständig krank. Mein Arzt schrieb ei-
ne Stellungnahme, die Beratungsstelle half 
mir, die Pastorin half mir, und 1998 konnten 
wir in die Wohnung ziehen, wo wir bis heu-
te wohnen.

Aber meine Situation belastet die Kinder 
sehr. Ich bekomme zwar jetzt die Duldung, 
die erst für drei Monate war, seit August 
2002 für sechs Monate, aber die Kinder 
haben häufi g Schwierigkeiten, sich in der 
Schule zu konzentrieren, sind unruhig und 
ich habe immer Angst. Die unsichere Situ-
ation macht mich krank und wir bräuchten 
dringend mehr Hilfe, aber die kann ich mit 
meiner Duldung nicht bekommen.

Manchmal bereue ich, dass ich damals die 
Wahrheit gesagt habe. Vielleicht wäre es 
besser gewesen, weiter zu lügen, auch 
wenn es kaum möglich gewesen wäre, 
denn ich kann ja nur Französisch und jetzt 
natürlich Deutsch und kein Englisch, wie 
man es in Südafrika spricht und einen Pass 
hätte ich von der südafrikanischen Bot-
schaft ja auch nicht bekommen. Aber seit 
ich die Wahrheit gesagt habe, habe ich 
nur Probleme. Ich musste eine Geldstrafe 
bezahlen, 500 Mark, und ich habe die Stra-
fe bezahlt. Ist denn die Strafe nie zu En-
de? Warum werde ich bis heute, jeden Tag, 
dafür bestraft? Soll ich bestraft werden, so 
lange ich lebe?
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... endlich nach Deutschland
Über die Familienzusammenführung konnten die Betroffenen selbst nur 

wenig erzählen: „Es dauerte lange“ und „Die Beratungsstelle hat uns 

sehr geholfen“. Wir baten deshalb die Beratungsstelle um eine kurze 

Schilderung:

 stellte mit Hilfe der Diakonie in Norderstedt  
einen Antrag auf Familienzusammenführung. Erst zwei Monate 

später gab die Ausländerbehörde Segeberg negative Auskunft.

Der Flüchtlingsbeauftragte des Kirchenkreises verwies in einer Eingabe auf 
die ausländerechtlichen Ermessenspielräume und betonte vorhandene aktive 
Strukturen (ehrenamtliche Unterstützungsinitiative, kirchliche Initiative,...), die 
eine dynamische Integrationsentwicklung erwarten ließen. Er verwies ebenso 
auf zunehmende Repressionen gegen Frau und Kinder . Eine Stellung-
nahme von amnesty international über „Sippenhaft “ untermauerte die 
Sorgen. Herr  schrieb selbst noch einen verzweifelten Brief an 
die Ausländerbehörde.

Nachdem DRK und Kreistagsmitglied Dr. Wolfgang Hammer auch die Beach-
tung humanitärer Gründe und aktives Ermessen einforderten, stimmte das 
Ausländeramt doch noch zu. Zwei Wochen danach gab es immer noch keine 
Nachricht von der Deutschen Botschaft . Telefonische Kontaktver-
suche waren erfolglos und Frau  wurde in der Botschaft gar nicht erst 
vorgelassen. Am wurde das Auswärtige Amt eingeschaltet. Am 3. 
August lag dort immer noch keine Zustimmung der Ausländerbehörde vor. Auf 
Nachfrage wurde vermutet, dass käme, weil nur alle 14 Tage Post über Kurier-
dienste an die Botschaft gingen... Im  kam die Familie endlich 
nach Deutschland.

Gisela Nuguid

Migrationssozialberatung der Diakonie in Norderstedt
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Die Familie Luki Lemba fl oh 1988 aus der 

Demokratischen Republik Kongo (da-

mals Zaire). Über lange Jahre lebten sie 

in Unsicherheit und unter Abschiebe-

androhung. Erst 1999, nach zwölf Jah-

ren, bekamen sie im Zuge der „Altfallre-

gelung“ ein Bleiberecht. Ich sprach mit 

Sandra, heute 21 Jahre alt, viertes von 

sechs Kindern der Familie.

Wann bist du nach Deutschland gekom-

men? Wie alt warst du damals?

Sandra Luki Lemba: Das war im November 
1988, ich war damals fünf.

Kannst du dich an irgend was aus die-

ser Zeit erinnern?

Sandra: Wir lebten in einem Heim. (Die 
Mutter ergänzt: in Oelixdorf). Da waren wir 
ungefähr drei Wochen, dann haben sie uns 
in den Kreis Rendsburg geschickt, nach 
Stohl. Und neun Monate später sind wir 
hierher nach Rendsburg umgezogen.

Wo habt ihr hier gelebt?

Sandra: Hier waren wir auch zuerst in einer 
Art Heim, ich war ja mit Ihnen auch schon 
mal dort. Das war in der Kaiserstraße, in ei-
ner der Wohnungen für Familien.

Woran erinnerst du dich?

Sandra: Ich habe ganz wenige Erinnerun-
gen. Ich weiß, wie wir draußen gespielt ha-
ben. Die Kaserne war sehr einsam, viele 
Ausländer, aber alle haben nur gewartet, 
dass sie woanders herkommen. Und in der 
Unterkunft – Essen gab es jeden Diens-
tag. Sie haben die Tür der Küche aufge-
macht, und jeder musste mit einem Karton 
kommen, und da haben sie dann zwei Liter 
Milch für jede Familie ausgeteilt, und Kon-
serven und Gemüse, es gab auch Fleisch. 
Und meine Eltern haben im Monat dreißig 
Mark bekommen. (Die Mutter korrigiert: 
vierunddreißig.) Wir hatten einen Raum, 
so groß wie heute unser Wohnzimmer. Da 
standen unsere Betten, Decken und ein 
Fernseher. WC, Bad und Dusche waren 
öffentlich, und die Küche auch. Die muss-
ten wir selbst sauber machen. Und man-
che haben gemalt, wenn jemand ausge-
zogen ist und andere einzogen, und dafür 
haben sie zwei Mark pro Stunde bekom-
men. Und es gab auch Deutsche, die sich 
für Ausländer interessiert haben, und die 

Ausländern auch geholfen haben. Ich erin-
nere mich an eine Frau, die heißt Pierrette. 
Die Gruppe hieß damals ZBBS, ich weiß 
nicht, wie sie heute heißt. Pierrette kam aus 
Frankreich, sie konnte Französisch und wir 
konnten uns mit ihr unterhalten. Sie hat 
meinen Eltern viel geholfen. Wir haben uns 
dann gut kennen gelernt, sie hat uns öfter 
abgeholt, wir waren bei ihr zu Besuch, und 
so haben wir auch Deutsch gelernt. Ich bin 
in Dänischenhagen zur Vorschule gegan-
gen, und meine Lehrerin hieß Frau Urban.

Wie war es dann in Rendsburg?

Sandra: Ich glaube, das war ungefähr im 
Sommer 1989. Hier habe ich die Schule 
angefangen, kam in der Neuwerkschule 
in die 1. Klasse. Es war eine schwierige 
Zeit, wir waren klein und die ersten Schwar-
zen hier. Im Gegensatz zu Hamburg oder 
Köln ist dies ein Dorf, die Leute waren an 
Ausländer nicht gewöhnt, besonders nicht 
an Schwarze. Wir wurden gehänselt und 
beleidigt, in der Schule und beim Einkau-
fen. Die Schwarzen, die später gekommen 
sind, hatten es leichter als wir. Wir haben 
denen die Wege geöffnet.

Wann hast du dich zum ersten Mal mit 

eurem Asylverfahren beschäftigt?

Sandra: Ich habe mich nie mit dem Asylver-
fahren beschäftigt. Es gab nur Fragen, die 
mir gestellt worden sind, und ich habe 
geantwortet. Ich glaube, 1996 oder 1997 
kam Bernd und hat mich gefragt, ob ich in 
einer Demo erzählen kann, was bei uns los 
war. Ich habe das dann erzählt, und das 
war’s. Aber sonst hat mich das Asylverfah-
ren nicht interessiert. Meine Eltern wollten, 
dass wir wie ganz normale Kinder leben, 
und wir sollten davon nichts ahnen. Wenn 
man in der Kindheit mit Asyl zu tun hat, 
macht man sich nur den Kopf kaputt. Ich 
habe es aber mitgekriegt, und ich habe ge-
fragt. Wenn man als Kind aufwächst, glaubt 
man ja, man ist ganz normal, und man 
weiß nicht, was weiß und was schwarz ist. 
Aber draußen zeigen sie dir, dass du an-
ders bist, und ich habe gefragt, warum la-
chen sie mich aus. Sie haben erklärt, war-
um wir hier sind.

Haben dir deine Eltern von der 

Ausländerbehörde erzählt?

Sandra: Nein, gar nichts.

Und was hast du mitgekriegt?

Sandra: Ich habe mitgekriegt, das wir das 
Land verlassen müssen, und innerhalb von 
zwei Tagen. Das war 1995. Ich habe ge-
fragt – man merkt das, wenn man seine 
Eltern kennt, wie unglücklich sie plötzlich 
sind. Wenn Eltern das erfahren, denken sie 
zuerst an ihre Kinder. Wo sollen sie mit ih-
nen hin? Dann kann man nicht essen, nicht 
trinken, nicht schlafen, und das merken die 
Kinder.

Warst Du überrascht, oder hattest du 

damit gerechnet?

Sandra: Ich hatte es schon vorher gehört. 
Aber wenn man ein Kind ist, dann hört man 

„Die meisten Deutschen wissen gar 

nicht, wie schlecht es Ausländern 

geht.“
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das, und dann spielt man wieder und ver-
gisst das. Ich wusste nur, sie werden uns 
eines Tages anerkennen, oder wir werden 
abgeschoben. Wir wohnten ja nur unter 
Ausländern. Wenn man unter Deutschen 
wohnt, weiß man ja gar nicht, was passiert. 
Aber wenn man unter Ausländern wohnt, 
dann merkt man, dass die anderen Famili-
en plötzlich nicht mehr da sind. Man weiß 
dann, die wurden abgeschoben. Und wenn 
man einen Ausweis hat, dann weiß man, 
man ist geduldet. Man fragt ja auch: Papa, 
warum gehst du nicht arbeiten? Ja, ich darf 
nicht arbeiten, wegen unseres Passes.

Ist es denn okay, dass man sieben oder 

acht Jahre hier ist und noch nicht weiß, 

ob man bleiben darf?

Sandra: Das hat mich erst interessiert, als 
ich 15 war. Ich weiß noch, 1997, als ich die-
se Demo gemacht habe. Da habe ich im 
Fernsehen gesehen, wie es bei uns in Af-
rika aussieht, und gefragt, warum müssen 
wir dort hin? Warum hat man uns das nicht 
gleich gesagt, nach einem Tag? Wir haben 
die Schule hier angefangen, wir haben uns 
hier eingelebt. Vielleicht nicht meine Eltern, 
aber wir, die Kinder. Warum machen sie 
das mit uns? Meine große Schwester und 
ich haben damals Unterschriften gesam-
melt, damit wir hier bleiben können. Wir 
haben unsere Situation erklärt und Unter-
schriften gesammelt, und damit sind wir 
zum Parlament in Kiel gewesen. Und da 
haben wir mit Herrn Wienholtz gesprochen. 
Er erzählte uns von einer neuen Rege-
lung, er sagte: Dein Vater muss erst mal 
Arbeit suchen, er muss seine Familie sel-
ber ernähren und seine Wohnung selber 
bezahlen. Ich habe mich gefragt, was soll 
denn das. Wenn du nach Deutschland 
kommst, darfst du nicht arbeiten. Wie soll 
ich denn Arbeit suchen, wenn in der Dul-
dung steht, ich darf nicht arbeiten, ich be-
komme keine Arbeitserlaubnis. Wenn er Ar-
beit sucht, wie Wienholtz gesagt hat, dann 
guckt jeder Arbeitgeber auf den Pass oder 
das Papier, was er gerade hat. Und wenn 
er sieht, er ist nur geduldet, dann wird 
er so einen nicht nehmen. Den würde 
ich als Chefi n auch nicht nehmen. Ich 
möchte einen festen Arbeiter haben, nicht 
einen der nach zwei Tagen geht. Wir 
sind dann mit den ganzen Papieren zur 
Ausländerbehörde gegangen, und die ha-
ben zu Papa gesagt, du darfst jetzt arbei-
ten. Und dann hat Papa sich Arbeit ge-
sucht, er hatte Glück, er hat gleich Arbeit 

gefunden. Erst einen 
Arbeitsplatz hier, dann 
bei einer Baumschule 
in Hamburg, und da ar-
beitet er jetzt seit sie-
ben Jahren.

Weißt du noch, wie 

es dir in den Jahren 

ging, als du noch 

nicht wusstest, ob ihr 

abgeschoben werdet 

oder bleiben könnt?

Sandra: 1995 war das. 
Das war eine schwieri-
ge Zeit. Ich hatte Angst, 
ich konnte nicht schla-
fen. Ich kannte das von 
anderen Familien. Die 
sind nachts um drei ab-
geholt und abgescho-
ben worden, und ich hatte Angst, dass wir 
auch nachts abgeholt werden. Da hat man 
nur Angst.

Kannst du dir ein Leben im Kongo vor-

stellen?

Sandra: Nein, ich kenn das Land doch gar 
nicht. Sie wissen doch auch nicht mehr, 
was Sie mit vier oder fünf Jahren gemacht 
haben. Wenn ich mir das heute überlege: 
Ich kann froh sein, dass ich in Deutsch-
land lebe und hier kein Krieg herrscht. 
Aber die meisten Deutschen, die nichts mit 
Ausländern zu tun haben, wissen gar nicht, 
wie schlecht es vielen Ausländern hier geht. 
Wenn man Arbeit sucht, dann gucken alle, 
ob man schwarz ist oder Ausländer. Dann 
wollen sie einen nicht nehmen. Und wenn 
man einkauft, die gehen hinter einem her, 
als würde man klauen, als ob nur Ausländer 
klauen. Dann gibt es immer Streß mit den 
Rechtsradikalen. Dort wirst du körperlich 
verfolgt, hier psychisch. Das macht einen 
hier psychisch fertig.

Wie war es, als ihr die Pässe bekamt?

Sandra: Das war 1999. Das war ein gutes 
Gefühl! Wir haben gesungen und gelacht, 
wir waren einfach nur glücklich. Wir sind 
eine sehr christliche Familie, wir haben 
deshalb erst Kirchenlieder gesungen, und 
dann haben wir zusammen gebetet.

Der Schlepper: Wenn Du die Zeit der Dul-
dung mit den Jahren danach, mit Pass, ver-

gleichst, was sind die größten Unterschie-
de?

Sandra: Dass man viel mehr darf. Zum 
Beispiel die Ausbildung: Eine Ausbildung 
dauert drei Jahre, und wer geduldet ist, 
kann keine Ausbildung anfangen. Meine 
Schwester war mit der Schule fertig, und 
wollte eine Ausbildung machen, und mit ei-
ner Duldung für sechs Monate geht das 
nicht. Sie musste vier Jahre zu Hause sit-
zen und warten, bevor sie die Ausbildung 
anfangen konnte. Und man darf jobben, ich 
habe gleich einen Job gesucht, als ich 18 
war. Die Sozialhilfe wird auch mehr, aber 
wir leben nicht mehr vom Sozialamt. Und 
reisen. Ich war jetzt schon in Frankreich, 
Belgien, in halb Europa. Wir leben schon 
fast wie Deutsche.

Wie beurteilst Du das deutsche Asyl-

recht?

Sandra: Schlecht. Ich fi nde, man muss 
in einem Jahr entscheiden. Das ist doch 
schlecht so für Familien. Wenn man die 
Kinder zur Schule gehen lässt – man lässt 
die ganze Familie warten für gar nichts. 
Lieber so kurz wie möglich.
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Schon lange hatte Familie Erman in Itz-

stedt (Kreis Segeberg) keine Ruhe mehr. 

Junge Männer, einige noch unter 18 Jah-

ren, meist auf Motorrädern belästigten 

sie, beschimpften sie immer wieder. Im 

Dezember 2002 kam es zum tätlichen 

Angriff, als die Mutter mit den kleinen 

Neffen im Dorf einkaufte. Jugendliche 

umkreisten sie, beschimpften sie und 

schlugen schließlich das Kind.

1996 war die kurdische Familie Erman von 
türkischen Spezialeinheiten aus ihrem Dorf 
in der Nähe der irakischen Grenze vertrie-
ben worden. Die lange Flucht führte sie nach 
Deutschland. Hier wohnten sie zunächst 
in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften. 
Schließlich landeten sie 1999 in Itzstedt, 
bekamen von der Amtsverwaltung eine 
Wohnung, endlich einigermaßen Platz für 
Eltern und sieben Kinder.

Die Hoffnung, hier endlich Sicherheit zu fi n-
den, war spätestens Ende 2002 mit einem 
Schlag vorbei. Der Schlag traf zwar einen 
Neffen der Familie, aber die Botschaft kam 
direkt: „Verschwindet hier“. Itzstedt, so be-
haupteten die Jugendlichen, wollte keine 
Ausländer haben. „Wir sind nicht freiwillig 
hier“, versuchte der Vater der Familie zu 
erklären. „Wir mussten fl iehen, mussten 
unsere Heimat verlassen.“ Egal, „Türken 
raus!“ wurde der kurdischen Familie zuge-

rufen, die gerade vor der türkischen Armee 
gefl ohen war.

Gegenüber auf der Tankstelle sammelte 
sich die 10- bis 12-köpfi ge Gruppe immer, 
hierher war auch der Vater der Familie ge-
gangen, um mit ihnen zu sprechen. Die 
Antwort kam einige Tage später, Anfang 
Januar: nachts fl og ein großer Stein durch 
das Fenster des Badezimmers. Zum Glück 
saß die Familie im Wohnzimmer, hätte 
der Stein jemanden getroffen, wäre es 
lebensgefährlich gewesen.

Jetzt suchte die Familie Hilfe, aber nicht im 
Ort. Hier wohnten sie seit über drei Jahren, 
und dem Treiben der ausländerfeindlichen 
Jugendlichen sahen alle Einwohner relativ 
gleichgültig zu. Auch die Polizei hatte auf 
den nächtlichen Anruf der Familie nur mit 
einem Bedauern reagiert, leider wäre im 

Moment kein Streifenwagen frei, um sich 
darum zu kümmern – in einer Situation, 
in der die Jugendlichen grölend am Haus 
standen und damit drohten, „nächstes Mal“ 
würden sie es anzünden.

Über eine Lübecker Bekannte wurde der 
Kontakt zu einer Zeitschrift hergestellt, die 
den Kontakt zu einer Gruppe im nahen 
Norderstedt vermittelte. Dort bereitete man 
sich vor, traf sich mit der Familie – und 

zwei Monate später kamen 20 Antifaschis-
tinnen und Antifaschisten für ein paar Stun-
den nach Itzstedt, um 400 Flugblätter in die 
Hausbriefkästen der Nachbarn zu vertei-
len. „Seit mehr als einem Jahr wird in Ihrer 
Nachbarschaft eine kurdische Familie von 
etwa einem Dutzend junger Rechtsextre-
mer bedroht“, hieß es darin. „Unbemerkt? 
Sind sie Ihnen nie aufgefallen, diese Ju-
gendlichen, die Ihren NachbarInnen das 
Leben zur Hölle machen?“ Das Flugblatt 
schloss mit der Aufforderung: „Wir bitte Sie 
daher, künftig nicht wegzusehen. Greifen 
Sie ... ein. Erklären Sie sich mit Familie Er-
man und anderen Betroffenen solidarisch!“

Auffällig die Veränderungen im Ort in den 
nächsten Wochen. Jetzt, mit der Nase dar-
auf gestoßen, gab es plötzlich Bewegung. 
Eine kleine Initiative entstand, erstmal an-
gelehnt an die Kirchengemeinde. Die bei-
den Pastoren am Ort hatten die Probleme 
schon im Konfi rmandenunterricht ange-
sprochen, und jetzt fanden sich Nachbarn, 
die nicht wegsehen, sondern helfen woll-
ten. Ende Mai wurde Familie Erman zu ei-
nem Straßenfest eingeladen, das die Kir-
che organisierte. Über 400 Nachbarn aus 
Itzstedt kamen. Kurdisches Essen hatte die 
Familie zubereitet, genau das Richtige, um 
ins Gespräch zu kommen (siehe Foto). Und 
viele, die vielleicht schon den Kontakt woll-
ten, sich aber nicht getraut hatten, einfach 
mal zu klingeln, nutzten die Gelegenheit.

Die Angst ist bei Familie Erman noch lange 
nicht verschwunden. Zu sehr erinnern die 
nächtlichen Angriffe an die Situation in Kur-
distan, auch dort hatten die Soldaten erst 
damit gedroht, das Haus anzuzünden, und 
diese Drohung machten sie später wahr. 
Die jugendlichen Rechtsradikalen treffen 
sich immer noch in Itzstedt bei der Tank-
stelle. Aber Familie Erman hat jetzt die 
Hoffnung, dass es Nachbarn gibt, die auf-
merksam hinsehen und mit darauf achten, 
dass Familie Erman endlich Frieden und 
Sicherheit fi ndet.

„Verschwindet von hier“
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Es ist Juni, die Sonne scheint, ich 

bin mit zwei netten jungen Frauen im 

Eiscafé verabredet. Eigentlich gibt es 

überhaupt keinen Grund, an Probleme 

zu denken. Und doch muss es sein, 

denn Hidajete, 18 Jahre alt, soll morgen 

zur Ausländerbehörde. Ihr wurde die 

Duldung im Mai nur um einen Monat 

verlängert, mit der Bemerkung, sie soll-

te sich seelisch schon mal auf die Aus-

reise einstellen, sie könnte auch abge-

schoben werden.

Aber der Reihe nach.

Hidajete kam 1992 nach Deutschland. Sie 
war damals sieben Jahre alt. Ihr Vater hat-
te im Kosovo in einer Mine gearbeitet, dort 
mitgeholfen, Streiks zu organisieren, als 
1989 die Autonomie des Kosovo von der 
serbischen Regierung in Belgrad aufgeho-
ben wurde. Er wurde verfolgt, musste fl ie-
hen, und kam 1991 nach Deutschland. Dort 
hatte er nämlich schon von 1968 bis 1974 
als Gastarbeiter gearbeitet. Hier erhoffte er 
sich Sicherheit. Er war auch zunächst si-
cher, unsicher war die Situation seiner Frau 
und der fünf Kinder, die im Kosovo geblie-
ben waren. Die Polizei und Miliz kam zu 
ihnen, suchte den Vater. Schließlich nah-
men sie Faruk, damals 13 Jahre alt, mit. 
Er blieb in Polizeihaft mit der Ankündigung, 
man würde ihn erst freilassen, wenn der 
Vater zurückkäme, um sich zu stellen. So 
organisierte die ganze restliche Familie die 
Flucht nach Deutschland, die Mutter, der 
älteste Sohn Ekrem, der schwerbehindert 
im Rollstuhl saß, und die Töchter Fatma, 
damals 11 und Hidajete, damals 7. Der 
kleine Bruder Berat war damals 3 Jahre 
alt. Ein Jahr nach dem Vater kamen sie 
in Deutschland an. Die Befreiung von Fa-
ruk aus Polizeihaft war etwas komplizier-
ter, er kam später alleine nach. Übrigens: 
Alle hatten einen jugoslawischen Pass, nur 
Faruk nicht. Und heute, mit 24 Jahren, hat 
er immer noch keinen. So lange kann ein 
Staat verfolgen.

Der Asylantrag wurde abgelehnt. Das 
ist – leider – nicht unüblich. Streik? 
Gewerkschaftliche Organisierung? Verfol-
gung? Geiselhaft für den 13-jährigen Sohn? 
In Deutschland noch lange kein Grund, 
Asyl zu bekommen.

Die Eltern haben inzwischen ein zumin-
dest vorläufi ges Bleiberecht. Denn sie 
müssen sich um den schwerbehinderten 

Sohn kümmern, der keine Minute alleine 
gelassen werden kann. Eine Versorgung 
Schwerbehinderter ist in Kosova, so heißt 
das Land auf Albanisch, so kurz nach dem 
15-jährigen Krieg noch nicht möglich.

Das, so meint die Ausländerbehörde, gilt 
aber noch lange nicht für die Töchter. Fat-
ma wurde 1999 erwachsen, am 3. März 
feierte sie ihren 18. Geburtstag. Damit ist 
sie nach dem deutschen Ausländerrecht 
nicht mehr Tochter ihrer Eltern, sondern 
eine selbständige Person, die nach dem 
Ausländerrecht auch alleine abgeschoben 
werden kann. Doch im März 1999 waren 
die deutschen Truppen schon in Mazedo-
nien und Albanien stationiert, drei Wochen 
nach Fatmas Geburtag begannen die Bom-
benangriffe der NATO. So wurde ihr erst 
ein Jahr später die Abschiebung angedroht. 
Sie kämpfte um ihr Bleiberecht, suchte sich 
Arbeit, machte sich unabhängig von Sozi-
alhilfe. Damals wurde über eine Abschluss-
regelung für Flüchtlinge aus dem Kosovo 
diskutiert, schließlich bekamen alle die ei-
ne Chance, die Arbeit hatten. Sie bekam 
zuerst eine Aufenthaltsbefugnis „zur Pro-
be“, nur für sechs Monate. Erst als sie in ei-
ner Schokoladenfabrik Nachtschichten an-
nahm und mehr verdiente als den Sozi-
alhilfesatz, wurde ihr im September 2002 

eine Befugnis für zwei Jahre ausgestellt. 
Und das klappte keineswegs von selbst, 
die örtliche Beratungsstelle unterstützte 
sie, und auch das Innenministerium in 
Kiel schaltete sich ein. Und selbst nach 
der Intervention des Ministeriums dauerte 
es noch Monate, bis die Segeberger 
Ausländerbehörde zustimmte. Jetzt hat sie 
die Chance, in einiger Zeit eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis, vielleicht später den 
deutschen Pass zu bekommen. Denn sie 
ist inzwischen mehr deutsch als albanisch. 
Das merkte sie im letzten Frühjahr, als sie 
im Kosovo zum letzten Mal ihre Oma be-
suchte, die kurz darauf starb. Wenn sie 
mit den „Einheimischen“ sprach, wurde sie 
oft auf ihren Akzent aufmerksam gemacht. 
Außerdem merkte sie schnell, dass ihr 
zu weitgehenderen Gesprächen der Wort-
schatz fehlte. Immer wieder musste sie 
deutsche Vokabeln einfl echten, um Lücken 
zu überbrücken.

Und jetzt Hidajete. Sie hatte am 18. Sep-
tember ihren 18. Geburtstag, ohne dass 
klar ist, ob „Ausländerinnen“ in ihrer Situa-

Was ist eine Familie?

Zwei Schwestern, ein Asylantrag: Fatma 
(links) steht kurz vor der Einbürgerung, ih-
re kleine Schwester Hidajete kurz vor der 

Abschiebung.
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tion das feiern können. Sie ist nicht, wie ih-
re Schwester, mehr deutsch als albanisch. 
Sie ist nur deutsch. Albanisch kann sie mit 
Mühe verstehen, aber nicht sprechen. Sie 
ist zwei Wochen lang im Kosovo und 12 
Jahre in Deutschland zur Schule gegan-
gen. Sie hat die Hauptschule erfolgreich 
abgeschlossen und danach eine Kranken-
pfl ege-Lehre auf der Berufsschule ange-
fangen. Die dreijährige Ausbildung bedeu-
tet gleichzeitig einen Realschulabschluss. 
Zwischendurch hat sie ein achtwöchiges 
Praktikum im Krankenhaus gemacht und 
danach ein Angebot bekommen, dort eine 
Ausbildung anzufangen. Das will sie gerne, 
sobald sie in einem Jahr die Schule fertig 
hat. Denn sie muss auch immer mehr Auf-
gaben bei der Pfl ege des schwerbehinder-
ten Bruders übernehmen. Die Eltern wer-
den schließlich nicht jünger, und sie hat es 
jetzt gelernt.

Doch jetzt soll sie ausreisen, „zurück“, wie 
die Ausländerbehörde sagt. Zurück? An das 
Kosovo hat sie nur noch bruchstückhafte 
Erinnerungen, und die sind zumeist sehr 
negativ. Mit der Oma ist die letzte Ver-
wandte dort gestorben, alle anderen leben 
wie sie in Deutschland, die meisten haben 
die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie hat 
schon hier Schwierigkeiten, sich im Kreise 
der Großfamilie oder anderer albanisch-
stämmiger Familien zu bewegen. „Ich bin 
freier als sie, ich fühle mich bei ihnen nicht 
wohl.“ Sie ist eben Deutsche.

Die Lehrerin hat einen Brief an die 
Ausländerbehörde geschrieben, voller 
Unverständnis. Die anderen in der Klasse 
können es auch nicht verstehen. Überhaupt 
niemand, dem sie es bisher erzählt hat. 
Besonders auffällig fi ndet sie, dass sie 
letztens in der Ausländerbehörde, als ihr 
Sachbearbeiter keine Zeit hatte, mit ande-
ren Angestellten ins Gespräch kam. Es wa-
ren Leute aus der Einbürgerungsabteilung. 
Auch sie verstanden nicht, dass es keine 
Möglichkeit gäbe, sich mit ihrem Sach-
bearbeiter zu einigen. Hidajete hat dem 
zuständigen Sachbarbeiter angeboten, die 
Schule abzubrechen, zu arbeiten wie die 
große Schwester. Abgelehnt, die Frist 
für die Bleiberechts-Regelung für Kosovo-
Flüchtlinge ist vorbei. Sie galt nur für die, 
die vor zwei Jahren Arbeit hatten. Hidajete 
war damals 16 und lernte fl eißig für den 
Abschluss.

Doch es kam noch schlimmer. Plötzlich 
fragte der Sachbearbeiter: Ob sie denn in 
einem Jahr, im Sommer 2004, freiwillig zu-
sammen mit den Eltern ausreisen würde? 
Die medizinische Versorgung in Kosova 
würde sich ja sicherlich verbessern, dass 
auch ein Schwerbehinderter Sohn und Bru-
der mit abgeschoben werden könne. Hida-
jete wäre fast zusammengebrochen, als sie 
den Vorschlag hörte. Natürlich hat sie nicht 
zugestimmt, in einem Jahr freiwillig auszu-
reisen, unter diesen Bedingungen! Das hat 
natürlich ihr Ansehen bei dem Sachbear-
beiter nicht verbessert, das ist ihr aber in-
zwischen auch egal.

Wieviel es denn kostet, wenn man eine 
Duldung hat und einmal im Monat zur 
Ausländerbehörde muss? Das sind im-
merhin 40 Kilometer hin, 40 Kilometer 
zurück. „Das kostet Nerven,“ sagt sie, 
„hauptsächlich Nerven.“ Fahrtkosten hat 
sie nicht, weil ihre große Schwester sie 
meistens fährt. Die braucht sie auch zur 
moralischen Unterstützung und als Zeugin, 
wenn die Diskussionen härter werden. Bei-
de sind aber inwzsichen wahre Experten 
im Ausländerrecht, bei der vorletzten Dul-
dungs-Verlängerung haben sie eine Stun-
de diskutiert, um ein besseres Ergebnis he-
rauszuholen. Vergebens.

Die Gesetze alleine, so meint Hidajete, 
können es nicht sein. Denn die Sachbear-
beiter auf der Ausländerbehörde legen die-
se Gesetze streng oder fl exibel aus. Ver-
wandte mit anderem Nachnamen, die eine 
andere Sachbearbeiterin haben, kamen 
mit dem gleichen Flugzeug, damals, 1992. 
Sie hatten ähnliche Fluchtgründe, ebenfalls 
kleine Kinder. Seit einem Jahr haben alle 
einen deutschen Pass, den sie nach den 
gleichen Gesetzen bekamen, nach denen 
Hidajete jetzt die Abschiebung angedroht 
wird.

Vor allem hat sie kein Verständnis für die 
Defi nition von „Familie“. Sie kann sich ein 
Leben ohne Eltern und Geschwister nicht 
vorstellen, auch wenn sie jetzt 18 Jahre 
alt ist. Hidajete hat einen Antrag bei der 
Härtefallkommission gestellt. Diese bedau-
erte, die Gesetze wären eben so. Zumin-
dest könne man die Gesetze so auslegen. 
Das vorläufi ge Bleiberecht gilt eben für den 
schwerbehinderten Sohn, die pfl egenden 
Eltern und die minderjährigen Kinder. und 
Hidajete ist 18 Jahre alt, nicht minderjährig, 
nicht Kind – fertig zur Abschiebung.

Beide können diese Frage nicht beant-

worten. Handan und Kanda sind beide 

Kurdinnen, 16 und 17 Jahre alt. Die Fa-

milien sind vor fünf Jahren gefl ohen, 

Handans Familie aus der Türkei, Kan-

das aus dem Irak. Handan würde jetzt 

gerne eine Ausbildung anfangen. Kan-

da müsste sich im laufenden Schuljahr 

bewerben. Aber es geht nicht. Warum, 

können sie nicht verstehen. Die Gesetze 

sind eben so.

Handan, 17 Jahre alt, kam 1997 mit ihrer 
Familie aus der Türkei nach Deutschland. 
Aus ihrem Dorf waren sie, wie andere 
auch, von der türkischen Armee vertrieben 
worden. Eine Zeitlang wohnten sie in der 
nächsten größeren Stadt, Batman, bis auch 
dort der Druck unerträglich wurde. Doch 
der Asylantrag, den ihre Eltern damals stell-
ten, wurde abgelehnt. Jetzt verlor die Fami-
lie vor dem Verwaltungsgericht in Schles-
wig, das die Ablehnung des Asylantrages 
bestätigte. Zwar glaubte das Gericht, dass 
die Familie aus dem Dorf vertrieben wurde. 
Nicht geglaubt hat der Richter dann aber, 
dass die Polizei auch in Batman noch nach-
setzte, der Vater verhaftet und gefoltert 
wurde. Das hatte er in der ersten Anhörung 
bei dem Bundesamt nicht erzählt, sondern 
später seiner Anwältin anvertraut, die es 
schriftlich nachreichte. So etwas ist im deut-
schen Asylrecht nicht vorgesehen, deshalb 
die Ablehnung.

Ich frage Handan, was sie mal werden will. 
Sie hat gerade ihren Hauptschulabschluss 
gemacht. Mit ihrer Duldung kann sie keine 
Arbeitserlaubnis für drei Jahre bekommen, 
denn die Duldung gilt immer nur kurzfris-
tig. Wenn sie sich um einen Ausbildungs-
platz bewirbt, wollen Arbeitgeber aber eine 
Arbeitserlaubnis für die gesamten drei Jah-
re sehen. So hat sie sich bei der Be-
rufssschule in Mölln um einen Platz be-
worben, eine Art Ausbildung als Pfl ege-

Was hat unser 

Asylantrag mit 

der Ausbildung 

zu tun?
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kraft und Hauswirtschafterin. Da-
mit hätte sie in zwei Jahren einen 
Realschulabschluss und könnte 
gleichzeitig im Altersheim, Pfl e-
geheim oder im Krankenhaus 
arbeiten. Doch andere wurden 
ihr trotz schlechterer Zeugnisse 
zunächst vorgezogen, sie lande-
te nur auf der Warteliste. So mel-
dete sie sich gleichzeitig für das 
freiwillige 10. Schuljahr an.

Eigentlich will sie Arzthelferin 
werden, bevorzugt bei einem 
Kinderarzt. Sie hat zwei Praktika 
gemacht, zwei Wochen arbeitete 
sie in Lübeck in der häuslichen 
Pfl ege, zwei Wochen in Ratzeburg in der 
Zahnarztpraxis. Doch eine Ausbildung bei 
einem Kinderarzt kommt für sie nicht in 
Frage – für jede Ausbidlung brauchen 
Ausländerinnen und Ausländer eine Ar-
beitserlaubnis, die Arbeitserlaubnis darf für 
höchstens den Zeitraum erteilt werden, für 
die die übrigen Ausweispapiere gelten – 
und da der Asylantrag ihrer Eltern abge-
lehnt wurde, hat sie keine Chance.

Ich frage noch, welche Berufe sonst noch 
in Frage kommen. Handan weiß genau 
die Richtung: Nur Berufe, in denen sie mit 
Menschen zu tun hat und Menschen helfen 
kann. Sie kann sich vorstellen, in einer Be-
ratungsstelle zu arbeiten. Oder als Dolmet-
scherin. Sie kann perfekt deutsch, türkisch 
und kurdisch und übersetzt bei allen Gele-
genheiten für ihre Eltern und manchmal für 
die größeren Schwestern, seit sie 11 Jahre 
alt ist. Sie hat noch eine ganz verwegene 
Idee: Sie könnte auch auf dem Sozialamt 
arbeiten. Dort hat sie soviel Erfahrungen 
mit Verständigungsschwierigkeiten und mit 
unfreundlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gemacht, dass sie manchmal da-
von träumt, eine Mitarbeiterin könnte auch 
die Ablehnung eines Antrages auf türkisch 
und freundlich erklären. Sie könnte das, da 
ist sie sich sicher.

Kanda fl oh mit ihren Eltern 1998 aus dem 
Irak. Die Familie fl oh nicht nur vor der Dik-
tatur Saddam Husseins, ihr Vater war auch 
bei einer kurdischen Organisation in Haft. 
Der Asylantrag wurde anerkannt. Aber dann 
klagte der Bundesbeauftragte gegen die 
Anerkennung, und bis heute wurde nicht 
endgültig entschieden. Kanda ist nicht klar, 
warum die rechtlichen Auseinandersetzun-
gen über den Asylantrag ihres Vater ihren 
eigenen Alltag so sehr beherrschen.

Kanda ist 16, ist gerade von der 7. in die 
8. Klasse versetzt worden. Zur Hauptschu-
le geht sie, weil weder sie noch ihre Eltern 
das deutsche Schulsystem kannten, als sie 
kamen, und eine Lehrerin sagte, wegen 
ihrer fehlenden Deutschkenntnisse müsse 
sie zur Hauptschule. Jetzt hat sie noch zwei 
Jahre vor sich. Im 8. Schuljahr kommen 
aber die Beraterinnen oder Berater vom Ar-
beitsamt, sie soll sich für ein Praktikum ent-
scheiden, man macht Bewerbungstraining 
und soll spätestens zum Ende des Schul-
jahres die Bewerbungen um eine Ausbil-
dungsstelle abschicken.

Sie würde am liebsten Kindergärtnerin. Sie 
hat kleinere Geschwister, die sie öfter be-
aufsichtigt, wenn die Eltern arbeiten – als 
Älteste hat sie seit Jahren ihre Pfl ichten. 
Sie hat auch schon in einem Kindergarten 
nach einem Praktikumsplatz gefragt. An-
sonsten hat sie bei Bekannten in einem Im-
biss gearbeitet, allerdings zwischendurch 
und unbezahlt, dort hat sie an der Kasse 
gesessen. Auch so etwas kann sie sich 
vorstellen, vielleicht auch in einem Kauf-
haus. Und als Dolmetscherin könnte sie ar-
beiten. Das ist sie nämlich seit Jahren, und 
zwar für die eigenen Eltern. Sie hat Kontakt 
mit dem Dolmetscher, der für die Familie 
im Verwaltungsgerichtsverfahren übersetzt 
hat, sie kennt auch einen weiteren Dol-
metscher, der das berufl ich macht. So 
etwas will sie vielleicht zusätzlich und 
stundenweise machen, weil man da auf 
Einzelaufträge angewiesen ist. Beraterin 
für Flüchtlinge? Sie kennt die Beratung 
beim Flüchtlingsforum in Lübeck. Nein, sie 
fi ndet es toll, dass es die Beratung gibt, 
aber für sie wäre das „zuviel Papierkram“. 
Sie hat sich überlegt, ob sie vielleicht auch 
Lehrerin werden könnte. Sie kann sich gut 
vorstellen, was sie in der Schule, ihrer jet-

zigen Klasse, im Unterricht anders machen 
würde. Andererseits weiß sie nicht, ob das 
etwas für sie wäre.

Nur wegen des Asylverfahrens ist sie völlig 
unsicher. Wird sie in zwei Jahren einen 
Ausbildungsplatz annehmen können, für 
den sie sich im kommenden Schuljahr be-
wirbt? Oder ist sie darauf angewiesen, ei-
nen Platz auf einer Berufsschule zu be-
kommen, in der ein Realschulabschluss mit 
der Ausbildung zur „sozialpädagogischen 
Assistentin“, das ist das neudeutsche Wort 
für „Kindergärtnerin“, verbunden ist? Und 
warum ist das eigentlich so? Sie soll in 
der nächsten Woche für ihre Eltern beim 
Rechtsanwalt übersetzen, und diesmal will 
sie auch fragen, was mit ihr selbst ist.

Beide, Handan und Kanda, können sich 
nicht vorstellen, im Irak oder in der Türkei 
zu wohnen. Wenn Kanda aus Lauenburg 
weggeht, dann nach Berlin. Dort in der 
Großstadt möchte sie später wohnen, am 
liebsten würde sie jetzt schon mal dorthin 
fahren. Sie kennt die Stadt nur aus dem 
Fernsehen. Auch Handan will auf jeden Fall 
in Deutschland bleiben, sie weiß, dass ihr 
Vater bei einer Rückkehr im Gefängnis lan-
det. Auch wenn sie nächstes Jahr 18 Jah-
re alt und damit volljährig wird, kommt ei-
ne Trennung von der Familie nicht in Fra-
ge. Auch ihre beiden großen Schwestern, 
längst volljährig, aber nicht verheiratet leben 
bei den Eltern, ganz selbstverständlich.

Aber was die Arbeitserlaubnis für eine Aus-
bildung mit dem Asylverfahren zu tun hat, 
warum beide keine Chance erhalten, ob-
wohl ein Asylantrag abgelehnt, der andere 
angenommen wurde – das wollen sie ei-
gentlich auch nicht verstehen.
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Kanda wollen nicht 

anderes als einen 

ehrlichen Beruf 

lernen. Doch obwohl 

der Asylantrag von 

Handans Eltern 

abgelehnt, der von 

Kandas Eltern 
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angenommen 

wurde, sind beide 

in einer ähnlichen 

Situation: Sie 

bekommen keine 

Arbeitserlaubnis.
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Als ich in die kleine Zwei-Zimmer-Woh-

nung der sechsköpfi gen Familie komme, 

ist die Mutter mit den vier kleinen Kin-

dern, zwei von ihnen inzwischen schul-

pfl ichtig, noch alleine. Der Vater ist noch 

einkaufen. Sie erzählt uns, wie belas-

tend das Leben im Versteck, das Leben 

ohne Papiere für sie ist. Insbesondere 

belastet sie die Situation ihrer vier Kin-

der. Sie schlafen schlecht, spüren die 

Anspannung ihrer Eltern – und wachen 

nachts auf, geweckt von Träumen über 

die Entdeckung durch die Polizei.

Als der Mann vom Einkaufen zurückkommt, 
holt er gleich einige Zettel hervor. Er hat sich 
auf unser Gespräch vorbereitet, möchte 
zunächst aber keine Fragen zum „Leben 
in der Illegalität“ beantworten, sondern von 
seiner Verfolgung in Kurdistan erzählen.

Sein Vater war schon Anfang der 60er Jah-
re, die PKK existierte damals noch nicht, 
Anhänger von Mustafa Barsani. Er ist in-
zwischen gestorben, die Organisation wird 
heute vom Sohn, Mesut Barsani, geführt.

Bis 1972, bis zu seinem Tode, verteilte der 
Vater von Herrn K. Bücher und Broschüren 
von Barsani. Er brachte den Söhnen bei, 
sich für die Rechte der Kurden einzuset-
zen, und vermittelte ihnen die Notwen-
digkeit, sich dazu zu organisieren. Die 
Söhne der Familie beteiligten sich an die-
sen Aktivitäten. Sie wurden, das betraf 
auch Herrn K. selbst, mehrfach verhaftet. 
Auch nach dem Tod des Vaters behielt die 
türkische Polizei sie im Blick, wie überhaupt 
Familienmitglieder politisch Aktiver immer 
verdächtigt werden.

1975 wurde Herr K. gemeinsam mit sei-
nem Bruder von der „Konterguerilla“, einer 
inoffi ziellen regierungsnahen Miliz in der 
Türkei, festgenommen. Mit verbundenen 
Augen wurde er 2 Wochen lang an zwei 
verschiedenen Orten gefangen gehalten 
und mit verschiedenen Methoden schwer 
gefoltert. Von Angehörigen der Kontergue-
rilla wurde er aus der Haft immer noch mit 
verbundenen Augen nach Hause gefahren, 
so dass er bis heute über den Ort der 
Gefangenschaft nichts sagen kann. Sein 
Bruder wurde eine Woche später in der 
Nähe von Adana in einem Wald tot auf-

gefunden, durch Folterspuren so schwer 
entstellt, dass eine Identifi zierung kaum 
möglich war. Die Familie holte die Leiche 
ab, die Regierungsorgane bestritten aber 
jede Verantwortung für Haft und Ermor-
dung.

Herr K. war danach aus Angst kaum noch 
politisch aktiv, versuchte Geld zu verdie-
nen. Er war tätig im Im- und Export (Schafe 
und Gemüse nach Kuweit). Die Firma war 
in Gazi Antep, er wurde Vorsitzender der 
Handelskammer von Urfa.

Doch 1985 wurde er wieder festgenom-
men, diesmal von der Polizei. Ihm wurde 
vorgeworfen, dass seine Firma nur eine 
Tarnung für die Unterstützung kurdischer 
Organisationen sei. Aus Angst vor Folter 
unterschrieb er ein Geständnis, er gab Mit-
gliedschaft und Unterstützung der PKK zu. 
Dennoch wurde er 40 Tage lang gefoltert, 
die Spuren (Brandverletzungen auf Bauch 
und Rücken) sind bis heute zu sehen, 
außerdem wurden ihm mehrere Rippen ge-
brochen. Danach war er in einem E-Typ-
Gefängnis in Gazi Antep. Im Oktober 1985 
gelang es ihm mit Hilfe eines Anwalts nach-
zuweisen, dass er kein PKK-Mitglied war, 
er kam frei. Allerdings wurde er von der Po-
lizei bedroht, dass er sich nicht traute, sei-
ne Geschäfte wieder aufzunehmen.

1989 heirate er seine heutige Frau, auch in 
der Hoffnung, dass die Polizei die junge Fa-
milie jetzt in Ruhe lassen würde. Er arbeite-
te selbstständig, fi ng 1991 bei einer Tages-
zeitung als Redakteur mit einem 1-Jahres-
Vertrag an. Er blieb dennoch politisch en-
gagiert, wurde auch von anderen Kurden 
auf seinen Vater angesprochen, der sich 
sehr für die Rechte der Kurden eingesetzt 
hatte. So setzte er die unterbrochenen po-
litischen Aktivitäten fort.

Im Februar 1990 wurde er gemeinsam mit 
seinem Bruder Mehmet wieder festgenom-
men, beide wurden einzeln zu Haus abge-
holt und trafen sich in Polizeihaft wieder. 
Wieder wurde er mit verbundenen Augen 
gefangen gehalten und schwer gefoltert, 
sein rechter Fuß ist bis heute so schwer 
geschädigt, dass er humpelt. Beide wur-
den im Gefängnis von Diyarbakir gefangen 
gehalten, Herr K. nach einer Woche ent-

lassen, sein Bruder später in einer kleinen 
Seitenstraße in Diyarbakir tot aufgefunden. 
Wieder stritt die Regierung jede Verantwor-
tung ab. Allerdings erfuhr er über einen Kur-
den, der bei der türkischen Polizei arbei-
tete, dass sein Tod bereits geplant wurde. 
Ihm wurde geraten, schnell aus der Türkei 
zu fl iehen, sonst würde er umgebracht wie 
seine Brüder. Im Dezember 1991 verließ er 
Frau, Sohn und Mutter, ohne sich zu ver-
abschieden. Er versteckte sich in verschie-
denen Orten der Türkei und fl og schließlich 
im Februar 1992 mit Hilfe von Fluchthelfern 
von Ankara nach Hannover. Er stellte einen 
Asylantrag, lebte zunächst in Oldenburg, 
später wurde er nach Osnabrück umverteilt. 
Im August 1992 wurde er vom Bundesamt 
zur Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
in Braunschweig angehört. Vier Stunden 
lang berichtete er über alle Umstände, die 
zur Flucht geführt hatten, zählte alle seine 
Aktivitäten auf und legte alle Nachweise 
vor, die ihm zur Verfügung standen.

Zum Abschluss fragte der Einzelentschei-
der nach seiner Religion. Er antwortete, 
ein Mensch sei ein Mensch, die Religion 
sei egal, aber seine Vorfahren seien Ye-
ziden gewesen, also sei er auch Yezide. 
Das Bundesamt forderte eine Beglaubi-
gung des örtlichen Yeziden-Sheiks, Ismael 
Dennis Peshiman, die dieser auch ausstell-
te. Herr K. wurde als asylberechtigt aner-
kannt, nach einigen Monaten bekam er ei-
nen Flüchtlingspass und eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis.

In der Türkei war Herr K. Arbeitgeber gewe-
sen - unvorstellbar für ihn, von staatlicher 
Unterstützung zu leben. Dennoch musste 
er zunächst Hilfe in Anspruch nehmen. 
Durch die erlittene Folter war er krank, ein 
Drittel seiner Leber musste entfernt wer-
den, in den zertrümmerten Fuß wurde ein 
Platinstift eingesetzt. 1993 verbrachte er 
ein ganzes Jahr im Krankenhaus, gleich-
zeitig nahm er Therapie in Anspruch. Das 
Gesundheitsamt stufte ihn nach der Ent-
lassung als 60 % behindert ein.

1994 holte er seine Frau nach. Ihm gelang 
es, sein Haus in der Türkei zu verkaufen, 
dadurch bekam er 100.000 DM. Durch 
Arbeit und Sparen sammelte er weitere 
50.000 DM, bekam von der Dresdner Bank 

Ohne Papiere in Deutschland auf der Flucht
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einen Kredit von 500.000 DM und kaufte in 
Melle ein Haus, in dem er ein Restaurant 
eröffnete. Acht Menschen fanden in seinem 
Betrieb Arbeit, das Geschäft lief gut. 1998 
verkaufte er das Haus wieder und kaufte in 
Bad Iburg für 120.000 DM ein neues Re-
staurant.

1998 kamen andere Mitglieder seiner Fa-
milie, darunter sein 13-jähriger Neffe, als 
Flüchtlinge hier nach Deutschland. Sein 
13-jähriger Neffe wurde vom Bundesamt 
zum Asylantrag alleine angehört, und auf 
die Frage nach der Religion wusste dieser 
wenig davon. Zwar sagte er, dass die Fa-
milie den in der Türkei verfolgten Yeziden 
angehört. Er konnte aber nur wenig Einzel-
heiten der Religion erzählen. So attestier-
te das Bundesamt ihm „Unglaubwürdigkeit 
– und folgerte draus: Wenn dem Jungen 
die Religion nicht geglaubt wurde, gehörte 
die gesamte Großfamilie nicht den Yeziden 
an. So wurde auch Herrn K. nachträglich 
„Unglaubwürdigkeit“ unterstellt, die Aner-
kennung des Asyl widerrufen, die Pässe für 
ungültig erklärt. Eine Sammlung von unter-
schriebenen Bestätigungen anderer Yezi-
den, dass er zu ihrer Gemeinschaft gehöre, 

half vor Gericht nicht. Auch Gutachten ye-
zidischer Religionsführer wurden vom Ge-
richt nicht geglaubt. Die Aberkennung des 
Asyls wurde für rechtsmäßig erklärt.

Die Familie verlor das Geschäft, für das 
sie seit ihrer Ankunft in Deutschland gear-
beitet hatten, musste die Wohnung verlas-
sen, um der Festnahme und Abschiebung 
zu entgehen. Gerade 25.000 DM, 12.500 
Euro konnten sie retten, als sie vor 15 Mo-
naten in die Illegalität gingen.

Seit 15 Monaten sind sie nun ohne Papie-
re, „illegal“. Die Kinder können nicht zur 
Schule, die Familienangehörigen können 
nicht zum Arzt. Die 12.500 Euro sind inzwi-
schen aufgebraucht. Insgesamt haben sie 
in 15 Monaten ungefähr 150 Wohnungen 
bewohnt, manchmal nur für eine Nacht. 
Zunächst wohnten sie bei Verwandten, Be-
kannten, Freunden. Dann bei Freunden 
von den Freunden. Und schließlich von 
Bekannten von Bekannten, bei Freunden 
dieser Bekannten, bei Bekannten dieser 
Freunde... Es ging von Stadt zu Stadt, über 
Bremen und Hamburg gerieten sie nach 
Schleswig-Holstein.

Auch hier haben sie in vielen Wohnungen 
in verschiedenen Orten übernachtet, ken-
nen inzwischen nicht nur Kiel und Lübeck, 
sondern waren auch in kleineren Orten wie 
Husum. Momentan bewohnt die Familie die 
beiden Zimmer, wo wir sie treffen. Er macht 
sich dort als Hausmeister für das ganze 
Wohnhaus nützlich. Von der Kirche oder 
Privatpersonen bekommen sie 100 Euro 
pro Woche, ein sehr geringer Betrag für ei-
ne sechsköpfi ge Familie.

Das schlimmste ist die ständige Angst vor 
der Polizei, die ständige Angst, zufällig ent-
deckt zu werden. In der Türkei, das weiß 
er, hat er kaum eine Chance zu überleben. 
Doch er versteckt sich nicht aus Angst vor 
der Folter und dem Tod, die ihm in der 
Türkei drohen, er hat hauptsächlich Angst 
um seine Familie. Er wäre jederzeit bereit, 
in die Türkei auszureisen und sich dort der 
Polizei auszuliefern, wenn die deutschen 
Behörden dafür seiner Frau und seinen 
Kindern ein Leben in Sicherheit zugestehen 
würden. Doch ein solches Tauschgeschäft 
sehen die deutschen Gesetze nicht vor.
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Asylantrag abgelehnt, eingebürgert

Ich heiße Khalil Hamnawa und bin Jour-

nalist, ich habe an der Universität St. Pe-

tersburg in der Sowjetunion studiert. Ich 

bin ehemaliges Mitglied des Präsidiums 

für Presse- und Information beim afgha-

nischem Radio und Fernsehen.

Im September 1991 bin ich mit gefälschtem 
Pass auf dem Luftweg in Taschkent/ 
Usbekstan, Sowjetunion eingereist, von 
dort mit russischem Fluchthelfer in die 
Tschechoslowakei, mit Hilfe eines tschechi-
schen Fluchthelfers nach Hamburg. Unmit-
telbar nach meiner Ankunft habe ich Asyl 
beantragt.

Mein Abitur habe ich 1979 in Afghanistan 
bestanden. Danach war ich ab 1980 für 
sieben Jahre in Russland zum Studium des 
Journalismus an der Universität St. Peters-
burg. Während des Studiums in der Sowje-
tunion stand ich in direkter Verbindung mit 
Gesinnungsgenossen und aktiven Partei-
mitgliedern der demokratischen Volkspartei 
Afghanistan. Nach dreijähriger Zusammen-

arbeit wurde ich zum Leiter der Jugendor-
ganisation der Uni gewählt, später zum Lei-
ter des Jugendrates. Nach Abschluss des 
Studiums 1987 kehrte ich zurück nach Af-
ghanistan. Dort arbeitete ich 6 Monate als 
Beamter beim Radio Afghanistan. Wegen 
langjähriger politischen Aktivitäten wurde 
ich als Mitglied in das Präsidium für Pres-
se beim afghanischen Radio und Fernse-
hen eingesetzt, bis ich wegen der Anschul-
digung, mich gegen die damals amtierende 
Regierung politisch betätigt zu haben, ge-
meinsam mit einigen meiner Mitarbeiter im 
Februar 1988 festgenommen und verhört 
wurde.

Meine Vorgesetzten haben mir ein Schrei-
ben von dem kommunistischen Organ hin-
gelegt, das ich über Radio Kabul verbrei-
ten sollte, das passte jedoch nicht zur Poli-
tik der Erneuerung, die ich vertrat, deshalb 
wurde ich nach meiner Weigerung von der 
Leitung des Sicherheitsdienstes beim Ra-
dio Kabul verhaftet. Ich hatte keinen Pro-

zess, kam bis zum 14. August 1991 in 
Haft.

Seit 1974 war ich Mitglied der Khalq-Par-
tei. Durch Glasnost und Perestrojka gab 
es zwei Flügel in der Partei – die Altkom-
munisten und die Reformer. Es gab Mei-
nungsverschiedenheiten innerhalb der Par-
tei. Man fi ng an, diejenigen, die sich für die 
neue Politik einsetzten, zu inhaftieren.
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Ich habe die Politik von Dr. Nadjibullah ak-
zepiert, das heißt aber nicht, dass ich ein 
Parchami (Altkommunist) bin. Ich vertrat 
die Politik der Erneuerung.

Am 14. August 1991 wurde ich freigelas-
sen, es wurde durch Nadjibullah eine Am-
nestie für politische Häftlinge angeordnet. 
Aufgrund der Amnestie und nach Unter-
zeichnung einer Loyalitätserklärung wurde 
ich freigelassen, aber ich durfte nicht mehr 
im Staatsapparat arbeiten. Nach einiger 
Zeit begann die Regierung erneut damit, 
meine Mitarbeiter, die nach Unterzeichnung 
der Erklärung freigelassen worden waren, 
zu verhören und zu inhaftieren. Ich erfuhr 
rechtzeitig davon und bin gefl üchtet.

Auch in Deutschland setzte ich meine poli-
tischen Aktivitäten mit einigen Gesinnungs-
genossen fort. Ich bin ein Khalqi und habe 
meine politische Ideologie immer verteidigt 
und hierfür gekämpft. Ich habe gegen die 
Mudjaheddin immer Stellung bezogen und 
deren Politik kritisiert. Ich habe Artikel ge-
gen die Mudjaheddin in verschiedenen 
Zeitungen veröffentlicht. Deshalb gab ich 
bei meinem Asylantrag an, dass ich bei ei-
ner Rückkehr nach Afghanistan Verfolgung 
befürchte, da ich nach wie vor Kommunist 
bin und meine journalistische Tätigkeit in Af-
ghanistan bekannt ist. Meine beiden Brüder 
sind seit langem verschollen. Wir nehmen 
an, dass die Mudjaheddin sie getötet ha-
ben.

Meinen Asylantrag stellte ich am 3. Dezem-
ber 1991, meine Anhörung fand am 14. 
September 1993 in Nürnberg statt. Die Ab-
lehnung des Asylantrages trug das Datum 
30. September 1993, wurde mir aber erst 
am 21. Januar 1994 zugestellt. Die Ab-
lehnung wurde damit begründet, die be-
hauptete Verfolgung stelle sich nicht als 
politische Verfolgung dar, da der afghani-
sche Staat als übergreifende effektive Ord-
nungsmacht nicht bestehe. Das Asylrecht 
biete keinen Schutz vor den Folgen an-
archischer Zustände oder der Aufl ösung 
der Staatsgewalt. Die verschiedenen Wi-
derstandsorganisationen könnten nur eine 
äußerst beschränkte Kontrolle ausüben, 
und von einer staatsähnlichen Macht könne 
keine Rede sein. Soweit ich mich in 
der Anhörung auf sogenannte Nachfl ucht-
gründe wie illegale Ausreise, Asylantrag-
stellung und politische Betätigung in der 
BRD berufen hätte, könnten auch diese an-
gesichts der Bürgerkriegssituationen in Af-

ghanistan nicht zu einer Anerkennung als 
Asylberechtigter führen. Diese möglichen 
Nachfl uchtgründe müssten im selben Lich-
te gesehen werden wie die Vorfl uchtgründe 
im Heimatland, die nicht als politische Ver-
folgung gewertet werden könnten.

Am 31. Januar 1994 reichte ich Klage ein 
und beantragte, als Asylberechtigter aner-
kannt zu werden und festzustellen, dass 
ich wegen drohender Verfolgung (§ 51 
Ausländergesetz) und Lebensgefahr (§ 53 
Ausländergesetz) auch bei Ablehnung des 
Asylantrages nicht abgeschoben werden 
darf.

Das Urteil des Verwaltungsgerichtes in 
Schleswig kam am 29. November 1994: 
Der Asylantrag wurde abgelehnt, aber 
festgestellt, dass Abschiebungshindernisse 
gemäß § 53, Absatz 4 AuslG bestehen: „Ein 
Ausländer darf nicht abgeschoben werden, 
soweit sich aus der Anwendung der Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (...) ergibt, dass die 
Abschiebung unzulässig ist.“

Am 12. Dezember legte das Bundesamt für 
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
Berufung ein, diese wurde am 17. Februar 
1995 zugelassen. Am 10. März 1995 gab es 
eine mündliche Verhandlung beim Oberver-
waltungsgericht in Schleswig. Der Abschie-
beschutz wurde im Urteil widerrufen: Mir 
drohe, so das Gericht, bei einer bei einer 
Rückkehr nach Afghanistan kein schlimme-
res Schicksal, als der in Afghanistan leben-
de Bevölkerung. Ein individuelles Verfol-
gungsschicksal vermag das Gericht nicht 
zu erkennen.

Am 27. April 1995 beantragte ich Revision 
beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin. 
Ich bekam Recht – laut Urteil vom 4. Juni 
1996 hielt des BVG das Urteil des Ober-
waltungsgerichtes in Schleswig für fehler-
haft, weil meine besondere Situation nicht 
ausreichend berücksichtigt wurde. Die Sa-
che wurde zurückverwiesen, eine andere 
Kammer beim Oberverwaltungsgericht soll-
te neu verhandeln.

Seit Dezember 1997 bejahte das Verwal-
tungsgericht in Schleswig eine Staatlichkeit 
für Afghanistan, d.h. die regierenden Tali-
ban wurden als „Staat“ gesehen, afghani-
sche Asylbewerber konnten nunmehr als 
Asylberechtigte anerkannt werden. Deshalb 
stellte ich am 21. Januar 1998 einen Asyl-

folgeantrag und berief mich darauf, dass in 
Afghanistan nunmehr staatsähnliche Struk-
turen bestehen, die Taliban übten über wei-
te Bereiche Afghanistans Herrschaftsge-
walt aus und sie verfolgen politische Geg-
ner mit äußerster Härte, so dass ich auch 
unter Taliban im äußersten Maße gefährdet 
sei. Parallel dazu ging das erste Verfahren 
weiter, am 11. September 1998 urteilte 
das OVG Schleswig neu, kam aber zum 
gleichen Ergebnis: kein Abschiebeschutz. 
Eine Berufung wurde nicht zugelassen. 
Dagegen habe ich am 6. Oktober 1998 
Beschwerde erhoben, über diesen Antrag 
musste jetzt das Bundesverwaltungsgericht 
in Berlin entscheiden

Mein Asylfolgeantrages wurde am 9. Feb-
ruar 1998 mit der Begründung abgelehnt, 
der Antrag hätte früher gestellt werden 
müssen. Am 26. Februar 1998 habe ich vor 
dem Verwaltungsgericht Schleswig gegen 
die Ablehnung geklagt.

Gleichzeitig bemühte ich mich um eine Auf-
enthaltsbefugnis, weil meine Abschiebung 
jetzt auch aus faktischen Gründen aus-
gesetzt war. Afghanistan war schon da-
mals auf dem Luftweg nicht erreichbar, 
deshalb war eine Abschiebung überhaupt 
nicht möglich. Mein Antrag an die Stadt 
Flensburg, wo ich inzwischen wohnte, wur-
de am 19. November 1998 abgelehnt. 
Ich habe dann am 11. März 1999 erneut 
eine Aufenthaltsbefugnis beantragt und 
dabei angeboten, meinen Asylantrag 
zurückzuziehen. Es dauerte ein paar Mo-
nate, und dann ging auf einmal alles ganz 
schnell: Ich bekam im Dezember 1999 ei-
ne Aufenthaltsbefugnis, im Dezember 2000 
wurde sie in eine unbefristete Befugnis 
umgewandelt. Gleichzeitig bekam ich eine 
Einbürgerungszusage. Deutschkenntnisse 
waren kein Problem, ich sprach inzwi-
schen so gut Deutsch, dass ich auch häufi g 
Landsleute zu den Behörden in Flensburg 
begleitete, um für sie zu dolmetschen.

Meine Frau war auch aus Afghanistan ge-
fl ohen, sie landete jedoch in den Nieder-
landen. Dort hat sie inzwischen auch ei-
nen sicheren Aufenthaltsstatus, und sie 
kann jetzt eigentlich die niederländische 
Staatsangehörigkeit bekommen. Wir kön-
nen uns jetzt aussuchen, wo wir zusam-
men wohnen wollen, in Holland oder in 
Deutschland. Aber ich glaube, ich will hier 
in Schleswig-Holstein bleiben.

86 —————  Interviews ———————
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In Neumünster befi ndet sich die „ZGU“, 

die „zugeordnete Gemeinschaftsunter-

kunft“ des Landes Schleswig-Holstein 

mit 500 Plätzen für Flüchtlinge, Aussied-

ler und jüdische EmigrantInnen. „Zu-

geordnet“ ist die Unterkunft der Erst-

aufnahmeeinrichtung in Lübeck. Von 

dort aus werden jede Woche Flüchtlinge 

nach Neumünster umverteilt. In der 

Neumünsteraner Unterkunft sprach Mar-

gret Best mit Flüchtlingen aus dem 

Irak.

„Ich bin aus dem Irak gefl ohen, um hier 
in Deutschland ein neues Leben anzufan-
gen, in dem meine Menschenrechte Be-
deutung haben und nicht mehr mit Füßen 
getreten werden. Leider muss ich feststel-
len, dass ich bis heute nicht kennenlernen 
durfte, was es heißt Menschenrechte zu 
besitzen, obwohl ich schon über 30 Jahre 
alt bin. Ich habe meine Familie, meinen 
erst zweieinhalbjährigen Sohn und alle 
meine Freunde verlassen müssen, um 
hier Gerechtigkeit zu suchen. Trotz all die-
ser Schmerzen werde ich hier im Heim 
Neumünster bereits 6 Monate festgehal-
ten,“ so ein irakischer Flüchtling im Mai 
2003.

Im Rahmen meiner Betreuungsarbeit für 
einen irakischen minderjährigen Flüchtling, 
der ohne Eltern noch vor dem Krieg nach 
Deutschland fl oh und nun für gut einen Mo-
nat in der landeseigenen Gemeinschafts-
unterkunft in Neumünster untergebracht 
war, begegneten mir dort Ende April/Anfang 
Mai 2003 auch mehrere alleinstehende er-
wachsene Iraker.

Sie zeigten mir ihr großes Bedürfnis, jetzt 
hier in Deutschland nach ihrer Flucht aus ih-
rem Heimatland über die derzeitige schwie-
rige Lage des irakischen Volkes zu spre-
chen, ihre politischen Standpunkte darzu-
legen und dazu auch die Einschätzung der 
„deutschen Leute“ zu hören. Mehrere Iraker 
sprachen ein hervorragendes Englisch.

Während der Gespräche übten sie aber 
auch heftige Kritik an dem Empfang und 
dem weiteren Umgang mit ihnen als iraki-
sche Flüchtlinge in Deutschland. 

„Wir sind von den Deutschen enttäuscht, 
da wir im Irak gehört hatten, dass die Men-
schenrechte in Europa oberste Priorität ha-
ben.“

Die fünf Iraker, zu denen ich Kontakt hat-
te, waren alle kurz vor dem Krieg aus 
politischen Gründen aus dem Irak nach 

Deutschland gefl ohen und fühlten sich 
durch den mehrmonatigen Aufenthalt in der 
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehren-
de in Lübeck und jetzt hier im „Camp“ in 
Neumünster sehr isoliert, wie weggesperrt. 
Ihr besonderes Schicksal als Flüchtlinge 
aus dem Irak, ihre politischen Anliegen in-
teressiere Beamte und Betreuer, denen sie 
bis jetzt in Deutschland begegnet seien, 
überhaupt nicht.

„Ich bin ein irakischer Flüchtling, der von der 
deutschen Polizei aufgegriffen wurde, als 
ich im Zug auf dem Weg nach Dänemark 
war. Ich wurde vom Bundesgrenzschutz 
festgenommen. Sie fesselten mir die Hände 
und setzten mich in ein VW-Polizeiauto. 
Als ich auf der deutschen Polizeistation an-
kam, befahlen sie mir, mich auszuziehen. 
Aber ich sagte ihnen, dass mir das unan-
genehm sei und dass ich die Kleidung nicht 
ablegen müsse, weil ich keine Waffen habe 

oder andere verbotene Gegenstände. Sie 
bestanden darauf, ich müsse tun, was sie 
sagen. Diese Einstellung der Beamten hat 
mich erschüttert, weil wir keine Kriminellen 
sind. Wir sind friedliche Menschen und ha-
ben den Irak wegen Saddam Hussein und 
wegen dessen Politik gegenüber dem ira-
kischen Volk verlassen. Und wir verließen 

unser Land (Irak) um Freiheit und Sicher-
heit zu fi nden.

Nachdem die Untersuchung beendet war, 
musste ich von 7.00 Uhr morgens bis 22.00 
Uhr abends auf der Polizeiwache bleiben. 
Ich war sehr hungrig und bat einen der Po-
lizeibeamten um etwas zu essen. Er sagte, 
sie hätten nichts zu essen und ich müsse 
warten, bis sie mich zum Camp brächten. 
Sie gaben mir weder Wasser noch etwas 
zu essen. Sie beobachteten mich die gan-
ze Zeit, warum, weiß ich nicht.

An dieser Stelle möchte ich sagen, dass 
sehr viele irakische Flüchtlinge den schlech-
ten Umgang mit ihnen beklagten. Das Ver-
halten der deutschen Polizei hat einen 
schlechten Eindruck bei uns hinterlassen. 
Es bringt uns auf den Gedanken, alle 
Menschen in Deutschland mögen keine 

„Ich fl oh aus dem Irak, 

um die Menschenrechte zu fi nden“
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Flüchtlinge und verachten sie.“ (zweiter Ira-
kischer Flüchtling, Mai 2003)

„Als ich in Hannover/
Hauptbahn- hof von der Poli-
zei festgenommen wurde, ha-
ben sie mich ohne Grund ins 
Gefängnis gebracht. Dort 
wurde ich gezwungen mich 
komplett auszuziehen. 
Dann wurde ich nach 
Lübeck gebracht, auch dort 
hat mir niemand zugehört. Bei der 
Anhörung zum Asylantrag hatte ich Pro-
bleme mit dem Dolmetscher. Ich hatte kei-

ne Chance, meinen Fall ausführlich zu 
schildern.“ (dritter irakischer Flüchtling, Mai 
2003)

Einige Iraker lebten schon mehr als 6 Mo-
nate im Lager und müssen mit 10 € pro 
Woche auskommen. Die Qualität des Es-
sens sei zu beanstanden. 

Besonders „demütigend“ sei es aber, 
dass niemand ihnen sagen würde, was 
man jetzt nach dem Ende des Krie-
ges mit ihnen vor hätte, was sie kon-
kret zu erwarten hätten. Die Un-

gewissheit sei das Schlimmste. 
Nach ihren eigenen Vor-

stellungen oder Möglichkeiten würden sie 
nicht befragt.

„Ich habe keine Geduld mehr, deshalb bin 
ich zum Landesamt gegangen, um das For-
mular für die Rückkehr in den Irak zu un-
terschreiben, da es mittlerweile vom Dikta-
tor befreit ist. Man glaubt mir hier nicht, dass 
ich zurückkehren will. Die Beamtin sagte 
mir, ich solle jemanden mitbringen, der 
Deutsch spricht. Außerdem hätte sie keine 
Zeit, sich um meine Sache zu kümmern. 
Ich habe gedacht, dass der Irak das ein-
zige Land sei, das keine Menschenrechte 
hat. Hier ist es nicht anders.“ (vierter iraki-
scher Flüchtling, Mai 2003).

Der Irak sei im Gegensatz zu Afghanistan 
ein reiches Land, kein Entwicklungsland. 

Seine Bewohner seien größtenteils ge-
bildete Menschen, die nicht als Bettler 

nach Deutschland kommen müssten. 
Alle 5 Flüchtlinge waren sich in einem 

Punkt einig, der von einem Iraker so for-
muliert wurde:

„Ich möchte noch einmal unterstreichen, 
dass ich es bereue, in Deutschland einen 
Asylantrag gestellt zu haben.“ (Mai 2003)

Ein Asylantrag, der schon vor längerer Zeit 
gestellt wurde, war kurz vor Kriegsbeginn 
negativ beschieden worden, die anderen 
vier Flüchtlinge warteten noch auf eine Ant-
wort vom Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge.

Margret Best

88 —————  Interviews ———————

Fretas Landu fl oh 1995, im Alter von 27 

Jahren, aus Zaire, dem heutigen Kongo. 

Sie war damals alleinerziehende Mutter, 

ihre beiden Töchter (damals 7 und 5 

Jahre alt) konnte sie nicht mitnehmen. 

Sie kamen bei Verwandten im Nachbar-

land Angola unter.

Erst Jahre später gelang es ihr mit Hilfe 
der Beratungsstelle der Diakonie in Rends-
burg, ihre beiden Kinder nachzuholen. Hier 
in Schleswig-Holstein lernte sie auch ihren 
jetzigen Mann kennen, und spätestens seit 

der Geburt der Tochter Gabrielle im Herbst 
2000 ist Büdelsdorf zu ihrer neuen Heimat 
geworden.

Das böse Erwachen kam vor einem Jahr, 
im Herbst 2002: Der Asylantrag von beiden 
wurde abgelehnt. Der fünfköpfi gen Familie 
wurde die Abschiebung angedroht.

Der Krieg in ihrer Heimat war durch den 
Sturz des Diktators Mobutu 1997 zeit-
weise beendet worden. Doch der siegrei-
che Rebellenchef Kabila entwickelte sich 

schnell zum neuen Diktator, und kurze Zeit 
später entstanden neue Rebellenbewegun-
gen. Mehrere Armeen von Nachbarstaaten 
griffen auf der einen oder anderen Seite in 
den Krieg ein – angelockt von den reichen 
Rohstoffl agern. Über 3 Millionen Menschen 
sind seitdem ums Leben gekommen. Kein 
Land also, in das Familie Landu fahren 
will. Für die beiden Eltern wäre es eine 
Rückkehr, aber eine Rückkehr in Verfol-
gung und Armut. Für die Kinder, zumal 
die hier geborene jüngste Tochter, ist es 
ein fremdes Land. Die Älteste hat wohl 

Familie Landu: Wie geht es weiter?
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noch vage Erinnerungen, für die damals 
Fünfjährige ist es ein völlig fremdes Land.

Nun gibt es in Schleswig-Holstein eine 
Härtefallkommission. Ausländerinnen und 
Ausländer, die zur Ausreise aufgefordert 
werden und keine Möglichkeiten mehr im 
normalen Verfahren haben, können sich 
an diese Kommission wenden. Die Ausrei-
se, so steht in den Bedingungen, muss ei-
ne „besondere Härte“ darstellen, und das 
muss dargelegt werden. Wir hart ist es, ei-
ne Familie mit einem dreijährigen Kind ab-
zuschieben in ein völlig zerstörtes Land?

Die Härtefallkommission sah im Frühjahr 
2003 keine Möglichkeit, hier zu helfen. Die 
Asylanträge waren vom Verwaltungsgericht 
Schleswig endgültig abgelehnt worden. Si-
cher, Frau Landu war inzwischen wieder 

schwanger. Sicher, das dreijährige hier ge-
borene Kind ist sicherlich gegen keine der 
zahlreichen Seuchen, die im Kongo gras-
sieren, immun. Die Härte fallkommission 
empfahl also, die Dreijährige zu impfen und 
die Mutter daraufhin zu untersuchen, ob sie 
den langen Flug aushält.

Das wollte das Netzwerk Asyl, ein in Rends-
burg und Umgebung aktiver Zusammen-
schluss, so nicht akzeptieren. Anfang Juni 
2003 wurde vor dem Rathaus in Büdelsdorf 
ein großes Zelt aufgebaut, in dem es In-
formationen über das deutsche Asylrecht, 
über die Situation im Kongo und über die 
Familie Landu gab. Alle Passantinnen und 
Passanten wurden aufgefordert, einen Brief 
an Innenminister Buß zu unterschreiben: 
Bleiberecht für Familie Landu!

Innerhalb einer Woche 
kamen über 800 Unter-
schriften zusammen. 
Nachbarn und Freun-
de unterschieben als 
erste, viele Lehrer und 
MitschülerInnen der 
beiden großen Töchter 
natürlich auch. Doch 
auch völlig Fremde, 
PassantInnen eben, 
ließen sich schnell 
überzeugen. Kein Wun-
der, war doch gerade 
Anfang Juni der Kon-
go in den Schlagzeilen. 

Kindersoldaten waren in den Fernsehnach-
richten zu sehen, die unter Drogen stan-
den und töteten. Die EU diskutierte über 
die Entsendung einer bewaffneten „Frie-
denstruppe“. Und während die Unterschrif-
tensammlung lief, 
erklärte Verteidi-
gungsmin i s te r 
Struck, Deutsch-
land würde sich 
an dem Truppen-
einsatz beteiligen. 
Aber die deut-
schen Kampftrup-
pen könnten auf 
keinen Fall in den 
Kongo fl iegen, 
dort sei es für sie 
zu gefährlich. So 
fl iegen sie denn 
nach Uganda und 

kümmern sich um den Nachschub. Viele 
BüdelsdorferInnen verstanden nicht, war-
um der Kongo für Kampftruppen mit Hub-
schraubern und Panzern zu gefährlich sein 
sollte, für eine fünfköpfi ge Familie, die ein 
Baby erwartet, aber sicher genug.

Nach einer Woche wurden die Unterschrif-
ten zum Innenministerium nach Kiel ge-
bracht. Seitdem wurden noch etliche Briefe 
abgeschickt, denn immer noch treffen neue 
unterschriebene Briefe beim Netzwerk Asyl 
ein.

Wie es ausgeht? Wir wissen es nicht. Erst-
mal soll Gabrielle geimpft werden. Sicher-
lich wird Frau Landu ihr Baby auch in 
Schleswig-Holstein zur Welt bringen. Und 
dann?
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Im Mai 2003 hat das Bündnis Bleiberecht 

in Schleswig-Holstein mit einer Auftakt-

veranstaltung vor dem Kieler Innen-

ministerium seine Kampagne für eine 

Bleiberechtsregelung für langjährig Ge-

duldete gestartet. Die bundesweit von 

Kirchen, Gewerkschaften, Menschen-

rechts- und Fachorganisationen getra-

genen Kampagne hat damit auch ihre 

Entsprechung im nördlichsten Bundes-

land erhalten.

Die Situation „Geduldeter“ in Schleswig-
Holstein unterscheidet sich nicht wesent-
lich vom Bundesdurchschnitt. Ende 2002 
lebten von bundesweit 227 000 rund 2500 
Menschen mit Duldung im nördlichsten 
Bundesland. Von ihnen kamen rund 750 
aus dem ehemaligen Jugoslawien und dem 
Kosovo, fast 300 aus der Türkei (Türken 
und Kurden), jeweils über 100 aus Afgha-
nistan und Bosnien und fast 100 aus Alge-

rien, Armenien und dem Libanon. Länder, 
in denen Krieg und Bürgerkrieg herrschen. 
Es sind Länder, in die Angehörige von 

Minderheiten oft wegen fortbestehender 
Gefährdungen nicht zurückkehren können.

Rund zwei Drittel der „Geduldeten“ in 
Schleswig-Holstein sind seit mindestens 
1997 in Deutschland. Vielen ist Schleswig-
Holstein zur Heimat geworden. Dies gilt um 
so mehr für Familien. Die Menschen brau-
chen endlich Sicherheit, wo sie endgültig 
bleiben werden – in Flensburg statt in Free-
town, in Kiel statt in Kinshasa, in Husum 
statt in Hebron, in Plön statt in Peshawar, 
in Lübeck statt in Luanda, in Itzehoe statt in 
Izmir.

Gerade Kriegsfl üchtlinge, ob aus Bosnien, 
Serbien oder Afghanistan erhalten ledig-
lich einen Abschiebeschutz für die Dauer 
des Krieges. Im Kosovo dauern „ethnische 
Säuberungen“ an. Täglich berichten Zei-
tungen von Bombardierungen und Artille-
riegefechten aus Afghanistan und aus dem 
Irak. Dennoch werden auch in Schleswig-
Holstein Aufenthaltsbefugnisse durch Dul-
dungen ersetzt. Für die Flüchtlinge ist es 
ein weiteres Signal, dass sie unerwünscht 
sind, auch wenn, wie in vielen Fällen, die 
Abschiebung noch gar nicht durchgesetzt 
werden kann.

Forderungen

Das „Bündnis Bleiberecht Schleswig-Holstein“ fordert Landes- und Bundesbehörden 
auf, Initiativen für eine gesetzliche Bleiberechtsregelung zu ergreifen für

• Alleinstehende, die seit fünf und mehr Jahren in Deutschland leben;

• Familien mit Kindern, die seit drei und mehr Jahren in Deutschland leben;

• unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die seit zwei und mehr Jahren in Deutsch-
land leben;

• Menschen, die durch politisch motivierte, sexuelle und/oder kriegsbedingte Ge-
walt traumatisiert sind; 

• Menschen, die hier im Exil Opfer rassistischer Gewalt geworden sind.

Mehr zu über die Forderungen des Bündnisses, eine umfangreiche Dokumentation 
von schleswig-holsteinischen und bundesweiten Einzelfällen und Informationen zu 
Aktionen der Kampagne Bleiberecht in Schleswig-Holstein und die Möglichkeit, die 
Forderungen der Kampagne online zu unterschreiben fi nden sich im Internet:

www.hiergeblieben.info
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Auch die Härtefallkommission in Schles-
wig-Holstein, auf die viele Flüchtlinge Hoff-
nungen setzen, weil sie auf ein Bleiberecht 
hoffen, kann nur in seltensten Fällen Al-
ternativen zur behördlich gewollten Aus-
reise durchsetzen. In vielen Fällen üben 
dann Ausländerbehörden Druck auf aus-
reisepfl ichtige Menschen aus, um eine so-
genannte „freiwillige Rückkehr“ zu erlan-
gen. Anstatt amtlich positives Verwaltungs-
ermessen auszuüben, werden die bisher 
„geduldeten“ Menschen außer Landes ge-
zwungen. Der „vorübergehende Aufenthalt“ 
soll enden – auch in Fällen wo er acht 
oder fünfzehn Jahre gedauert hat, selbst 
wenn Kinder hier geboren und aufgewach-
sen sind. 

Die Menschen leiden unter systematischem 
Verbot von Arbeit, Ausbildung und gleich-
berechtigter Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. Die räumlichen Beschränkung 
und soziale Unterversorgung bei jahrelan-
ger Unsicherheit zerstört Beziehungen und 
macht krank. Das führt nicht selten zu psy-
chosozialen Belastungen  und regelmäßig 
zu gesellschaftlichen Folgekosten.

„In Schleswig-Holstein darf niemand aus-
gegrenzt werden. Integration ist ein langer 
Prozess, der so früh wie möglich beginnen 
sollte.“ (Integrationskonzept des Landes 
Schleswig-Holstein) 

Eine seriöse Integrationspolitik für Mi-
grantinnen und Migranten muss die Grup-
pe der langjährig hier Geduldeten mit 
einschließen. Das schleswig-holsteinische 
Bündnis Recht auf Bleiberecht schließt sich 
den von Verbänden, gesellschaftlichen In-
stitutionen und Menschenrechtsorganisati-
onen auf Bundesebene erhobenen Forde-
rungen zugunsten langjährig hier lebender, 
noch aufenthaltsungesicherter Flüchtlinge 
an und wirbt für ein großzügiges Blei-
berecht für Geduldete, sonstig Ausreise-
pfl ichtige und AsylbewerberInnen auch in 
Schleswig-Holstein.

Bündnis Bleiberecht Schleswig-Holstein

Kontakt:

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel
Tel.: 0431 / 73 50 00, Fax: 73 60 77

———————  Ausblick —————— 91

Bündnispartner:

Das Bündnis „Bleiberecht Schleswig-
Holstein“ wird u.a. getragen durch
· Aktion Kinder- und Jugendschutz 

Schleswig-Holstein e.V.
· Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein 

e.V.
· Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- 

und Zuwanderungsfragen des Landes 
Schleswig-Holstein beim Präsidenten 
des Schleswig-Holsteinischen Land-
tages

· Caritasverband für Schleswig-Hol-
stein e.V. 

· contra, Beratungs- und Koordinie-
rungsstelle für Betroffene von Frau-
enhandel in Schleswig-Holstein

· Diakonisches Werk Schleswig-Hol-
stein Landesverband Innere Mission 
e.V.

· Die Flüchtlingsbeauftragte der Nor-
delbischen Kirche

· Die Migrationssozialberatung in den 
Kirchenkreisen Stormarn und Sege-
berg

· Flüchtlings- und Migrationssozialbe-
ratung der Diakonie in Norderstedt

· Flüchtlingsforum Lübeck e.V.
· Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 

e.V.
· Gesellschaft für politische Bildung 

e.V. (Gegenwind-Redaktion)
· Johann Wolfgang von Goethe, Wei-

mar
· Grenzgänger e.V., Neumünster
· Interkulturelles Kontaktcafé Abraham, 

Kiel
· Internationale Gruppe „Mondfrauen“, 

Norderstedt
· Landesarbeitsgemeinschaft Autono-

me Frauenhäuser Schleswig-Hol-
stein

· Norderstedter Förderverein Flücht-
lings hilfe e.V.

· Terre des Hommes Arbeitsgruppen 
Lübeck und Kiel

· Treff- und Informationsort für Migran-
tinnen e.V. (TIO), Kiel

· Via - Beratung und Treff für Mädchen 
und Frauen, Eckernförde

· Zentrale Beratungs- und Betreu-
ungsstelle für Ausländerinnen und 
Ausländer in Schleswig-Holstein e.V. 
(ZBBS)

mehr UnterzeichnerInnen stehen

im Internet: www.hiergeblieben.info
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Flucht und Fluchtursachen

Wer als politischer Flüchtlinge im Asylver-
fahren steht oder als Unterstützerin oder 
Unterstützer mit Asylverfahren zu tun hat, 
kommt an einer Organisation nicht vorbei: 
amnesty international. Seit Jahrzehnten 
sammelt diese Organisation Informationen, 
entsendet Delegationen und Recherche-
Teams in viele Länder der Welt. Jedes 
Jahr wird ein umfangreicher Bericht über 
den Stand der Menschenrechte in allen 
Ländern der Welt veröffentlicht. Und wer 
mit Flucht & Asyl zu tun hat, sei es als Be-
troffener, als Berater, als politische/r Akti-
vistIn, tut gut daran, dieses Buch immer 
in der aktuellsten Aufl age griffbereit zu ha-
ben.

Der Bericht 2003, der das Jahr 2002 be-
handelt, hat 656 Seiten und thematisiert die 
Menschenrechte in 151 Staaten. Dem vor-
angestellt ist ein Bericht über die Schwer-
punkte der Arbeit 2002.

Ein Schwerpunkt der Arbeit war die Beob-
achtung „Terrorismusbekämpfung“, denn 
seit dem 11. September 2001 wurden unter 
dieser Bezeichnung in vielen Staaten der 
Erde die Menschenrechte ungeniert ver-
letzt. Unter Führung der USA wurden welt-
weit Lager errichtet, in denen Menschen oh-
ne Anklage und ohne Rechte gefangen ge-
halten werden. Folter und Tötungen kom-
men immer wieder vor.

Ein zweiter Schwerpunkt waren die ver-
schiedenen Konfl ikte in Afrika, die ohne 
Interesse von Medien und Öffentlichkeit 
bleiben. Amnesty international geht insbe-
sondere auf die Konfl ikte auf Madagaskar, 
Côte d’Ivoire, Kongo und Sierra Leone ein. 
Im Kongo sind Massaker an der Tagesord-
nung, dahinter steht die Ausbeutung der 
Bodenschätze. Krieg und Massaker haben 
ihre Ursache auch darin, dass die jeweili-
gen Sieger, die die Rohstoffl ager kontrol-
lieren, diese Ressoucen weltweit anbieten 
können und auch loswerden.

Am 30. Oktober startete amnesty internati-
onal in Moskau eine einjährige Kampagne, 
die zum Ziel hat, die Menschenrechtsver-
letzungen durch die Regierung und Armee 
der Russischen Föderation anzuprangern. 
Die meisten Opfer sind Tschetschenen. 
Auch dieser Krieg, der seit über zehn Jah-
ren jedes Jahr Tausende von zivilen Opfern 
fordert, fi rmiert seit Ende 2001 unter der 
Überschrift „Krieg gegen den Terrorismus“.

Ein weiterer Schwerpunkt war Israel, 
hauptsächlich die täglichen Menschen-
rechtsverletzungen der israelischen „Sicher-
heitskräfte“ in den besetzten Gebieten. 
Hier hatte amnesty international besonde-
re Schwierigkeiten, weil die israelische Re-
gierung Dutzenden von Kommissionen die 
Einreise verweigerte und die Arbeit behin-
derte. Amnesty international zählte über 100 
Kinder, die die israelische Armee ermorde-

te, und 45 Kinder, die von palästinsischen 
Attentätern ermordert wurden.

Weitere Abschnitte sind Kolumbien, Afgha-
nistan und dem Irak gewidmet.

Abgesehen von diesen konkreten Ländern 
standen einige Themen im Zentrum der 
Aktivitäten. Beim Umgang mit Flüchtlingen 
kritisiert amanesty international, dass nach 
Konfl ikten Flüchtlinge allzu schnell in ihre 
zerstörte Heimat abgeschoben werden, ob-
wohl sie noch schutzbedürftig sind. Be-
sondere Aufmerksamkeit widmete die Or-
ganisation den zunehmenden Berichten 
über sexuellen Missbrauch von Frauen und 
Mädchen durch Angehörige von Hilfsor-
ganisationen, die die Abhängigkeit ihrer 
„Schützlinge“ ausnutzen. Besonders alar-
mierende Berichte erhielt amnesty interna-
tional aus Westafrika und Nepal, aber wohl 
nur, weil es dort im Berichtszeitraum geziel-
te Untersuchungen durch Sachverständige 
der UNO gab.

Als „Meilenstein“ bezeichnet die Organi-
sation die Etablierung des Internationalen 
Strafgerichtshof. Allerdings kritisiert sie das 
Verhalten der USA scharf. Diese hat durch-
gesetzt, dass Kriegsverbrecher mit US-
Staatsangehörigkeit von der Verfolgung 
ausgenommen werden. Ebenso wurde in 
den USA ein Gesetz erlassen, das es den 
US-Streitkräften erlaubt, festgenommene 
US-Kriegsverbrecher aus der Hand des In-
ternationales Strafgerichtshofes mit Gewalt 
zu befreien.

Wie gesagt, folgen dann auf 600 Seiten 
Berichte über 151 Staaten. Das heißt nicht, 
dass pro Staat vier Seiten vorgesehen sind 
– für Afghanistan ist fast der doppelte Platz 
nötig, ebenso für Israel, während andere 
Länder deutlich weniger Platz benötigen. 
Deutschland liegt mit etwas über drei Sei-
ten im Schnitt. Zu bemängeln ist hier 
Polizeibrutalität, die sich gegen einzelne 
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Festgenommene (mit einem Todesfall durch 
Prügel) richtet sowie Gewalt bei Abschie-
bungen. Besondere Probleme sieht amne-
sty international in der sehr mangelhaften 
Aufarbeitung dieser Todesfälle durch die 
Justiz.

amnesty international: Jahresbericht 

2003. Fischer Taschenbuch Verlag, 

Frankfurt 2003, 656 Seiten, 12,90 €

Ganz normale Migration

Uns wird von Politikern und Sensations-
presse die Migration („Flüchtlingsströme“) 
häufi g als sehr moderne Erscheinung und 
verursacht von irgendwelchen „kriminellen 
Schleppern“ angeboten. Da ist es gut, ein-
mal von einem kompetenten Wissenschaft-
ler die ganz normale Wanderungsbewe-
gung in Europa seit dem 18. Jahrhundert 
erläutert zu bekommen.

Neu ist tatsächlich, dass heute im Zuge der 
Modernisierung der Verkehrsmittel und der 
weltweiten Steuerfreiheit von Flugbenzin 
Wanderungsbewegungen weltweit möglich 
sind – und deshalb auch stattfi nden. Im 18. 
Jahrhundert handelte es sich hauptsächlich 
um Wanderungsbewegung vom Land in die 
Stadt. Mit Beginn der Industrialisierung wur-
den in der Landwirtschaft Arbeitskräfte frei-
gesetzt, die in die Städte, die aufblühenden 
Industriezentren abwanderten.

Im 19. Jahrhundert gab es kontinentweite 
Wanderungsbewegungen, und gleichzeitig 
begann auch eine Massenauswanderung in 
die sogenannte „Neue Welt“. Hier kann man 
deutlich die „Push-“ und „Pull-“Faktoren be-
schreiben, die Migrationsforscher zu ana-
lysieren versuchen. Die USA boten einer-
seits Chancen, eine Existenz aufzubauen, 
andererseits führten Hungerkatastrophen 
in Irland oder auch Religionsverfolgungen 
in Böhmen dazu, dass die Menschen sich 
eine neue Welt suchen mussten.

Beschrieben werden auch Wanderungs-
bewegungen, die miteinander zusammen 
hingen: So gab es die deutsche Auswan-
derung in die USA. Gleichzeitig rückten 
aber Arbeitskräfte aus Polen nach, die sich 
in Deutschland niederließen. Ähnliche Er-
scheinungen fi nden wir später, nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als einerseits Gastar-
beiter aus dem industrialisierten Norditali-
en nach Deutschland kamen, andererseits 
Wanderarbeiter aus dem mehr landwirt-
schaftlich geprägten Süditalien in den Nor-
den ihres Staates abwanderten.

Die größten Migrationsströme brachte dann 
das 20. Jahrhundert. Nach dem Ersten 
Weltkrieg gab es erzwungene Umsiedlun-
gen, zum Beispiel einen „Bevölkerungsaus-
tausch“ zwischen Griechenland und der 
neu entstandenen Türkei, um Minderhei-
tenprobleme zu vermeiden. Das war aber 
nur ein Vorspiel zu dem, was der deutsche 
Nationalsozialismus über Europa brachte: 
Umsiedlungen, Verschleppungen von Mil-
lionen Zwangsarbeitern, riesige Fluchtbe-
wegungen und gleichzeitig Transporte in 
die Todesfabriken. Mit der Niederlage des 
Nationalsozialismus gab es dann erst eine 
große Fluchtbewegung Deutscher von Ost 
nach West, der später Zwangsumsiedlun-
gen folgten. Gleichzeitig wurde einer große 
Zahl Verschleppter zurück in die Heimat 
gebracht, viele ehemalige Zwangsarbeiter 
und Kriegsgefangene suchten sich aber 
auch eine neue Heimat.

Gegenüber diesen Bevölkerungsbewegun-
gen erscheinen die Zahlen der Flüchtlinge, 
die heute noch die Grenzkontrollen 
überwinden, als geradezu lächerlich – das 
zeigt auch der erste Beitrag in diesem 
Heft.

Der Autor vertritt aber auch klar die wissen-
schaftliche Erkenntnis, dass Migration zur 
Geschichte der Menschheit dazu gehört 

und sich vielleicht steuern, aber keinesfalls 
unterbinden lässt.

Klaus J. Bade: Europa in Bewegung. 

Migration vom späten 18. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Verlag C. H. Beck, 

München 2000, 510 Seiten, 19,90 €

Als Flüchtling in Deutschland

Muss der Flüchtlingsrat denn immer so 
meckern? Sich immer beklagen über 
Flüchtlingsunterkünfte, Diskriminierung bei 
der Arbeitssuche, mangelhafte ärztliche Ver-
sorgung? Und übertreibt der Flüchtlingsrat 
dabei nicht?

Nein. Es gibt nicht nur viele sehr gute 
Kontakte und Informationen, es gibt auch 
wissenschaftliche Untersuchungen auf 
höchsten Niveau.

654 Seiten dick ist der Abschlussbericht 
von Professor Dr. Kühne und Dr. Rüßler, 
beide von der Universität Dortmund, über 
die Lebensverhältnisse der Flüchtlinge in 
Deutschland. Dabei geht es sowohl um 
AsylbewerberInnen als auch um Kriegs- und 
Bürgerkriegsfl üchtlinge sowie um jüdische 
Kontingentfl üchtlinge. Untersucht wird die 
Aufnahme, die Unterbringung, die Sozial-
leistungen und die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt. Nach der allgemeinen Unter-
suchung folgt eine spezielle Untersuchung 
am Beispiel Dortmund, wobei auch die 
Rolle von Nachbarn, Wohlfahrtsverbänden, 
Kirchen, Flüchtlingsrat, Selbstorganisatio-
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nen und jüdischer Gemeinde Gegenstand 
der Forschung waren. 130 Seiten nimmt 
dann die Erforschung des Arbeitsmarktes 
ein, wobei nicht nur die Arbeitsmarktsitua-
tion dargestellt wird (mit speziellen Studi-
en zu Hessen und dem Saarland sowie zur 
Situation jüdischer Immiganten), sondern 
auch die sprachliche und berufl iche Qua-
lifi zierung. Als Beispiel wird wieder die Si-
tuation in Dortmund mit den unterschied-
lichen Einrichtunge, Förderinstituten und 
Programmen beschrieben.

Der dritte Teil besteht aus Interviews mit 
Flüchtlinge. Sie kommen aus Afghanistan, 
Algerien, dem Iran, Kosova, (Türkisch-) 
Kur distan, Libanon, Sri Lanka, Togo und 
Zaire/Kongo. Dargestellt wird jeweils die 
Situation im Lande und die Fluchtursachen. 
Dem folgen eine Reihe von Interviews mit 
Flüchtlingen aus diesen Ländern, die in 
Dortmund wohnen. Spezielle Kapitel sind in 
ähnicher Gliederung Kriegsfl üchtlingen aus 
Bosnien und jüdischen Kontingentfl ücht-
lingen aus Modawien und der Ukraine ge-
widmet.

Das Schlusskapitel ist nicht nur Schluss-
folgerungen, sondern Forderungen gewid-
met. Die Autoren zeichnen besonders die 
Situation von abgelehnten, aber nicht abge-
schobenen Flüchtlingen nach, die jahrelang 
geduldet werden. Sie fordern eine Politik 
der „nachholenden Anerkennung“, auch als 
Signal für eine generelle Politikänderung.

Es ist alles erforscht. Es ist alles belegt. 
Was fehlt, sind politische Entscheidungen, 
die diese Tatsachen anerkennen.

Peter Kühne / Harald Rüßler: Die 

Lebensverhältnisse der Flüchtlinge in 

Deutschland. Campus Verlag, Frankfurt / 

New York 2000, 654 Seiten, 51 €

Heiraten?

Bei abgelehnten Flüchtingen spielt das 
Thema eine große Rolle: Heiraten? So 
könnte man die Abschiebung vielleicht ver-
meiden. Meistens klappt es nicht – und bi-
nationale Ehen sind keineswegs einfach zu 

führen. Wenn sie auch noch unter (Termin-) 
Druck zustande kommen, werden die Pro-
bleme den Beteiligten leicht über den Kopf 
wachsen.

Binationale Ehen sind aber andererseits in 
Deutschland nichts Exotisches mehr. Jede 
sechste Eheschließung ist heute binatio-
nal, mit steigender Tendenz. Noch vor 20 
Jahren war an zwei Drittel aller binatio-
nalen Ehen ein Angehöriger hier statio-
nierter ausländischer Streitkräfte (mit der 
Staatsangehörigkeit der USA, Großbritan-
niens oder Frankreichs) beteiligt. Dabei ist 
zu beachten, dass die Statistik die Ehe ei-
nes Türken mit deutschem Pass mit einer 
Türkin mit türkischem Pass als „binational“ 
zählt – immer streng nach den Papieren.

Anfang der 70er Jahre bildete sich ein 
eigener Interessenverband, iaf e.V., der 
„Verband binationaler Familien und Part-
nerschaften“. Es handelte sich in der 
Gründungszeit um deutsche Frauen, die mit 
Palästinensern verheiratet waren („Interes-
sengemeinschaft der mit Ausländern ver-
heirateten Frauen“ – iaf). Nach dem Atten-
tat auf die olympischen Spiele in München 
wurden viele Palästinenser trotz bestehen-
der Ehe „vorsorglich“ abgeschoben. Aus 
diesem Kampf um das Bleiberecht ent-
stand ein kompetenter Verband mit etlichen 
Ortsgruppen, der auch Beratung anbietet.

Aus der täglichen Beratungsarbeit und 30 
Jahren Erfahrung hat der Verband sechs 
Ratgeber herausgegeben, die Betroffenen 
und Beratungsstellen nur an Herz gelegt 
werden können. Das „Hauptwerk“ ist der 
fast 250 Seiten starke Ratgeber „Binatio-

naler Alltag in Deutschland“. Die Neuauf-
lage berücksichtigt das neue Kindschafts-
recht, also auch das Umgangsrecht bei 
unverheirateten Paaren, und das neue 
Staatsbürgerschaftsrecht.

Das wesentliche Problem binationaler Part-
nerschaften ist die ungleiche Verteilung von 
Rechten. Häufi g hat der Mann oder die 
Frau als Deutsche/r ein gesichertes Auf-
enthaltsrecht, das alle anderen Rechte als 
StaatsbürgerIn mit einschließt. Die Partne-
rin oder der Partner ist häufi g allein vom Be-
stand der Ehe abhängig. So sagen die Au-
torinnen, dass binationale Ehen im Grun-
de genommen an den gleichen Problemen 
scheitern können wie alle anderen Ehen 
auch, also Geld, psychische Probleme, 
Sucht, Gewalt, uneingelöste Versprechen 
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„... Flüchtingen beizustehen“

Es gab einige Kirchenasyle in Schleswig-Holstein und Ham-
burg, - bis Sommer dieses Jahres gingen bisher alle glücklich 
zu Ende.

Dieses neue Handbuch der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche zieht 
Schlüsse aus der seit 20 Jahren bestehenden Kirchenasylpraxis. Kirchenasyl, das 
eigentlich richtiger wie  Bischof Huber es nennt „Gemeindeasyl“ heißen müsste, hat 
eine Jahrtausende alte Tradition. Der Schutz der Fremden und Flüchtlinge ist bib-
lisch verankert.

Dieses neue Handbuch gibt einen umfassenden Überblick über Geschichte 
Hintergründe, Möglichkeiten und praktische Auswirkungen des Kirchenasyls. Es ver-
weist auf die theologischen und spirituellen Grundlagen ebenso, wie auf die rechtli-
chen Aspekte des Kirchenasyls.

„Aufgabe der Kirchen bleibt es, Flüchtlingen beizustehen, wenn ihnen notwendiger 
Schutz versagt wird, notfalls im Rahmen von Kirchenasyl. Was dabei zu 
berücksichtigen und zu bedenken ist, zeigt dieser Band. Ich begleite es mit dem 
doppelten Wunsch: Dieses Buch möge häufi g benutzt werden – und das Kirchenasyl 
möge nur selten vonnöten sein.“ (Dr. Wolfgang Huber, Bischof der Ev. Kirche Berlin-
Brandenburg)

Fanny Dethloff

Flüchtlingsbeauftragte der NEK

Kirchenasyl. Ein Handbuch. Hrsg. Wolf-Dieter Just und Beate Sträter. Von Loeper 

Literaturverlag, Karlsruhe, 16,90 € (www.vonLoeper.de / T.: 0721-706755)
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oder Erwartungen. Aber dazu kommen 
dann die ungleichen Rechte, die eine 
Lösung erschweren. Der Ratgeber hilft da-
bei, diese Probleme rechtzeitig vorher ken-
nen zu lernen.

Erläutert wird zunächst das gesamte 
Rechtssystem der Europäischen Union, 
weil die meisten binationalen Ehen zwi-
schen Deutschen und EU-BürgerInnen ge-
schlossen werden. Hier wird auch das 
Schengener Abkommen und das Dubliner 
Übereinkommen erklärt, dass den meisten 
Beratungsstellen hundertfach aus dem All-
tag bekannt ist. Die Türkei wird in diese 
Darstellung einbezogen, weil zwischen der 
EU und der Türkei ein Assoziierungsab-
kommen besteht.

Erläutert werden dann die verschiedenen 
Möglichkeiten eines Aufenthaltsrechtes in 
Deutschland, sei es als Arbeitskraft oder 
Tourist, als nachgezogener Familienange-
höri ger oder Flüchtling, als StudentIn oder 
„zum Zwecke der Eheschließung“, denn 
auch dafür kann man ein Visum beantra-
gen.

Das für die meisten sicherlich wichtigste 
Kapitel handelt von der Eheschließung 
selbst. Zunächst werden dabei (als Son-
derfall sozusagen) nichteheliche Lebens-
gemeinschaften sowie eingetragene Part-
nerscherschaften von Lesben und Schwu-
len vorgestellt, dann folgt die Beschreibung 
der Eheschließung selbst. Ein Großteil 
des Ratgebers ist hier nicht der Liebe, son-
dern dem Papier gewidmet – den Bergen 

von Papieren, die Heiratswillige besorgen 
und zu den zuständigen Behörden tragen 
müssen. Viele dieser Papiere haben ein 
Verfallsdatum, und wer die ersten Papiere 
schnell bekommt und hinter den letzten 
lange herjagen muss, muss anschließend 
mit den ersten wieder anfangen. „Geprüft 

wird, wer sich ewig bindet“ heißt die 
nächste Kapitelüberschrift, in der die deut-
schen, sehr deutschen Methoden vorge-
stellt werden, Verlobungen auf den Ver-
dacht der „Scheinehe“ hin zu überprüfen.

Und weil nicht jede Ehe glücklich verläuft, 
geht es auf den nächsten hundert Seiten 
um Trennung, Scheidung und die „Kindes-
mitnahme“ durch einen Elternteil. Hier gibt 
es große Probleme, weil es sehr schnell 
passiert, dass die Rechtssysteme mehrerer 
Staaten in Konfl ikt miteinander liegen. So 
gibt es Fälle, in denen die Kindesmitnah-
me in Deutschland als „Entführung“ ver-
folgt wird, im Zielland des Ehepartners aber 
dessen Grundrechten entspricht.

Die Kindererziehung und Kinderrechte sind 
ein weiteres Thema, wobei die Situation von 
nicht-ehelichen wie ehelichen Kindern, aber 
auch Stiefkindern und adoptierten Kindern 
betrachtet wird. Weitere Kapitel informie-
ren über das Staatsangehörigkeitesrecht 
und Einbürgerungen, die Wehrpfl icht (u.a. 
Wehrpfl icht für Mehrstaatler), über Woh-
nen, Arbeiten und Studieren sowie über so-
ziale Leistungen. Nicht vergessen wird ei-
ne Beschreibung, wie man Rechte auch 
durchsetzen kann – Anträge allein reichen 
nicht immer.

Das Schlusskapitel ist dann dem gewidmet, 
woran man nach der kompletten Lektüre 
des Buches sowieso nur noch denkt: der 
Auswanderung aus Deutschland.

iaf e.V.: Binationaler Alltag in Deutsch-

land. Ratgeber für Ausländerrecht, Fa-

milienrecht und interkulturelles Zusam-

menleben. Brandes und Apsel, Frank-

furt, 6. Aufl age 2001, 244 Seiten, 12,90 €

Und weils nicht immer gut geht,

... hat der iaf einen ergänzenden Ratgeber 
herausgegeben: Trennung und Scheidung 
von binationalen Paaren ist das Thema. 
Schon am Anfang wird unter der Frage-
stellung „Gehen oder Bleiben?“ auch „Die 
Versöhnung“ erörtert, dann aber geht’s 
knallhart zur Sache: Was bedeutet getrennt 
leben? Wer bezahlt wem Unterhalt? Wer 
behält die Wohnung? Bei wem bleiben ge-
meinsame Kinder? Besonders eingegan-
gen wird auf die eventuell drohende Aus-
weisung von der Ehepartnerin oder dem 
Ehepartner, die/der ein Aufenthaltsrecht al-
lein durch die Ehe erlangt hat.

Ausführlich vorgestellt wird das Schei-
dungsverfahren, angefangen von der Pro-
zesskostenhilfe über die Interpretation von 
Eheverträgen bis hin zur Namensführung 
danach. In einem Extra-Kapitel wird dann 
erläutert, wie Urteile auch internationale 
Gültigkeit bekommen – schließlich kann die 
Ehe auch im Herkunftsland einer Partnerin 
/ eines Partners geschieden werden, viel-

———————  Literatur —————— 95



Der Schlepper Nr. 22/23 www.frsh.de Sommer 2003

96 —————  Literatur ———————

leicht will auch eine/r von beiden woanders 
wieder heiraten.

Ein Drittel des Ratgebers ist der Frage der 
Kinder gewidmet. Hier geht es nicht nur 
um das Sorgerecht oder auch die gemein-
same elterliche Sorge, sondern auch um 
Kindesentführung oder Kindesentziehung. 
Es liegt ja leider in der Natur binationaler 
Ehen, dass insbesondere dieses Problem 
hier häufi ger auftaucht als bei Trennungen 
von Ehepartnern gleicher Staatsangehörig-
keit.

Adressenlisten und Literaturangaben run-
den das Buch ab. Bei den Adressen wer-
den auch eine Reihe von Organisationen 
aus dem Ausland aufgeführt, die speziell 
Hilfe bei Kindesentführungen anbieten.

iaf e.V.: Trennung und Scheidung bina-

tionaler Paare. Ein Ratgeber. Brandes & 

Apsel, Frankfurt 2002 (1. Aufl age), 100 

Seiten, 9.90 €

Kindererziehung

Wie sollen Kinder binationaler Partner-
schaften erzogen werden? Auf deutsch? In 
der ausländischen Sprache? Beides? Alles 
durcheinander?

Der entsprechende iaf-Ratgeber ist im Jah-
re 2000 erschienen und jetzt bereits in der 
3. Aufl age erschienen, mit über 10.000 Ex-
emplaren also ein echter Verkaufserfolg. 
Dabei berät der Verband eindeutig in eine 
Richtung. Denn Schulen und Kindergärten 
haben binationalen („gemischten“) Ehen 
jahrzehntelang geraten, doch bitte in der 
Familie Deutsch zu sprechen, damit die Kin-
der das richtig können, wenn sie zur Schu-
le kommen. Das, so der iaf, ist ein schlech-
ter Rat. So heißt denn auch das Buch „Wie 

Kinder mehrspachig aufwachsen“, das 
„ob“ ist keine Frage.

In dem Ratgeber wird ausführlich erläutert, 
wie Familien in zwei oder drei Sprachen 
kommunizieren können und wie man für 
Kinder diese Sprachen trennen kann. Dis-
kutiert wird der Perfektionsanspruch man-
cher Eltern, „Erfolg und Enttäuschung lie-
gen eng beieinander“, heißt es zusammen-
fassend. Dabei geht der Ratgeber auf viele 
Probleme des Alltags ein, genannt werden 
soll hier nur als Beispiel die Frage, ob es 
höfl ich ist, in Gegenwart anderer in der 
fremden Sprache zu sprechen.

Erläutert wird auch die normale Sprachent-
wicklung von Kindern, darüber müssen El-
tern natürlich Bescheid wissen, wenn sie 
dem Kind mehrere Sprachen beibringen. 
Erläutert wird aber auch die feine Differen-
zierung, die Lexika nicht mehr mitmachen 
können: Unter der Überschrift „Sofort ist 
schneller als subito“ werden Bedeutungs-
unterschiede von eigentlich sich entspre-
chenden Vokabeln besprochen – Unter-
schiede, über die manche Kinder sich an-
fangs wundern, sie aber dann manchmal 
schneller begreifen als Eltern lieb ist. Hat-
te die Mutter nun gesagt, dass das Zimmer 
„sofort“ aufzuräumen ist? In Norddeutsch-
land bedeutet das, dass man 10 Minuten 
später schon etwas von den Bemühungen 
erkennen müsste. Oder versprach das 
Kind, die Ordnung „subito“ herzustellen? 
Der italienische Großvater würde sich nicht 
wundern, wenn man dieses Versprechen 
zwei oder drei Stunden später einzulösen 
beginnt.

Aufgebaut ist der Ratgeber in einer Form, 
der ihn zum Nachschlagewerk macht. Hun-
derte Fragen von „Erziehungsberechtigten“ 
werden erläutert, zum Teil mit Auszügen 
aus Interviews illustriert – und am Schluss, 

meistens nach einer halben Seite Text, wird 
ein Tipp gegeben, gekennzeichnet durch 
einen auffälligen Smiley: Machen sie es 
doch so!

iaf e.V.: Wie Kinder mehrsprachig auf-

wachsen. Ein Ratgeber. Brandes & Ap-

sel, Frankfurt 2000, 3. Aufl age 2003, 106 

Seiten, 9.90 €

Binational ist nicht gleich binational!

Wer von „binationalen“ Paaren spricht, 
meint meistens, dass ein Partner deutsch, 
der oder die andere „ausländisch“ ist. Doch 
diese Beschreibung hilft noch nicht viel wei-
ter, wenn es um Alltagsprobleme geht.

So hat der iaf damit begonnen, spezielle 
Ratgeber für bestimmte Herkunftsregionen 
von Ehepartnern herauszugeben. Drei von 
ihnen sind erschienen:
• Türkei
• Westafrika (Burkina Faso, Côte d’Ivaire, 

gambia, Ghana, Nigeria, Senegal, To-
go)

• Maghreb (Marokko, Algerien, Tunesien)

Vorgestellt werden jeweils die speziellen 
rechtlichen Probleme, die sich ergeben 
können – bis hin zu hier oder dort erwor-
bene Ansprüche an Renten- oder Kranken-
kassen, wenn ein Ehepartner hier oder 
dort z.B. im öffentlichen Dienst beschäftigt 
war. Vorgestellt werden aber auch die 
Kultur der Herkunftsländer, bis hin zu Rei-
se- und Verhaltenstipps bei Familienbesu-
chen, die die deutschen EhepartnerInnen 
berücksichtigen sollten. Und es wird auch 
besprochen, was zu beachten ist, wenn 
das Paar mit den Kindern in das jeweils 
andere Land umziehen will und sich damit 
auch einem anderen Rechtssystem unter-
stellt.

Auch wer schon in einer binationalen Part-
nerschaft lebt, kann aus diesen Ratgebern 
noch viele wertvolle Informationen bekom-
men. Und Beratungsstellen müssen sie ei-
gentlich nicht nur im Regal stehen haben, 
sondern sie mindestens einmal ganz gele-
sen haben.

iaf e.V.: Informationen für binationale 

Paare. Brandes & Apsel, Frankfurt

Westafrika, 2001, 165 Seiten, 12,80 €

Türkei, 2002, 139 Seiten, 12,90 €

Die Maghrebländer, 2003, 12,90 €
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Schleswig-Holstein

Im Heft sind unter den betreffenden Tex-

ten und vor allem auf den Regionalsei-

ten zahlreiche Adressen von Beratungs-

stellen und Behörden zu fi nden. Hier da-

her nur einige Ergänzungen:

Die Flüchtlingsbeauftragte 
der Nordelbischen Kirche
Pastorin Fanny Dethloff
Königstr. 54
22767 Hamburg
Tel./Fax: 040 / 30 620 364
nek.refugee@diakonie-hamburg.de

contra e.V.
Beratungs- und Koordinierungsstelle für 
Betroffene von Frauenhandel in 
Schleswig-Holstein
Postfach 3520, 24034 Kiel
Tel.: 0431 / 55 779-190, Fax: -150

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
Referat Flucht und Asyl
KLanalufer 48, 24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 593-189, Fax: -130
schneider@diakonie-sh.de

Projekt Ostseekooperation der 
Flüchtlingshilfe
c/o Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Oldenburger Str. 25
24143 Kiel
Tel.: 0431 / 73 50 00, Fax: 73 60 77
baltic.net@frsh.de / 
www.baltic-refugeee.net

LAG Migration der Freien 
Wohlfahrtsverbände
Prinz-Heinrich-Str. 1
24106 Kiel
Tel.: 0431 / 33 60-75 / -26, Fax. -30

Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge
Vorwerker Str. 103
23554 Lübeck
Tel.: 0451 / 40 06-0, Fax: -299

Verwaltungsgerichte des Landes 
Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 13
24837 Schleswig
Tel.: 04621 / 86-0, Fax: -1277

Bundesweite Organisationen

agisra e.V. - Arbeitsgemeinschaft gegen 
in ternationale sexistische und rassistische 
Ausbeutung
Ludolfusstr. 2-4, 60487 Frankfurt/M.
Tel.: 069/77 77 52, Fax: 069/77 77 57
Homepage: www.agisra.de
E-Mail: agisra@aol.com

AktionCourage e. V.
Kaiserstr. 201, 53113Bonn
Tel.: 0228 / 21 30 61, Fax: 0228/26 29 78
Homepage: www.aktioncourage.org
E-Mail: info@aktioncourage.org

amnesty international, Sektion der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.
Heerstr. 178, 53111 Bonn
Tel.: 0228/98 373-0, Fax: 0228/63 00 36
Homepage: www.amnesty.de
E-Mail: info@amnesty.de

Arbeiterwohlfahrt- Bundesverband e.V.
Referat Migration
Postfach 41 01 63,53023 Bonn
Tel.: 0228 / 66 85-256
Fax: 0228 / 66 85-209
Homepage: www.awo.org

Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration
Mohrenstraße 62, 10117 Berlin
Tel.: 030/20 07-29 73
Fax: 030/20 07-19 30
Homepage: 
www.integrationsbeauftragte.de

Bundesarbeitsgemeinschaft
»Asyl in der Kirche«
Berliner Freiheit 16, 53111 Bonn
Tel.: 0228 / 96 50 342
Fax: 0228 / 96 50 343
Homepage: www.kirchenasyl.de
E-Mail: info@kirchenasyl.de

Connection e.V.
Gerberstr. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069 / 82 37 55-34
Fax: 069/82 37 55-35
Homepage: www.Connection-eV.de
E-Mail: offi ce@Connection-eV.de

Deutsche Stiftung für 
UNO-Flüchtlingshilfe e.V.
Wilhelmstr .40, 53111 Bonn
Tel.: 0228/62 986-0, Fax: 0228/62 986-11
Homepage: www.dsuf.de
E-Mail: info@dsuf.de

Deutscher Caritasverband
Referat für Flüchtlings- und 
Aussiedlerfragen
Karlstr. 40, 79104 Freiburg/Breisgau
Tel.: 0761 / 20 04 75
Fax: 0761 / 20 05 72
Homepage: www.caritas.de
E-Mail: presse@caritas.de

Deutscher Frauenrat
Axel-Springer-Str. 54a, 10117 Berlin
Tel.: 030 / 20 45 69-0
Fax: 030/20 45 69-44
Homepage: www.frauenrat.de
E-Mail: kontakt@frauenrat.de

Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband (DPWV)
Gesamtverband
Heinrich-Hoffmann-Str. 3
60528 Frankfurt/M.
Tel.: 069 / 67 06-201
Fax: 069 / 67 06-288
Homepage: www.dpwv.de
E-Mail: fl uechtlingshilfe@paritaet.org

Deutsches Institut für Menschenrechte 
Zimmerstr. 26/27,10969 Berlin
Tel:. 030 / 259 359-0
Homepage:
www.institut-fuer-menschenrechte.de 
E-Mail:
info@institut-fuer-menschenrechte.de

Deutsches Rotes Kreuz
Generalsekretariat
Team 44
Carstennstr. 58, 12205 Berlin
Tel.: 030 / 85 404-130
Fax: 030 / 85 404-451
Homepage: www.drk.de
E-Mail: mohrm@drk.de
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Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Staffl enbergstr. 76, 70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 21 59-0, Fax: 0711/21 59-288
Homepage: www.diakonie.de
E-Mail: diakonie@diakonie.de

Forschungsgesellschaft Flucht und 
Migration e.V.
Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin
Tel.: 030/69 35 670, Fax: 030/69 50 86 43
Homepage: www.ffm-berlin.de
E-Mail: ffm@ipn.de

Gesellschaft für bedrohte Völker e.V.
Postfach 2024, 37010 Göttingen
Tel.: 0551 / 49 90 60, Fax: 0 551/58 028
Homepage: www.gfbv.de
E-Mail: info@gfbv.de

iaf – Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften
Ludolfusstr. 2-4, 60487 Frankfurt/M.
Tel.: 069 / 71 37 560, Fax: 069/70 75 092
Homepage: www.verband-binationaler.de
E-Mail: verband-binationaler@t-online.de

Informationsverbund Asyl / ZDWF e.V.
Königswinterer Str. 29, 53227 Bonn
Fax: 0228/ 42 21 13-0
Homepage: www.asyl.net
E-Mail: zdwf-@t-online.de

Interkultureller Rat in Deutschland e.V.
Riedstr. 2, 64295 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 33 99 71
Fax: 0 61 51/39 19 740
Homepage: www.interkultureller-rat.de
E-Mail: info@interkultureller-rat.de

Internationaler Sozialdienst im Deutschen 
Verein für öffentliche und private Fürsorge
Am Stockborn 1-3, 60439 Frankfurt/M.
Tel.: 069 / 95 807-02, Fax: 069/95 807-465
Homepage: www.iss-ger.de
E-Mail: isd@iss-ger.de

Komitee für Grundrechte und Demokratie
Aquinostr. 7-11, 50670 Köln
Tel.: 0221 / 97 26-930
Fax: 0221 / 97 26-931
Homepage: www.grundrechtekomitee.de
E-Mail: grundrechtekomitee@t-online.de

medica mondiale
Hülchrather Straße 4, 50670 Köln
Tel.: 0221 / 93 18 98-0
Fax: 0221 / 93 18 98-1
Homepage: www.medicamondiale.org
E-Mail: info@medicamondiale.org

medico international
Obermainanlage 7, 60314 Frankfurt/M.
Tel.: 069 / 94 438-0, Fax: 069 / 43 60 02
Homepage: www.medico.de
E-Mail: info@medico.de

Ökumenischer Vorbereitungsausschuss 
zur Woche der ausländischen Mitbürger
Postfach 160646, 60069 Frankfurt/M.
Tel.: 069 / 23 06 05, Fax: 069 / 23 06 50
Homepage: interkulturellewoche.de
E-Mail: info@interkulturellewoche.de

Pax-Christi-Bewegung
Sekretariat der deutschen Sektion
Postfach 1345, 61103 Bad Vilbel
Tel.: 0 61 01 / 20 73, Fax: 0 61 01 / 65 165
Homepage: www.paxchristi.de
E-Mail: sekretariat@paxchristi.de

PRO ASYL
Postfach 160624, 60069 Frankfurt/M.
Telefon: 069 / 23 06 88
Fax: 069 / 23 06 50
Homepage: www.proasyl.de
E-Mail: proasyl@proasyl.de

TERRE DES FEMMES
Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072 Tübingen 
Tel.: 07071 / 79 73-0
Fax: 07071 / 79 73-22
Homepage: www.frauenrechte.de
E-Mail: tdf@frauenrechte.de

terre des hommes Deutschland e.V.
Ruppenkampstr. 11 a, 49084 Osnabrück
Tel.: 0541 / 71 01-0, Fax: 0541 / 70 72 33
Homepage: www.tdh.de
E-Mail: terre@t-online.de

UNHCR
Der Hohe Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen
Vertretung in Deutschland
Wallstraße 9-13, 10179 Berlin
Tel.: 030/202-202-0, Fax: 030/202-202-20
Homepage: http://www.unhcr.de
E-Mail: gfrbe@unhcr.ch

Landesweite Flüchtlingsräte

Wer Informationen und Auskünfte 

benötigt, Referentinnen und Referenten 

sucht, in Flüchtlingsinitiativen mitarbei-

ten will, wende sich bitte an die regio-

nalen Flüchtlingsräte.

Baden-Württemberg:
Arbeitskreis Asyl
Hansjakobstr. 27, 78658 Zimmern O.R.
Tel.: 0741/34 89 212, Fax: 0741/34 89 213
Homepage: www.akasyl-bw.de
E-Mail: akasylkoordination@web.de

Bayern:
Flüchtlingsrat
Augsburger Str. 13, 80337 München
Tel.: 089/76 22 34, Fax: 089/76 22 36
E-Mail: bfr@ibu.de

Berlin:
Flüchtlingsrat
Georgenkirchstr. 69-70, 10249 Berlin
Tel.: 030 / 24 34 45 76-2
Fax: 030 / 24 34 45 76-3
Homepage: www.fl uechtlingsrat-berlin.de
E-Mail: buero@fl uechtlingsrat-berlin.de

Brandenburg:
Flüchtlingsrat
Eisenhartstr. 13, 14469 Potsdam
Tel. + Fax: 0331 / 71 64 99
E-Mail: fl uechtlingsratbrb@jpberlin.de

Bremen:
Verein Ökumenischer Ausländerarbeit im 
Lande Bremen e.V.
Vahrerstr. 247, 28329 Bremen
Tel. + Fax: 0421/16 92 840
E-mail: VereinOekumAuslaenderarbeit
@t-online.de

Hamburg:
Flüchtlingsrat
c/o Kolibri, Hein-Köllisch-Platz 12
20359 Hamburg
Tel.: 040/4315 87, Fax: 040/43 04 490

Hessen:
Flüchtlingsrat
Frankfurter Str. 46, 35037 Marburg
Tel. 0 64 21 / 16 69 02
Fax: 0 64 21/16 69 03
E-Mail: hfr@proasyl.de

Mecklenburg-Vorpommern:
Flüchtlingsrat
Postfach 11 02 29, 19002 Schwerin
Tel.: 0385 / 58 15 790
Fax: 0 385 / 58 15 791
E-Mail: fl ue-rat.m-v@t-online.de

Niedersachsen:
Flüchtlingsrat
Langer Garten 23 B, 31137 Hildesheim
Tel.: 05121 / 15 605, Fax: 05121 / 31 609
Homepage: www.nds-fl uerat.org
E-Mail: nds@nds-fl uerat.org

Nordrhein-Westfalen:
Flüchtlingsrat
Bullmannaue 11, 45327 Essen
Tel.: 0201 / 89 908-0
Fax: 0201 / 89 908-15
Homepage: www.fl uechtlingsrat-nrw.de
E-Mail: info@fl uechtlingsrat-nrw.de

Rheinland-Pfalz:
Arbeitskreis Asyl
Postfach 2851, 55516 Bad Kreuznach
Tel.: 0671 / 84 59 153
Fax: 0671 / 25 11 40
Homepage: www.asyl-rlp.org
E-Mail: info@asyl-rlp.org

Saarland:
Flüchtlingsrat
Hillenstr. 3, 66763 Dillingen
Homepage: www.asyl-saar.de
E-mail: fl uechtlingsrat@asyl-saar.de
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Sachsen:
Flüchtlingsrat
Heinrich-Zille-Str. 6, 01219 Dresden
Tel. + Fax: 0351 / 47 14 039
Homepage:
www.saechsischer-fl uechtlingsrat.de
E-Mail: SFReV@t-online.de

Sachsen-Anhalt:
Flüchtlingsrat
Schellingstr. 3-4, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 53 71 279
Fax: 0391 / 53 71 280
E-Mail: frsa-magdeburg@web.de

Schleswig-Holstein:
Flüchtlingsrat
Oldenburger Str. 25, 24143 Kiel
Tel. 0431 / 73 50 00, Fax: 04 31/73 60 77
Homepage: www.frsh.de
E-Mail: offi ce@frsh.de

Thüringen:
Flüchtlingsrat
Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt
Tel.: 0361 / 21 727-20
Fax: 0361 / 21 727-27
Homepage: www.fl uechtlingsrat-thr.de
E-Mail: info@fl uechtlingsrat-thr.de
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